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I-Moria eii teKis temporum, lux ventAtis,

vita memoriae, msZilirÄ vitae, nuncia vetuk^tig.

cic^RO c/e 0»v?/o/-. lib. II. c-zp. z6.



Vorrede.

iermit erscheint der zweyte Theil mei?

ms Versuchs einer Stadtbremi-

schen Geschichte: bey dessen Aus¬

arbeitung ich mir die nemliche unverdrossene

Mühe, wie bey dem vorigen, gegeben ha¬

be, und hoffe, daß er, besonders von mei¬

nen geschätzten Mitbürgern, mit dem nem-

lichen Beyfall werde aufgenommen werden,

den der erste Theil hier und auswärts gefun¬

den hat.

So sehr ich mir aber gleich bey Ent¬

werfung dieser Geschichte habe angelegen

a Z seyn
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seyn lassen, Nichts darin als gewiß anzujW

ren, was von glaubwürdigen Schriftstel¬

lern bezweifelt wird: so kann es bey dem al¬

len doch gar leicht seyn, daß man hin und

wieder etwas findet, welches das vollkommen¬

ste Gepräge der Wahrheit, nach anderer

Meynung, eben nicht an sich trägt. Da¬

bey bedenke man aber, daß ich ein Mensch

sey, der irren könne, und sich, besonders

im historischen Fache, gar gerne eines besse¬

ren belehren lasse. Ich werde darum auch

zum Schluß des ganzen Werks, am Ende des

ztten Theils, außer der Anzeige der wenigen

hin und wieder stehen gebliebenen Druckfeh¬

ler, alle diejenigen Berichtigungen und

Verbesserungen beybringen, welche bis zu dessen

Abdruck zu meiner Wissenschaft gelangen werden.

Dieses
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Dieses desto ausführlicher thun zu kön¬

nen, ersuche ich nochmals alle Kenner und

Gönner der Bremischen Geschichte,

mir gefälligst zu melden, wo ich mich geirret

habe. Mit dem größten Dank von der Welt,

will ich jede gütige Erinnerung und Zurecht¬

weisung annehmen, und gehörigen Orts an»

fügen.

Die im X Kapitel dieses Bandes ent¬

haltene Stadtbremische Religions¬

geschichte hat mir insonderheit viele Mühe

verursacht. Der bey Gelegenheit der Harden-

bergischen Religionsftreitigkeiten ang-führte

würdige Verfasser des unter dem Titul:

„v. Albert Hardenbergs im Dom zu
,/ Bremen geführtes Lehramt und dessen Fol-

a 4 „gen
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», gtN--„ herausgekommenenBuches klagt ja schon

in der Vorrede desselben, daß, weil die meisten

Schriftsteller, in denen man Nachrichten von

diesen Streitigkeiten anträffe, entweder der einen

oder der andern Parthey zugethan gewesen:

man in vielen Stücken so große Widersprüche

entdecke, daß man sich aus denselben nicht

herausfinden könne. Und das habe ich in

Wahrheit bey der ganzen Religionsgeschichte

auch also befunden; indessen aber gesucht, nach

Anleitung der sichersten Quellen, nur das¬

jenige zu erzählen, was mir aus allen Um-
l>

standen am wahrscheinlichsten schien. Hierdurch

hoffe ich zugleich, daß mein Buch keiner der

drey Hieselbst üblichen Confessionen der

Christlichen Kirche werde zur Aergerniß ge¬

reichen. Zum wenigstens habe ich mir ange»

legen
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legen seyn lassen» also zu schreiben, daß ein

unbefangener Leser, der mich nicht persön¬

lich kennt, schwerlich daraus auf die Com

fession wird Messen können, zu welcher ich

mich wirklich bekenne.

Sobald wie unsere Pressen können, wird

der ztte und letzte Theil dieses Werks erschei¬

nen, welchem ich, zur Erleichterung des

Nachschlagens, ein vollständiges Register

1) aller angeführten Schriftsteller;

2) aller in dem Werke selbst vorkommenden

Personen und Sachen,

über alle z Theile anhangen werde

Bremen,
den 15. July 1799.

C. N. Roller,
a 5 Professor.
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VI. Capitel.

Von der Regimentsverfassung zu
Bremen.

§. i.

ein noch so kleiner Staat kann ohne eine regel¬
mäßige Regierungsform bestehen; sondern die Na¬
tur der bürgerlichen Gesellschaft, in der wir zusam¬
men leben, erfordert dieselbe nothwendig. Ich
übergehe hier die Regierunasform unsrer Vorfah¬
ren, wie Bremen nur noch aus wenigen Fischer-
Hütten bestand; ich will auch nichts davon erwäh¬
nen, wie es damit mag ausgeschen haben, wi<
Rarl der Große in diese Gegenden kam, und
diesen sonst zum freven Niedersachsen grdöriaer»
Ort seiner Alleinherrschaft unterwarf: wul man da»
von keine gewisse Nachricht hat. Obaleich nun,
nach Justins und mancher anderer Schriftsteller Wy-

II. Theil. A nung
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nung «), die ursprüngliche Regierungsform a'/er
Nationen Monarchisch gewesen seyn soll; so gilt
doch dieses gewiß nicht von den alten Deutschen,
sondern nur von Morgenländischen zum Despotis¬
mus noch jetzt gewöhnten Volkern: da es im Ge¬
gentheil höchst waluscheinlich ist, daß, in Absicht
des bürgerlichen Regiments, unsern Vorfahren vor
Rarw des Großen Zeiten die nemliche Regie¬
rungsart werde gefallen haben, die bey den übrigen
deutschen Völkerschaften eingeführt war, und die
Tacirus so naif beschreibt 5): daß sie nemlich
durch einen Ausschuß ihrer weisesten, tapfersten und
geehrtesten, nach Art eines Frcystaats, regiert wur¬
den; dabey jeder Hausvater zugleich, auf altpatri¬
archalische Weise, das Haupt und der Richter sei¬
ner Familie und seines Stamms war c).

^ §. 2.

«) „ pnncipio rerum. Zentium nationumczus
„Imperium penes Ke^n tuit.,, lib. I.
c. i. init.

ö) 6e mo^ö. <?e>'/»/?«. c. n. 12.
C^HZ^K 6e ^ lib. VI. c. 2Z.

„In pac? nullus communis etl 77?/?^//??v7ttt7,
„teä rexionum at^ue xaZorum in-



z
H. 2.

^arl der Große ließ zwar, wie wir bereits
vorhin gesagt haben, nach Ueberwindung Der Sach¬
sen , allen von ihm eroberten Oertern, ihre ursprüng¬
liche alte Smatsverfassung: setzte aber, besonders
in den Städten, gewisse Richter an, welche im
mittleren Zeitalter Potestaten «/) hießen, die

A 2 Per¬

lten luos ins 6icunt, conrrouei'slg?quk mi»
„nuunt... ^^I^IVL. in m^a-
/>o/? lib. ll. cap. i. ssens» ab
„ipso exortlio ///'e^a^ tensciiHma, cuin
„»^/^ subiici notlet, 6uoäecim primarins
„virc>8 wti prouinciae praefecit, c^ui cls
„vublico bono in meclium consulersnt. ^ri»
„»uns erat inter illos per vick?8 maZiirra-
„tus: czuem vero publicum ab exteris illa-
„tum bellum clepreben-isset, i«. ciur^nts
„bello, ^e^' 3vpellaK?>rur, cuius imperio
„parerent vmuerli. Lellci Knito» pA»
„ritei- nomen (jeponeb^t öce.V< .^s»
8cMl.vlVN 6e c'^/ I. s. cap. kl. p^x.
78- leq. Gallerri in der Allgem. Welthlstor.
Band l^lll. psF. 17. i8-

</) Sie hatten ohne Zwcfel ihren Namen von den»
lateinischen /°ote//a/ Gewalt: weil sie die odcrste

Ge»valt



Person des Kaisers repräsentirten, und eigent¬
lich aus der Longobardischen Lehnsverfas-
sung herstammten. Diese Potestaten sollten
nun, nach den hergebrachten Gesehen, Namens des
Kaisers, das Recht sprechen, dabey aber vor

allen

Gewalt in Händen hatten, tvo sie der Kaiser
anstellete. Mit den Friesen verfuhr Aarl der
Große ebenfalls, wie mit den Sachsen. Denn
„Anno 77s. is KAKTl^ 6e Q>oote met een.
„macntiZ leZer in FV^/sAs' ^ev^llen, en
„lieekt öen /^?>/^e« ^o»i^ RADIZ0VIIZ
„II. in tv^ee VeläsIaZen 0 verronnen, clen»
„^elven uit l^et lanä Ze^sa^r., vsa.
„6e ei^en KoniZI^Ke rexerin^e ontbloot,
,, en net^elve in een vvinZe^velt verankert,
„met tribuir. be^^art enäe xeneel liet
„kVanlcne Zeusen on6ercisniZ xemaa^t.
„Voorts Kee5t Ii^ vver ^>/e//sv^ ZeKelä een
„/'ote/?^ ok Opper-LtaäKouäer, om 20
„V^el met äe 6eZen 6e inxvooncleren te be-
„scnermen. als 6oor vetten en oeKeninA«
„van juliitie een ieZeivK recnt te verlcnat-
„ien.„ ?ic^I!'r ^>/tt/>. -nn /?»-^^
püA. 240. Verql. Oll^IMll c/??o^. ^>?e/,/.
xa^. zy. KR^IIllLll llisc. m5c. cle

c. V. p. m. Z7. s^. LLI^II^V. 6e
I. c. v2x. 84. l^»



allen Dingen die ihnen untergebene Sachsen als
freye Leute behandeln Aarl der Große ver¬
sprach dieses den Sachsen überhaupt, in denen
mit ihnen eingegangenen Vertragen /), und ver¬
sicherte diese? besonders, aus Bitte des ersten Bi¬
schoffs rvillchadus, der Stadt Bremen Z)
in einem eignen von Kaiser Heinrich V. />), wie
auch von den Römischen Königen Wil¬
helm ?') und VOenzesIaus 6) durch ein Trans-

A 3 sumt

e) S. ^/e^'o //5s7t. ?n/>. A^sm. pgF. z zo.
/) ln ^tt??? ^avco?-«/«, apuä

L^V^I Ub. I. p. m. 460. Vergl. Ris-
becks Geschichte der Deutschen, I-Th. p. i6z.
u. f. von Halems Geschichte des Herzogtums
Oldenburg, I. Th. 16^» f.

^) VIUcHIVL ?V r^ov/co, paZ. 58.
^) Ost. er act. NaZuntise 2 icl. IVla^I, inäict.

IV. ^nno NLXI. d. i. den 14. May im.
S. K.ünigs Reichsarch. ?. hec. cont. IV.

k 2l8-
7) vat. ^ntverpiäe IV. KIZar. Octob. IVlccUI.

d. i. dm 28. Septemb. 1252. S, K.ünig 1. c.
x. 222»

^) Ost. praZas ä. 4. Mrt. lZyö. S. Lünig
1. p. 225.



sumt bestätigten Privilegio /): welches auch Kai¬
ser Fndench l. in einem anderweitigen der Stadt
Bremen ertheilten GnadenbrKfe anführt.
Da nun Kaiser Rar! der Große über dem den
Sachsen, besonders den Einwohnern der Städte,
das R?cht ertheilte, ihre Schöffen selbst zu wäh-
len «): so ftengm dle<e Völker an, sich allmahlig
an diese neue Regierungsform ruhig zu gewöhnen,
so schwierig sie Anfangs gleich schienen.

§- 3.

/) S. ^A?-?. ,v?/>. p. wo
das ganze I^iuiieZium üellricianuln zu fin¬
den ist.

m) O-it. IV?(7l.XXXVI. in6ictione IV. spuä
Qeilinlmsen, IV. I^Icis Oect-mbn's, d. i. den
2.^« Novcmbr. 1186. S. ^?^?o /?/>-6,t. ,5/^.
F^me?// pa^ 2Ü2. 5eqc^. und Lümgs Reichs-
archw >. c. x>a^. 219.

«) S. Gallerri in der Allgemeinen Welthistorie,
Band I^Ill. pax. >sz. Man vergleiche hierdey
auch e. <7,. <7i. LI^/VV^ siliert, lud pr^clic,
<7. >?. Halse ci ii.lVlsü 1767. Ksbir.
iub 0»'/^^ s^tt^ //.
be?/?» um 5. /?. /. (7/«/^tk/?u com???//, ^

4. in¬
sonderheit PÄZ. 4. leqy.



§. z.
So wählten denn ohne Zweifel auch Bremens

ursprüngliche Einwohner ihre odrigk ttliche Perso¬
nen aus ihrer Mittenur die Potesraten wurden
entweder vom Ka iser unmittelbar, oder von dem¬
jenigen, welchem der Kaiser das Recht, solches zu
thun, übertragen hatte, angesetzt o). Allein diese
Potestaten mißbrauchten Hieselbst in der Folge
der Zeit die ihnen anvertraute Gewalt, und warfen
sich zu tyrannischen Despoten derjenigen auf, die
sie, nach den Gesehen als freye Leute, Namens
des allgemeinen Reichsoberhaupts, beherrschen soll¬
ten. Kein Wunder also, daß die Bürger sich laut

A 4 über

o) Wie z. E. die Friesen, unter Anführung ihres
Feldherrn Horremanns, der aber auch dabey
sein Leben einbüßte, Z^arln dcm Großen Rom-
einnehmen halfen, (nach WMLWIVlll Be
richt in seiner A>ov^e vm? ^ie,?/«??«/, pa^.
82.), ertheilte ihnen der Kaiser die Gnade, daß
sie ins künftige ihre Potestaten aus ihren Vor¬
nehmsten wählen zu können Macht haben, ein
freyes Volk seyn, und weder von der Fränki¬
schen Krone noch von dem Kaiser-Reiche abhän¬
gen sollten. Vergl.WlWK.L0KI, o/--e«
os^ZML vav Ä^o^v, xsA. l2Z.



über solcke Tvrannev beschwerten. Ihre Klagen
brachte endlich der iote Bremische Erzbischoff
Adatdagus vor dm Kaiser Orro I. den Gro¬
ßen, welches um da leichter angieng, da Adalda,
gus, neben semer geistlichen Würde, auch das
Reichskanzler Amt, welches damals noch an
kein Erzstift für beständig qebunden war, verwaltete;
er erstattet? dem Kaiser von der Potestaten un¬
bändigen Regiersucht so gründlichen als berührenden
Bericht, daß der Kaiser dich Volüstvrannen ganz
ablct'afte, die Stadt tür völllg frey erklärte, und
ihren Einwohnern die Macht er hulre, ihre Obrig¬
keit «elbst aus ihrer Mitte nach freyer Wllikühr
zu wählen />).

§' 4»

/>) Solches geschah II..KI6. july (b. i. den zo.
Julr.) YZ7. Siehe ^V^NV8 M^i?^Z.
in //?/?„,-. ^r/. Üb. ll. csp. i. xax. 40. ^l^.-

LI^VLI^8I3 in fol.
rvZ. ^l^KLk:?l XK^^ll me,^^
üb. III. csp. »6. ps^. 69. VH.IMIV8 i»
r^om>o, PSA. Si. (Post) Nachr.»vmRath
zu Bremen, vsx. z. u. f»
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§. 4»

So gewiß dieses ist, und aus dem einhelligen
Zeugniß aller zum Theil gleichzeitiger Schriftsteller
kann erwiesen werden 5): so wenig sichere Nachrich¬
ten sind doch von denjenigen Personen vorhanden,
welche daß Staatsruder in jenen Zeiten wirklich Hie¬
selbst geführt haben. Nur melden die Chroniken-
schreiber, daß im Jahre 1096. ftchszehen angesche¬
ne Männer?), worun ter drey Rathsherren, mit
Namen Ä.üder von Verden, Garberr von der
XVeyhe und Luder von Nucken waren, auS
Bremen mit Herzog Gottfried von Bouil¬
lon einen Kreuzmg ins Gelobte Land gethan,
und unter dessen Anführung die Stadt Jerusalem
und das heilige Grab mit haben erobern hel-

A 5 fen

5) Sie stehen anaeführt in der /Ue??/o5?e
p3F. 272. u. f. vergl. /).

WIM. ^tt^8VMV8 in äissert. inÄux.
hua O^^om/ /. LA 7. 0^ /o^«»»

.Lseme»// . . . 4. Qür-
tmx. 179z.

Renner nennt sie auch in feiner ChwNika bey
d4 I. alle bey Vor - und Zunamen.
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ftn Die drey vornehmsten davon hcissen nach
der damaligen Gewohnheit (^onlules, welches wir
deswegen durch Raths Herren übersetzen, weil
man zu der Zeit glaubte, proconlul wäre eine Stu¬
fe hoher als Lonlul, und die Bürgermeister
?roconlu!es, die Raths Herren aber Lonlules
nannte e).

§. 5.

Bis gegen die erste Hälfte des dreyzehnten
Jahrhunderts schweigen die Jahrbücher Bremens
von allen Personen, die diese ganze Zeit über das
Negimentsruder geführt haben. Nur von da an

finden

vll^ictl. in c/^on. pass. 67. 68. ^W,'K'o
»n/>lM F^M5»/> paZ. 271»

(Post) Nachr. von der Regimentsverf. und
den Rath zu Bremen, tz. zz. vaZ. s2. Man
vergleiche damit die XII. Kupfcrtafel in VII^I-
LI>III c/^ov/co, v^A. 42. 4Z. allwo, nebst an,
dem, auch ein alter Bremischer ?roconlul und
Konsul, oder Bürgermeister und Rathmann,
in ihrer Staatskleidung aus dem iHten Iah»
hundert, abgebildet, vorgestellt sind: imgl. Gal-
lerri im I.IV. Theil der Allgemeinen Weithi-
siorie vax. 17. not. (m.)>
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finden wir etwas genauere Nachricht von denensel-
den. Allem ihre Anzahl war nicht immer gleichlich,
auch dauerte ihre Würde nicht lebenswierig, son-
dern nur ein Jahr»), wie man aus solchen Urkun¬
den ersehen kann, welche mit der Stadt größeren
Jnsiegä besiegelt sind, und unter welchen die Na¬
men der jedesmaligen ?ieconiulum et donlulum,
oder Bürgermeister und Rathsherren, die
wirklich an der Regierung jedesmal gesessen haben,
stehen. Verschiedene hiesige Gelehrte haben aus
diesen nur besagten Documemen, welche man hier
Handvestenv) nennt, wie auch aus dem seit
dem Anfang des iztcn Jahrhunderts Hieselbst er¬
richteten Bürgerbuche, worin die im regierenden
Rathe gewesenen Herren anfänglich eine Zeitlang
mit angemerket gewesen, solche Verzeichnisse verfer¬

tigt,

«) 6. KK/MI'Zsl me^o/x,/. lib. IX. cap. z.
L8V(Ull clilc. mlc. </e F^m. x.
m. 25.

Ot^KICNZ s-//?s?«t<? F^mm-
s«k?^tta (z. k'rancof. 1767.) nennt sie 60-

cumenwm pudlicum. pa^. 6c». Vergl. das
Bremisch Niedersächsische Wörterbuch, B. II.
?. 58S. u. f.
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tigt, welche ziemlich genau sind w> Daß man
aber diese Rathspersonen aus den besten, angesehen¬
sten und begütertsten Bürgern werde gewählt haben,
ist leicht zu erachten: obschon man die Art und
Weise dieftr Wahl, weil die alten Nachrichten da¬
von schweigen, so wenig, wie die Anzahl der jedes¬
mal gewählten, mit Gewißheit bestimmen kann.
In denen gewöhnlichen Nathsherrenbüchern findet
man viele Rathspersonen aus altadelichen und stifts-
fahigcn Familien, deren Namen und Wappen so-
wol Muvhard ^) anführt, als auch welche mit
denen in dem größeren Nürnberger Wappen¬
buche z/) befindlichen Wappen völlig übereintreffen.

Z. 6.
«/) Ein solches findet sich z. E. in der posilsthen

Nachricht von der Regimentsvcrfassung und
dem Rath Hieselbst (4. Brennn 1768.) von
xsA. 77. an. Man trift sie auch häufig in
Privatbibliocheken im Msct, mit beygemalten
Wappen der Rathspersonen, an.

x) in seinen M^ttme«^/ «o^/7/?a?/r F»--^«/.
(toi. Lrem. 1708.) wo derselbe hauprsiichl.
xgZ. 50O. u. f. nachzusehen ist.

?) Johann Sibmacher gab dasselbe zuerst 1605.
u. f. in Queerquarto unter dem Titul heraus:

„New
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§. 6.

In der Mitte des izten Jahrhunderts schränkte
man die Anzahl der Rathspersonen, welche bis da¬
hin nur unbestimmt gewesen zu seyn scheint, bis auf
zwölf Personen ein, und verordnete, daß jedesmal
zu Johanni im Mittensommer, und zu Heil, drey
Könige die Hälfte davon abgehen, und deren Anzahl
durch eine neue Wahl aus der Bürgerschaft, jedoch
nach den vier Quartieren der Stadt, ersetzt werden
sollte; keiner der abgegangenen sollte aber eher wie¬
der wahlfähig seyn, bis vier volle Jahre dazwischen
verstrichen wären. So weise, für die damalige
Zeiten, diese Verordnung gleich seyn mochte, und
den gemeinen Bürger vor aller Bedrängung seiner
Obern schützte, welche aus dem Grunde es nicht
wagen durften, etwas Gcwaltthatiges gegen das
Volk zu unternehmen, da sie wußten, daß sie zu

Ende

„New Wapenbuch, darinnen deß H. Röm.
„Reichs Teutscher Nation Herren vnd Adeleper»
„sonen auch anderer Ständt vnd Statte Wi,
„pen :c. Norimbei-Ase sumptibus auctoris.,.
Es ist hernach mehrmale in tolio anfqelegr, und
mit Supplementen von Paul Fürst und Chri¬
stoph XVeigel vermehrt worden.
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Ende ihres Negierungsjahres wieder zu dem Stande
eincö Privatmannes zurücrkchren, und sodann für
jeden Mißbrauch ihrer jetzigen Würde verantwort¬
lich seyn würden s): so wurde sie doch nur bis etwa
1289. gehalten. Von diesem Iahn an fiengen die
in der Regierung zurückgebliebenen Ratsherren an,
gegen die bisherige Gewohnheit, sowohl die gesetz¬
mäßige Anzahl von zwölf Rathsgliedern, mit meh¬
reren von ihren Verwandten und Anhängern, viel¬

leicht

s) Die alten Römer backten, nach Vertreibung
ihres letzten Königs Äarquinius, eben also»
Denn sie vertraueren die höchste Obriakeuliche
Würde zwar zween Consuln an; welche aber die¬
ses Amt nur Ein Jahr bekleideten, nach dessen
Verfiießunq es niederlegten, und von zween an»
deren darin abe>clöset wurden. Daher sagt
LV?K()?lV5: ,.?Iinc Co»^,/e/ coepere pro
„vno K^-e 6uo> li?>c tle c5iussg, creari: vt,
„ll vnus malus esse voluisset, alter eum.
„Kadens potelratem llmilem, caerceret. t?t
„placuit, rie Imperium ion^ius, czuam an»
„mim vnum n?>berent: ne per uwrurriirs-
„tem pc>resrati.>; inlnlentiores reciclerentur.
„fect civiles semper eKent, czui 5e pc>it an.
„num lcirent, futuros esse priustos.,,
«/s»-. /?//?o^. /?om. lib. csx. L.
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leicht unter dem Vorwande, daß die gehäuften
öffentlichen Geschäfte auch eine Vermehrung der
Rachsglieder erforderten, zu vergrößern; als auch
von den abgegangenen viele, von denen sie wußten,
daß sie es mir ihnen hielten, ehe noch die zur Wahl¬
fähigkeit bestimmte Zeit von 4 Jahren um war,
von neuem zu erwählen: ja gar oft überdem alle ab¬
gehende Ralhmanner in ihrer Würde aufs neue zu
bestättigen. Hierdurch gefchah es nun, wie lcicht
zu erachten, daß eben diese Manner, welche das
Wohl des Staats besorgen sollten, nur ihr eignes
Wohl, den Flor ihrer unD der mit ihnen verbünde¬
ten Familien beherzigten, die Regierung eigenmäch¬
tig und ausschließlich an sich rissen, und die bisheri¬
ge gemäßigte Demokratie in eine äusserst schäd¬
liche und der gemeinen Bürgerschaft lästige Aristo¬
kratie verwandelten: welches um so viel leichter
angieng, weil damals nahe Blutsfreunde sich ein¬
ander aus dem Rathe nicht aushielten, wie doch
Hernachmals gar weislich verordnet worden «).

F. 7.

«) S. meine Grundgesetze der Kaiser!, freyen
Reichsstadt Bremen, z Statur, Z.z. PÄZ.22.
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tz. 7.
Entweder hatten diese D emagogen zu der

Zeit ein Gesetz wirklich gemacht, oder es hatte sich
die eines Gesetzes Kmft sich anmaßende Gewohnheit
eingeschlichen, daß Niemand von der gemeinen
Bürgerschaft etwas von feil n Eßwaaren auf dem
Markte, bis zu einer gewissen Tagesstunde, kaufen
durfte; sondern warten mußte, bis jene mächtige
Familien, deren Häupter das Ruder des StaatS
in Handen hatten, erst ihre und der ihrigen Küche
zu leitlichen Preisen versorgt hatten. So ungerecht
«in solches Verfahren gleich war, wodurch der soge¬
nannte und nur durch Misbrauch hieielbst cingeschli-
chene Patricier sich das beste gar wohlfeil zu ver¬
schaffen wußte, und dem übrigen Rest der Bürger¬
schaft den Ausschuß zu seiner Nothdurft überließ:
so hörte doch 507. diese Gewolmbeit auf, und die
tyrannische H rrschaft jener Aristokraten, welche
ihre geringeren Mitbürger gar vielfältig mtshandel-
ten, ja zuletzt nicht mehr wußten, was sie vor Stolz
und Uebermuch anfangen sollten, nahm ein Ende mit
Schrecken. Die Veranlassung dazu gab ein an
dem abgegangenen Bürgermeister, oder viel¬

mehr



mehr Rathmann Armd von Gröpelingen 6)
verübter vorfttzli6)er und unerhörter Mord c). Die¬
ser brave Mann, welcher aber nickt zur Parthey je¬
ner gewallchätigen Leute gehörte, hatte, um einen
Kindtaufschmaß, den er halten wollte, recht ansehn¬
lich zu begehen, einen in dem Mühlengraben bey der
Bürgerweyde gefangenen Hecht, welcher, nach
Renners Bericht, eher hier zu Lande nicht größer
gesehen war, auf öffentlichem Markte gekauft. Wie
der Kauf geschlossen war, verlangte ein von oynge-
fahr dazu gekommener Patricier, dessen Namen
einige Geschichtschreiber nicht einmal bemerkt haben,

andere

ö) VIl.ItI!MVZ m cö^om't?. paZ. Z. wie auch sei»
Epitaphium, davon weiter umen not. (k), nen¬
nen ihn virum LolMIarew, und nicht?ro.
contulem.

c) Weitläuftiq erzählt diese Geschichte Renner ack
ann. 1307. B. I. paZ. 524. etwas kürzer VI-
llMlVZ 1. c. Man vergleiche damit die
postische Nachricht von der Regimentsverfass,
und dem Rache zu Bremen, P^Z« ^Z*
14. I. P. Lasse! F?-emev/s B. I. Th. 5.

y. in llvt.
ll. Theil. B
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andere aber, wiewohl irrig, Görje Hrest nennen,
welchem der Hecht auch anstand, daßArend von
Gröpelingen ihm diesen Fisch wieder abtreten soll¬
te; der es ihm aber, wie natürlich, abschlug. Je¬
ner berief sich, wiewohl vergeblich, auf die zu An¬
fang dieses §phs angeführte Gewohnheit: aber
Arend von Gröpelingen brachte, vielleicht vom
Volke geschützt, seinen gekauften Hecht glücklich
nach Hause.

§. 8.
Sein Widersacher sann nun auf Rache. Er

getrauet? sich aber nicht, diese an jenem zu nehmen,
so lange selbiger noch gesund wäre, weil er mit
Recht sich davor scheuen mußte, daß sich etwa viele
Bürger dazu schlagen möchten, und Arend von
Gröpelingen sodann Gewalt mit Gewalt vertreiben
dürfte -F). Er lauerte also die Gelegenheit ab, wie
nicht lange hernach von Gröpelingen tödtlich krank
darnieder lag, und der Priester ihn bereits mit der

letzten

«/) „suZics me kraus eü concessa» repellers
„frauclem,

„Armaque in armatvs iumere iura lmunt.,,
vVlv. t/s am lid. III. .v5. 491. 92.
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letzten heiligen Wegzehrung -) versehen hatte. An¬
statt ihn da ruhig zu seinen Vätern hinüber gehen
zu lassen, drang dieser freche Bösewicht, von seinen
nächsten Verwandren und ein.m Schwärm losen
ihm ergebenen Gesindels vergesellschaftet, in Gröpe-
lingens auf der Langenstrasse, der Stadt¬
waage gegenüber, belegmes Haus, mit gezückten
Schwertern, ein, um ihn zu ermorden. Vergeb¬
lich suchte Gropelingens getreuer Diener diese
Mörder mit Worten und mit der That von ihrer
verruchten That abzuhalten. Wie dieser adec zuletzt
sah, daß alle? nichte hals, legte er sich queer üt>r »ei¬
nen auf dem Bette liehendcn und fast mir v-m Tode
schon ringenden Herrn, und lies sich daselbii -mt
und über ihm todt stechen: verdiente aber damit ge¬
wiß die Ehre, duß in dem in St. Ansgcmi Kirche
seinem ermordeten Herrn von Vlssen deydcn Söhnen
errichteten, noch heutzutage vorhandenen und >66l.
erneuerten Epitaphio, er, in Stein ausgehauen,
über seinem Herrn mit dem Kopf und 0er Brust
hervor siehr /).

B 2 « §. y»
-) Dem H. Abendmaal und der letzten Oehlung.
/) Eine sehr treffende Abbitdung dieses DenkmaalS

finvet



§. y.

Diese unerhörte Frevelthat erregte den Unwil¬
len der ganzen Bürgerschaft. Auch manche von

denen

findet man in einem saubern Holzschnitt in VI-
pass. 9Z- Die Anfschrist aber,

welche auch bey Post I. c. zu lesen ist, lautet
also:

moNiinxn'rvm.
vnl ^R«0I.VI oe: QKOL?xi.MQL,

ZL? co^SVQ^IilS

R^I?. L«xi»KN8I3,
cnvi ^Ror^crokr:

8DL ^QNRL ZVl0R?I8

cc>«?o88i
c. »lcccvii.

/V ?IQII8 Kjv^vLl«
Q0IL?RIV0 /VK^0l.D0

<zvo«o^i« rüi^c'riikl, ««?ilov^r^m
S!izii.isv8 oivr
^nscii^kii

c. mvci.xi.
S. auch p. Casiels ^mev/s B. l. pax.
8. u. f. Wer erinnert sich bey der edlen That
dieses Dieners nicht an die Treue jenes Hey-
ducken von dem im vorigen Jahre zu Peters¬

burg
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denen wirklich in der Regierung stehenden, vereinig-
ttn sich mit derselben, und vergaßen dieBanVe der
Verwandschaft, in welcher sie mit den bisherigen
Volkstyrannen standen. In der Geschwindigkeit
versammelten sich etliche Hundert gewaffnete Bürger
in der St. Nicolai Kirche, dem heutigen rothen
Waisenhaus gegen über, mit welchen sich hernach,
als sie nach dem Markte zu zogen, eine große Men¬
ge Volks vereinigte, welche laut und öffentlich sag¬
ten, daß sie den Mord, an dem unschuldigen Arend
von Gröpelmgm verübt, rächen, und der Ty-
ranney jener Volkedespoten ein Ende machen woll¬
ten. Diese letzten wollten aber die Ausführung die¬
ser Drohung nicht abwarten; sondern flüchteten sich

^ B 3 mit

bürg verstorbenen letzteren Königs Sranlslaus
Augustus von Pvhlen, welcher ebenfalls, wie
dieser sein Monarch, den z. Novcmb. 1771.
von einer Rotte gegen sein Leben vcrschwornec
Confvderirten in seiner Residenz Warschau auf
öffentlicher Straße angegriffen ward, mit seinem
Körper seinen König bedecken und schützen woll¬
te ; darüber aber ebenfalls, durch viele Säbel¬
hiebe, sein Leben verlor? wie uns solches die
damaligen Zeitungen erzählten.



22

mit brauen, Kindern und allen ihren Angehörigen,
so gut sie konnten, aus der Stadt. Sie wurden
darauf friedelos Z> gelegt, und zum Zeugniß hiervon
in einer öffentlich am Rathhause aufgehangenen Ta¬
fel , welche auch dem Stadtbuche schriftlich einver¬
leibt wurde, mit Vor - und Zunamen Namhaft ge¬
macht 6). Also stillte sich diese innere Zwietracht,
ohne weiteres Blutvergießen, und alles gieng wie¬
der in seiner allen Ordnung: nur daß im Jahr
izo6. die Anzahl der Rarhsglieder auf z6 gesetzt
wurde, welche diese Würde also bekleiden sollten,
daß ihrer zwölfe jedesmal ein Jahr die Regierung
wirklich fübren, und den sogenannten Sitzenden
Rath forrmren, sodann aber von der Regierung
ganz abgehen, und von anderen 12 abgelöset werden
sollten: welches demnach einen jeden alle z Jahre
traff.

§. 10.

Z) D. i, in die Acht erklärt, und vogelfrey gemacht.
S. Bremisch-Nievers. Wörterb. B. I. xax.
448.

/i) Die Abschrift dieser Tafel hat Renner in seiner
Chronika B. I. pax. 528. allwo «r alle in die
Acht erklärte mit Vor- und Zunamen anführt.
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§. 10.

Zu wünschen wäre es gewesen, daß diese Ein,
richtung unsrer Vorfahren in ihrem Wesentlichen
bestandig wäre beobachtet worden. Allein da der
Rath alle Jahr erneuert wurde, und man zwar
die abgegangenen mchrentheils wieder wählte, jedoch
auch unterweilcn andere aus der gemeinen Bürger¬
schaft an ihrer Statt erkohr: so geschah es daß, nach
dem Jahre 1329. durch die nach und nach neuge-
wahlten Rathsgliedcr, ihre Anzahl sich bis auf 114.
oder, wie andere wollen, auf 108 Personen ver¬
mehrte. Es kann dieses Niemand befremden, der
da bedenkt, daß, weil man einmal angefangen hat¬
te, ich weiß nicht unter welchem Vorwande, die
festgesetzte Anzahl von 36 Rathspersonen zu über¬
schreiten, es nun den bleibenden ein leichtes seyn
mußte, ihre Verwandten und Creaturen ebenfalls
dazu zu befördern. Doch findet man in unsern Ge,
schichtschreibern bemerkt, daß, zu Ende des Jahr«
iZzo. nur noch 50Personen die Regierung wirklich
geführt haben, welche Zahl im folgenden Jahre bis
auf z6 zurückgesetzt wurde. Und hierbey hat es,

B 4 so
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so viel wir wissen, bis zu Ende des vierzehnten
Jahrhunderts sein Verbleiben gehabt 5).

F. ii.

Ein Umstand aber, welcher den Grund der
nachherigen bessern Einrichtung unsers Stadtregi-
ments abgab, ist hier zuförderst zu bemerken. Bis¬
her mußten, vermöge der beschwornen Ge'ctze, die
Nathspcrfonen nach den vier Vertheilen oder Kirch¬
spielen der Stadt gewählt werden: so daß wenn
z. E. einer aus St. Ansqarii Viertheil abgieng oder
starb, nothwendiger weise ein frischer Rachmann
aus dem nemltchen, und keinem andern Viertheil

der

?) Verql. die poftiscbe Nacbricht von der Re-
giment?versassunq und dem Rath zu Bremen
§. 17. p. 22. u. f. Auf ahnliche Weise, „ist
„ der ehcmaliqe Rath zu Lübeck auch iMsistra-
„tu« ambulatonus gewesen, so daß diejenigen,
„welche 2 Jahr zu Rath gesessen, nach Ver-
„fiießung solcher Zeit, ihrer Amtsbürde sind
„entlediget worden, und ohne ihren freyen
„Willen nicht länger dazu haben angestrenget
„werden können.,. Nach 'Willebrands Be¬
richt, in seiner Hansischen Ehroncka, Theil I.

5r.
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der Stadt, dazu gelangen konnte: und bey St.
Stephani Viertheil war dieses noch besonders, daß
6 Rathspcrsonen von solchen, die innerhalb der Ra¬
te! 6), drey aber von denen, die außerhalb derselben
wohnten, mußten gewählt werden. Wie leicht zu
erachten, fanden sich aber zuweilen, nach der Mey¬
nung der Wahlsherren, keine zur Rathmannswür¬
de hinlänglich tauglichen Subjecte in eben der
Stadtgegend, aus welcher gewählt werden mußte:
welches in dem Theile der sogenannten Stephans-

B 5 stadt,

Hieß zu der Zeit das Thor, welches den größ¬
ten Theil des ausser den Ringmauern der Stadt
belegenen St. Stepbans Kirchspiels mit den
übrigen verband. Man findet dieses Thor auf
dem Grundriß der Stadt von izoo. in OII^I.
LMI e/^oK/cs XI. vo. 2. paZ. 41. 42.
Man vergleiche damit das Bremische Nieder-
sächs. Wörterb. s. v. Natcl, B. III. p. 2-2.
Bekannt ist es, daß nach der Hand das ganze
Stephans-Viertheil, mit in die Stadtsring-
mauern gezogen wurde, (S. oben Kap. III.
Abschn. 1. §. 2. 57.) dieses Thor der
Fangthurm hieß, und zur Bewahrung gefan¬
gener Missethäter diente. S. Brem. Wörtttb.
B. 1. x>. 344.



stadt, welcher damals noch außer den Ringmauern
von Bremen lag, gar oft der Fall seyn mußte.
Weil man nun in denen Zeiten glaubte, der Rö¬
tnische Pabst vermöchte allein, als sichtbarer
Statthalter Jesu Christi, die Menschen von Hal,
tung beschworner Gesetze zu entbinden: als wandte
man sich an den damals regierenden Pabst Äoni-
fäcius IX. welcher auch, durch ein eigne der Stadt
gegebene Dispensationsbulle /), die bisherige
Einschränkung aufhob, und den Bremern freye
Macht gab, bey Erledigungsfällen, aus welchem
Stadtvierthcil sie nur wollten, die ihnen dazu tüch¬
tig scheinende Personen zu Rathe zu wählen: welche
freye Wahl denn auch noch heutiges Tages beo¬
bachtet wird.

§. 12.

Einige Jahre nachher wurde, in Ansehung der
Anzahl der Rathspersonen, wiederum eine Aende¬

rung

/) Diese Bulle ist datirt XIV. Xalenä. kebr.
lllceexei. (d. i. den ly. Januar IZ?I.),
und steht abgedrnckt in der ^W^'s»- /^e^.

F^M. psx. 27s. vergl. pax. 672. in
L.ÜMAS deutsch. Reichs-Archiv, ?art. lxec.
Lont. IV. x. 224.
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runa getroffen, und anstatt dreyer Abtheilungen oder
Quartiere derselben, jede zu 12 Mann, nunmehr»
ein 4m Bürgermeister oder proconlul beliebt, und
jedem derselben nur 5 Rathsherren beygesellt, so
daß selbige insgesamt 24 Personen ausmachten, und
in vier Quartiere eingetheilt waren ?»): Und von
diesen sollte die Hälfte, oder 2 Bürgermeister und
10 Ratheherren, alle halbe Jahre in der Regierung

av-

5») Solches lehrt die sogenannte ,. Orämancis,
„KelmZlie unäe LcKicKinZns cles 1^36e8„
von izv8« des mehreren. Sie ist abgedruckt zu
lesen in I. p. Caflels Abhandl. von den
Stadt Bremischen Gesetzen, xaZ. 74. u. f.
„Anfänglich waren jedoch noch einige mehr vor-
„Handen, die von den z6 erst aussterben muß-
„ten. Auch kam es erst 1404. nach einer alten
„Anmerkung, welche sich im Statutenbuche fin»
„det, auf die gesetzte Zahl: allwo es Heißt:
„Anno N^LceiV. in proketto bealse I.u>
„cise. (ist der 12. Decemb. 1404.) t^inricus
„'kruve kuit electu? in Lonsulem, et erst

^ „xrimus, l^uanäo^tRmerus Lonlulum muts»
. „ tus 5uit» er vervenit sä viAmti ^ustuor per-

„ sonss... Nach posts Bericht in der Nachr.
von dem Rath zu Brem. §. 20. x»8> ZV.
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abwechseln. Von diesen vier Quartieren schreiben
sich noch heutzutage die vier verschiedene Deputirte
Rathsherren zu mancherley öffentlichen Stationen »)
her, welche Hieselbst Statt finden. Nach der Zeit
legte man jedem Quartier eine eigne Gohgräf-
sch a ft zu, so daß diese Quartiere davon ihre Na¬
men führten, und das Obervieh land ische, Nie-
derviehländische, Werderlanbische und
Holler land ische hießen: wobey es denn bis auf
diesen Tag geblieben ist.

§. iZ.
. Bis etwa ins Jahr 1424. blieb es bey dieser

Einrichtung: allein nun hoben sich solche unruhige
Tage für Bremen an, die ganzer acht Jahre hin¬

durch

K) Diese sind anijt: Accise, Brunnen, Camme-
rey, Commemhurey, Consumtionskammer, De-
positionscassa, Gassen, Geldnegouation, Goh-
gräfen, HAnsegräfey, Korn-und Brodraxa,
Kriegskmnmcr, M^nzc, Neustadt, Siegel,
Sperre, Tontincn?^DWachtq,richt, Wedd?,
Wcyde, Armenhaus,'^ Armen-Institut, GeistU
Güter:c. Man vergleiche den jedesmaligen
Bremischen Staats-Kalender»
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durch währten, daß man sich erstaunen muß, daß
selbige den völligen Untergang der guten Stadt nicht
nach sich zogen. Die vielen zum Theil unnöthigen
Fehden und kleinen Kriege, welche die Stadt mit
den benachbarten Grafen und Herren bisher zu Zei¬
ten geführt hatte, waren Ursache, daß das Bre¬
mische Pud licum in eine große Schuldenlast ge¬
stürzt war. Anstatt, wie zu unsern Tagen, durch
weise Einrichtung, kluge Sparsamkeit, friedliche
Gesinnungen gegen die.Nachbaren und dadurch be¬
förderten Handel und Wandel, diese Last, welche
dem gemeinen Bürger allerdings drükend seyn muß¬
te, abzuwälzen: beschuldigte der gemeine Mann,
auf Antrieb solcher, welche gerne, anstatt der jetzi¬
gen Regenten, das NudeMes Staats selbst zu füh¬
ren wünschte, den Rath überhaupt, und manchen
einzelnen darunter insbesondere, einer treulosen
Verwaltung der öffentlichen Güter. Und so griff
man denn, um einen Anfang solcher Gewaltthätig¬
keiten zu machen, den wahrscheinlich ganz unschuldi¬
gen Bürgermeister Herberr Ducke! so stark an/
daß dieser, um seine Freyheit und sein Leben m
Sicherheit zu stellen, zwevhunderr Mark Geldes

Strai
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Strafe bezahlen und seinen Rathsstand niederlegen
mußte o). Dies Schicksal hatten noch mehrere
andere, deren Namen die Geschichte nicht erwähnet,
an deren Stelle man alsobald frische wählte: und
gegen Ende des i426sten Jahrs wurde beliebt, und
durch eine am Tage vor Pauli Bekehrung 1428. />)
bestättigte GchickunA des Rache, festgefetzt,
daß zu denen vorhandenen 24 Rathspersonen noch
vier neue aus der gemeinen Bürgerschaft in den
Rath gewählt werden, und die Anzahl der Ma¬
gistratspersonen also bis auf 28 steigen sollte.

§. »4.

Bey dieser Gelegenheit wurde auch eine gan;
andere Art der Wahl 'beliebt. Nemlich es sollten
alle halbe Jahre ein Bürgermeister nebst semen
S Quartier 6 Herren von der Regierung abgehen,
und wieder zum Stand der Privatpersonen zurück¬

kehren ;

0) S. VIl.ILMl C^oAtt-o», 148. 150.
/>) Ist der 24. Januar «428»

Man findet einen Abdruck davon in alt nieder-
sächsischer Sprache i» p<?lw Nachr. vom Bre¬
mischen Rath, Beyl. l>uL- 67. f.



kehren; sodann sollten von dem sitzenbleibenden
Rathe ihrer drey durchs Loos bestimmte, von den
is Deputirten der Ka>-fieute und Aemter aber
ihrer 6. ebenfalls durchs Loos daw erkohrne Man¬
ner gemeinschaftlich einen Bürgermeister und
sechs Raths Herren an der abgegangenen Statt
aus dem Rath und der ganzen Bürgerschaft,
jedoch mit Ausschließung derer, so das verflossene
halbe Jahr über in der Regierung gestanden, jedes¬
mal zu Johanni und heil, drey Könige wäh¬
len. Da nun hierdurch die Anzahl der Neuen
Rathsherren taglich starker wurde, welche unter
dem Schein Rechtens dieAlten von ihren Stellen
verdrängten, richteten sie es in die Wege, weil vers
schiedne der abgesetzten Bürgermeister und Raths¬

herren die Stadt verließen, und Schutz und Hülfe
bey Auswärtigen suchten, daß die in der Stadt zu¬
rück gebliebenen, Donnerstags nach Oculi ?), einen
Vertrag mit ihnen zur Aussöhnung einzugeben, sich
mußten gefallen lassen, welchen sie die Sohne,
auch, um ihn mehr Ansehen zu geben, die Ein,

tracht

?) War der 11. März 1428-
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tracht nannten, des Inhalts: 5) „daß Niemand
„dem Andern die Söhne vorhalten, noch von der
„ Sache des Alten und Neuen Raths reden; Nie-
„mand auch, bey Verlust, Leibes und Lebens, die
„Stadt mit Rath und That, aus der Hansa, in
„geist- oder weltlichen Bann und Acht, noch in
„solche Beschwerung bringen sollte, woraus Auf-
„rühr und Zwietracht entstehen möchte; daß auch,
„wann Herren und Städte die Stadt, von wegen
„des Alten Raths antasteten, sie eintrachtig bevsam-
„men zu halten gewillet wären H.„

§. 15.

Aus dem bis dahin erzählten läßt sich sehr
wahrscheinlich auf die Mermung und Absicht des so¬
genannten Neuen Raths, bey Abfassung und

Beschwö-

Auch diese Sohne oder Eintracht hat Post in
atlsächsischcr Sprache in seiner so eben angeführ¬
ten Nachricht :c. abdrucken lassen. Es M ses«
bige die Beylage v und zu finden xax. 7Z. f.

5) Man ve> qleicbe hiermit die postifthe Nachricht
von dem Rathe zu Bremen, pax. 4 s. und den
historiWen Vorbencht meiner Grundgesetze
§. 2. xax. XXV. leq..
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Beschwörung dieser seyn sollenden Eintracht,
schließen. Sie zielte muthmaslich dahin, den Al¬
ten Rath aus seinen Stellen völlig zu verdrängen,
sich und den Ihrigen aber das Stadtregiment für
die Zukunft auf immer zu versichern. Eine Zeitlang
herrschte noch Ruhe in Bremens Ringmauern:
obgleich der ausgewichene Theil des Alten Raths
mckt müßig saß. Mit diesen vereinigten sich einige
von dem Alten Rath, welche den Abend vor St.
Johannis Baptist« 1429. aus der Stadt ent¬
wichen, und ihre Sicherheit erst zu Delmen horst,
hernach aber zuSlade suchten und fanden. Der
Neue Rath lud sie zwar aufs höflichste ein, nach
Hause zu kommen, und versprach ihnen alles Gu¬
tes: allein die Ausgewiesenen tramen diesen Ver¬
sprechungen nicht, und wegerten sich zurück zu keh¬
ren. Da sie noch über dem allen des Römischen
Reichs Fürsten und Ständen die ihnen erwiesene
Gewaltthätigkeit klagten, und sie um Hülfe und
Beystand aufforderten: so zog der Neue Rath ih¬
re hier zurückgelassenen Güter ein; und, unter dem

A5or-

») Ist der 2z. Iuny 1429.
II. Theil. C
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Vorwande, daß die annoch in der Stadt gebliebe¬
nen Mitglieder des Alten Raths, der beschwor-
nen Eintracht zuwider, es dennoch mit ihren
ausgewichenen Kollegen hielten, verhafteten sie die¬
selben samt und sonders, ihrer 16. an der Zahl,
und legten sie in das unter dem Namen des Fang¬
thurms bekannte, damals bey der Natel belege-
ne öffentliche Stadtgefängniß. Bis auf einen aber
brachen sie alle mit Hülfe ihrer Verwandten und
Freunde da heraus, flüchteten sich ebenfalls erst nach
Delmenhorst und von da nach Stade, wo sie
mit denen vorigesmal Entwichenen gemeinschaftliche
Sache machten. Ihnen folgten viele ihrer Freunde
und Anhänger, welche ihr Schicksal mit ihnen theil¬
ten: deren eine beträchtliche Anzahl gewesen seyn
muß, weil die 145z. den 9. April errichtete Tafel
von „Ordensleuten, Weltgeistlichen, Laven, Man-
„nern , Frauen, Alt, Jung, Knechten oder Mäg-
„den„ redet, welche „jenen zu ihrem Entrinnen
„behülflich gewesen, und sonst ihrenthalben mit ih-
„nen sich außerhalb Bremen befinden ^).„

§. lt.
S. das iste Statut 5« 3» meinen Grund¬

gesetzen der Kais. Freyen Reichsstadt Bremen,
xax. 9.
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§. 16.

Zuletzt blieb vom Alten Rath Niemand wei¬
ter in der Stadt zurück, als der um das hiesige
Publicum hochverdiente Patriot, der gewesene
Bürgermeister Johann Vasmer. Dieser
wackere Mann, obschon er höchst ungerechter Wei¬
se von der Regierung verdrängt war, und dem,
nach hinlängliche Ursache gehabt hatte, mit dem
Neuen Rathe, der nunmehro aus 34Personen
bestand 5), äußerst unzufrieden zu seyn, hoffte doch
noch immer, durch einen zu stiftenden Vergleich
zwischen dem Alten und Neuen Rath diese bür¬
gerlichen Unruhen dämpfen, und dem Ungewitter zu¬
vorkommen zu können, welches sich über der Stadt zu¬
sammen zog. Es war dieses aber dem Neuen
Rathe ganz und gar nicht gelegen, welcher lieber,
wie man zu reden pflegt, allein Hahn im Korbe
bleiben, und die Herrschaft, deren er sich widerrecht¬
lich angemaßt, mit Niemand theilen, geschweige
denn von derselben ganz abstehen wollte. Vasmer
that zwar in dieser guten Absicht verschiedene Reisen

C » zu
5) Post führt sie namentlich an in seiner Nach¬

richt vom BttM. Rath §.32. ps3.5o.5r.
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zu den Ausgewichenen nach Stade; fand aber die
Gemüther von bcyden Seiten so verstimmt, daß er
wohl einsah, er könne allein hierin nichts ausrichten.
Nun war er beym Grafen von Oldenburg sehr
wohl angeschrieben, weil durch sein Vorwort und
Bemühung der damalige Erz bisch off Nicolaus,
gcbohrner Graf von Oldenburg, von der Del-
menhorster Linie, aus seiner Gefangenschaft bey den
Friesen unentgeltlich wieder losgegeben war.
Was ihm allein auszuführen nicht thunlich schien,
glaubte er vielleicht durch Vermittelung dieses ihm
hochverpflichteten Grafen zu Wege zu bringen.
Mit dem Vorsatz also, sich nach Oldenburg zu
begeben, ritt er getrost und gutes Muthes, nach
Renners Erzählung -/), den 6. Juny 1430. aus
Bremen. Wie er aber nun von der Mühle nach
Reck um abbeugen wollte, ward er in einem nie¬
drigen Grunde von einem hiesigen Fleischer erkannt,
angehalten, und des folgenden Morgens von denen,
auf Befehl des Neuen Raths, ihm nacheilenden

Gcrichts-

9) in seiner Chronika B. I. P. m. 856. u. f.
Mai» vergleiche damit Hamelmanns Olden-
burgische Chronika, ?. 195-
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Gerichtsdienern in die Stadt gebracht, und in
den Hurrelberg gefangen gesetzt. Kaum
erscholl die Nachricht hiervon, und besonders
noch dieses, daß man ihn, als den ärgsten Misse¬
thäter, behandelte, so kam den Sonnabend nach
dem Fronleichnamsfeste s) dieGrafin Richarda,
Mutter des Erz b isch offs Nikolaus, von Del-
men hör st herein, begab sich persönlich aufs Rath¬
haus, bat und flehete aufs inständigste, der Rath
möchte, in Betracht der großen Verdienste dieses
wackern Mannes um seine Vaterstadt und um ihren
hochwürdigen Sohn, denselben um desto mehr frey
sprechen, weil er ganz und gar unschuldig wäre.
Allein sie fand kein Gehör. Die Gemüther des
Neuen Raths waren zu erbittert, und es war
nun einmal fest beschlossen, daß Vasmer sterben soll¬
te. Das einzige, was der Rath der Grafin zu

C 3 Ge,

«) War sonst ein unterirdisches Criminalgefängniß,
das ohnweit der Börse, in der Hakenstraße Hie¬
selbst , lag; seit einigen Jahren aber in ein Pri«
vat-Weinlager umgeändert ist. S. Bremisch-
niedersachs. Wörterbuch, B. II. p. b?4»

«) wär der 17. Juny.
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Gefallen that, war da? er Vasmers Knecht, den
Renner Füipiel nennt, losgab.

§. 17.

Wie alles zur Mordscene bereitet war, schlepp¬
te man Dienstags darauf, als den 2o.Zunv, den
unschuldigen Mann vor das peinliche Halsgericht
des Erzbischöffiichen VoigteS, welcher zween Mit¬
glieder des Neuen Raths zu Beysitzern hatte,
deren einer, Namens Johann von Minden, des
unglücklichen Bürgermeisters eigner Schwiegersohn
war 5). Hier würd er nun von dem Raths Diener,
auf Befehl des R.iths, auf Lcib und Leben ange¬
klagt, und unter andern beschuldigt: „daß er die neu-
„beschworne sogenannte Eintracht vorsetzlich ge-
„brochen habe; daß er es mit dem ausgetreltenen A l-
„ten Rathe wider den gegenwärtigen Neuen hal-
„te; daß er zu den Feinden der Stadt habe überge¬
ben, und, aus Rache, selbige ihm habe verrathen
„wollen.,, Er verantwortete sich zwar dagegen aufs
standhafteste, leugnete alle ihm fälschlich aufgebür¬

dete

5) Der andere bicß, nach Renners Bericht,
Marrm GliesinZ.



dete Verbrechen, betheuerte seine Unschuld, bat
flehentlich, seiner Verdienste in Befreyung des Erz¬
bischoffs Nikolaus eingedenk zu seyn, und zu be¬
herzigen, daß man ihn damals versichert hätte,
man wolle solches ihm noch an seinen Kindern und
spaten Nochkommen danken.

§. i8.
Dies war aber tauben Ohren gepredigt: denn

es war einmal beschlossen, daß er sterben sollte. Nun
suchte ihn der Erzbischöffliche Gerichtsvoigt noch zu
retten, und forderte, in der Absicht, nach herge¬
brachtem Sachsenrechte, einen der Umstehenden,
einen Tonne mach er, Namens Varrhold, auf,
ein Urtheil zu finden. Allein dies billige Verfahren
des Gerichtsvoigts fand bey den beysitzenden Rath¬
männern Widerspruch. Sie berichteten solches
vielmehr alsobald dem auf dem Rathhause versamm-
leten Rathe, und erhielten von selbigem die Wei¬
sung 5 auf die Verurteilung des Bürgermei¬
sters Vaemer zu dringen, weil der Rath solches
hinlänglich verantworten wollte e): der Voigt

C 4 möchte
e) Man findet die Formul, das peinliche Halsge¬

richt



möchte also, das Verdammunasurtheil, nach alt¬
hergebrachter Weise durch den Scharfrichter finden
lassen. Hier konnte der Voigt ihn also nicht retten;
sondern mußte dieser tumultuanschen Justitz freyen
Lauf lassen: und so fand denn der Scharsrichter,
seiner von dem Neuen Rathe ihm ertheilten Zn-
struction zu Folge, das Urtheil, daß cr verdient ha¬
be, enthauptet zu werden. V-'rgeblich protestirte
Vasmer gegen dieses widerrechtliche Verfahren;
forderte jeglichen gegenwärtigen Notarius auf. um
diesen Proceß zu Protocoll zu nehmen, und berief
sich mit der gewöhnlichen Appcllationöformul: „Jk
„scheide, dar ik jdt scheiden mag auf
ein höheres Gericht. Doch d»es alles half ihm

nichts:

richt zu hegen in der ^e//'.
F^ms?///. pAF. Von dem dabey ge¬
bräuchlichen ?l> sdruck „de Gicht darin geven,,
dessen sich der Rath bedient, wenn der Delin¬
quent die That leuqnet, oder seine Unschuld be¬
theuert, wie hier der Hall war. siehe Bremisch-
Niedcrsächs. Wörterbuch B. II. paZ. 508.

</) Die Erklärung dieses sonst vor dem Gericht des
Erzbischöffiichen Voigtts qewohnlichcn ?lus-
drucks steht im V^em. Wörttrb. B. IV. P.625.
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nichts: man schleppte ihn, ohne ihn ferner zu Wort
kommen zu lassen, hinaus nach der Gegend der
Vorstadt bey St. Pauls Kloster, g?gen der Anhöhe
zu, wo damals eine Windmühle stand, und heutiges
Tages das zu seinem Andmkm errichtete sogenannte
steinerne Kreutz stehet, und daselbst wurde der
brave Mann höchst unschuldig enthauptet e). Die
ferneren Schicksale seiner hierdurch unglücklich ge¬
wordenen Familie gehören hier nicht her.

§> iy.
Auf mündliche Vorstellung Heinrich Vasmer,

des einen Sohns unsere unsers unglücklichen Bürger¬
meisters, welcher denKaiser bis in Ungarn aufsuchte,
erklärte darauf Kaiser SiZismund die Stadt B ? e-
men in die Reichsacht; auch wurde sie aus dem Han¬
se atischenBunde gestoßen /> Hierdurch litt nun

C 5 aller

e) Sehr naif sagt Renner davon: „Also was
„de Naht Cleger, Richter vnv Tüge, in emer
„Saken, Md nehmen öyne vp öhre Seele.„
Tb. I. p. m. 86z.

f) S. Köhlers Nachr. von der teutschen Hansa,
in iVlUebrands Hansischer Chronik«, Th. II.
PSK. 209. u. f.
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aller Handel mit Auswärtigen gewaltig. Die Bre¬
mischen Bürger, sobald sie sich auswärts nur bli¬
cken ließen, wurden als geächtete sogleich verhaftet,
ihrer bey sich habenden Güter und Habseligkeiten
beraubt, und mußten in den Gefängnissen so lange
schmachten, bis sie entweder ihr Leben oder wenig¬
stens ihre Gesundheit darin einbüßten. Und welch
trauriges Schicksal mochte wohl den HaupträdelS-
führern und Anstiftern jener Greuelthat bevorstehen,
wenn ein mächtiger Fürst sich etwa finden sollte,
um die Kaiserliche und Reichsacht wider die Stadt
mit Nachdruck zu vollstrecken? Ueberhaupt mußte
aber jetzt den Ausgewichenen ebenfalls daran gelegen
seyn, zum ruhigen Genuß ihrer verlohrnen Ehren¬
stellen und ungestöhrten Besitz ihrer ihnen ganz wi¬
derrechtlich entrissenen Güter zu gelangen. Sie
glaubten aber, und vielleicht nicht ohne Grund, daß
dieses nicht anders, als vermittelst gütlicher Unter¬
handlungen zwischen dem Alten und Neuen
Rathe geschehen könnte, wann der Kaiser erst
die Reichsacht würde aufgehoben haben.



§. 20.

Nach vieler angewandter Bemühung des aus-
gewichenen Bürgermeisters Hermann von
Gröpelmgett F), übertrug Kaiser Sigismund
die Lossprechung von der Reichsacht und die Ver¬
mittelung des Streits zwischen dem Alten und
Neuen Rathe, dem damaligen Reichs - Erb¬
kämmerer Ronrad von XVemsperg /-). Ob-
schon nun derselbe das erstere zum Vergnügen der
Bürgerschaft wirklich that; so scheint er doch mit
letzterem Geschäfte nicht zu Stande gekommen zu
seyn: sintemal die Grafen Ic»h<mn und Orro zur
Hova, die Deputirten des Domkapituls zu
Bremen und der Collegiatstifter daselbst und

zu
F) Zur Belohnung empfing dieser rechtschaffne Pa¬

triot, für seine viele Mühwaltung vom Rathe
die sogenannte Gröpelingsche Weyde, so her»
«ach zur Neustadt mitgenommen worden, da-
beneben den OcbsenzvK und das Weqgeld an der
großen Weserbrücke. S« Casiel von den
Stadt Bremischen Gesetzen, Cav. V. §.21.
paß. 49. Desselb. F^ms»/!« B. 1. Th. r»
xaZ. i r. in not.

/l) /6Me»'/. M?tat. F^-«-«/. vsz. 8 s 8^



44
zu Hamburg, wie auch die Abgeordneten der
Hansestädte Lübeck, Hamburg, Wismar,
Lüneburg und Slade diesen Vergleich zwischen
dem Alten und Neuen Rathe am guten Don¬
nerstage ^) des Jahrs 143z. schlössen, welcher die
Tafelt), auch wohl die Alte Eintracht /)
heißt. In diesem Vergleich wurde nun, vermöge

des

Ist so viel als der jetzt also benannte grüne
Donnerstag, weil alle Tage der Charwoche vor¬
zeiten gute Tage hießen. S. Bremisch nieders.
Wörter!?. B. I. ?. 228. Im Jahr 1433. fiel
aber der grüne Donnerstag, nach dem Iulianischm
Kalender, auf den y. April.

6) Weil derselbe auf Tafeln geschrieben, und, zu
Jedermanns Wissenschaft, öffentlich aufgehan¬
gen wurde. S. Brem. niedersachs. Wörterb.
B. V. x>. Z. Eine hochdeutsche Uebcrschung da¬
von findet sich in Lünigs deutschem Reichsar¬
chiv. ?srt. spec. Lontm. IV. p. 227. auch
habe ich in meinen Stadtbremischen Grundge¬
setzen tt. xsZ. Z. u. f» eine andere davon ge¬
liefert»

/) Um sie von der Neuen Eintracht, von 1534.
die auch die Kraft eines Grundgesetzes unftec
Reichsstadt hat, zu unterscheiden. S. Brem.
niedcrsächs. Wörterbuch B. I. 307.
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des 6ten Artikuls desselben, zu förderst anberahmet,
„daß dcr Alte Rath von Stund an in dem
„Rathsstuhle sich setzen, und daselbst als ein voll¬
mächtiger Räch das Regiment führen solle n).,,

§. 21.

Zufolge dieser, das Ansehen und die bis dahin
widerrechtlich gerauhte Ebre und Gewalt des recht¬
mäßigen Raths herstellenden Verordnung, über¬
nahmen die ausgetretenen Rathsglieder zwar alsofort
die ihnen hiedurch von neuem übertragene Würde
und Gewalt; es waren aber von den 28 Personen
des Alten Raths unter der Zeit einige gestorben,
und andere aus ihnen fanden -es entweder zu müh¬
sam oder zu gefährlich, sich der Negierung von neuem
zu unterziehen: diese dankten dann freywillig ab,
und es nahmen ihrer nur 16. diese Würde wieder
an. Um die ein für allemal beliebte Zahl der 28 wie¬
der voll zu machen, nahm man aus dem sogenann¬
ten Neuen Rathe ihrer 9 Personen, welche ver¬
muthlich so schlimm nicht, wie ihre übrigen Kolle¬
gen, jedoch zum Stadt-Regiment tüchtig gewesen

ju

5v) S. meine Grundgesetze, 935. l2. §' 6.
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zu seyn schienen, und die noch fehlenden z. wählte
man aus der gemeinen Bürgerschaft dazu. Eine
allgemeine Amnestie wurde publicirt »), die Ehre
des unschuldigen Vasmer ward durch ein steinernes
Denkmahl, welches in einem aus einem erhabenen
Fußgestelle hervorragenden steinernen Krsutze besteht,
und das bis auf diesen Tag an dem Orte seiner
Enthauptung steht, und beständig auf öffentliche
Kosten in Bau und Besserung erhalten werden
muß o), rehadilitirt, und alles gieng wieder ganz
glücklich seinen alten Gang />).

§. 22» !

«) Vermöge des 2 §. der Tafel, S. Ebendas.
pax. 7. f.

0) Dl^lL!5ZIVZ c/^ostt'fo, hat auf der i4ten
Kupfertafcl, welche den Grundriß von Bremen
nebst den Vorstädten vom Jahre lboo. enthält,
dieses steinerne Kreuz unter dem Buchstaben 1^.
besonders bemerkt. S. auch unsre z Tafel.
Vergl. posts Nachr. vom Rath ju Bremen,
§. 28. u. f. psk- 43» Casiels Avh. von
den Brem. Geschen, c. V. §. 21. p. 48. u. f.

/») vll^ILMVL /«^sv^o pax. 151. teq. und <
Aöhler bey VOtllebrand in dessen Hansischen,

Lhro-'
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§. 22.

Bcy dieser Gelegenheit wurde nun auch eine
ganz andere Einrichtung des Raths, wie bis¬
her, beliebt. Denn man kam darüber in folgenden
Stücken überein:

1. Die Anzahl der Rathspersonen wurde auf
4 Bürgermeister und 24 Rathsherren
für beständig bestimmt;

2. diese sollten ihre Würden Lebenswstig be¬
kleiden ;

?. wenn einer von ihnen stürbe oder resignirte,
sollten sogleich nach des verstorbenen Be-
gräbniß, oder den Tag nach der Resig¬
nation des Abgegangenen, durch das Loos
aus jedem Quartier einer, zusammen also
vier Magistratspersonen, bestimmt werden,
welche, nach vorher abgcstattetem Wahl-
Eide, „den nützlichsten und besten, den
„sie in der ganzen Stadt wüßten,"
an des abgegangenen Statt wählen sollte«.

Und

Chronika, Th. II. p. 209. u. f. erzählen dkse
Geschichte nicht richtig, und begehen verschiedene
Anachronismen.
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Und so ist es denn auch seit dieser Zeit bis auf
den heutigen Tag gcbueben; und die Reihe
unsrer Bürgermeister und Rachsherrn hat
sich in ununterbrochener Folge bis jezt er¬
halten

§. 2Z.

Di^e Art und Weise, einen Bürgermeister oder
Rathmann bey Erledigungöfällen zu wählen;
auch wie zu verfahren, wenn die vier Wahlöher-
ren vor Sonnenuntergang nicht einig werden
können: wird ganz genau in unserm zten Sta¬
tut bestimmt. S. meine Grundgesetze pax. 2c?.
ii. f. Uebrigens sagt POL?, m prsefst. aä /^/?o^
eiusciem ^0/7/»/«^/ et ^»a^/o/ »'e//'.

cl?ccccxxxlii. ^^//o/,
(4. LremAe 1726.) davon also: „lum o.uo»
,>,que perpetua le^s certus uumerus Oomi.
„ooruin (^oniulum et Lenatorum 6etmjtus
„eK, c^uem antea incertum. eanciemc^ue ob
„caulam variis saepe vicissimo'mibuL ob-
„noxium fuiüe, «jicticimus. Hie ina'jvio'ua
„(uti oportuit) le^e» trabali vewt clavo
„rixus, iliibÄtus et integer in baec tempors
„Act serös usczue nepotes 6uravit» st funcis»
„mentum eii publicse libertstis. perpetuas
„ trsn<zuiI1itittis et coacoräiae civicae.,.
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§.

Wie vorhin bereits erwähnt worden, ist ein
HochEdler und Hochweiser Räch in vier so¬
genannte Quartiere eingetheilt, deren jedes au?
einem Bürgermeister und sechs Nathsherren
besteht. Unter diesen vier Quartieren wechselt
das eigentliche Stadtregiment nebst dem'Bürgermei-
sterlichen Prasidio halbjährig dergestalt um, daß
der Bürgermeister des Quartiers, das an der
Regierung ist, Präsident, der Bürgermeister
des abgegangenen Quartiers aber sein Beysitzer
ist. Von beyden Quartieren, dem des präsidireu-
den Bürgermeisters, und dem seines Vorfahren,
sagt man, daß sie im Eide stehen, und heißen darum
der siyende Räch» Von den Rathsherren

selbst ist der erste oder oberste in jedem^ Quartier
Wiethherr der zweyte Siegelherr 5),

der

5) „Von Mrs oder XVe<Z<Ze, Strafe, Geldbuße:
„daß es also soviel bedeutet als Strafherren, im
„vorzüglichen Sinn.., S. Bremisch-«Nieders.
Wörterbuch, B. V. pax. 280.

5) Weil sie das größere Stadtsiegel in der Ber¬
it. Theil. D wah?
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der dritte Hänsegräfe der vierte Gohgra-
fe «), der fünfte Camerariuö der sechste
oder unterste im Quartier ist Acciseherr und
Assessor des Kaiserlichen Nieder- und Gasi¬
ger ich ts ^-). Der verstorbenen Rachspersonen

Erben

Währung haben, damit die Handvesten versigelt
werden.

5) „Weil sie die Streitigkeiten der Nachbarne
„ schlichten, wenn einer dem andern im Bauen
„zu nahe kömmt, oder sonst die Gerechtigkeiten
„und Gränzen seines Erbes schmälern will:
„von dem alten Hansa, Gesellschaft, Locie-
„ras; weil sie die friedliche und gesellschaftliche
„Zusammenlebung der Bürger unterhalten.,,
S. Brem. Nieders. Wörterb. B.II. p. 59z.

») „Nichter in einer der vier Gohen, (Gau,
„Strich Landes, Gebieth um eine Stadt), /u-
„6ex aZrAi'iu8.„ Ebendas. ^.527.

«H „Die obrigkeitliche Person, welche für die
„Ehre der Bürger wachen muß.,, Ebendas.
xa^ 7Zc>« In Hamburg heißt er Prätor, an¬
derwärts Policey- und Criminalrichter.

.v) S. Bremisch - Nieders. Wörterb. B. V.
.? 15.
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Erben genießen, dm^Statuten zufolge z,), ein vol¬
les Nachjahr, als so lange der Successor cariren
muß.

N»Sti ^! . " . / ' 5 8» 24.

Die vornehmeren Beamten dieses Hoch Ed¬
len Hoch weisen Rachs, für welche auch unter
dieser Rubrique in dem öffentlichen Kirchengebeth
gebethen wird, sind von jeher erfahrne Rechtgelehrte
gewesen, welche entweder Ooewres, oder doch we¬
nigstens I^icelltiatl iuris warm, und unter dem
Timl Syndici den Rang alsobald nach den
Bürgermeistern, noch vor den Rathsherren
haben. Gemeiniglich sind es deren zween, von de¬
nen der erste durchgehends Canzelleydirector
zu seyn pflegt. Ihnen wird zuweillen ein anderer
Rechtsgelehrter, unter dem Titul Vice-Synöi-
cuß, beygesellt, welcher aber einen so hohen Rang
nicht hat. Sie sind des Hoch Edlen Hoch¬
weisen Rachs Consulenten, und werden

D 2 häu-

z,) Statut. z> §. 8. S. meine Grundgesetze,
xax. 26.
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häusig zu Gesandtschaften an auswärtige Höfe ge¬
braucht 2).

Die Canzelley der Stadt steht, wie bereits
gesagt, gemeiniglich unter der Direction des ältesten
Syndici, und deren Personale besteht aus zween
Secrerarien des Obergerichts, einem des
Niedergerichts, einem des Gastgerichts,
und einem sogenannten Canzelley - und Expe-
ditionssecretario, welcher zugleich Notai-ms
vittracrionum orämarius ist, und vor diesem nur
dÄncellanae Aäiuncrus hieß; einem Pedellen,
der zugleich erster beeidigter Copiist ist, einer
unbeschrankten Anzahl beeidigter Cop Listen,
pnd einem Canzelley bothen, welcher zugleich
Gerichtsdiener oder Kirchspielsbothe der Vorstadt
ist«).

Das
s) So brachte ja der ehemalige hochverdiente Syn¬

dikus Nikolaus tNindemann die meisten Jah¬
re seines Syndikats am Kaiserlichen Hofiager zu
Wien zu. S. I. p. Casiels Glückwünschunqs-
schrift, enthaltend die Lebensgeschichle Herrn
Nikolaus Mindemann, B. R. D. -c. 4.
Bremen 1774.

s) Vcrgl. die hiesige Canzelley - Ordnung, 4
Brem. 1756.
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Das hiesige Archiv steht erst seit 1727. un¬
ter der Aufsicht eines oder Unterwelten zweener pro-
movirten Rechtsgelehrten, welche den Tituj der
Archivarien führen. Ihnen ist ein Registrator,
der zugleich Notarius Oistractionum orämarms ist,
und ein beeidigter Copiist beygegeben und un¬
tergeordnet.

VII. Capitel.

Bremens Gerichte, Appellation,
Gesetze.

F. 1»

ie verschiedenen Gerichte unsrer Kaiserlichen
Freyen Reichsstadt haben von jeher bey dem Rache
bestanden: obgleich auch vor Zeiten der Erzbi-
schöffliche Stadtvoigt das Voigteygericht
öffentlich hegte, davon unsere Statuten «) nach-

D 3 zuse-

-) S. meine Grundgesetze der Kais. Fr. Reich¬
stadt Bremen, x. 114» f.
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zusehen. Seit dem aber weiland Kaiser Rar! V.
vermöge Privilegii 6. <j. 15. July 1541. wel¬
ches hernachmats in einem andern cZ. <Z. 22. Nov.
1554. erweitert worden 5), dem hiesigen Hoch¬
weisen Rache die Gerichtsbarkeit in Livilibus
spreiziirer übertragen hat, ist das ehmalige Voig-
tevgericht ganz in Abnahme gekommen, und fand
sich bereits in der Mitte des i?ten Jahrhunderts das
Andenken davon, selbst bey den ältesten Bürgern,
nicht mehr c): nur daß der ehmals Erzbischoff-
liche, nunmehr Königliche Stadtvoigt auch
noch heutzutage, Namens seines Landesherrn, das
peinliche Halsgericht heget, und einem von
dem Raihe zum Tode verurcheilten Missethäter mit

alt-

6) Beyde Privileg!« stehen in mehreren von Cas-
sei in dcr postiftben Nachricht von den Bre¬
mischen Regiment?Verfassung, psZ. 700. und
701. angeführten Public.sttN, liiiler andern in
der //^e^^. vaZ. Z97. et
paZ. z8o. coof. pzx. 326.

c) Verql. >W,^o moclo c!t. p. 740. et 749. Auch
Oben Cap. IV. F. Z. vax. 27z. not. i.s).
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altüblichen Cerimonien das Todesurtheil durch
den hierzu von dem Rath gehörig instruirten hiesi¬
gen Scharfrichter finden läßt, und solches sodann
puvlicirt. .

§. 2.

Anizt sind folgende Gerichte in Bremen vor¬
handen.

I. Das Obergerichr. Solches besteht aus
den zweyen, wie man spricht, im Eide sitzenden
Rathsquartieren, oder zween Bürgermei¬
stern und zwölf Rathsherren. Der Chef da¬
von ist der zeitige präsidirende Bürgermeister,
und dessen Stellvertreter sein Vorfahr im Präsidio.
Beysitzer sind die sechs Raths Herren aus dem
Quartier des Präsidenten und die sechs aus dem
des Vicepräsidenten. Dabey sind nun die
beyden ältesten Secretarii bestellt, welche das
Protocoll führen. Eine unbestimmte Anzahl An-
walde, deren der älteste zugleich ?rocurator kls-
calis zu seyn pfleget, und welche insgesamt Kaiser-

D 4 liche

<?) Man findet.sie weitläusttg beschrieben in der
^e^. cir. xa^. 097. u. f.
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liche Hieselbst immatriculirte Notarien, und berech¬
tigt sind, zu advociren, aucb, sobald sie die von dem
Herrn Richter zu erbittende Erlaubniß desselben er¬
halten, das Recht haben, an den unreren Gerich¬
ten (nur an dem Kammerey-Gerichte nicht, es sey
denn, wenn die Herren Camerarii dem Gesuch der
Partheyen hierunter deferircn) aufzutreten, nebst
5 Kirchspielsbothen oder Gerichtsdienern,
welche die Citationen, Insinuationen, Pfän¬
dungen, In- und Exmissionen u. d. gl. besor¬
gen, hängen von besagtem Obergericbce ab. ES
halt dasselbe seine Sitzungen alle Mondtage Vormit¬
tag, und gehören davor in erster Instanz, we¬
gen Beschaffenheit der Personen, die Glieder ei¬
nes Hochweisen Raths, die Herren Syndici und
deren Ehefrauen und nachbleibende Witwen, so
lange letztere nicht zur zweyten Ehe schreiten; und, in
Ansehung der Sa 6) en, alle, deren Wehrt sich
über Zoo Rthl. an Hauvtstuhl erstreckt, nebst an¬
deren Real- und Eheklagen in zweyter In¬

stanz

-) S. den „Abdruck der GerichtSordnunq der Kai,
» serl. Freyen Rcichesiadr Bremen, nach rvelcher

„an
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stanz aber gelangen alle Erkenntnisse der Unterge¬
richte, alle Erkenntnisse und Bestrafungen der Jn-
spectoren und Morgensprachs, Herren der hiesigen
Societäten und Aemter, alle Commissorialbescheide,
mittelst'der Appellation oder der Nullitäts-
klage an dasselbe.

§. 3.

II. Von den Untergerichten bemerken
wir hier

zuförderst das Kaiserliche Niederge¬
richt, welches der zeitige Stadtrichter als Chef
nebst zween Ratsherren aus dem Quartier des
prasidirenden Bürgermeisters, als Assesso-
r e n bekleiden, und wobey der dritte Secretarius
bestallt ist. Selbiges entscheidet alle Civilsachen
zwischen Bürgern gegen Bürger, welche den
Wehrt von zoo Rthl. an Hauptstuhl nicht über¬
steigen. Es sind dabey die nemlichen Gerichts¬
anwalde und Gerichtsdiener, wie beym
Obergericht angestellt, und wird dasselbe alle

' D s Dien-

7, an den Gerichten — «erfahren Wird, 4»
Bremen i?yo. xgZ. z. bis 6»
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Dienstag Morgen gehalten. Es führt sein eignes
Siegel, welches das mit einer Blätrerkrone be¬
deckte Stadtwappen vorstellt, mit der Umschrift:
K^VLIZKI.icNT8 lllLOxkQXRiclllS

6. Das Kaiserliche Gastgericht besteht
aus den nemlichen Personen wie das Niedergericht,
und entscheidet in allen, den Wehrt von zoo Rlhl.
Hauptstuhls nicht übersteigenden Sachen, wenn
entweder beyde oder die eine Parthey fremd, oder
Klager und Beklagter, oder aber der Kläger keine
Altstadtsche Bürger sind od«r nicht in der Alten
Stadt wohnen. In wiefern nun Schiffs - Wagen-
Fracht-Hauer-Mieth- und Wechselsachen, auch
andere dergleichen keinen Borzug leidende Geschäffte,
besonders des potlsüorü iummanWmi vor dem¬
selben abgehandelt werden, solches kann man weit¬
läufiger in der Gerichtsordnung /) bestimmt
finden. Es wird wöchentlich dreymal, nemlich
Mondtags, Mittewochen und Freytags Nachmit¬
tags gehalten.

§. 4.

/) Th. I. Tit. Z. xax. 8. u. f.
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§. 4^

Das Gebieth der Stadt, (außer der V o r-
stadt, dem Dorfe Uhtbremen, der Munte und
dem Stadlbremischen Antheil am Dorfe Harstede,
als deren Bewohner daß Gastgencht zum Gerichts¬
stände haben,) ist in vier Gohen abgetheilt. Je,
dem Goh oder Gau ist ein sogenannter Gohgra-
ft F) vorgescht, welcher jederzeit der vierte Rathsherr
des zu diesem Gvw gehörigen und davon benannten
Quartiers ist. Jeder Gohgräfe halt sein Geri.cht
entweder Donnerstags oder Sonnabends Vormit¬
tags für sich, ohne daß ein anderer als Richter
etwas dabey zu sagen hat: und erstreckt sich sein«
Gerichtsbarkeit erstlich über alle Civilsachen, die sich
über zoo Rrhl. Wehrt am Hauptstuhl nicht belau¬
fen; zweytms über alle Criminal- und Ehesachen.

Bey

F) tellus est, et paAU8, ex vlu vetuKio-
„rum (ZissulaeZeterminstÄ portio ciuitatls—-
„Lurit lAitur t^o^am'i pszorum luZices.,,
Ll7ttll^vIV8 ^^?-r?>I>b.I. cap. li. P.87-
Verql. Brem. Nieders. Wörterb. B. N. pax.
527. Vcrgl. oben Kap. y. §. 2z. not. (u)
?->L- 5°.
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Bey jedem Gohgericht ist ein eigner Actuarius,
der kaiserlicher geschworner Notarius und ge¬
wöhnlich ein Advokat oder Obergerichtsan-
wald ist, obgleich letzteres eben keine Nothwendig¬
keit ist, angestellt, imgleichen ein in Bremen woh¬
nender Voigt, welcher einer von den sogenannten
reichenden Dienern ist, und ein oder zween
sogenannte Salveguarden, welche die Citatio¬
nen, Insinuationen und Executionen besorgen, auch
die Jagd Namens und für den Gohgräfen be¬
streiken ü).

Vom Borgfeldischen Gericht ist der
zeitige zweyte Bürgermeister Rathsrichter, und
der älteste Secretari us dessen Protocollist. Sel¬
biges hat seinen eignen zu Borgfeld wohnenden
Koigt und Salveguarden.

§« 5»

Das Kammereygericht, welches ordent¬
licher Weise alle Freytage Nachmittag gehalten
wird, versehen die vier Camerarii, oder diejeni¬

gen

K) Sieb? Gerichtsordnung Th. I. Tit. 4., xax.
ll. u. f.
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gm 4 Raths Herren, welche in jeglichem Quar¬
tier die 5te Stelle bekleiden. Vor dasselbe gehören
alle Criminel, und Pvliccysachcn, inw^ichen wenn
wegen Vollziehung oder Trennung der Ehe Klage er¬
hoben wird i). Das ?rotocoI1 dabey führt der

t?»/mi?!a///> welcher zugleich ^lo-
tarius äilirsctionum or<Zmariu8 ist. Die Bedien¬
ten des Gerichts sind der Marklvoigt /y und
4 oder s Policeydiener /)»

§- 6-

Außer diesen sind noch zu merken:
i) Das Kriegsgericht, wozu vier Ra ths-

Herren, welche die specielle Aussicht über das hie¬
sige

»') Siehe ebendas Th. I. Tit. 5. psF. i z. u. f.

^) Er heißt also, weil er „an den Markttagen die
„Aussicht auf das Markt hat, daß keine Unord¬
nungen vorgehen.,, Brem. Nieders. Wör-
terb. B. III. p. izz. Wenn er in oKicio ist,
muß er einen braunen Mantel umhängen.

/) Diese heißen in der ^^t. //^t. ^e«.
ps^. 761. Gewaltkn.chte. Der gemeine Mann
nennt sie aber Hieselbst Wallknechte. S. BtttM
Wvrterb. B. V. x>aZ. 170.
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sige Militair haben, und im Staatskalender das
Prädikat der Kriegscommissarien führen,
verordnet sind. Die vorangehende Verhöre pflegt
der Major von der Besatzung, nebst einigen dazu
commandirtenOberofficiers, zu halten: wobey
denn der Auditeur das Prvtocoll führt.

Alles, was das Stadtbremische Militair in
Dienstsachen betrifft, gehört vor dieses Gericht,
welches die Schuldigbefundcnen, nach Verhältniß
des Vergehens, auch degradiren oder mit Regi¬
mentsstrafen belegen kann. Schuldsachen der Sol¬
daten gehören sowenig, als außer Dienst verübte
Criminell- und Fornikations - Fälle, vor dieses
Kriegsgericht; sondern jene gehören vors Gast-
so wie diese vor das Kämmereygericht.

2) Das Vegesacker Gericht. Mit dem¬
selben hat es folgende Bewandniß. Als die
Reichsstadt Bremen das Amt Blumenrhal
und das Gericht Neuenkirchen, durch den be-
kannrenStader Vergleich, welcher den 2z.Au¬
gust 1741. ju Stande gekommen, mit aller Lan¬

des-
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deshoheit und Gerechtsamen an Churhannvver
abtrat! ?»); behielt jedoch die Stadt das vomi-
oium oder Eigenthum des derselben zuständigen im
Amte Blumenthal belegenm Havens und darauf
befindlichen Havenhauscs zum Vegesack. Sie
erhält denselben auch in Bau und Besserung, und
ernennt den Havenmeister. Um aber Collision zu
vermeiden, verglich sich Hannover mit der Stadt
auch dahin, daß selbige die niedere Gerichtsbarkeit,
oder „ die surisZictic» ciuilis nebst dem dazu gehö¬
rigen Gerichtszwang und Incarceration, wie auch
„ LoZnition über die äelicta leuiora und deren Be-
„strafung," über den dabey liegenden zum Amte
Blumenthal sonst gehörigen, unter Hannöve-
rischer Landeshoheit stehenden Flecken Vege¬
sack behalten sollte. Der zeitige Gohgrafe des
Werderlandes, oder, falls selbiger ein IIliterA.
tu« seyn sollte, dessen Vorweser in der Gohgräf-
schaft, wenn solcher nemlich ein Nechtsgeleyrter ist,
bekleidet das Richteramt dieses Gerichts, von dessen
Urtheilen aber nicht ans hiesige Obergericht, son¬

dern

m) S. Oben Kap. II. §. 6. pg^. 28. Wie auch
unter den Oocumeoten I>Io. XV. F. 2.
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dem an die Königliche Justitzkanzelle-y zu
St ade appeUirt werden kann. Der Actuarius
des Werderländischen Gvhgerichts führt das Pro¬
tokoll dabey.

§. 8.

z) Das Wachtge richt formiren die vier
Rathsherren, welche das Offtcium der Wachther-
ren bekleiden. Selbiges erkennt in streitigen Fällen
bey den Bürgerwachten. Der Actuarius ^uäicii
criminalis ist Protocollist dieses Gerichts, und hat
dasselbe einen besondern Pedellen, mit dem Prädikat
Wachtdiener.

8. 9.

Alle bisher aufgezahlte hiesige Gerichte bekleidet
ausschließlich Ein Hochedler Hochweiser
Rath. Es ist aber noch eins zurück, welches ich
deswegen ganz zuletzt gespart habe, weil dasselbe Bey¬
sitzer aus der Bürgerschaft, aber auch keine executi-
ve Gewalt hat. Es ist solches das Seegericht,
welches alle in die Seefahrt schlagende Streitigkei¬
ten entweder gütlich bevmlegen trachtet, oder auf
Compromiß der Partheyen, nach Vorschrift des

See-
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Seerechts , entscheidet. Es bestehet ans zwey
Mitgliedern des Raths, deren einer, der auch das
Protocoll dabey führt, ein Rechtsgelehrter, der andere
aber ein Kaufmann zu seyn pflegt; aus zween As¬
sissoren aus der Kaufmannschaft, unter dem Prä¬
dikat Bürger, und zween Assessoren aus der Schif¬
fergilde. Der Diener, oder Boche der sogenann¬
ten Schiffergilde ist auch Pedell bey diesem Collegio,
so wie auch bey dem Collegio der Wedde Herren^

H. lo.
Durch das schon mehrmalen angeführte Privi¬

legium Kaiser Aarls V. o), welches nachher von
von dem ncmlichen Kaiser bestätigt und erweitert
ist />), in welchem der Kaiser die hiesigen Ge¬

richte,

n) Selbiges ist unter dem Titul: „Der Ebrbaren
„Hansestädte Schiffordnung und Seerecht,,
1614. d. 26 May bekannt qemacht und gedruckt
zu finden in Fried. Meters Verordnungen,
paZ. s z. u. f.

0) 6. 6. Regenspurg d. 15 Iul. »541. S.^/^t.
L^em. p. ZY7.

/>) cl. ci. Brüssel d. 2» Nov. 1554. S. Ebendas.
p. z8c>. u. f.

II. Theil E
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richte, besonders die Unteren, dem Hochweisen
Rathe anvertraut, verordnet derselbe Kaiser,
daß, falls die Summa, worüber gestritten wird,
am Hauptstuhl keine 6oo Gulden Rheinisch
betrage, daß die Appellation an das Kaiserliche
Cammergericht nicht Statt finden; sondern also-
fort abgeschlagen werden solle. Ueberdcm verordnet
der Kaiscr in lezterem Privilegio, daß der Appel¬
lant den sogenannten Appellationseid abstatten, und
über 50 Goldgülden Caution bestellen solle,
„daß er im Fall, wo seine Appellation für Frevel
„und rnuthwillig erklärt würde, alsdann gedachtem
„Rath der Stadt Bremen solche 50 Goldfl. zu
„Strafe erlegen und entrichten wolle.,, 7-) Und
hiernach wird denn auch bis auf den heutigen Tag
verfahren, so daß, wenn Jemand in einer die Zum-
wÄM sppellabilem erreichenden Sache durch Er¬
kenntniß eines Hochedl. Hochw. Raths sich be,

schwert

9) Der Verfasser der >v,/>. merkt
in marine pax. z8l. an: „IW. Scindt nun-
„mehr GoltgüldtN.,, Jeden zu ^ Rll. ge¬
rechnet, beträgt demnach die Lumms s^pells»
dilis 750 Rll.'

^) S. ^^t. cit. xaA. zzr. seyy.
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schwort zu ftyn glaubt, er allerdings davon an eines
der hohen Neichögerichte sslua^ppellÄNt^elLctious
zwar appulliren könne: zuförderst aber den gewöhn¬
lichen unö im Kaiserlichen Privilegs wörtlich vor¬
geschriebenen Appellalionseid abstatten, und die ver¬
ordneten sogenannten Succumbenzgelder entweder
baar zur Canzelley aä äepoütum iuckiciale stellen,
oder dafür annehmliche Caution leisten müsse.

§. it.

Zum Schluß dieses Kapitels ist noch zu mer¬
ken, daß es Hieselbst gewisse Gesetze gebe, welche

auch dat Book (das Buch)
heißen, und von jedem Einwohner Bremens, bey
seiner Annahme zum Bürger, in dessen Bürgereide
5) zu halten, von jedem Rathsherrn aber in seinem
Ralhmannseide t), darnach zu richten, beschworen
werden. Diejenigen, welche noch heutezutage eine
verbindende Kraft haben, sind in der alten nieder¬
sächsischen Sprache verfaßt, und wurden nach der

E 2 großen

/) Man findet denselben ins Hochdeutsche übersezt in
meinen Grundgesetzen der Kaiser!, fr. Reichsst.
Bremen, psZ. 287. f.

t) Ebendas. xsx. 292.
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großen bürgerlichen Unruhe den 25 August 1433.
publicirt «). Man hatte sie sonst nur in Hand¬
schriften; allein sie sind in ihrer Urschrift in neueren
Zeiten verschiedentlich im Druck herausgegeben v).

Im

«) Die Beschreibung hiervon findet man oben,
Kap. d. H. i z. u. f. 28. u. f. imglcichen
beim, Renner, Düich und Post, an denen
oben angeführten Stellen. Der Bürgermeister
Arefrinrr. verfertigte daraus seine Ltatuta re-
kormaw, welche aber nicht angenommen sind.
S. Cassels F^mev^K B. II. St. 2. p. 455.
leqg. imgl. meine Grundgesetze, im historischen
Vordericht §. 7. p. XI.III. 5ec^. Die Dispo¬
sition der Kreftingischen Statuten habe ich mei¬
nen Grundgesetzen hinten angehängt, und findet
man sie daselbst paZ. 297. le^.

Der Oberappellations'Vicepräsident von Puf¬
fendorf zu Zelle ließ sie in feinen 6^/e?-tt<??/om-

loiiz. II. Appencl. z. paZ.
22-104. abdrucken; desgl. der Königl. Däni¬
sche Justurach von Oercken in co»/>o?e^<?»-

M?tt/o««m ?zrt. VI. PSss.
2ZI-Z6Z. welcher aber, nach Cnssels Bemer¬
kung, in seiner Abhandl. von den Stadlbremi-
schen Gesetzen, c. III. H. 18. risZ. 41. „die

„ Kref-
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Im vorigen Jahre habe ich sie in einer hochdeut¬
sch e n Übersetzung hicselbst drucken lassen n). Wo
diese Statuten^) schweigen, brauchen unsre Rechts-

E 3 gelchr-

„Kreftingischen Glossen dem Text ohne Unter¬
schied der Buchstaben beygefügt hat. daß man
„ die Gesetze von den Commeutarien gar nicht
„unterscheiden kann, welches nicht geringe Ver?
„wirrung und Ungewißheit verursacht.,. Unter
dem Titul: ^/»//tt?^ a/te?- nei^n <?e/^Ä-.

^ ^^/t Fi'e»?e?i, gab der verstorbene
Rath Gerhard Oelrichs, die alten und neue¬
ren Statuten und mehrere dahin einschlagende
Sachen Hieselbst in gr. 4» in Cramerischem Ver¬
lag 1772. heraus.

tt) Unter dem Titul: Grundgesetze der Kaiser¬
lichen und Reichsfreyen Stadt Bremen, ent¬
haltend die Tafel und die neuesten Statuten
s>on 1433.^ die neue Eintracht svon
die Kündige Rolle und verschiedene Eidesfor¬
meln. Aus der niedersachsischen Urschrift über¬
setzt, mit einem historischen Vorbericht und
einem vollständigen Sachregister versehen von
C. Roller. 8. Bremen 1798. 27^ Bogen.

Gleichwie die bekannten X//. t^«//?-
z
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gelehrten m sudMum iuris das Römische
Recht.

VIII. Capitel.

Von dem Stadtbremischen Wappen
und Siegeln.

§. r.

Unsere Reichsstadt führt, wie man solches an den
meisten öffentlichen Gebäuden und über den Stadt¬
thoren in Stein ausgehauen sehen kann, nachfol¬
gendes Wappen a): nemlich einen silbernen schrag-

rechtS

ntm bey den alten Römern „iuris pudlici pri-
„vatiyue per orbem Romanum norma et
„fun6ameotuin.. und benm ?^LI?VL

lll. 27^ a^ltt hießen, also
sind auch diese Stakuten die hauptsächlichsten
Grundgesetze unsers Staat«.

5) Verq'. Castels Bremisches Münzcabinet
Th. II. pg^. ^28.
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rechts oder bandweise liegenden Schlüssel, mit über
sich gekehrtem, auf eine besondere Weise geformten
sehr großen Schließdlatt. Der Schlüssel selbst
endigt sich nach unten zu in eine durchbrochene
Raute, an deren drey Ecken drey kleine silberne
Knöpft als Ziermthcn angebracht sind, in einem ge¬
wöhnlichen deutschen Schilde. Mchrenthcils ist
dieser Schild mit einer goldnen Blätterkrone be-
deckt /-): zuweilen aber, wie auch z. E. an der Feld¬
seite des HohenthoreS 5), steht ein offener Thur-
niershclm, mit vorwärts herabhangendem Kleinod,
darauf, aus dessen goldner Krone ein goldner Löwe,
mit ausgeschlagener rother Zunge und silbernen Waf¬
fen zur Hälfte hervorwächst, welcher in seinen Vor¬
derpranken den silbernen Schlüssel des Wappens,
in der nemlichen Stellung, wie im Schilde, hält.

E 4 Die

5) Auf den mehrestcn Stadtbremischen größer»
und auf allen geringen Münzen. S. Laffels
angeführtes Münzcavintt im 2ten Theile, von
p 107-176.

t) Auf einigen wenigen, so goldenen als silbernen
Stavtbremiscke', Münzen. Vergl. das «ben an¬
geführte Münzcabinet Th. II. 112, 135.
izb. u. f.



72

Die Helmdecken sind auf beyden Seiten roch und
silbern, und Schildhalter, wo sie gebraucht werden,
sind zween goldne Löwen mit herausgeschlage¬
nen rothen Zungen, silbernen Waffen und übtr sich
gewundenm Schweifen. Sibmacher e) hat den
Schild zwar auch; der Kupfersiecher hat aber das
Schließblatt zu klein, und ganz anders vorgestellt,
als wie es seyn muß.

§. 2.

Das Erzbisthum Bremen führt nun auch
zween in Form eines Andreaskreuzes oder lateini¬
schen X übereinander gelegte, mit den Schließdlat-
tern nach unten gekehrte Schlüssel, welche beym

Gil>-

«/) Zu merken, daß diese Löwen, welche de.'l
Wappenschild halten, bald hinter sich schauen,
bald aber einander ansehen.
In dem von ihm 1605. zuerst zu Nürnberg

Hcrausqeqebenen „New Wapenbuch,, und
. zwur Part. I. p. 22c?. auch hat dessen dontinu.i-
tor Paul Fürst in seinem Wapmspicgel, wck
cher den 6ten Tbnl jenes Werks bcqreift, das
Wappen der Kais, freyen Reichsstadt Bremen
cbcnmaßia in Absicht des Schließblats nicht
völlig richtig vorgestellt.
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Sibmacher f) silbern sind, Cafsil ^) aber für
golden hält; die Stadt Stadc führt einen jedoch
pfahlweise stehenden Buxtehude aber einen
Balkenweise liegenden Schlüssel im Wappen.
Diesen Umstand haben die ungenannten Verfasser
des Erzbtschösttch - Bremischen sogenannten

E 5 Nach-

/) Im großen Wapenbuch pliZ. y. ^r. 6. Es
fügt zwar Slbmacher noch über den Schlüs¬
seln ein kleines unten zugespitztes goldneS schwe¬
bendes Kreuh hinzu; allein ohne Grund: denn
die ehemaligen Erzbischöfflichen und hernach Her»
zoqlich - Bremischen Münzen, die man im isten
Theil des Bremischen MünzcabinetS von I. p.
Lasset beschrieben findet, imqleichen das auf
dem Tilulblal des 1517. zu Strasburg mit der
Vorrede und auf Befehl des Erzbischvffs Jo¬
hann Rode in iol. gedruckten

i'/tüm F^sWe??/^, befindliche Erz-
bischüffllche in Holz geschnittene Wappen, zeigen
dieses Kreuz nicht.

Im Brem. Mümcabinet Th. I. p. Zr. sagt er,
bey Beschreibung einer Münze vom Erzbischoff
Chrisioff, daß das ErMchöffliche Wappen
zwey qolvne Schlüssel gewesen.

^) Lssicl, ibicl. xsF. 285^5
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Nachtrabs i) benuzt, um daraus zu folgern,
daß „die Herren Erzbischoffe in iißnum vominii

8uperiorit2ti8 der Stadt Bremen Llavem 8.
„?etn oder einen Schlüssel zum Wapen aus jhrem
„ Ertzbischosflichen Wapen, nicht weniger als der
„ Stadt Stade und Buxtehude gegönnet, :c. „ Es
hat aber der Verfasser der ^W^/ov 6) solches gar
gründlich widerlegt, und gezeigt, daß „da die Statt
„eine Kontier: vnd gräntz Statt; vnd gleichsamb
„ ein Schlüssel, nicht allein zu Nieder Sachsen, son-
„dern gar zum Reich von vhralten Zeiten her geach¬
tet worden," selbige vermuthlich dieses Wappen
angenommen habe: nach den bekannten Versen des
Johann Molanus:

„ Lt, c^uia tnelsuros pstriae, rem, 5as<zue, KZem-
^ue.

„?3N<^uam tub clAnstri8, intemer^ts tenet:
„Incl^ta claviZerse FeKöns inllxnia promae,

„Llauäit Laxonicss, atn.ue recluäit oves. „
Zudem

?) In der //^. ^ei/?. F^em. p. 205.
^) IbiiZ. psZ. Z05. Man vcrqleiche hiermit

mit 8MH.VlVU «/e t7^tt, lib. I. csn. s.
xsZ. oz.



75
Zudem führen, mich desselben Verfassers Bemer¬
kung, noch andere freye „nie vnter einer hohen
„Landes - Fürstlichen Obrigkeit der Bifchosse
«gestandne Städte, als Regensfpurg /),
„Wormbs m), Genff,, «) einen Schlüssel im
Wappen.

§. z.

Wenn aber derselbe gelehrte Verfasser der ^s-
F^/s» hinzufügt: „Neben dem Schlüssel aber hat

„die

/) Gibmachers Wapenb. Th. I. v. 219. o. z.
m) Ebendas. n. »o. conk. pa^. 0. n. iz.
«) Führt in einem qeipaltncn Schilde zur rechten

Hand den halben Reichsadler im goldnen Felde;
zur linken aber einen silbernen pfahlweise stehen¬
den Schlüssel im rothen Felde. 0>VMV8 hat
darauf folgendes artiges Sinngedicht gemacht:

„flauem Ahuüamyue Zerit Zuxlex inliAns
(?e??ett/?.'

„Illuä papstus; Noc dsbet Imperii.
„Hoc inti^ne tuum <zuo iure, (Zeneua, tenedis.

„8i repetet dlsuem Koma, Ruciolxlius
^uem?„

!ib. I. epi^r. 41. x. m. 7- e6it. /^mst. 1647-
?o ivto.
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„die Statt Bremen zum Zeichen ihrer ohnmittelba-
„rcn vepencjent? 3 Lselare 65 Imperlo, I. Mayt.
„v. deß Reichs Wapen den Adler,, 0): so ist
solches dahin zu deuten, daß die Reichsstadt Bremen
an ihren Thoren und in den Fenstern dcr'Kirchen
und des Rathhaufes, vermöge?rivIIeZü Kaisers
Heinrichs V. />) das Recht ausübt, diesen Kaiser¬
lichen und Reichsadler, als eine L^luam Luaräigm,
dahin zu setzen: So wie auch der hiesige Roland
einen solchen zweyköpfigten sonst schwarzen Reichs¬
adler in einem gvldnen Schilde (wclcber aber seit
einigen Jahren, so wie der ganze Roland über und
über Steinfarb angestrichen ist,) auf der Brust
führt Bekannt ists auch, daß das löbliche
Ni//tA^m L^mo^llM hiefelbst das Bremifche Stadt-
wappcn auf der Brust des Reichsadlers im Wappen
führe; davon es in der ^W^ove, ) heißt: „ Auch

„hat

«) 326. Vcrgl. Gallerri in der Allgem.
Welthisi. B. I.III. p. 452.

/)) cl. 14 May im. p. Z57. 560. lg.
7) Casiels Brem. Münzcabinet Th. II. xsZ.

n. f.
^) Z57.



„hat ein Ehrsamb Kauffman der Statt Bre-
„wen i)en Reichs Adler, das Rothe Schild mit
„dem wcissen Schlüssel vff der Brust führcndt, von
„ oimdencklichen Zeiten her, zum Wapen gehabt. „

§. 4-
Die Reich sstadtBremen führt zweyerley

Siegel. Die eine Art ist das altere Stadtsiege^,
welches an die Handvestcn gehangt, in gelb Wachs
abgedruckt wird, und sehr groß ist. Es stellt einen
Thron vor, auf welchem an der rechten Seite
Kaiser Rarl der Große mit einer offenen Krone
auf dem Haupte, und der Bischoff Wille hadus
zur linken Hand sitzen, mit der Umschrift, in
Mönchsschrift: Sigillum Civiraris Breme. Die
andere Art ist das neuere, womit die Obrigkeitliche
Verordnungen, Schreiben an auswärtige Orte,
Edictalcitationen, Cmificate, Pässe, :c. versiegelt
werden: Auf demselben steht das von zween Löwen
gehaltene, mit einer Blätterkrone bedeckte jetzige
Stadtwappm, mit der Umschrift: 8IQI^VIVI.
I^IMK^K. KLI?Völ.lc^.

IX. C a-



IX. Capitel.

Von den Münzen, dem Gelde, dem
Gewicht und Maaß der Stadt

Bremen .1).

§. 1.

er hiesige Hochcdle und Hochwcise Ralh
hat schon frühzeitig Geld schlagen lassen. Zwar
nicht vermöge des weit später vom Kaiser Zxarl V.

erhal-
<?) Mein ehemaliger hochverdienter Lehrer und nach,

heriqcr treuer Kollege, der seel. Herr Prof. I»
p. Casiel gab 1772. ftin vollständiges Bremi¬
sches Münzcabmet in 2 Oclavbänben heraus,
davon der lste Band eine genaue Beschreibung
der Erzbischöflich-und Herzoglich-Bremischen,
der Bischöflich-Vcrdenschen und Stadt-Slavi¬
schen; der 2te aber der Sladl-Brcmischen Mün¬
zen und Medaillen, so viel er ncmlich theils in
den hiesigen Münzkabinetten, theils in verschie¬
denen angeführten älteren und neueren Münz,
büchern hat auftreiben können, enthält. So
wie er dem ersten Theile eine diplomatische Ab¬
handlung von der Münzfrevheit der Bremischen

Erz-
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erhaltenen Privilegiums; sondern alsdann, wann
der Er;bischoff, welcher die Münzgercchtigkeit be,
reits vom Kaiser S^ro I. d. io. Aug. 966. erlangt
halte, sie aber laut der mit ihm getroffenen Capi-
tulation nirgends anders, als zu Bremen ausüben
durfte 5), seine Münze und Wechselbude an den

Räch

Erzbischöfe von püF. z. bis 17. vorseht, so er¬
öffnet er 2ten Theil mit einer ähnlichen Abhandl.
von der Münzgerechtigkeil der kaiserl. freyen
Reichsstadt Bremen, von z. bis 104.
Vergl. Gallerri im I.IV. Theil der Allg. Welt-
Historie p. 27. f. Vom Werth des Geldes und
dem ehemaligen Preis der Dinge hat Risbeck
in seiner Geschichte der Deutschen, Tb. I. paZ.
222. u. f. eine lesenswürdige Abhandl. geschrie¬
ben. >: nmu»5l? ltttnp» m ^(ii/ts/d -<^^>T

ö) Dazn machte sich insbesondere der Erzbischoff
Heinrich, gcborncr Herzog von Sachsen-Lauen¬
burg, anheischig, laut der von seinem Vater
Herzog Franz I. für ihn 1567. ausgestellten
Capirulalion. S. Cassels A^mev//?» B. I.
p. 5zo. desgl. Erzrisä.vfAdolph, ibicl. B. II.
? Z28- Erch. Johann Friedrich, Cafsels
Münzcab. B. I. p. 15. imgl. König Christian
IV. von Dännemark für seinen Prmzen Fride,
rich, ibicl. p. ^b.
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Räch hicsclbst verpfändete, welches insonderheit seit
Erzbischoffs Alberr II. Zeiten gar oft geschah c).
Alsdann hatte die Stadt auch einen eignen Münz¬
meister, darum auch Rennet^) schreibt: „Anno
„1527. starb Borcherr Lrockmann: da ward
„wieder Rath mann Arend von Bobarr, dessen
„Vater war Stadtsmünzmeister e).„ Es
hat aber der Rath Hieselbst die Münzen insgesamt
unter dem Namen und Wappen der Erz bischöfe
prägen, und nur, zum Zeichen der Münzstätte das
Stadtwappen daraufsetzen lassen /).

<m? 5--,','-^ «.^ (?.^.ö.§^. 2. > ......zj

Der eigentliche Zeitpunct, seitdem Bremen ein
Reichsmünzstand geworden ist, und der hoch weise
Räch daselbst »n eignem Namen und unter der

Stadt

c) Casiels Münzcab. B. II. pgA. 5. u. f. verqk.
Häberlins Auszug aus der allgem. Welthi-
hlstorie, Band VIII. paZ. 511.

^) I" seiner Chronika aä Ii. 3. B. II. ?. m.
67.

e) Casiels Münzcab. B. I. p. Y2. yz.
/) ibici. xgx. zo. sec^ci. und B. II. P. 5Z»
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Stadt Titul uud Wappen hat Geld schlagen lassen,
hebt sich mit dem Dato des von weiland Kaiser
Rarl V. dem Magistrat zu Bremen, <j. 6.
Regensburgd. 24 May ^41. mit anhangendem
Kaiser!. Jnsiegel ertheilten und die völlige Münz¬
freyheit enthaltenden Gnadenbriess an. Es ver¬
pflichtet aber der Kaiser den Magistrat darin,
daß sie auf den größeren Geldsorten „auf der einen
„ Seite den Reichsadler mit der Ueberschrift c^KO-

V. M?LK^I0R ^VQVLIVL. oder Sel¬
tner Maj. Nachkommen am Reiche Namen; auf
„der andern Seite der Stadt Bremen Wappen

„ mit der Ueberschrift UMKI^llOV^
„M?. eiVII/VII8 und der Zahr-
„zahl darin solche Münze gemacht wird, sollen prä-
„gen lassen;,, die Scheide-und geringere Münze
aber braucht nur der Stadt Wappen zu enthaltenZ).

Z) Das ganze Kaiserliche Münzprivilegium haben
mehrere Publicisten abdrucken lassen, unter an¬
dern L.ümg im Reichsarchiv. ?arr 8p^c.
(^ontm. IV. psF. 240., welche Casiel l. c.
B. II. xsZ. bö. anführt: auch findet si» dessen

§.

ll. Theil. F Avdruck
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DWD,' 'chM^ -O-"» K^MM 'MS^ÜA
Alsobald nach dieser erlangten Kaiserlichen

Münzfreyhcit hat ein H. E. H. W. Rath
davon erlaubten Gebrauch gemacht, und sowol

goldne, als auch silberne Münzen in Menge //)
prägen lassen. Zum ersten Münzmeister bestellte
Er einen gewissen Diderich Zrunde ?), und hat

nach-

Abdruck P^ss- 60-66. Und obgleich die
Verfasser des Erzbischöflichen sogenannten Nach-
trabs behaupten wollten, daß Kaiser Zxarl V-
sothaneS Münzprivilegium drey Jahre darauf
cassirt, und der hiesigen Obrigkeit bey Pön von
40 Mark löthigen Goldes verbothen, sich dessen
nicht mehr-zu bedienen: so ist doch diese ihre Be<
hauptung in der ^W?'?. ///ä'?/. ri.i^.
Z64. s?cz. gar gründlich widerlegt, und /^mpIMI
Lenat. ist bis (lato in immemoriali Kuius
plivjle^ii poilessiolie eius^ue nou-turbar»
exercitio geblieben.

/») Die ersten so goldenen als silbernen Sradt-
brcnusche Münzen sind von 1542. S. «Lasset
1. c. paA. 109. wo ein Goldgulden, und p. I28.
wo ein Thaler von besagtem Jahre beschrieben
wird.

/) Dessen Bestallungsbrief und Revers vom zren
August
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nachher, bis auf unsere Zeiten, kraft nurdesaater
Kaiserlicher Freyheit, von allen Sorten Geld,
jedoch in diesem Jahrhundert unqleich mehr kleine,
wie grobe Münzsorlen und Gold schlagen lassen.
Uelxrhaupt merke ich hiebcy folgendes an. Erst¬
lich, daß das in den gnädigsten Au«> rücken abge¬
faßte Kaiserliche Privilegium eigmtiich nicht
der Reichsstadt Bremen; sondern nur deren
Hochweisem Rath ertheilt sey, auch derslbe
darin bevollmächtigt w-rde, Geld münzen zu lass-n.
Die hiesige Münze steht darum auch privanve
unter der Aufsicht und der DirecUon von einen,
Bürgermeister, als Oberinipeccor, und 4
Raths Herren, als Jnsp ctoren 6), ohne daß
Deputirte aus der El)rliebendcnBürgerschat.t
dabey sitzen.

F - §.4.

Anquft 154z. hat Caflel 1. c. paZ. 67. u. f.
ex oriA. abdrucken lass?»: und führt er p. 96. u.f.
alle und jede hiesige Münzmelster, in chronolo¬
gischer Zeilfolge, an: jezr ist die Münzmeister«
stelle erledigt.

4) Deren Ver,->ich> ^^och nur von ,641. an
bis 1767. steht bey Cassel B. U. 9. ^4. u. f.
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5. 4.

Zweytens: Hat man/ aus welchem Grunde,
ist mir unbekannt, mit der A u fsch riftder hicse!bst
geprägten so goldnen als silbernen Münzen, eine
Abweichung von den vorgeschriebenen Worten des
Kaiserlichen Privilegii getroffen: indem das darin
befindliche Wort clVll^IIL auf dem Avers aller
Münzen ausgelassen ist, und dafür Nonew nova
reip. Bremens. /), auf einigen kleineren Münzen
aber Liemsr LraätZelä, steht: DaS Wort ^rZen-
tea nur auf einigen ganzen und halben Thalern von
i6z4» bis i ü66. beybehalten ist m), auf einigen Du-
caten aber die Worte: Oucatus novus aureus
t-eip. Li-emeniis ??), endlich auch auf den Ducatcn
vott 1745. und 1746. die Worte UonetA liberas
reip. Lremenlis 0) stehen. Der Ausdruck liberas
reix. kommt auch auf den ganzen und halben Tha¬

lern

/) Von dem hier gebrauchten Titul: KeipMicas
S. //H,,'/. F^M«/'. xaZ. Z70.
u. f.

Dassel l. c. p. 140. u. f. U. p. 14z.
«) Ebend. p. 6. ii8. 120. F 22.
0) lLbend. x. 124.
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lern von 1744- 1747-und1748./>)/ imgleichen auf
denen unter Regierung Kaisers Leopold l. geschla¬
genen halben Thalern ohne Jahrzahlvor. Auf
dem Avers ist auch auf allen damit versehenen Mün¬
zen, idas LempLr zum Kaiserlichen Titul gesezt,
also: ^V. .V. O. M?. L. ^.

§. 5-

Drittens habe ich beobachtet, daß nur auf
den neueren Ducaten von 1745.1746. und 1747.»)
den Thalern von 1744. und 1748- ^) den halben
Thalern von 1747. und 1748. dem 24 Groten-
stück von 174Y. «) und denen 6 Grotenstücken von
176z. und 17L4. v), der Kaiserliche und Neichs-

F z adler

Gbend. p. 149. rs2.157.
^) Gbend: pax. 120. it. 154. iss. allwo, wie

auch pa^. 14s. u. f. wegen des auf diesen Mün¬
zen gebrauchten Ausdrucks das nöthige
beygebracht zu lesen ist.

»-) Ebend. p. 124.125.
5) Ebendasi psZ. 149.152.
t) Ebevd. x. 147.
«) Ebend. p. 161.
v) lLbend. »65. i6S.
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a. K'f das Schwort in der einen, und den Scepter
in der andern Kl^ue halte: da hingegen auf allen
aücren, und auf allen 12, 4;, 4, z und 2 Grotcn-
stücken der Adler, eben so w-c auf den einzelnen Bro¬
ten, ohne etwas in den Klauen zu führen, vorgestellt
werde. Auf den meisten Münzen führt der Adler
den Reichsapfel auf der Brust, dessen Kreuz gemei¬
niglich zwischen den beyden Köpfen des AdlerS hoch
hervorragt; auf dem Reichsapfel pflegt auch wol
der Wehrt der Münze nur deutschen Ziffern angege¬
ben zu seyn.

§. 6.

Viertens hat, wie gesagt, Ein Hochweiser
Rath seit 1542. Geld schlagen lassen, und bis zu
einem Groten einschließlich, deren 72 Stück auf
einen Thaler Cou. ant gehen, jeqliches Stück Gelds
auf dem Revers, mit dem zwcoköpfigten Reichsad¬
ler und der von Kaiser ^arl V. befohlnen Umschrift
bezeichnen lassen; Hingegen ist dieses Rcichswap-
pen auf den silbernen halben Groten und allen Kupfer-
münzen weggelassen, und dafür bald ein Kreuz
mit der Umschrift: LMX LMILII



87
llOLIl^ 8^V5 bald auch der Wehrt der
Münze mit den Worten ^ (Zrow, 2.^ LcKvvaren,
und 1 Lclnvaren gesezt. Welches denn auch dem
Buchslaben des /V^/sM Ln-o/m/ völlig gemäß ist.

Z. 7.

Ucbrigens ist zu merken, daß die Stadtbremi-
sche gröbere Münzsvrten von außerordentlich gutem
Gchalt, und darum heutzutage so selten zu haben
sind, weil sie, ihrer innern Würde halber, häufig
eingeschmclzt und zum Ausprägen schlechterer Münz¬
sorten auswärts verbraucht sind. Darum denn
auch unsre Obrigkeit die Ausfuhr der guten groben
und das Hereinschleppen schlechter leichter Münzsor¬
ten, unter angedrohter schwerer Strafe, gar oft ver-

F 4 bieten

«) Ebend. p. 17z. 175. u. f. Wofür denn auf
einem eben dadurch selten gewordenen halben
Groren WV8 MKlLl'l kL. durch einen lächer¬
lichen Fehler des Stempelschneiders, zu lesen ist.
Auch ist zu merken, daß die Kaiserl. freye Reichs¬
stadt Zrankfurch am Mayn auf ihren Münzen
ebenfalls ein Kreuz führe, jedoch ist die Um¬
schrift: ll(M1M DOWM
?IL5M^.
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bieten lassen ^r). Unsere Groten stehen übrigens
mit dem Golde, die alte Pistole-/) zu zRetchs-
thaler Courant gleich. Die Ducaten galten ehe¬
dem 2z Nll. allein seit geraumer Zeit sind sie ohnge-
fähr z proCent besser und gelten 2z Rtl. Vor

Zeiten

.r) S. Ebcndas. p. 87. u. f. imgl. Samml. Bre¬
mischer Verordn, cl. <Z. 28 Jan. 5739. pu^.
427. u. f.

«/) Darunter werden nickt nur die von dem Könige
L.udervig XlV. von Frankreich im vorigen
Jahrhundert geprägten 5 Thalerstücke, welche
durchgängig l^ouisci'or heißen, verstanden: son¬
dern anch alle nach gleichem Sckrot und Korn
von Preußen, Braunschweig, Hessen, Hanno¬
ver, Dännemark u. a. Fürsten ausgepraqte so-
gc> annte /5- ('a»'/ ^'o>-, und geschieht
darin insonderheit alle Weckselzcchlung.

s) Siebe I« E. Rrusens Hamburg. Contoristen
(4. Hamburg 1782.), I. Theil, 104. In
Sol-ms wohlerfabrnem Kaufmann (qr. z.
H^mb. 1789.) I. Theil 20z. wird derUn-
terstdted der Oucalen gegen Pistolen zu Pro¬
cent anqegebe«, und würde demzufolge der Du-
caten ciqcnMch 2 Rtl. gr. wehrt seyn,
welcher doch nemeiniglich nur zu 2 Rtl. 60 gr.
begeben werden kann.
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Zeiten wurde hier Buch in Bremer Marken,
Groten und Schwären schalten; jezt aber le,
dtglich in Reichsthalern und Groten a)

s) Folgende Tabelle des vor Zeiten und noch jezt
Hieselbst coursirenden Geldes will ich zum Dienst
fremder Leser hier anfügen:

Pistole "

Dncat

Sp.Rt. ^A.-

R.cour.

Guld. ZÄ^"^

Br.M.

F 5 §. 8.

Dütch. oo-o »»<
»>-i

Flind. 'S — >0 so IX >»,v ^ ^.

Grote

Gchw.
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»SWKi'iWWG^ ^ M
Das Stadtbremische Gold- und Silber¬

gewicht ist mit dem Nürnberger und Hamburger
ganz einerlei). Seit Anlegung einer Münzstätte
nemüch, ist hieftlbst das KöIInis6)e Gewicht,
nach welchem die Mark in 65556 Nichtpfen-
nige getheilt wird, eingeführt, um damit Gold
und Silber zu wagen />). Das HandclSge-
wichte aber betreffend, hält der Centncr 116 Pfund,

und

Eine ahnliche Tabelle findet sich bey Bohn I. c.
pa^. 202. Uebcrhaupt verhält sich das hiesige
Courantgeld gegen anderes dergleichen in Deutsch¬
land gebräuchliches folgendergeftalt: daß i Ggr.
z Grote, 1 Margr. 2 Grote, 1 Hessen Albus
2^ Grote, folglich 4 ?llbus y Grote, 1 Kaiser¬
gulden 48 Grote und s Kreuzer Rheinisch 4
Grote, der jetzige Frankfurther Gulden aber nur
40 Grote, und demzufolge z Frankfurther Kreu¬
zer 2 Grote genau gerechnet betragen.

Die Unterabtheilungen einer Köllnifchen Mark
nach dem Juchtpfenning ist in folgender aus
Bohn I. c. pgZ. 204. genommenen Tabelle
enthalten: Vergl. Rrusens Kontoristen 1. 0.
p^- 4s?>



9i

und wird das Pfund in seine 16 Unzen oder Z2
Loch eingetheilt: seit geraumer Zeit aber, wie auch
die Preiscouranten der Mäckler lehren, wird im
Handel und Wandel nicht mehr nach SchiffSpfun-
den und Cenmern, sondern na"ch einzelnen oder hun¬

dert

Mark i

U»ze «

5'°th 5„

O.ntl.

^' >>>

Hell«rÄ c>^>
4^. » >->

^>
Eßg. ^ -^i -> -

, > ^. »> <» x
»XX

g,g l»
-i>p s> 0 Q - „

^>oo^o>^?^ ^ »->>-^xi
-<K>»

Npf- Ä? <z o ^ ^ ^
^ -Z.^ '

«>»
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dert Pfunden gekauft und verkaust c). Unser
Getrayde-Maas ist die Last, der Scheffel,
das Viertel und das Spint Die in der

Anmer-

c) Nach Zxrusttts Angabe, I. c. paZ. 104. und
481. ist das Bremische Pfund lozgo?lß schwer,
und machen demzufolge 777 Ib zu Bremen,
760 U, in Nürnberg. Folgende Tabelle enthält
das ehemalige und jetzige Gewicht hieftlbst:

Ibschw. Sch'd. WE. Centn. Stfl. LIb. Stw. Ib.
1 2; 15 21S zo zoo

! 2?2 Sz 14 z 20Z 2Y 2Y0
I Iz^ 6 8t 12 r-o

1 5t K- 11^ 116
I lö 2 20

I I? 14
1 10

2^ '' ^':, ' ^ "> 5 W^j^^A'WW^^^'^

^) Der Bremer Scheel halt Z585 PariftrCubic-
zoll, nach Rrusins Contvrist. I. c. paZ. 49z.
nach paZ. 104. soll aber eine Last 143424 der¬
gleichen Cubiczoll betragen, folglich noch 24 Cu¬
biczoll über die vorige Angabe.

Last. Quartier. Scheffel. Viertel. Spint.
1 4 40 160 640

i 10 40 160
r 4 l6

» 4



9Z

Anmerkung befindlichen Tabellen endlich werden
die übrigen hier gebränchlichen Maaße deutlich

machen:

e) Das Apotheker-Gewicht ist wie in Nürnberg
und Hamburg, so daß das Pfund 7452 Aß ent¬
hält. S. Rruse 1. c. p. 194.

Pfund. Unze. Drachme. Scrupel. Gran.
1 12 9b 288 Z760

1 8 24 480
I Z HO

x r 20
1

Das Weinmaaß ist folgendes:
Fuder. Ohm. Stübchen. Quartier. Menget

l 6 S70 1OZ0 4320
r 45 180 720

I 4 IÜ
l 4

I

Das Biermaaß aber folgendes:
Tonne. Stübchen. Quartier.

1 48 IYZ
I 4

I

Das Thranmaaß:
Ochshooft- Tonne. Stechkanne. Menge!,

r 2 is 192
r 6 96

r 16
1
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machen: von denen ich also hier nichts weiter zu
erinnern brauche.

Das Laiigenmaaß von Waaren bestimmt die
Elle, von Entfernungen der Fuß oder Werk¬
schuh, i Elle enthalt nach Aruse I. c. p. 105.
et 49z. aber 25^ französische Linien:

Elle. F»ß. Viertel. Zoll,
i , 2 4 24

1 2 12 ^
i 6

1

Diuqe welche nach der Zahl verkauft werden,
find in folgender Tabelle enthalten:
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Hroßhund. -

Hundert

Schock

Zimmer ^»i.^."

Styge ->^^^>"

Dutzl. Z _

Decher. !H Z^

Stück » o » -c>ooc>o»»O-'

X. Ca,



X. Capitel.

Bremische Religionsgeschichte.

§. i.

ältesten Bewohner Deutschlands, welche wir
nur aus denen gewiß partheyischen Nachrichten der
Römischen Schriftsteller als Barbarei, und nur
halbe Menschen kennen lernen, waren blinde, aber¬
gläubische und abgöttische Heyden. Sie verehrten
zu Cäsars Zeiten, ein halbes Jahrhundert ohnge-
fähr vor unsrer gewöhnlichen Zeitrechnung, keine
andere Gottheiten, als die Sonne, den Mond
und das Feuer, die ihnen Wärme und Licht ver¬
schafften, und damit sichtbarlich große Wohlthaten
erwiesen 5). Ob sie ihnen gleich keine gewisse

Opfer

«) Diese sind Cäsar, Tacirus, Sueromus,
und PImius der ältere.

K) c^KL^K 6e 6v,//. lib. VI. c. 21.
„Oeoium numero eos lolos ciucunt, czuvs
„cernunt et Quorum opibus aperte iuuan»
„ tur: 5o/?n et et Keli»

„ ^uos
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Opfer brachten; so pflegten sie ihnen dock zuweilen
im Kriege gefangene Menschen auf ihren sogenannten
Ovfersteinen zu schlachten c). Ihre Weiber dienten

ihnen

„ yuos ne ismz c^uiclem scceperurit. „ (^c>nf.
LMII^VIVL äe lili. II. c. I. pÄZ.
FO4.

^) Besonders pflegten sie dergleichen Menschen¬
opfer ihren vergötterten Helden auf deren Gra¬
bern zu bringen, indem sie glaubten daß diese
daran einen Wohlgefallen hätten, und in ihrer
Gruft alsdann viel sanfter ruheten. Hegten
doch ja die allen Griechen und Trojaner gleiche
Meynung. So opferte Achilles zwölf ,unge
edle Trojaner, zur Beruhigung der abgeschieden

, nen Seele seines vom Hector gctödteten Busen¬
freundes Palroklus bey dessen Scheiterhaufen,
nach Homers Erzählung ^/^. ^. vs. »75.se-!.
Auch sagt Virrr.il vom Aeneas, daß er zur Be¬
ruhigung des vom Turnus erschlagenen Pallas
dessen alten Vater, dem Evander, verschiedene
Gefangene gesandt habe, damit selbige beym
Grabmaal des getödtelen Pallas geopfert wer¬
den möchten:

„Lulmone crestos
„ Huattuor tue mueues; tvticlem. quos eäucAt

„Vteos,
II. Theil. G „Viueo.-
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ihnen zu Wahrsagerinnen </). Zu des Tacirus
Zeiten, hundert und fünfzig Jahre später, hatten sie,
nach seinem Bericht, schon mehrere Götter; oder

vicl-

„ Viuenr.es rapid, wkerias quos immoletvmbris,
„ Laptiuoque roZi r)er5un6st san^uiue ilam-

„ mns. „

und X. 517. 5eq.
„Vinxerar. et poü tsr^a manus, czuos mitte-

,,ret vmbris
„Io5eriss, caeso sparsuros sgnAuine lwmmam.,,

^Me?-/. XI. 8». 82.
Der zu oberst auf den Grabmalern der alten
Heidnischen Deutschen befindliche große Stein
war der sogenannte Opfersiein, auf welchem die¬
ses schreckliche Opfer gebracht wurde. Um den
Lesern diese Graber zu versinnlichen, habe ich
Hieselbst ein« in Kupfer gestochene Abbildung des
ohnfern von hier zwischen Osterholz und Scharm«
decke befindlichen Hünengrabs beygefügt.

^) c^KL^R 6e ^//s tib. I. c. 50. I^cs.
7VL <Ze Mo»-. (?^m. c. 8- Sonst vergleiche

' man von dem Heydcnthum der alten Nieder-
fachsen ^V^^I MII^^^L.
üb. I. c2p.6. p. 8- ley. eäit.
(I^Usscl. Lad. izyz. i» 4to.) Imgl. Icch.
Caspar Risbecks Geschichte der Deutschen
(8. Zürich 1788.) l. Th. p. 44.
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vielmehr glaubten es die der Vielgötterey gewohnten
Römer, welche uns dieses erzählen. Indessen wur¬
den doch die Jrmenseule, der Krodo, der
Pust er und mehrere andere Götzen von den alten
Deutschen vorzüglich göttlich verehrt, welchen die
Römer andere, aus der Griechischen oder Römischen
Mythologie hergenommene Namen beylegten: in¬
dem sie entweder aus der Figur des Bildes, oder
der Art seiner Verehrung glaubten, mit Recht auf
seinen bey den Römern üblichen Namen schließen zu
dürfen. Ich übergehe darum, mit gutem Vorbe¬
dacht alles, was hier vom Jupiter, dem Mer¬
kur, Herkules, Mars, der Juno und Isis
der alten Deutschen könnte gesagt werden: weil die
beym Taciruse) und andern lateinischen Schriftstel¬
lern vorkommende Nachrichten das Gepräge der
Wahrheit ganz und gar nicht an der Stirne tragen.

G 2 Eigent-

e) 6e mvf. t?e?»7. c. y. „Oeorum msxlme
„H/^f«tt«m colunt: cui certis Ziebus Ku-
,»manis quvyue KoKiis lirare» fas Ksbent.
.,sc covceKs gnimMbus
»»plscant: pars Lueuorum et sscritl-
„c»t.„ LLIiI1^01VL ibici. xax. »oe^seg.



IOO

Eigentliche Tempel hatten sie dazumalen auch nicht;
sondern sie verehrten ihre Götter unter den Donner¬
eichen und in geheiligten Hainen /).

§. 2.

Bis gegen das lezte Viertheil des achten Jahr¬
hunderts nach Christi Geburt, blieb das ganze
Nördliche Deutschland, und also auch Niedersach¬
sen, völlig Heydnisch. Der Aberglaube schien zu¬
gleich seinen Thron unter unsern Vorfahren aufge¬
schlagen zu haben. Denn woher sollte wol der feste
Glaube an Zauberer, Hexen, Kobolde, Gespenster,
Berggeister, Wassernixen, Schatzgräbereyen, und
andere dergleichen Producte einer verkehrten Einbil¬
dungskrast, welcher sich unter unserm gemeinen

Manne,

/) „I^ec: cvkibere parietikus cZess, neizue in
„vllam dumüni ori« specism nllunulare, ex
„ ina^niruckne coelestium arbitrantur. I^ucos
„ac nemora conlecrgnt, lZövrumque nomi-
„miml->u8 spszellavt secretmn iüucj, quocl
„ i'ola reuerentiz vicZent.1/VLll'. 6e »?o^.

c. 9. Lcttll^OIVZ ibici. lik. II. c. 2.
^ss. ^14- S. auch von Halcm Oldmburgl-
S'Iche Geschichte, I. B. paZ. 49. u. f.
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Manne, selbst bis auf den heutigen Tag, so fest er¬
halten hat, herstammen, als durch mündliche Ueber¬
lieferungen von den alten Bewohnern Deutschlands?
Aufgeklärte Gelehrte, denkende Köpfe und vernünf¬
tige Leute haben sich zwar unter dcn Christen, beson¬
ders aber den Protestanten, bisher alle mögliche
Mühe gegeben, diesen so fest eingewurzelten Ader¬
glauben zu bestreiken und auszurotten: er hat aber
beym Pöbel so stark Wurzel gefaßt, daß es zur Zeit
noch keinem völlig möglich gewesen ist; und ich weiß
nicht, ob nicht etwa die seit geraumer Zeit der Lese¬
welt des Mittelstandes, in einem modernen Gewand
aufgetischten Feen-Geister-und Volksmärchen und
andere dergleichen Schriften, den Glauben daran
eher gestärkt, als geschwächt haben.

§. 3»"

Daß nun in denjenigen Provinzen Deutsch¬
lands, welche den Römern entweder zinsbar, oder
gar völlig unterworfen waren, oder auch nur blos
an ihre Provinzen gränzten, das Christenthum zur
nemlichen Zeit bekannt geworden sey, wie nach Kai-
ser Constamins des Großen Bekehrung zum

G z Chri-
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Christenthum, das ganze römische Reich dem Bey¬
spiel seines Beherrschers folgte, ist leicht zu erachten.
Weil aber der Römer Herrschaft sich nicht über
Niedersachsen erstreckte, auch manche streitbare Völ¬
ker, als z. E. die Catten und Cherusker^), die
zwischen der Weser und Elbe wohnenden Chau¬
kos ü), und demnach ganz Niedersachsen von den
römischen Provinzen trennetcn; so blieben die nörd,
lichen Deutschen beständig bey der hcydnischen
Religion: da doch ganz Italien, Frankreich,
Britannien, Spanien und Griechenland
bereits längst zuvor das Christenthum angenommen
hatte.

§. 4»

Aber so wie die siegreichen Waffen der Fran¬
ken unter Zxarln dem Großen sich das ganze
zwischen der Weser und dem Nheine belegene West-
phalen und Engern, besonders nach der Ueberwin¬
dung und Ergebung auf Gnade und Ungnade des

lezten

F) l^dll. ibiä. c. zo. zr. et c. z6.
/,) idiZ. c. Z5. »s^. üb.

XVI. cap. i. covk. vll^IOttll c/?,s». p. 27.
LLtill^OIVL </e 6«7?/rif 11b. 1. c.z. x>. i^setzcz.



leztm Sächsischen Königs oder Großfürsten
VArrekinds und seines Bruders des Prinzen
Aibion, unterwarfen /) : so verjagten jene im Chri¬
stenthum erzogenen Völker auch das Heydenthum,
zerstörten die Götzentempel, entheiligten die Altare
und Opfersteine, hieben die Hayne und Dvn-
nereichcn um, zertrümmerten die Götzenbilder,
und pflanzctcn da christliche Kirchen, wo bisher ein
blindes Heydenthum geherrscht hatte. Eine Anzahl
frommer Männer, beseelt von warmem Eifer für
die Ehre Gottes und seines Reichs, verkündigte die
Lehre Christi diesem unwissenden Volke: und, siehe
da! was man für unmöglich hielt, führte ihr un-
ermüdeteß Bestreben, ihr brennender Eifer, ihr
exemplarischer Wandel, ihr unerschütterlicher Muth,
welcher die größten Gefahren, ja den Martyrtod
selbst nicht scheuete, gepaart mit dem Schwerdte des
Kaisers, nach dem Willen der Gottheit, glücklich

G 4 aus.

?) S. Gallerri im! l^III. Bande der Allgem.
Wellhistorie, p^. 142. Von Rarls des Gros¬
sen Kriegen mit den alten Sachsen , S. Ris-
b-cks Geschichte der Deutschen, Th. I.
14?» u. f.



IO4

aus 6). Mochten gleich viele von den ersten getauf¬
ten Sachsen es nicht so aufrichtig meynen; mochten
sie in ihren Herzen immerhin noch heimliche Hcyden
bleiben; und an dem mit der Muttermilch eingcso--
genen Glauben ihrer Väter kleben bleiben; mochten
sie immerhin ihre nächtlichen Zusammenkünfte dem

Thaut,

6) In Friesland qienq es um diese Zeit eben so
Her. picardr schreibt davon also: „r^ieroo
„volZäe eens Generals Kelormatie in 6e^e
„I^n(len. Heiäenlcne Kapellen, altaaren,
„beeläeu en af^oäiscke bollLNen lieekt li^
„^arel <le Qroote^ laten uitroe^ven en oin-
„ver tmvten, bouvvericle ciaarvoor K.rilten-
„Werken, en äe?el5äe beZiftigenäe met Ave-
;,6eren, leäitieule en oproeri^e inen»
„lcken verbeurr, verklsart. l)o^ clez:L ver-
„ancierinZ Konäe <le as^oäiscde Karten cier
„ilnvnonäeren ?o ras niet verankeren; cle
„scnoonen belotrev, ciie neeclen ^eclsaa
„vierclen, waren morgen weäer verbraten.
,.Oe KerKelvKe vertonen vviercien Zecluirix
„vermiß enäe verloren, ?onäer äat wen
„wift, waar ^ebleven waren. be.
„nen6iZ I^oncien nunne bekeeräers on-
„6er lie IiancZ moKelen. „ ^«t?^?tt'r. n/?»

p:,x. 241. Vergl« cle ^sv-/^ ^
<7»o/^e«, vaZ. 24.
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Thaut, dem Krodo, dem Czernebock, dem
Radegast, und andern, in unsern heutigen zu
sanfteren Tönen gewöhnten Ohren, so rauh und
widerlich klingenden Götzen zu Ehren halten, und
sich zu dem Ende in den abgelegensten Thälern, in
den dicksten Wäldern, und auf den unwegsamsten
Gebürgen versammlen, um daselbst, nach vollbrach¬
ten Opfern und übrigen abergläubischen Cerimo-
nien, den Altartanz zu begehen, (welcher bekannt¬
lich zu der fabelhaften und abencheuerlichen Erzäh¬
lung vom Hexentanz auf demBlvxberge inderWal-
vurgis-Nacht den Anlaß gab): — so durfte

G 5 solches

*) Von der Hexenfahrt nach dem Blocksberqe und
ihrem Tanz darauf, handelt auch auch S. C.
ZVagner in seinem trcflichcn Buche, welches
unter dem Titul: Die Gespenster. Kurze Er¬
zählungen aus dem Reiche der Wahrheit, zn
Berlin 1797. in 8vo heraus kam, und zwar im
I. Theil Z8o. u. f. wo er ebenfalls lehrt,
daß die alten heydnischen Deutschen sich des
Nachts, aus Furcht vor Z^arl dem Großen
zu ihren Götzenopfern und dem Opfertanze auf
dem Blocksberqe u. a. unwegsamen Oertem
Heimlich versammlet hatten, welches zu! jener
läppischen Fabel Anlaß gegeben habe.
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solches doch nicht öffentlich geschehen; sie durften
doch keine Proftlyten machen; sie mußten doch ihre
Kinder taufen lassen, in christliche Schulen schicken
und zu Christen erziehen. Auf diese Weise wurde
doch wenigstens ihre Nachkommenschaft gerettet,
und es starb nach und nach alles aus, was vom
Heydcnthum in dem Nördlichen Deutschland übrig
war.

§. s-

Selbst durch Betrachtung folgenden Umstan-
des, mußte bey vielen denkenden Köpfen unter diesen
hcydnischen Sachsen mancher Zweifel, wegen der
Richtigkeit ihres von ihren Priestern ihnen einge¬
prägten Glaubens entstehen. Ihre Hayne, ihre
Donnereichen /), ihre Götzenbilder, ihre Götzen¬

tempel,

/) Diesen Glauben hatten ebenfalls die alten Grie¬
chen und Römer, wie wir dieses unter andern
aus der mythologischen Erzählung von dem mit
Hunger gestraften Erisichthon lernen, der auch
eine der Göttin Ceres geweyhte Eiche freventlich
umgehauen hatte. S. OVIOII metsmo^/z. üb.
VlII. v5. 7Z8. seqq. Vergl. Rtsbecks Ge¬
schichte der Deutschen, Th. I. xsL- 272. u. f.
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tempel, waren in ihren Augen so heilig, 'daß sie
glaubten, wer sich an diesen vergriff, wer sie nur im
mindesten beschädigte oder gar zerstörte, der lüde
den augenblicklichen Zorn ihrer Götter und Beschü,
tzer auf sich: und wenn nicht der Blitz ihn alsobald,
nach vollbrachter Frevelthat, auf der Stelle zer¬
schmetterte, so würde doch die Erde sich unter ihm
spalten, und ihn lebendig verschlingen; oder ein sol¬
cher in ihren Augen ruchloser Verbrecher würde ein
gleiches Schicksal mit dem Kirchenräuber zu
Jerusalem, dem Heliodorus m) haben. Nun
sahen sie aber, daß R.arl der Große ihre Tempel,
wo sie bevestigt waren, mit Gewalt einnahm, und
sodann zerstörte »), ihre Götzenbilder zertrümmerte,
und wenn sie von edlen Metallen waren, einschmel-

zm

m) 2 Maccab. III. 23-27. Vcrgl. vs. z8. u. f.
«) So machte e« zum Beyspiel Aarl der Große

mit dem bevestigten hcydnischen Götzentempel zu
Ehresburg, heutzntaqe Stadtberge, im Herzog-
thum Westphalen oder dem sogenannten Cöllni-
schen Sauerlande. Auch erzählt man sich, daß
auf einem hohen Berge, ohnweit Zierenberg in
Nitderhessen «r» der Waldeckischen Gränze, ein

stark
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zen und Geld daraus prägen ließ, ihre geheiligten
Hayne und Donnereichcn umhieb, und deren Holz
zu anderem Gebrauch anwandte. Und doch geschah
weder ihm, noch dcnm, die Hand an diese vcr-

meyn-

stark bevestigtev heydnischer Tempel gestanden
habe, in weichem ein fürchterliches Götzenbild
befindlich gewesen sey, welches einen geflügelten,
gekrönten, mit Eselsohren und Widder-oder
Stierhörncrn am Haupte verfthcnc» Drachen,

^ der eine Jungfrau im Rachen hatte, welche ihre
Arme aus demselben in die Höhe streckte, vor»
stellte; daß ein gewisser Ritter in dem Heere
Kaiser Aaris des Großen dieses Tempels Ver-
schcmzungen zuerst erstiegen, und im Rückzug
durch den dabey bolegenen Hayn drey weiße auf
einem Zweig gewachsene Rosen, zu einer unge¬
wöhnlich frühen Jahreszeit angetroffen, selbige
abgepflückt und dem Kaiser, bey feiner Rückkunft
ins tager, überreicht habe. Der Kayser habe
darauf, nachdem er Besitz von dem Tempel ge»
nommen, den Ritter, welcher von der tNals-
burg geheißen, mit dem Berge nicht allein;
sondern auch mit allen Ländereyen, soweit man
von dem Berge sehen konnte, belehnt, und ihm
die z weiße Rosen in das unterste blaue Feld
seines Wappenschildes gesezr; auf dem gekrönten

Helme



IO9

meyntcn Heiligthümcr legten, einiges Leid: und so
mußte denn der Glaube an alle diese sonst so heilig
geachteten Dinge nothwendigerweise bey ihnen erst
matt werden, erkalten, und endlich ganz und gar
aufhören. Ihre Kinder und Nachkommen, welche,
wie gesagt, von der Jugend an zum Christenthum
erzogen wurden, lernten frühzeitig den Unglauben
ihrer Vorfahren einsehen, und so gründete sich das
Christenthum alimählig, und schlug die festesten
Wurzeln. Dank also, in dieser Rücksicht, Rarlrt
dem Großen, wenn er gleich selbst die altübliche
apostolische Art und Weise, die heydnischen Deut¬
schen durch Predigten zu bekehren, nicht überall be¬
obachtete; sondern gar oft mit dem Schwerdte in
der Hand, unter Bedrohung des Todes, sie zwang,

sich
Helme aber den Kopf des oben beschriebenen
zerstörten Götzenbildes, mit den zu beyden Sei¬
ten hervorragenden Armen der verschlungenen
Jungfrau, zuführen, erlaubt. Das in Nieder¬
hessen noch hemzvtage blühende hochadcliche Ge¬
schlecht von der MalsburA, ist im Besitz des
Berges und des platten da herum liegenden
Landes, führt auch soihanes Wappen, das Gib«
macher in seinem großen Wapenb. ?. I. WA.
iZ4. uro. 7. ganz richtig abgebildet hak»
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sich taufen zulassen, und also, wenigstens äusserlich
und dem Namen nach, Christen zu werden, o)

§. 6.

Die bis dahin erzählte Beschaffenheit, hatte
es in dem lezten Viertheil des achten Jahrhun¬
derts, so wie mit Niedersachsen überhaupt, also
auch mitBremen insbesondere. Carl der Große
bezwäng Bremens und der benachbarten Gegen¬
den Einwohner />), und, weil ihm Bremen dazu
gelegen schien, um von da das Licht des Evangelii
weiter nördlich zu verbreiten, legte er auch daselbst

ein

o) Der Sächsische König tvirrekmd wurde im
Jahr 78s. gerauft, und blieb, nachdem er die
Gründe des christlichen Glaubens mit Ueberzeu¬
gung gefaßt halte, auch, bis an seinen im Jahr
807. erfolgten Tod, standhaft bey dessen Be¬
kenntniß. Sein Beyspiel bewog viele Sachsen
zur Nachfolge. S. unter andern von Halem
Oldenburgische Geschichte, B. I. paZ. 74. u.f.

/>) S. VII^lMII S^m. pax. 57. Post
von der Bremischen Regimentsverfassung, §. i.
xsx. r. leyy.



III

ein Bißthum an 5). Hieraus.erhellt aber, daß
zu der Zeit Bremen kein so ganz unbedeutender
Ort gewesen seyn müsse: weil eben damals der
Heil, rvillehadus zum ersten Bischösse Hieselbst
bestellt wurde da es aus den kanonischen Rech¬
ten bekannt ist, daß man keine geringe und schlechte,
sondern die blühendsten, bevölkertsten und reichsten
Städte der Gegend nehmen mußte, in welchen der

Sitz

-7) Solches geschah den 14.Iuly788. S.8MII.-
DlVN 6^?/ üb. I. c. 4. p. m. 25. Casiels
Nachr. von der Kirche dcs.H. WilZehadus
(4. Brcm. 1775.) §. PSF- 6. not. (b). V0l»
Halem I. c. B. I. p^. yo. u. f. Den Stif-
tungsbrief Carls des Grossen kann man in la¬
teinischer Sprache beym ^V^M0
1.1. c. i O. p. m. 12. seq. und in L.ünigs Reichs¬
archiv, Lpicil. eccles. I. Forts, p. 66. ins Nie,
oersächsische übersezt in Renners Chronik«
beym Jahr 788. lateinisch und hochdeutsch aber
im Anhange zu diesem Werke, unter den Doku¬
menten sub Nro. 1. finden.

5) S. ^V/MI LKLNMZ. üb. I. cap, 10.
pgZ. 12. seq. ^MKI. LI^VL^L. ü>I.
8l. seq. ^ö. XK^I^ll m-^o/o/. üb. I.
csp. 7. xsss. 7.
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Sitz des Bischoffs oder des Stifts seyn sollte
ja daß man sogar diesen verlegt habe, wenn eine
benachbarte Stadt mit der Zeit volkreicher und an¬
sehnlicher geworden, als diejenige, wo das.Biß-
thum anfänglich gestiftet worden: wie dieses das
Beyspiel des Hochstifts Hildesheim lehrt, dessen
Bischoff erstlich seineu Sitz -m Elze hatte, wie euch
von Lütt ich, welches BHthum erst zu Tongern
gestiftet, hernach aber nach Lütt ich verlegt wor¬
den ist.

§. 7.

Die ersten Bi schösse waren aber rechte
Bischöffe, welche die geistliche Oberaufsicht über
ihre Diöcese selbst führten, selbige mit geschickten
und frommen Predigern versahen; das Evangelium
den Heyden sowol, als auch ihren christlichen Zuhö¬
rern selbst predigten; jene zur Annahme des Chri-

sten-

L) ^ n/». csp. z.
x. in. 2l. Auch beweise! das oben be-
hauplete ganz gründlich, der qelehrre Verfasser
der ^W?n>M/ ///nt/zt. ^,e,«e??/^ qe-
gen den Erzblschöflichen sogenannten Nachtrab,

zSj. Berg». 9^. üi. d2.



stenthums zu bewegen, diese darin zu stärken und
kräftigen suchten; nicht leichtlich beständig an einem
und demselben Orte blieben, sondern in ihrem gan¬
zen Kirchsprengel umherzogen, ja zuweilen Reisen
in ferne Lander unternahmen: welche darum Dasje¬
nige in der That auch waren, was sie hi.ßen,
nemlich Oberaufseherder Christlichen Kir¬
che. Durch uncrmüdeten FlciS dieser ersten Bi-
schöffe und der ihnen untergeordnet gewesenen Geist¬
lichkeit, wurde demnach das Christenthum auch in
den hiesigen Gegenden erst gegründet, hernach wei¬
ter ausgebreitet und allgemein angenommen: so daß
man in den nächsten Generationen vom Hevdenthunr
keine die mindeste Spur mehr fand, und davon
nichts weiter mehr, als nur durchs Hörensagen,
wußte. Bremen selbst blieb nebst den umliegenden
Gegenden unter der geistlichen Jnfpection ihrer B i-
schoffe ganzer zl6 Jahre.

§. 8.

Im Jahre 850. ernannte König Ludewig
der Deutsche, Ludexvigs des Frommen
Sohn, zum Bischoff zu Bremen, den H. Ans5

II. Theil. H garius,
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Aarms, welcher seit 8 z r. Erzbisch off zu Ham¬
burg gewesen war, nunmchro aber, seil der durch
die Normänner im Jahr 84s. verübten völligen
Zerstörung Hamburgs, im Erilio zu Namels-
lohe, im Stifte Verben, lebte. Hierdurch geschah
es nun, daß die Nachfolger dieses frommen und ex¬
emplarischen Mannes l) Erzvifchdffe zu Ham¬
burg hießen, und Administratores des Biß-
thums Bremen waren, auch der iZtcBischoff
zu Bremen Humbcrr sich zuerst anfing, Erzbi-
schoff ju Bremen zu schreiben, und seit dessen
Zeiten der Titul eines Erzbischoffs von Ham,
bürg sich völlig verlvhrcn hat »). Humbcrri

Bey,

/) Das Lob dieses Apostels des Nördlichen Euro¬
pa, wie er mit Recht genannt wird, preiset auch
ans des üb. I. cap. XXXI»

2s. (ex ecZit. 4. I^uFä.
öat. isys.) I. p. Lajsel in seinen histor»
Nachrichten von der Kollegiatkirche des Heil.
Anfcharius in Bremen, ( 4. Brem. 1774.)
1 St. tz. 1. psA. 4. u. f.

«) S. vll^iciu. ^»ov. In pi-aefat. toi. c. 4»
recto. und Renner in ChrvN. sei Lliri. iioi.
B. I. p. m. 228.
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Beyspiel folgten alle seine Nachfolger biß zum
letzten E r z b i sch o ff zu Bremen Friderich, wel¬
cher im westphalischm Frieden das Erzstift Bremen
verlor, und gezwungen wurde, es an die Krone
Schweden abzutreten. Ein Chronologisches
Verzcichmß der Bremischen Bischöffe und
Erzbischöffe, nebst kurzer Anzeige ihrer haupt¬
sächlich merkwürdigen Thaten, so wie ich sie aus
den alten Chroniken und andern Gelchichtsschreibern
ausgezogen habe, findet man zu Ende dieses Buches.

MW «Ä^'m-NHAHqS» sMDch'Mtntz^E

Den Bremischen Erzbischöffen gieng
es aber mit der Zeit eben so, wie den übrigen Bi-
schöffen in Deutschland. Sie vergaßen ihrer
ursprünglichen Bestimmung, vernachläßigten ihren
eigentlichen Beruf, trieben weltliche Geschäfte und
Händel, wurden große Reichsfürsten, und machten
sich am Ende diejenigen Länder auch im Weltlichen
unterwürfig, welche, ihrer anfanglichen Einrichtung
nach, nur zu ihrem Kirchsprengel gehörten. In.
neueren Zeiten haben wir das letzte Beyspiel dieser
Verfahrungsart an der Stadt Erfunh in Thü-

H 2 rin-
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ringen, welche auch, nach langen Streitigkeiten
mit ihrem Diöcesano, dem Erzbischoff und
Churfürsten zu Mainz, endlich den 15. Oct.
1664. demselben huldigen mußte, und unter seiner
Oberherrschaft bis auf den heutigen Tag stehet

Hierin ist auch die Ursache der beständigen
Streitigkeiten zu suchen, welche, wegen prätendirter
Euperioritat über die Kaiserliche Freye
Reichsstadt Bremen, die ehemaligen letzteren
Erzbi schösse und ihre Nachfolger, die Schwe¬
de n mit derselben gehabt haben. Und ob wohl man
hatte glauben sollen, daß dieselben durch die von
dem letzten Erz bisch of Friderich unsrer Reichs¬
stadt ertheilte Bestätigung ihrer Privilegien <i. cl.
2z. Dec. 1634. welche von dessen Vater, König
Chrisiian IV. von Dünn emark den 8. Febr.
,622. während der Minderjährigkeit des Erzbi-
sch o ffs Friderichs, bey Gelegenheit seiner Ernen¬

nung

Außer andern Publicisten »Mb Historikern, die
diese Geschichte erzählen, vergleiche man D^I.
M^VM?. /Mo?^ F»/tt,^a <?S
t/i^e co«<Ä6 «o/?»-« /em/'o»'« ^-/«c^. 8-
Lr5or6. 1675. in fme.



nung zum Coadjutor des Erzstifts, imgleichm
durch den ersten Stader Vergleich, welcher
mit König Carl Gustav von Schweden,
als Herzog von Bremen und Verven, den
28. Nov. 1654. geschlossen worden, endlich auch
durch den den 15. Nov. 1666. getroffenen Haben¬
häuser Frieden oder Vergleich zwischen dem
Könige in Schweden Carl XI. und unsrer
Stadt, — billig abgethan und beygelegt wären:
so blieben doch, nach jedem geschlossenen Vertrag
und Frieden, immer noch manche unerörterte Punc¬
te übrig, welche Anlaß zu neuen Streitigkeiten ge¬
ben mußten. Bis endlich, nachdem der König
Georg II. von Großbritannien, als Besitzer
des Herzogthums Bremen der Stadt die lan¬
ge bestrittene Unmittelbarkeit in einer den May
i?3r. zu Richemont ausgefertigten Acte aner¬
kannt, und bey der den 5. Febr. i?zz. corsm
tkrono eselareo vorgefallenen Bekehnung mit den
Herzogtyümern Bremen und Verden, wegen der
Jmmedietat der Reichsstadt Bremen die erforderli¬
chen Neversales ausgestellt hatte; alle noch übrige
Forderungen und Zwistigkeiten, durch den neueren

Hz und
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und letzten Stader Vergleich <Z. Z. -z. August
»741. mit Rcnuncirung allcr Ansprachen und Pra-
tensionen, wie auch mit der Bcstattigung allcr Pri¬
vilegien der Reichsstadt unter Königlicher Hand und
Siegel, glücklich beendigt, und bis auf den heuti,
gen Tag abgethan sind

§. io.
Wenn es nun sonst heißt:

I?eZ!8 aä exemplum totus componitur orbis:
so trifft dieses Sprichwort doch in der Reichsstadt
Bremen, in Absicht der Religion, nicht ein.
Denn obschon der Kaiser, die meisten deutschen
Churfürsten, ja selbst der damalige Erzbisch off
Chrisioffer, gar eifrig der römisch-katholischen Leh¬
re zugethan waren, und sich der im Jahre 1517.

durch

.v) Man vergleiche hiermit den l Th. dieser meiner
Geschichte paZ. 277. u. f. wie auch diejenigen
Pnblicisten, welche I. p. Cajsel in seinem Bre¬
mischen Mün^cab. Th. I.p.169. 21z.22Z.ll.246.
f. imql. Th. ll. p. 75. 149. f. u. 15?. f. anführt.
Auch findet man alle Vergleiche, auf welche ich
mich oben berufen habe, hinten im Anhange zu
diesem Werke ex onZiiMibus transsumirt. und
abgedruckt.



durch O. Martin Sucher in Wittenberg an¬
gefangenen Religionsverbesserung nack) allen Kräften
widersetzten: so fand dieses zum Theil gewaltsame
Verfahren bey Bremens Einwohnern doch keinen
Beyfall; sie nahmen vielmehr, auf Empfehlung des
Rathsherrn Heinrich Esich der Elterleute
Gverr Speckhan, Johann Hilmers, N. Ful-
grevc, Johann van Munster und anderer vor¬

nehmer und begüterter Bürger mehr, den Bruder
Heinrich vonZürphen, einen gewesenen Augusti-
ner Mönch, welcher, um der reinen Evangelischen
Lehre willen, in den Niederlanden verhaftet gewesen,
aber seinem Gefängniß und dem ihm zu Antwer¬
pen bereiteten Martyrtode glücklich entgangen war,
in seiner Kappen (d. i. Ordenshabit,) wie Rcnner
meldet, nach Bremen kam, und nach Mitten-
berg reisen wollte, mit Freuden auf, und horten
dessen, mit Erlaubniß des Raths, erst Sonntags vor
St. Martini, war der 9te Novembr. 1522. in der
Kapelle bey der St. Anegarii Kirche, hernach in
der nemlichen Kirche selbst, gehabene Predigten mit

H 4 Er-

^) m seiner Chronica uä Zwn. 1522. B. II.
p. lll. Z0.
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Erbauung, Vergnügen und Nutzen zu. Dieses
gieng nun um so viel ehender an, da Ansgarii Kir¬
che, weil bey einer entstandenen Unreinigkeit des
darin vcrsammleten Kirchspiels ein Bürger darin
blutrünstig geschlagen war, damals unter dem geist¬
lichen Internet lag, und weder die Canonici ihre
Horas noch die ordentlichen Priester ihre Messen
darin hielten Man konnte aber bey dieser Ge-
leamheit vom Bruder Heinrich von Zürphm
mit Reckt sagen, was die Evangelisten ehemals
von unserm Heilande versicherten: „Er predigte ge¬
waltig, und nicht, wie die Schristgelchrten «?).„
Er fand darum auch bey jedermann Hitselbst Bey¬
fall, und seine Predigten, in denen er, nach Lu¬
thers, ZrvMIli und Calvins Beyspiel, haupt¬
sächlich auf die Misbräuche, die sich in die Römisch-
katholische Kirche allmählig eingeschlichen hatten,
und welchen weder dieKostn itzer noch die Base¬
ler Kirchenversammlung gesteuert hatte, los¬
zog, in denen er die Lehre der damals herrschenden
Kirche von dem pävlichen Ablaß, den Seelenmessen,

dem

s) vls^ILttll r/?7om'50L, ?2Z. 185. ^91-
s) NsttN. VII. 29.
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dem Fegefeuer, dem Mönchsleben, den Wallfahr¬
ten, und andern dergleichen Stücken eines selbst ge¬
wählten Gottesdienstes, als Menschensatzungen vor¬
stellte, und als zur Seligkeit eher schädlich als nütz¬
lich verwarf, hatten aus allen Gemeinden der Stadt
sehr großen Zulauf.

§. -l.

Man wird sich leicht vorstellen können, daß die
hiesige römisch katholische Geistlichkeit, be¬
sonders die Mönche in den zwey Klöstern des Bet-
tclordens hiesclbst, hierbey nicht geschwiegen habe.
Denn letztere insonderheit litten sehr darunter. Die
Almosen, die sie sonst reichlich erhoben, verminder¬
ten sich augenscheinlich. Die Seelmessen, die ihnen
bisher so manches schöne Bremermark eingebracht
hatten, wurden weit seltner bey ihnen bestellt; und
die Fürbitten, Brüderschaften, Seelenbäder, und
wie die übrigen Quellen ihrer Einkünfte mehr hießen,
versiegten beynahe völlig: indem fast Niemand-
dergleichen mehr begehrte; sondern aus des Bru¬
der 6 Heinrich von Zürphen Predigten gelernt hat¬
te, daß man auch ohne diese im mittleren Zeitalter

H 5 auf-
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aufgekommene und bisher für so äußerst nothwendig
und heilig gehaltene rcligieuse Cerimonicn selig wer¬
den könne.

Da? erste was die M vnche nebst der übrigen
Geistlichkeit thaten, war, daß sie, nach Ren¬
nero />) und Dtlichs 5) Bericht, den Rath an-
gicnqen, und denftlbcn schriftlich ersuchten: „Er
„möchte, kraft tragenden Obrigkeitlichen Amts,
„diesen bösen Ketzer vertreiben, weil seine Lehre der
„heiligen christlichen Kirche zuwider sey.,,

Der Rath, welcher ungehört Niemand ver¬
dammen wollte, erforderte die Bauherren der
St. Ansgarii Kirche (welche nach dem Wunsch
des größten Theils der Gemeinde den Bruder
Heinrich zu ihrcm ordentlichen Prediger angenom¬
men hatten) vor sich, las ihnen der hiesigen Geist¬
lichkeit schriftliche Vorstellung und Bitte vor, und
gewärugte deren Verantwortung gegen die ihnen
darin aufgebürdete die öffentliche Ruhe bedrohende

Ver-

5) In seiner Chronika aä n. a. B. ll. p. zr.
dessen eiqenchümliche Worte ich in dieser Ge-
schichtserzahlunq habe suchen beyzubehalten.

c) in t/i,'o«ico, v3Z. l 84«
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Vergehungen. Diese versetzten freimüthig: „Wie
„sie nicht anders wüßten, hätten sie einen gelehrten
„und frommen Prediger angenommen, der ihnen
„das Wort Gottes lauter und rein lehrte: So aber
„das Capitel, oder sonst jemand beweisen könnte,
„daß er wider Gottes Wort oder sonstige Ketzereven
„lehrte, so wollten sie ihn keinesweges langer dulden.
„Wenn jene aber dieses nicht vermöchten; sondern
„ nur gedächten, ihn zu überrumpeln: so würden sie
„solches nicht zugestehen.,,

§. 12.

Wie gar leicht zu erachten, beruhigten sich die
Widersacher des Heinrich von Zürphen, bey die¬
ser von dem Rath gutgeheissenen und ihnen bekannt
gemachten Erklärung des St. Ans garii Kirch¬
spiels, keinesweges: sondern wurden gar zornig,
droheten heftig, und wandten sich nunmehro mit
ihrer Klage an den Erzbisch off Christosser, als
Orämarius, und stellten vor: „ Die Bremer seyen
„Ketzer geworden; sie wollten der Geistlichkeit nicht
„mehrgehorchen; es stehe zu fürchten, daß die gan-
,.ze Stadt von jener heillosen Lehre des Bruders

„Heil-



„Heinrich von Zürphen verführt werde,,, Der
Erz bisch off sandle auch alsobald zween seiner
Räthe nach Bremen, mit dem Auftrage, sich den
Bruder Heinrich, vom Rathe ausliefern zu
lassen: welcher letztere aber sich hierzu nicht verstehen
wollte; sondern zur Antwort gab: „Der verlangte
„Mönch stehe in Stadtsdiensten; er sey noch nicht
„schriftlich überwunden; die Bürger würden ihn
„nicht verlassen: sie bäthen also, der Erzbischoff
„möchte etliche gelehrte Tbeologen senden, die mit
„dem Bruder Heinrich dispulirten: alsdann
„wollten sie, wenn er dessen schuldig befunden wür-
„de, dessen man ihn beschuldigte, ihn gebührend
„bestrafen: wo aber nicht, so würden sie ihn nickt
„ verlassen.,, Der eine anwesende Gesandte war des
Erzbischoffs Weyhbischoff, welcher sich zwar
alle erdenkliche Mühe gab, daß ihm der Beklagte
ausgeliefert würde: allein es war und blieb sein
Bemühen unssonst. Da zog er zornig von hinnen,
und wegerte sich die Kinder der Bürger zu firmeln.
Da alle übrige Drohungen Erzbischöfflicher
seits nichts fruchteten, und der Rath darauf stets
mit großer Klugheit und Mäßigung antwortete:

schrieb
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schrieb drr Erzbischoffeiu Provincial-Concilium^
doch nicht nach altem Gebrauch nach Bremen,
sondern nach Burtehude aus: auf welchem aber,
vbschon man daselbst den Bruder Heinrich den
Proceß machte, und ihn ungehvrler Sache in con-
tumaci-im verdammte, von Stadt Bremischer Sei¬
te niemand erschien»

§. iz.
Inzwischen fuhr Heinrich von Zürphen täg¬

lich fort, das Evangelium rein zu predigen, fand
immer mehr Beyfall, ja selbst einige von der Geist¬
lichkeit, welche von seinen Feinden abgeordnet wa¬
ren, um seine Predigten zu besuchen, damit sie et¬
was Verfängliches daraus hernehmen möchten, ihn
des Aufruhrs und der Neligionsverfälschung zu be¬
schuldigen, traten auf seine Seite. Und so predigte
dieser wackere Mann und erste Bremische Reforma¬
tor hieftlbst über zwey Jahre lang das Evangelium.
Auf inständige Bitte aber seines Freundes, Niko¬
laus Ba^en, Pastor zu Meldorf inDithmar-
sch en zog er 1524. Mondtags in der ersten Ad¬
ventswoche der großen Bitte seiner hiesigen

Freun-
^) war der zte Decembr. 1524.
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Freunde, um hierzu bleiben, unerachtet, von hier
dahin, um auch allda das reine Evangelium zu
gründen. Kaum hatte er aber daselbst mit Beyfall
und Nutzen einigemal gepredigt, so wurde er, auf
Anstiften der wider ihn erbitterten Mönche, zur
Nachtzeit gefangen genommen, nach Heyde ge¬
schleppt, von einem tumultuarischen Gericht besoffe¬
ner Bauern zum Tode verurtheilt, und auf die jam¬
merlichste Art mit Feuer und vielen so Stich, als
Hiebwunden hingerichtet e).

§. 14.

Mit dem Gottesdienst selbst gieng aber in Bre¬
men in dem darauf folgenden i525ten Jahre in allen
vier Pfarrkirchen eine mächtige Veränderung vor.
Denn es wurden in denselben die lateinischen
Kirchengesänge abgeschast, und dafür deutsche
Pfalmen und Lieder, welche v. Marrin Lu¬

ther,

e) Der Martyrrod dieses frommen Blutzeugen des
Evangelii ereignete sich den 10 Decemb. 1524»
Renner in seiner Chronika erzählt uns denselben
nach allen dabey vorgefallenen grausamen und
das Mitleiden im höchsten Grad erwegenden Um¬
ständen, bey diesem Jahre.
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rher, und andere gottselige Männer verfertigt hatten,
eingeführt; die H.Taufe wurde in deutscher Sprache
admmi-jtnrt; das H. Abendmahl unter beyder¬
ley Gestalt ausgetheilt, und dabey die Luturgie
deutsch vorgelesen. Die sich hiergegen sperrenden
Mönche und Priester wurden ihrer Aemter entsetzt
und der Stadt verwiesen. Auf Empfehlung Hein¬
richs von Zürphen, berief man den Licentiat der
Theologie Jakob Probst / ) zum Prediger an

Un-

/) Nach Renners Erzählung beym Jahr 1521.
B. II. p. m. 24. f. war Jakob probst ein
Augustincrmönch zu Antwerpen, welcher die
rcine Evangelische Lehre nach L.urhers Grund¬
sätzen in seiner Vaterstadt öffentlich vortrug und
vertheidigte. Weil dieses Aufsehn machte, wur,
deer nach Brüssel gebracht, und ins Gefängniß ge¬
setzt, in welchem er mit verschiedenen Theologen
disputiren mußte, die ihn, wiewohl vergeblich
zum Widerruf seiner Lehren zu überreden suchten.
Aus Furcht, lebendig verbrannt zu werden , als
womit man ihn, falle er fernere Halsstarrigkeit
bezeigen würde, bedrohet hatte, that er endlich
zwar vor dem Bischoff von Rüremonde diesen
Widerruf: weil er aber, seiner Feinde Mey,
nung nach, in einer gleich darauf gehaltenen

Predigt
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Unsrer Lieben Frauen, und Johann Timann
von Amsterdam und Ludolss Srumelbcrg zu
Predigern an St. Martini. Und sogleng cs
auch mit den übrigen Kirchen in der Stadt. Nur
im Dom, in den beyden Klosterkirchen, auch
einigen Kapellen, fuhren die daran bestellten Prie¬
ster, Vicarien, Chorherren und Mönche fort, den
Gottesdienst auf römisch- katholische Weise zu hal¬
ten. Ein Gespräch und Disputation, welche von
den hierher abgeordneten Rathen des Erz bisch offs
und seines Bruders des Herzogs Heinrichs im-
gleichen seines Vetters des Herzogs Erich von
Braun schweig von der einen, und den Abgeord»

neten

Predigt nicht orthodox genug geredet hatte,
ward er gesanglich erst nach Brügqe und von da
nach Brüssel gebracht, von wannen er, mit
Hülfe eines Ordensbruders glücklich entkam,
nach Wittenberg zu v. Sucher floh, von dem¬
selben aber nach Bremen, auf Erfordern des
Raths, als Evangelischer Prediger gesandt
wurde. S. auch Lassels historische Nachrich¬
ten von U. L. Fr. Kirche in Bremen, (4. Bre¬
men 177z.) nes Stück H. 6. p. 9. Er verhey-
rachete sich 1549. S. Edendas. St. F. 14.
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neten der Stadt Bremen von der andern Seite
vorgenommen wurde, lief, wie alle dergleichen Lol-
loquia, fruchtlos ab. Und so breitete sich die Kir¬
chenverbesserung hier allmahlig immer weiter aus:
obgleich man an niemand Gewalt übte, der sich
noch immer zu den vorigen im Dom üblichen Rö¬
misch- katholischen Gebräuchen hielt»

§. 15.

Im Jahr 1527. wurden die bvyden hiesigen
Mönchsklöster St. Johannis aus der Tiefer
und St. Catharinen in der Sögestraße, auf
Befehl des Raths zugeschlossen, und den Mönchen,
bey Verlust der Stadtwohnung, gebothen, sich
ihrer Cerimonien zu enthalten : auch wurde St.
Wille hadiKirche verschlossen, und zum Behält¬
niß der Schanzkörbe gebraucht, deren man sich zu
der Zeit bey Belagerungen bediente /-). Darauf

wur-

5) S. VIULHII t^oltt'r. p. iyz. Renners
Chronika aä K. s. Caffels Nachr. vom St.
Johannis Kloster, (4. Brem. 1778.) 2tcs St.
§. z. p. 20.

/-) vll^cN. I. c. in <ö,t>»»/. Mc. <Ze
II. Theil. I
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wurden im nemlichen Jahr das schwarze Kloster
zu einer lateiNischen Schule/); das graue
hingegen zu einem Kr anten Hospital eingerich¬
tet 6). Als auch im Jahr 1529. das Domkapi¬
tel auf Vorstellung des Raths, wozu derselbe
von einem ansehnlichen Theil der Bürgerschaft auf¬
gefordert war, die bis dahin im Dom üblichen
römisch-katholischen Cerimonien nicht abschaffen
wollte; sondern sie nach als vor beybehielt: konnte
freylich der Rath ihm solches nicht legen; verboth
aber den Bürgern, keiner Messe im Dom, bey fünf
Mark Strafe, fernerhin beyzuwohnen /); sondern
des Gottesdienstes in den Stadtkirchen wahrzuneh¬

men,

^/>. aä ann. 1527. (Lasiels Nachr. von
der Willchadi Kirche, (4. Brcm. 1775.) tz. 7.
pZ^. 21. S. auch Oben Kap. III. §. 48.

f.
/) I. c. Caffels Nachr. vom St. Ca-

thar. Kloster. (4. Brem. 178 k.) 4. Abschn.
§. 18. p. 54.

6) Caflel, l. c. und Desselb. Nachr. vom St.
Johannes Kloster. 2tes St. L.z. 4. ^.20.21.

^) l)ll.lcn. l. c.
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wen, in welchen alles schon längst ganz auf Evan¬
gelischen Fuß eingerichtet war. Und so breitete sich
die reine Lehre des Evangelii, so viel Hinderniß ihr
gleich der eifrig römisch - katholische Erz bisch off
Christoph und sein Anhang bereiteten und über¬
all entgegen setzten, He Tage weiter unter uns aus,
und wurden nicht nur alle Stadtpfarren mit Evan¬
gelischen Predigern besetzt; sondern es bestellte auch
ein Hoch edler Hoch weiser Rath in denen ihm
untergebenen Dorsschasten dergleichen überall»

§. 16.

Die 15 zo. sich hieselbst erhobene bürgerliche
Zwietracht wegen der Bürgerweyde, da die von
verschiedenen Uebelgesinnten verleitete gemeine Bür¬
gerschaft den Rath zwang einen Ausschuß von
i^Männern, der beschwvrnen Tafel zuwider,
an der Regierung des Bremischen Freystaats ge¬
wissermaßen Theil nehmen zu lassen m), veranlaßte,
daß der römisch, katholische Gottesdienst, welcher
in dieser Stadt bisher nur allein im Dom noch ge¬
feiert wurde, auf einmal aufhörte. Denn am

I 2 Palm-

»i) S. VII^IM. pgx. iy6. Renner sä n. a.
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Palmsontage des 1532 Jahres ») zogen die 104
M änner in den Dom, schlugen denen auf dem
Chor versammlcten und mitten in Absingung ihrer
Kanonischen Stünden begriffenen Kanoniken und
Vikarien die Bücher zu, gebothen ihnen, unter
großen Bedrohungen zu schweigen, warfen die Pul-
pete um, und zwangen jene Geistlichen, das Chor zu
verlassen: welches sie nicht nur thaten; sondcm es
«ntwichen auch die meisten von ihnen, unter Anfüh¬
rung des D 0 mpr 0 vstes Franciscus Grambecle
aus der Stadt. Die 104 Männer führten dar¬
auf den mitgebrachten Jacob probst, Pred iger
an U. A Fr. Kirche auf die Kanzel, welcher in einer
eigends dazu eingerichteten Predigt die Geschichte
von dem Einzug Jesu zu Jerusalem und der
Austreibung der Räufer und Verkaufer durch
denselben aus dem dasigen Tempel erklärte, und
auf diese eigenmächtige, und auf keine Weise zu ent¬
schuldigende gewaltthätige Handlung der 104
Männer anwandte. Hierdurch aber hörte die
öffentliche Ausübung des römisch - katholischen Got-

' - tts-

») War der 24. März 1532. S. Dll.IM c-Z^on.
pux. 202. Renner I. c.
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tesdienstes in der ganzen Stadt völlig auf o), unS
der Dom blieb ganzer 15 Jahre, bis zu Harden-
bergs Ankunft, verschlossen.

' I^' . ^.^

Ruhig flössen nun der Kirche Jesu Christi
welche die reinere Evangelische Lehre hicselbst bekann¬
te, ihre Tage dahin: glücklich waren dabey Pre¬
digerund Zuhörer, Obrigkeit und Bü rgc-r^
ja das ganze Landvolk: als ein Anfangs unbedru4
tend scheinender Umstand zu einer großen Verände¬
rung in der politischen sowol als der geistlichen
VcrfassungBremensAnlaß gab. Da, was diesm
Theil der Stadt Bremischen KircheygMichte be-
trift, ein bereits seit geraumen Jahren verewigter
verdienstvoller Lehrer unsrer Kirche hiejWst? m Mem

I 3 von

») Der Erzbischoff drohete zwar, kennte aber 'ge¬
gen die Sesdt nichts ausrichlcn. Man vergl»
Casiels Nachr. von Erzb. Lhrisisph , (4.
Brem. 1762.) x. 4. 5. VI!^l(AIl c/^o». x>LZ»
i8l. ley. S. L. ^.appenberZ in Herzogth.
Brem. und Verd. Samml. 1. p. züz. u. f.
(v. Wagners) HarSevlzergs i Lehramt:e.
Cap. II. §. z. xaZ. 26. 27.
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von ihm mit Fleis verfertigten Buche />), alles hier¬
her gehörige weitlauftig gesagt und mit diplomati¬
scher Gewißheit aus ächten Quellen dargethan hat:
so kann ich mich hier nur ganz kurz fassen, und den
Leier auf das hierunten, wie auch auf des Gro¬
ll inaer Professors Daniel Gerdes lateinisches
Werküber den ncmlichen Gegenstand verweisen.

Nach und nach wurden die hiesigen Dom¬
herren Protestanten; die wenigen Römischkatho-
lischen darunter hielten sich außerhalb Bremen auf.
Die hiesiqm bathen nun 1547. ihren Senior, den
Grafen Christoph von Oldenburg,-), daß er

ihnen

/>) Der ftel. v. Elard Wagner, Pastor Primär,
an U. L. Fr. in Bremen qab heraus: .,O. Al-
„ brecht H.irdcnbcrq im Dom zu Bremen geführ¬
tes Lehramt und dessen nächste Folgen.,, 4.
Bremen bey Did. Meier 1779.

5?) ////?o//Ä molttMZ /« Äen. ?em//o»'6
TM»//???'//, ^//'e^t? //«»'-/e/^k^tt, 4. Lremae

(ZronmAse 1756.
- ) Er war der zte Sohn des Grafen Johann XlV.

von seiner Gemalin Anna Prinzess. von ?ln-
halr: geb. 1504. Domherr zu Kölln u. Bremen,
Probst zu St. Stephan und zu Rastede. Ein

gott-
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ihnen einen getreuen, gottesfürchtigen und gelehrten
Mann zu einem Prediger senden möchte, der ihnen
das Wort Gottes rein und lauter verkündigte. Der
Graf sandte ihnen darauf den Albrechr Harden-
derg, der zu Mainz Doktor in der Gottesgelahrt-
heit geworden war, als Feldprediger des vereinigten
Heeres wider den Herzog Erich von Braun-
schrveig gedient, auch in solcher Qualität der
Schlacht bey Drakenburg 5) mit beygewohnt
hatte: der dieses von dem Domkapitul ihm auf«
getragene Predigtamt auch übernahm, und zu Je¬
dermanns Genügen, Beyfall und Erbauung derge¬
stalt acht Jahre lang wahr nahm, daß er alle Son-
nabend um 7 Uhr, und den Sonntag um Mittag¬
zeit deutsch predigte; den Mittewochen aber eine la¬
teinische Vorlesung auf dem Capitel Hause hielt t).

I 4 !8-

gottseliger gelehrter und reicher Herr, und Har-
denbergs besonderer Gönner: er starb 1566.
im März, all 62 Jahr. S. Renners Chron.
B. II. p. 740. von Halem Oldenv. Geschichte,
B. 2. pax. ic>l.

1) S. VII^ICMl fHi'ov. p2A. azr. 5e<?. Har-
denbergs Lehramt, Cap. r. §. i z. pass. 20.

^) Hardenbergs Lehramt, Cap. II. §.?» ?-32.
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- §. ^M"^^ '
Allein im Jahr 1555. gab Johannes Ti-

mann, genannt Soremelck, auch wohl v 0 n 2lm-
sierdam, Prediger zu St. Martini, ein lateini¬
sches jetzt äußerst seltnes Buch, unter dem Titul:

») heraus, worin derselbe,
ausser andern Punkten, auch den Satz aus den
Zeugnissen einiger Kirchenväter und mehrerer älterer
und neuer Goltesgelehrtcn zu beweisen trachtete, daß
der Menschliche Leib Jesu Christi nach sei¬
ner Himmelfahrt überall gegenwartig
sey. Um seinem Buche, welches er dem hiesigen
Hochweiscn Rathe in einer weitläuftigen Dcdi-
cation aufgetragen hatte, mehr Anfthen zu geben,
verlangte er, daß alle hiesige Prediger, zum Zeichen,
daß sie mit dem Inhalt desselben völlig einstimmig
seyen, es unterschreiben sollten. Sie thaten dieses
auch alle unbedenklich, bis auf unsern v. Albrechr

^ar-

«) Der vollständige Titnl davon ist: „^s»-^Fo
,,/eK^?^?a»-tt», m 5.-zt/io//c<7 </oc-L?7N6
„co5,7<? a'»?///«/, co//ec^/ 10^. 11^^-
„I^ViV?

^^M«,n.„ ?raucof. 1555^
in O^t^vo mm.
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Hardenberg am Dom, ?lnrsn Grevensiein qn
U. L. Frauen, und Johann Orcerflede, Predi¬
ger zu Otterstede, welches damals zu Bremen
gehörte, weil die Stadt im Besitz des erst nachher
an den Erzbischoff Georg abgetretenen Otter s-
berg's war. Es würde zu weitläuftig seyn, alle
desfalls von beyden Seiten unternommene Befeh¬
dungen und Schritte hier zu erzählen. So viel sey
hinreichend, zu meinem diesmaligen Zweck zu mel¬
den, daß Hardenberg nebst den beyden andern ihm
beypflichtenden Predigern für Zwing lianer und
Sacramentsschwärmer von Timann und sei¬
nen Anhängern ausgeschrieen wurden; daß Timann
noch vor Ausgang dieses Streits starb; Greven¬
siem und «vrrersiede ihrer Lehrstellen von dem
Rath, welcher größtcntheils auf Timanns Seite
war, entsetzt; Hardenberg endlich 1561. auf dem
Niedersächsischen Kreistage zu Braun¬
schweig, vor welchen er vorgefordert war, nach¬
dem er auf fünf ihm vorgelegte Artikuln den 7. Febr.
1561. eine denKraisgesandten zu seiner Recht¬
fertigung nicht hinlänglich genug scheinende Antwort

gegeben hatte, durch ein, nach Renners Bericht,
I 5 vor-
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vorher bereits beschlossenes Urtheil, ohne fernern
Proceß oder Untersuchung der Sache, niederfallig
erklärt, seines Predigamts am Dom zu Bremen,
innerhalb ^TageK^sw dieses Abschieds (citra
tamen m^mmm et conäemnationem, wie es im
Urtheil hieß,) entlassen, und ebenfalls binnen ^Ta,
gen aus der Stadt Bremen und dem ganzen
Niedersächsischen Kraiss verwiesen wurde n).

§. iy.

Dies strenge Urtheil wurde darauf, der vor
Notarien und Zeugen geschehenen und gehörigen
Orts rechtlich insinuirten Protestation Hardenbergs
unerachtet, dennoch buchstäblich an ihm erequirt:
und da er nirgends Hülfe fand, mußte er der Ge¬

walt

Hier habe ich gesucht Rentters eignen Worte
zu gebrauchen. S. DI^IMII c/^ovtt-. paz.
342. leg. it 248. Kg. Hardenbergs Lehramt
Kap. X. §. 4Y. p. ZZl. u. f. Von diesen durch
Hardenberg veranlaßten und sämtlichen folgen¬
den Streitigkeiten und Unruhen in dem Stadt,
bremischen geistl. und weltlichen Staat, S. auch
von Halem Geschichte von Oldenburg, B. s.
xa^. 9?. u. f.
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walt weichen, und sich bequemen, zur bestimmten
Zeit, Bremen mit seiner Ehegattin zu verlassen.
Er begab sich darauf zu seinem Gönner, dem Gra¬
fen Christoph von Oldenburg nach Rastede,
wo er, bis zu seiner ferneren Versorgung im Olden¬
burgischen und Ostfriesischen, blieb .r). Nach sei¬
nem Abzug von hier hätte man glauben sollen, wäre
die Ruhe in der Bremischen Kirche wieder hergestellt
gewesen: allein die das Jahr darauf ausgebrochene
Veränderung im politischen Regiment Hieselbst,
veranlaßte auch eine völlige Umwälzung der Kirch¬
lichen Verfassung zu Bremen. Denn nachdem der
Rath, auf Angeben des neuberufenen und mit gro¬
ßem und noch niegesehenen Pomp in sein Amt ein¬
geführten Superintendenten und pattoris vrimarii
an U. L. Fr. Simon Musaus, ein äußerst stren¬
ges ReligionSedict den z. Jan. 1562. z,) publiciren

ließ,

A-) Hardenbergs weitere Schicksale gehören hier
nicht her: man kann sie aber in beyden not. p)
ed y) angeführten Büchern finden, besonders in
Hardenbergs Lehramt Kap. XI. §. 4. paA.
341.

v) Renner bat es m extenso beygebracht in seiner
Chro-
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ließ, welches sowohl dem im Punct der Ubiquität
und des Heil. Abendmahls Hardenbergisch gesinnten
Bürgermeister Daniel von Buren, und
einigen wenigen anderen Nathsherren, die es,
in Rücksicht des Ubiquitisiischen Streits, mit ihm
hielten, zuwider war s), als auch dem größten
Theil der Bürgerschaft, der in diesem Punct
mit dem Bürgermeister gleiche Meynung hegte,
zÄ heftig vorkam, ein Eingriff in die Gewissensfrey-
heit schien, und allgemeines Mißvergnügen verur¬
sachte; dasselbe aber darauf den 22ten desselben Mo-
raths, auf ausdrückliches Verlangen der Bürger¬
schaft, wieder zurück genommen und cailirt, auch
der Bürgermeister von Buren zu dem ihm
verweigerten vollen Präsidio, und die ihm gleich-
gesinnten Raths Herren zu ihrem Sitz und Stim¬
me im Rath zugelassen, auch die beyden neuange-

nom-

Chronika sä K. a. B. II. paZ. 554. u. f. Har»
denbergs Lehramt Kap. XII. §. 1 ö. u. f. psx.
379« lcy.

x) Sie behaupteten nemlich. „es sey zn strenge ab,
„acfaßr, und in unsrer Reichsstadt noch nie ein
„ähnliches Mandat üblich gewesen,,.
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nommenen Prediger, der Superintendent Si¬
mon Musäus und der Prediger Johann
Buchheisier, unter dem Vvrwand, die Gemeinde
könne sie, als Oberdeutsche nicht verstehen, ihres
Dienstes entlassen, und binnen 8 Tagen die Stadt
zu räumen angewiesen; dagegen aber Anronius
Grevensiein zum Predigtamt wieder zugelassen
worden: so verursachte dieses alles, wie leicht zu er¬
messen, bey denen, welche ihren Willen nicht er¬
reichten, große Verbitterung»

§. 22»

Die übrigen Prediger an unsern Hauptkirchen
fast alle, von dem unterdessen von hier gezogenen
Simon Musäus gestimmt, eiferten, der vom
Rathe ihnen gebothenen Ruhe unerachtet, dennoch
in allen ihren Predigten öffentlich dagegen, und setz¬
ten in ihrem unbesonnenen Eifer allen Respect, den
sie einem Obrigkeitlichen Befehl immer schuldig wa¬
ren, außer Augen. Sie erlangten dadurch nun
aber weiter nichts, als daß die größten Polterer von
ihnen, Elard Segebade, Derhmar Timann,
Johann Zelir.uL, N. Johann Sum, Chri¬
stian XVamer und Johann LLlverfeld ihrer Pre¬

digt-
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digtdienste entlassen und aus der Stadt geschaft wur¬
den. Bis daß neue Prediger wieder angenommen
wurden, blieben daher einige Kirchen ohne öffent¬
lichen Gottesdienst: und so kam es, daß den Sonn¬
tag vor Fastnacht ^) nur einzig und allein in U. L.
Frauen Kirche öffentlich gepredigt wurde. Um die
erledigten Predigerstellen wieder zu besetzen, verschrieb
der Rath von Mitten berg und anderwärts her
andere gottselige und gelehrte Männer: da es sich
denn traff, daß die neuangenommenen Prediger
sämtlich damals also genannte Philippisten wa¬
ren, welche es bekanntlich, in Absicht des Artikuls
vom heil. Abendmahls, mit Philipp Mclanch-
rhon, der in diesem Stücke gemäßigter, als v.
Sucher dachte, und welchem auch Hardenberg
seine Neligionseinsichten verdankte, hielten, und
folglich die an Hardenberg verketzerten Lehrsätze auf
den Kanzeln nunmehro öffentlich verkündigten. Ih¬
re Lehre fand überall, besonders bey dem Mittel-
und gemeinen Manne großen Beyfall, da sie selbige

ohne

Dieses ist der Sonntag (Zuinqusgelimae oder
^liomiki, der im Jahre 1562. auf den zten
Februar fiel.
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ohne Poltern, Schreyen und Schimpfen, dem
Geist des Evangelii gemäß, vortrugen.

§. 21.

Wie nun gar iu der Charwoche desselbigcn
i562sten Jahrs drey Bürgermeister und sechs-
zehen Rathsherren, welche mit jenen Anordnun¬
gen unzufrieden waren, heimlich aus der Stadt zo¬
gen, und ihnen ein ziemlich ansehnlicher Theil der
Bürgerschaft, und einige Prediger, der Rcctor und
viele Lehrer der lateinischen Schule, die es samtlich
mit ihnen hielten, folgten, davon einige erst sechs
Jahrehernach, vermöge des zwischen dem zurückge¬
bliebenen und dem ausgewichenen Nath den
z. Mart. 1568. zu Verden geschlossenen Vertrags,
jedoch insgesamt nur als Privatpersonen, wieder zu¬
rückkehren dursten, die übrigen aber keine Lust dazu
bezeigten; sondern ihr Leben an auswärtigen Oertcrn
beschlossen: so wurden nach und nach alle Prediger¬
stellen in der Stadt und auf dem Lande mit Män¬
nern besetzt, die mit denen einerley Meynung hegten,
welche hier zurück geblieben waren; und so wurde
die Evangelisch reformirte ConfessivN/

wie
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wie sie in dem Heydelbergischen Catechis-
mus gelehrt wird, in allen Kirchen und Schulen
hieftlbst nach und nach eingeführt, und allmählig
von dem größten Theil des Raths 5) und der
Bürgerschaft öffentlich bekannt. Doch schafte man
erst im Jahre 1014. den Gebrauch der sogenannten
Hostien oder Oblaten beym Heil. Abendmaale
in allen Stadtkirchen ab, und ficng an, sich
darinnen, nach Gewohnheit der Schweizeri¬
schen und Niederlandischen Kirchen, des
ordentlichen Waizenbrodts zu bedienen. Hierzu
kam noch, daß unsere bisherige lateinische Trivial-
schulc 1584. den 14. Octobr. zu einem Gym na-
sio illustri erhoben, und lauter der Evangelisch re-
formirten Cvnfession zugethane Gelehrten daran zu
Professoren in allen Facultäten berufen wurden»
Hierbey ist es denn bis auf den heutigen Tag ge¬
blieben, ohne doch daß jemand, wegen anderer
Meynungen in Glaubenssachen, verfolgt, unter¬
drückt, oder von Bekleidung politischer Aemter

und

5) Der letzte Lutherische Rathsherr war Arnold
tvolpmann, welcher 1689. d. zo.Iul. starb.
S. ?0LIll/«/?/ c<?»/. /e». x. 48. 0. Z95-
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und Stellen ausgeschlossen wird. Ueberdem haben
auch drey unsrer Theologen c) der Nationalsy¬
node, welche 1618. und 1619. zu Dortrecht in
Holland gehalten wurde, mit beygewohnt: wo»
durch denn veranlaßt wurde, daß seit der Zeit Bre¬
men sich noch genauer mit der Niederländischen
Kirche, welche sich zu der Neformirten Lehre bekann¬
te, verband; Anfänglich standen die hiesigen Ne¬
formirten Stadt- und Landprediger unter einem
Superintendenten; wozu Markus Menm-
gius von dem hochweisen Rathe 1571. zuerst beru¬
fen wurde: nach dem Absterben des Balchasar
QDülius aber hat diese Würde aufgehört, und die
ersten Prediger an den 4 Pfarrkirchen der Altstadt
wechseln im virectorlo des Veneranäi AliiMerii

alle

t) Diese waren l^77M^8
Qymo. Kector. I.VD0VicV8 LK0LIV8 und
WIMicVL I88LI.IZVKLIV8. Itieol. ?ro-
tellores» die 2 letzteren auch ?i>liore8. S.
VIV. 8^QIII^KIl o?«tto /^«/^?
L'r/w/« L^em. 15 0. IXM <??st. ^ e/?^/.
Lc-^o/<?, paZ. 6i.b2. Sie zogen umlVlicKaeU
1S18. dahin.

II. Theil. K
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alle halbe Jahre ab. In allem giebt es in der
Stadt 16 rcformirte Predigersicllcn, davon jedoch
2 mit einander combinirt sind, in dem Mnüierio,
und für jetzt zwo außerhalb desselben

§. 22.

Nach v. Albrecht Hardenbergs Verweisung,
berief das Domkapitul keimn andern Prediger;
sondern, weil kein Gottesdienst im Dom gehalten
wurde, blieb derselbe lange Jahre verschlossen. Erst
der letzte oder 49ste Erzbischoff, der Königlich-
Dänische Prinz Fridcrich, welcher der Evan¬
gelisch- lutherischen Confession gar eifrig zugethan
war, glaubte, iM2ten Jahr seiner Regierung, de¬
nen hier wohnenden und aus den benachbarten Orten
nach und nach hereingekommmen Evangelisch-luthe¬

rischen

c/) Ncmlich z ein U. L. Frauen, 2 an St. Marti¬
ni, z an St. Ansgarii, z an Sr. Stephani,
2 an der NcnftadtS Kirche, davon der 2te auch
an der St. Johannis Klosterkirche stehet; 1 an
St. Reinberti, und 1 an St. Michaelis. Aus¬
ser dein Ministerio stehcn 1 an der Armenkirche,
und 1 an der Französischen, welche alle 14 Tage
Vormittags ihren Gottesdienst in der Kloster»
kirche hält.
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rischm Bürgern und Einwohnern einen großen Ge¬
fallen zu thun, wenn er diese, ganzer 77 Jahre lang
verschlossen gestandene Kirche zum Gottesdienstlichm
Gebrauch wieder ervsntte, und das Wort Gottes,
nach der Evangelisch-Lutherischen Confession, darin
predigen ließ. Es geschah dieses den 23. Sept.
i6z8. e); veranlaßte zwar Abseiten der Stadt ei-

K 2 nige

e) Erzbischoff Friderich bestellte Anfänglich nur
Einen Evangelisch Lutherischen Prediger am Dom:
nachher aber, wie die Arbeircn sich mehreten,
wurden ihrer mehrere daran berufen. Anizt ste¬
hen vier Prediger daran, davon der öberstc Su¬
perintendent des Bremischen Kirchenkraiseö und
zugleich Königlicher Consistorial» Rath zu Stade
ist. Man vergleiche übrigens das
ZL?-o/>aem», lom. III. psZ. y8^- lecz. 6c
10 iz feg. imgl. den Gründlichen und wahrhaften
Bericht und kurze Deduction Eines Ehrenve-
sten, Hoch - und Wohlweisen Raths c>er
Stadt Bremen, darinnen kürzlich erzählt und
remonttriert wird, wie mit der am 23. Sept.
neuerlichen Einsetzung der Prediger im Thurnd
daselbst verfahren :c. gedruckt zu Bremen 1639.
(von Srade) historische Nachrichten von der
Domkirche ju Bremen, (4. Brcm. 1758 )

esx.
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nige Streitigkeiten, welche aber durch verschiedene
Vertrage dahin beygelegt wurden, daß die Dom-
kircke, wie von Alters her, keine Parochialrechte
haben, die Prediger daran die sogenannten ^ura
ttc>Iü,L zwar von allen ehemals Erzbischöfflichen, jctzt
Königlichen Bedienten erheben, und in Rücksicht
hiesiger Lutherischer Bürger zwar berichtigt seyn soll¬
ten, deren Kinder zu taufen, wenn die Eltern zuför¬
derst die sehr geringe angeschlagenen Gebühren davon
dem Rcformirten Stadtpfarrer, dessen Kirchsprcngel
und Woche es trift, wie auch dem reformirten Kü¬
ster, entrichtet haben würden. Dagegen sollten sie
sich der Emulationen aller hiesiger und fremder
Verlobten gänzlich enthalten^).

§-2Z.

pax. 11. ieq^. und I. p. Cassels Bremisches
Münzcabinet, B. I. x>. 16s. lös.

/) Dieses alles wurde endlich durch den, den
4. Oct. i6z9. zu Stade zwischen dem Erzbi¬
schoff und der Stadt Bremen geschlossenen und
unter den Urkunden Nro. VIII. befindlichen Ver¬
gleich, und insonderheit dessen 1 Artikul festge¬
setzt, und wird darnach auch bis auf den heurigen
Tag gehalten: wodurch denn aller Lolliliori und
daraus etwa entstehendem Streit gehörig vor«
gebauet ist.
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§» 2Z»

Zu Ende des vorigen und im Anfang des
jetzt zu Ende laufenden Jahrhunderts haben die
Geistlichen beyder Confessionen hicselbst zuweilen
heftig mit einander gestritten, und nicht allein in
gedruckten Büchern aufeinander losgezogen; sondern
haben auch ihre Kanzeln zum Schauplatz ihrer geist¬
lichen Fehden gemacht. Allein seit 60 und mehreren
Jahren hört man von diesem ärgerlichen Gezanke
nichts mehr. Die Geistlichkeit beyder Con¬
fessionen , von dem Geist des Friedens und der Ver-
tragsamkeit ihres Herrn und obersten Meisters be¬
seelt, geht im Gegentheil ganz liebreich und vertraut
mit einander um; einer besucht deß andern Predig¬
ten , vermeidet alles, was nur im entferntesten Gra¬
de zu Mishelligkeiten Anlaß geben könnte; jeder
bleibt in denen ihm angewiesenen Schranken, und
verursacht dadurch, daß auch die Zuhörer eben so
friedlich denken, und man hier häufig die glücklich¬
sten und vergnügtesten Ehen zwischen Personen von
differenten Confessionen schließen und führen sieht.
Alle Neligionsbispüten sind seit langen Jahren ganz
aus unsern Mauern gebannt, und unsre Geistlichkeit

K 3 über-
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überläßt ein unnützes und zur Erbauung nichts bey,
tragendes, dieselbe hingegen hinderndes Schulge¬
zänke über problematische Lehrsätze solchen geistlichen
Klopffechtern, die nichts besseres zu thun wissen,
und sich in den Augen vernünftiger Leute nur lächer¬
lich, bey Freydenkern, Schrift- und Ncligions-
spöttem aber, die gute Sache Gottes und seines
Reichs nur verächtlich machen, und letzterem also un-
gemein viel schaden.

§. 24.

Die jetzigen Römischkatholischen Ein¬
wohner Bremens sind entweder Bürger oder
Schutzverwandte. Weil im Normal-Jahr 1624.
kein Römischkatholischcr hier Bürger wurde, so kann
heutzutage Niemand, als nur der der Protestan¬
tischen Lehre zugethan ist, das Bürgerrecht Hieselbst
erlangen. Es sind also nur noch gar wenige Bür¬
ger übrig, die Ndmischkatholisch sind. Ihren Got¬
tesdienst halten sie mit aller erdenklichen Freyheit und
Ruhe in der, in dcrWohnung desRömischkaiser-
lichen Residenten und Ober-Postmeisters

befind-
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befindlichen Kapelle 5), mit Gesang und Orgel;
sie haben aber kein Gelaute, auch ist ihnen nicht zuge¬
standen, öffentliche Processionen anzustellen. An ih¬
rer Kapelle stehen zween Pastoren, Qerlci regulä¬
res, welche durchgängig aus dem Münsterischen
genommen, und von dem B i sch o ff von H i l d e s-
heim, als Vicaric» xenerali AiKonum 8?ptem>
trion?.!ium, dazu bestellt werden: obgleich Bremen
selbst, nach der Hierarchie des Römischen Hofes
unter der Diöcese des jetzigen Erzbischoffs von
Kdlln, als Bischoffs von Münster steht.
Auch diese Geistlichen sind seit geraumen Zeiten ganz
friedliebende, geschickte und brave Männer, welche
in ihren populcuren und moralischen Predigten oft
eben so viel Protestantische, als Römischkathvlische
Zuhörer haben.

K 4 §. 2s.

L-) Solche ist cmfdem Hieselbst sogenannten Eschenhof,
welcher in chmaligen Zeiten, da das Domkapitt,!
noch hier war, dem Domdechant zur Wohnung
diente. Eine kurzgefaßte Beschreibung davon
findet man in I. p. Laflels Erklärung einer
in Bremen befindlichen Aufschrift: ^?/.

MLue 4. Brcm. 1761.
. paZ. iz. —
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§. 2s.

Die Juden hießen im mittlern Zeitalter Kai¬
serliche Kammerknechte. Cm unvernünftiger
Haß von Seiten der Christen gegen dieselben, uner-
wiescne Beschuldigungen, daß sie manchmal die
Brunnen vergiftet hätten, daß sie christliche Kinder,
besonders Knaben, raubten, selbige mit langsamer
O.uaal tödteten, deren Blut auffiengen, trockneten,
und das daraus bereitete Pulver, mit Wein oder
anderem Getränke vermischt, zu Erhaltung ihrer
Gesundheit, wozu solches äußerst nothwendig wäre,
zu sich nahmen: veranlaßten, daß sie in ganz
Deutschland verfolgt, auf die Folter gespannt, durch
die ausgesuchtesten Martern zum Bekenntniß nie
begangener Verbrechen gezwungen, und sodann hin
und wieder mit Feuer und Schwert Modlet wur¬
den. Man bildete sich hierbey ein, man thue Gott
mit dergleichen Grausamkeit einen Dienst, und
räche Jesu unschuldigen, ihm auf Betrieb der Juden
angethanen Tod. An manchen Orten begaben sich
also die Juden unter den besondern Schutz der R ö-
mischenKaiser und deutschen Könige, be¬
zahlten dafür jährlich ein beträchtliches Schutzgeld,

waren
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waren der Kaiserlichen Kammer untergeordnet, und
führten davon den Eingangs erwähnten Namen der
Kammerknechte /Y. In denen südlicher liegen¬
den deutschen Reichsprovinzen werden sie von deren
souverainen Beherrschern gegen ein ihm zu erlegen¬
des oft gar ansehnliches Schutzgeld geduldet; in
einigen deutschen Reichsstädten aber, wie z. E. in
Frankfurth am Mayn überläßt der Kaiser
für ein Gewisses dem Magistrat davon die
Schutzaerechtigkeit über die daselbst eng und schmu¬
tzig genug in einer Gasse zusammen wohnende viele
Juden. Allein in diesen nördlichen Städten findet
dieses nicht statt: und obgleich in der mit uns ge¬
nau verschwisterten Hansestadt Hamburg deren
eine große Menge wohnhaft sind: so werden sie doch
in Bremen nicht geduldet i). Im Gegentheil

K 5 wenn

Lesenswehrte Bemerkungen hierüber hat Häber-
lin in seinem Auszug aus der allg. Welthisto-
rie gemacht, B. II. p. 412. u. f. und B.VIII.
xaZ. s8l. u. f.

!) Bremen ist nicht die einzige freye Reichsstadt,
wo keine Juden geduldet werden. Ein gleiches
trift auch zu Nürnberg und in der ehemalige«

Reichs-
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wenn sie nur durchreisen, müsftn sie für jede Nachts
die sie Hieselbst zubringen, dem präsidirmden Bür¬
germeister, für die Erlaubniß, dieses thun zu dürfen,
ein gcwisscs Geld entrichten, das unter dem Namen
Judenzoll bekannt ist. Nur in dem sogenannten
Freymarkt, welchen sie seit einigen Jahren weit
zahlreicher, als ehemals, besuchen, sind sie davon
frey; bezahlen aber für die Erlaubniß, ihren Han¬
del wahrend desselben treiben zu dürfen, etwas ge¬
wisses. Man trägt sich hier mit der Nachricht,
daß eine Gesellschaft reicher Juden einmal ein
Stück von dem Werder hieÄbst habe bebauen,
und dafür eine ansehnliche Summe bezahlen wollen;

das

Reichsstadt Kölln zu. Aus beyden Orten sind
die Juden vertrieben worden, weil man sie be¬
schuldigte, „sie hätten die Brunnen vergiftet.,.
Noch jeßt ist den Juden der Aufenthalt in ganz
Spanien, Portugal!, einem Theil von Italien,
so wie bisher in verschiedenen Cantons der Hel¬
vetischen Republik untersagt. Auch in Engel-
land durften sonst keine Juden wohnen. Cronr,
Xve! erlaubte ihnen aber wahrend seines Pro-
lectorats, sich, unter gewissen Bedingung, da¬
rin nieder zu lassen. S. Ltat />i ^e»t </e /«

lom. I. x. 257.
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das ihnen aber, auf Betrieb des hiesigen handeln¬
den Publici, so wie jenes Gesuch einer Gesellschaft
reicher Partikuliers, welche Hieselbst ein sogenanntes
Lotto de Genoua errichten und dafür ansehn¬
liche Abgaben an einen Hochedlen Hochweisen
Rath zu entrichten versprachen, rein sey abge¬
schlagen worden.

Xl. Capitel.

Stadtbremische Gelehrtenge schichte.

^) n den ältesten Zeiten, wie ganz Deutschland,
besonders dessen Nördliche Provinzen, noch von
Heyden bewohnt waren, wußte man von eigentli¬
cher Gelehrsamkeit unter unsern Vorfahren Nichts.
Tacirus, welcher ihnen übrigens alles das Lob bey¬
legt, das sie verdienten, und sie uns ziemlich getreu
und genau beschreibt, sagt ausdrücklich, „daß so,
«wohl Manns- als auch Frauenspersonen bey ih-

§. i.

„nm
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„ nen die Kunst zu schreiben nicht einmal verstün¬
den Daher wissen wir auch so wenig von
der ältesten Geschichte Deutschlands, da wir ihre
Begebenheiten nur aus der Erzählung oftmals äu¬
ßerst parthcyischer Nachbarn und Feinde kennen ler¬
nen, und ihre Bardenlieder, in welchen sie die
Thaten ihrer Vorfahren auf die Nachtwclt zu brin¬
gen suchten 5),längst verloren gegangen sind: und
die wir, selbst wenn sie noch vorhanden wären, so
wenig verstehen würden, als die Römer zuHoraz's
Zeiten die Nu maischen Lieder der Sa tischen
Priester des Mars c). Wie unvollkommen al¬
so bey den heydnischen nördlichen Deutschen die
Kenntniß nützlicher Dinge, und wie weit sie von

Wissen-

a) „Litterarum tecreta viri pariter ac teminae
„Ignorant.,,- I^LII. </e no»-. 6^,-?/,. c. iy.

^) „Olebrant c^rminibus anticzuis (quod
„unum apuä illos memoriae et snn3lium

eli) IKuiltou^m etc.„ c. 2.
„Luvt illi8 l^aec c^uo^ue carmina, Quorum
„relatu, yuem barclitum voccmt, aceenclunt
„animos, etc.,, c. z.

c) Vi6. MI^/VI. üb. ll. 1. vs. 86. 87.
o?«to^. üb. 1. c. b.
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Wissenschaften und Künsten entfernt gewesen seyen,
kann man sich leicht vorstellen. Die Römer bezeich¬
neten sie also nur mit dem Namen der Barbaren,
deren Körper, Kenntnisse und Geschicklichkeit eben
so rauh,' wie ihr Klima sey </).

§. 2.

Nach und nach freylich verbreitete sich etwas
mehr Kennmiß unter denjenigen Deutschen Völkern,
welche näheren Umgang mit den Römern hatten;
solchen nemlich, welche diese letzteren entweder be¬
siegt, oder mit welchen sie als Grenznachbaren
Bündnisse errichtet hatten. Denn so fand man z.
E. in dem vom Julius Cajar eingenommenen La¬
ger der Helvetier Tafeln, welche mit Griechi¬

schen

s) Ueber die Beschaffenheit des Landes und rauhen
Klimatis, des nördlichen Demschlands, kann
man ausser dem I^LIIVL, t/e TAs?. t?^»?.
c. 5. er am^/. 1. II. c. 2Z. 24. den PI^IMVL
////?. I. I^XVl. csp. 1. nachsehen. Man ver¬
gleiche LMII^VIVN <7^c/>, üb. I. c. 4. öc
5. p^Z. 22. lec^cz. Eine lesenöwehrte Abhand¬
lung davon hat auch Haujm geschrieben, in
Haberlms Auszug aus der allgemeinen Welt-

' htsror. B. 1. xax. 7. u. y.
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sehen Buchstaben beschrieben waren, und die Anzahl
aller aus Helvetien ausgewanderten enthielten <?).
Es mußten folglich diese weit südlicher, wie wir,
wohnende und an die von den Römern unterjochte
Provinzen gränzende Helvetier, die Kunst zu schrei¬
ben verstehen: deswegen konnten es aber doch die
mehr nördlich wohnenden Völkerschaften nicht, als
welche von der Lebens - und Erziehungsweise der
Römischen Provinzen gar weit entfernt waren/).
Wie wollte man nun in Nisdersachsen, das die Rö¬
mer kaum dem Namen nach kannten, vor dessen
streitbaren Einwohnern, den Chaucis, sie sich fürch¬
teten, und deren starke Faust sie gar oft, und zuletzt
noch bey Dctmold, Lwmcrilius Varus gefühlt

hatte

e) „lo csstris Nelueriorum tabulae repertae
„sunt, litteris Zraecis colllectas et Lae-
„sAre-v perlatse; czuibus in tsbulis nomina-
„tim ratio coritects erat, ^ui numerus äomo
„exisset esrum, qui srma feire pollent, et
„item levürgtu'ri ouen, sene8, mulisies-
,.que.„ c^LL^K ^ ^Äco. lib. I.
c. 2y.

/) cultu ata.ue Iiumanitate prouincise lon-
„xillime sb5ullt.„ ^. ibiä. cax». i.
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hatten), freye Künste, sanfte Wissenschaften und
wahre Gelehrsamkeit suchen?

§. 3»

So lebten denn in diesen Gegenden unsere Vor¬
fahren ganzer Achthundert Jahre beynahe von Au-
gusii Zeiten an, ohne gelehrte Kentnisse. Ob sie

nun

F) Nach des gelehrten Bischvsss von Paderborn,
Ferdinands, Freyherrn von Fürstenberg, Mey¬
nung , war der Schauplatz dieser für die Römer
so traurigen Schlacht der vom Tacirus also ge¬
nannte Teutoburger Wald, welcher über Ritt¬
berg und Paderborn lag, S. dessen
?6 pAZ. i Z. leq. UebrigenS
war der Verlust, den die Römer hierbei) lit,
tcn, sehr ansehnlich, und erbeuteten die Deut¬
schen dabey zwo Römische Hauptsiandarten
(/Vquilss). Die Bothschaft davon nahm Au-
gusiuS so zu Herzen, daß er ganzer Monathe
lang darüber trauerte, gar oft mit dem Kopf ge¬
gen die Wand anremne, und dabey schmerzlich
ausrief: „(Zuinctili Vare'. re6<Ze le^iones!,,
S. LVI^M ^»/?. c. 2z. I/^cil. i-mv»/.
I. I. c. 6l. VH^Hl. I. II. c. 117.
118. 5I.0K. i. IV. c. 12. und Gallerri in
der allgem. Welthist. B. LIII. xa^. 37. u. f.
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nun bey dieser ihrer Unwissenheit und Mangel an
Bildung unglücklicher, als ihre den Römern näher
liegende Brüder waren, steht dahin. Ich getraue
mir diese Frage nicht zu beantworten; sondern über¬
lasse dieses Geschäfte willig denjenigen, welche glau-
den gründlichere Einsichten in diesem Fache, wie ich,
zu besitzen. Allein ohngcfähr gegen das Ende des
achten Jahrhunderts nach Christi Geburt, änderte
sich der Schauplatz von Niederdeutschland.
Rar! mit dem Bcynamen der Große, jener mäch¬
tige König der Ost- und Westfranken, den
die nachherigen Deutschen für ihren Landsmann
ausgaben, weil er zu Jngelheim gedohren seyn
sollte; der aber eigentlich die Französische Krone von
seinem Vater Pipin geerbt, und mit den Waffen
in der Hand dem blühenden Longobardische,n
Reiche in Ober-Italien nach Bezwingung des
letzten Königs dieser sonst so streitbaren, nun aber
in dem milden Italien entnervten Nation /-), des

Des!-

K) Dies Schicksal hatten mehr Völker. Hanm-
bals Armee, z. E. in Campanien; die Römer
in klein Wen; die Gallogräcier eben daselbst.
Man vergleiche LMI^OIVIN (7/l»«tt/>
Üb. I. c. 4. p. 2z.
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Desiderius, ein Ende gemacht hatte tratt nun
auf, und eroberte eine Provinz Deutschlands
nach der andern. Vergeblich thaten ihm die Sach¬
sen, jenes kriegerische Volk, unter Anführung ihres
letzten Königs oder vielmehr Heerführers N)ir-
rekmd und seines Bruvers Albion, Widerstand.
Rar! siegte, nöthigte diese Prinzen sich ihm auf
Gnade und Ungnade zu ergeben und eroberte .
alles, was zwischen dem Rhein und 0er Elbe liegt.

n^?^Mn'^
Nun zwang ^arl seine neuen Unterthanen, Chri¬

sten zu werden, ober vielmehr sich raufen zu lassen;
legte auch in den volkreichsten Orten der eroberten
Provinzen Bißthümer an, die zum Theil noch vor¬
handen sind /). Auch Bremen hatte das Glück,

daß

i) Galletti in der Allgem. Welthistorie B.
136.

<) Ebendas. pax.l42. Hnberlins allg. Welthist.
B. 1. x. zs. u. f.

/) Nemlich zu Osnabrück, Minden, Verven,
Paderborn, Elze, (jetzt Hildeöhetm) Münster

II. Theil. L und



162

daß in dessen damals noch sehr geringen Ringmau¬
ern ein Bißchum errichtet wurde, welches an
Glanz und Herrlichkeit von Jahr zu Jahr zunahm,
bis es in dem Westphälischen Frieden seine Endschaft
erreichte «> Durch Stiftung dieser Bißthümer
wurde aber auch der Grund zu den Wissenschaften
unter denen also zu Christen umgeformten Sachsen
gelegt. Denn es wurden darauf überall in den
Städten Schulen angelegt, besonders aber da,
wo ein Bischöfflichcr Sitz war o). Und so ist es
auch sehr wahrscheinlich, daß der erste Bremische
Bischoff, der Heil. VOillchadus, darauf Be¬
dachtgenommen habe, eine Schule Hieselbst zu stif¬
ten /?), welche vielleicht in ihrem Anfang nur gar

gerin-

und hiesclbst zu Bremen, S. Gallerri ebendas.
xaZ. 15 s.

m) S. Oben Cap. III. ^. 1. le«z.
«) Ebendas. Cap. IV. §. 5. not. (m) p. 281. sq.
0) ^L. XK/MIÄI lik. I. c. 2. p.

m. 4. Gallerri allgem. Welthistor. B. 1.111.
164. u. f.

p) 10». 1^VN0)V8 6e /c//o/-> ce/^. 5. z6.
citante QLM. ia orat. äe /?/-o//?e
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geringe war, hernach aber desto mehr zunahm und
blühender wurde. Im zehnten Jahrhundert unter
dem Blßthum des Erzbischoffs Adaldagus,
war ein gewisser Triadhelmus Vorsteher dersel¬
ben ?): dessen Gelehrsamkeit, die er beym Ocrricus
im Kloster Corvey sich erworben hatteaus¬
nehmend groß gewesen seyn muß, daß sogar der
Dänische PrinzOdinckar seinem Unterricht Hie¬
selbst anvertraut wurdeVicelums stand her-

L 2 nach

^eme??/. »65a/?>»5 ( 4. Lreyz. 1684.) pax. 9.
ieq. 1I^Ll>I in orat. äe ?7/«/?»-? /c/zo/a
(4. Lrem. 1743.) PSF. z6.

^) ^V^?.ZV8 in /^o^. -cc/^
Üb. II. cav. 6. ^LL^KIVL 8?^VMZ. iu
c^k'o». aä ann. y6l.

5) ^1.3. KK^I^II Me^o/.. üb. III. c. 37.
vll^ILIill c^,o»/c. in^raefat. sol.
c. 2. verlo.

^r) Der Bischoff ?ldaldayus unterrichtete den
Prinzen selbst in der christlichen Religion und
taufte ihn hernach. ^V^N. MKlVl. I. c.
c. 26. psZ. 56. 5eq. Renners Bremische
Chronika zum Jahr 1000. üI^^R 0^. cir.
xsZ. 11. II^M 0^/. cit. vAL. z6. VII^I-

Lttll
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nach unsrer Schule geraume Zeit vor, bis er in das
Slavenland gesandt wurde, «indessen heydni-
schen Einwohnern das Evangelium zu predigen

§. 5.

cMI 1. c. I. H. Prarje Geschichte der
Schule und des AtlMäi am Königl. Dom zu
Bremen, (4. Stade 1771.) l. Stück, x^Z. 7.
u. f.

it) Bischoff Adalbew sandte ihn dahin, und er
kam auch dessen Sendung mit allem Eifer und
Gehorsam nach. Er starb als cilster Bischoff
zu Oldenburg im Holsteinischen, (welches Biß,
thun, 1162. nach Lübeck verlegt wurde) im Ge¬
ruch großer Heiligkeit im Jahr 1154. nachdem
er 6 Jahre lang die Bischöffliche Würde beklei¬
det hatte. Ueber seinem Grabmaal zu Bordes¬
holm haben, nach Hübners Bericht, in seiner
polit. Histor. B. VIll. P. Y92. vor diesem die¬
se knnsMb verfertigten sogenannten Versus yua-
<1rari gManden:
^I.r>LIVSVRr! I>K4K8VI. II0I>8^?I8 i^osii.^

cnzkZi^iül
rK^kSvi. z?i«^i.i8 rü^L^n» ivr^mLik

^I.VVHillS
lI0!.8^'ri8 k>R^I?S?A^8 ?V«l88IIll^

LLMM^.
I»ooi-
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§. 5.

Ob diese zween gelehrte Männer auch den Ti-
tul der 8LkowlUcorum Lcclesiae grem. geführt

haben, kann ich nicht mit Gewißheit behaupten.
Gewiß ist es aber, daß in damaligen Zeiten die zu
Lehrern in den Domschulen bestimmten Manner, aus
der Mitte der Domherren, LcKolalüci hießen: wel¬
ches Wort man noch heutzutage in dem Titul des ei¬
nen oder andern Domherrn von Hochstifftern hört,
so daß sie sich z. E. Des hohen Erz- und Dom¬

stifts Kl. Scholaster, schrien und nennen.
Solches ist aber anitzt weiter nichts, als eine bloße
Titulatur, so gut wie Domküster, Domsan¬
ger :c. Denn Mejer?<) bedauert es, daß, be¬
reits nach L.uden>ig des Frommen Ableben, die
Domherren, so wie sie mehr Einkünfte erPelteri, sich

L 3 dem

ncisli.L ?VI^!VILN ?VKI85II>I^ LKMR^
KCb'VI^KNS

LLiiiuiKii ^vmüttS kL?vi.c:r:tkS
c> vicisi.ink.

S. ^I^LMII M^^I^II ^om« üb. V.
csp. 29. P. m. 125. lh.

») in o»-<?t. cit. xaZ. i z.
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dem Unterricht des christlichen Volks überhaupt,
und der Jugend insbesondere entzogen, und ein muf¬
fige», ja sogar schwelgerisches Leben zu führen ange¬
fangen hatten. Hieraus entstand nun allmählich
der Verfall der Gelehrsamkeit: so daß die Domher¬
ren die gröbste Unwissenheit oft selbst verriethen n):

ob-

Die Bremischen Domherren sollen einmal, nach
Meiers Bericht in o»«t. cit. vass. 16. aus Un-
kunoe der Kirchenzeitrechnung (computi eccle-
ilLliici) das H. Osterfest ganzer vier Wochen zu
früh gefenerl^cwen, worüber jemand diese läp¬
pischen Verse gemacht:
„Liemevles alini czutarunt: üelurrexi!

» *„Lum popuiusOomini czntavit: Oculi mei?„
Auch schildert der Oldcnbmgische Chronologist
Johann GchiphoWer den Verfall der Ge,
lehrsOikcit bey der Geistlichkeit sehr lchhaft,
wenn ^r sagt: „()ui vix line conl'usione re-
„qRis^Ucüntars sciunt, et tamen smZulis
„<to^^5in8 tt^m^uam cornutae beltiae re-
„belücant, et in lua alineit-^te perseuerantes
„super omnes 5s extollunt. . . nomine 5a-
„ cer<Zotes lunt, conuersatiolle s/zni....
,,?ro liüri8 liberoscomp.'irznr, proKuclio con-
„cubinüs amant.,, Kc. »puä ^IHl60N.^»//i.
/o^-. Ve^. tom. II. pa^. 171. vergl. v»
Halems Oldenburg. Geschichte, Th. 1.9.447»
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obgleich bey den Dom noch immer eine lateinische
Schule blieb ^r).

§. 6.

Eine wiewohl nur geringe Spur von Gelehr¬
samkeit fand man indessen noch hin und wieder in
den Kidstern; und so mußte es denn ein wahres
Glück für Bremen seyn, daß die im izten Jahr¬
hundert gestifteten Bettelorden, an denen Orten,
an welchen man ihnen Klöster zu bauen verstattete,
auch in denenftlben Schulen eröfneten, in denen sie
die ihnen zum Unterricht anvertraute Jugend in der
Glaubenslehre, der lateinischen, und, wiewohl
höchst selten, der griechischen Sprache, der Rechen-
und Meßkunst, der Dialektik und Tonkunst unter¬
richteten. Nun kamen, kurz nach Errichtung dieser
Orden, so wohl die schwarzen als die grauen Bet-
telmonche nach Bremen, und baueten auf denen
ihnen angewiesenen Plätzen jene das St. Katha-
rinenkloster vräinig ^raeälcAtorum z/), diese

L 4 das

5) Ihrer gedenkt Renner in seiner Chronika sä
ann. 1527.
Im Jahr 1225. und also kaum io Jahre nach

Elf-
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das St. Johann tskloster vräinis Zi5c3lcsA.
torum s). So ist es denn sehr wahrscheinlich,
daß, wo nicht beyde, doch wenigstens letztere, weil
die ersten, genug mit Predigen und Messclesen zu
thun hatten, sich dem Unterricht der Kinder der hie¬
sigen Bürger in ihrem Kloster werden unterzogen ha¬
ben: obgleich ich, alles noch so sorgfältigen Foc-
schms unerachtet, keine sichere Nachricht hiervon
habe auffinden können. Es blieb aber der Zustand
unsrer Schulen hteselbst also unverändert bis auf die
Zeiten der Reformation.

' Z. 7-

Stiftung des Ordens kamen sie hier nach Bre¬
men, und banetcn sich einen Conveut welcher
2 2Z2. fertig wurde: die späterhin anaescuigene
Karharincu Kirche (welche je;t bekanurüch zum
Zeughause dient.) ist weit später, ncmlich erst
128s. fertig worden, im welchem Jahre sie der
Erzbischoff Glstlbcrr II. cinweiheie. S. Cafi
ftls Nachr. vom St. Catbarinen Kloster, (4.
Brem. 1778.) §. z. paZ. ü-z.

^) Nach Casiels Bericht in seinen Nachr. vom
, St. Johannisklost. (4. Brem. 1777.) Z. 1.

plix. 4. sind sclbiqe noch früher hierher gekomz
mcn: wann aber? ist ungewiß.
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^ Z. 7.^

Diese verbreitete sich auch bis nach Bremen,
und, wie wir oben «) gesehen haben, fand sie hier so
allgemeinen Beyfall, daß binnen kurzer Zeit das
reine Evangelium in allen Hauptkirchen der Stadt
gepredigt wurde. Nur im Dom feyerte man noch
die römischkatholische Messen, Vespern und Horas.
Die beyden hiesigen Klöster wurden nebst der Wille-
hadi Kirche und den übrigen Capellen Hieselbst auf
Befehl des Raths geschlossen, und den Mönchen
selbst gebothen, daß sie sich, bey Verlust der Stadt¬
wohnung, ihrer bisherigen Römischkatholischen Ce-
rimonien enthalten sollten Hierbey waren die
Mönche nun übel daran. Denn die bisher empfan¬
genen Almosen hörten allmählich auf; keine Messen
dursten sie mehr singen; keine Procession mehr hal¬
ten: und so kamen sie zwar aus Mangel der Nah¬
rung in die äußerste Bedrängniß; allein sie wurden
doch nicht, wie anderwärts damals geschah, aus

L 5 ihren

<?) Cap. IX. §. 14. 126. «. f.
5) Renner sä li. a. VII^IMII p. 19z»

Lafsils Nachr. von dem St. JohanNiskloster,
(4. Brem. 1778.) 2teeStück, §. z. x. 20.
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ihren Klöstern mit Gewalt gejagt und fortgetrieben;
Nein! sie behielten vielmehr ihre Wohnung in der
Stille darinnen <?). Da wandten sich nun, beson¬
ders die schwarzen Mönche des St. Catharinenklo-
sters, an den Rath, und stellten demselben ihre Noth
vor. Der Rath ließ sich alsofort in Unterhandlun¬
gen mit ihnen ein, schloß auch einen Vertrag mit
ihnen, kraft dessen sie ihre noch übrige Habfeligkei-
ten (denn zu ihrer Nothdurft und Lebensunterhalt
hatten sie schon manches von ihren Kleinodien ver¬
kauft,) Güter und Briefe dem Rath übergaben,
die freye Wohnung im Kloster beybehielten, welche
nemlich nicht, wie doch viele derselben thaten, zu
ihren hiesigen Verwandten ziehen wollten; dage¬
gen aber auf Lebenszeit jeder jahrlich 25 Bremer
Mark, halb auf Ostern und halb auf St. Michae¬
lis, zu ihrer Beköstigung vom Rathe erhalten sollten.
Ein eigner schriftlicher Vertrag wurde hierüber 1534.
errichtet, und von beyden Seiten versiegelt

§. 8.

r) S. Casiels Nachr. vom St. Cachar. Klost.
(4. Brem. 1781.) 4tes St. §. 18. psZ- 54»

</) Er war datirt auf Mondtag nach /?/v^!o?»>
^ch>o-



I7i

§. 8.

Vielleicht mochte es aber schon früh dem Rath
bedenklich fallen, wenn die Bürger ihre Kinder nach
Münster, wo der Bischoff Lonrad 1500. ein
Gymnasium errichtet hatte, und wo alles noch steif
und fest an der Rvmischkatholischen Kirche hieng,
schickten. Er beschloß daher die beyden hiesigen
Klöster zu einem andern Gebrauche einzurichten.
Das schwarze Franziskaner - oder St. Johannis
Kloster wurde zu einem Armen- und Kranken¬
hause e); daß graue Dominikaner - oder St.
Catharinen Kloster hingegen bereits is28. in eine
öffentliche lateinische Schule umgeschaf¬
fen/), und daran die nöthigen Lehrer nebst dem
ersten Rector derselben, Johann Oldenburg,
berufen. Diese schlugen ihren Lehrplatz in einigen

Zim-

>5/>o/?o/o7tt???, d. i. den 20. July 1554. Mack
findet ihn abgedruckt aus NTMKI o?<?/. /<?^-

p. 66. auch bey «Lassil l. c. pax. 6z. 64.
-) Lassels Nachr. vom St. Joh.i Klost. (4.

Brem. 1778.) 2 St. H. Z. k>aZ. iy. f.

f) Desselben Nachr. v. St. Cath. Klost. 4 St.
§. 18. x. 53» u» f»



172

Zimmern des bisherigen Dominikanerklosters da
auf, wo anitzt LlgKz lecunäs et tertin neb^ deren
Vorschulen, und dem sogenannten oder der
Singcelle ist 5), und jungen ihr Amt mit Nutzen
an, hatten Zulauf von jungen lehrbegierigen Leuten
nicht allein aus der Stadt, sondern auch von aus¬
sen her.

§. 9.

Man glaube aber ja nicht, daß die von den
Mönchen dem Rathe übergebenen Klsstergüter von
großer Bedeutung gewesen seyen: der RcUH sah im
Gegentheil sich genöthigt, zu Aufbringung der Be¬
soldungen für den Rector und die übrigen Lehrer der
Classen, im nemlichen !Z28sten Jahre bereits Ein¬
hundert Rheinische Goldgulden von den wenigen
Einkünften des, weil die Pilgrime allmählich auf¬
hörten, nunmehro ledigstehenden St. Gertruden
Hospitals her zu nehmen, und der lateinischen
Schule anzuweisen: worüber derselbe ein eignes
Document, unter der Rubrique: Fundatie thor

Scho-

L) Via. MMK, !. e. p2Z. 18.
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Schole 100 fl. — ausfertigen ließ /-); auch die
jährliche Mildthätigkeit des löblichen coUesii 8e-
niormn und anderer patriotisch denkender Bürger,
zu Unterstützung dieser gottseligen Stiftung, willig
annahm: welches alles er durch Lüder Hals einen
angesehenen und begüterten Bürger/ und nachheri-
gen Raths Herrn ?'), verwalten ließ. So wie
diese Schule nun unter verschiedenen einander gefolg-
ten Rectoren, welche ihr Amt lebenswierig beklei¬
deten, immer mehr in Aufnahme kam: als blühete
sie auch, bis sich für sie gegen das Jahr 1562. ein
großer Verlust ereignete.

§. 10.

Bereits 1555. huben sich, wie wir im vorigen
Kapitel weitlauftiger gezeigt haben, die bekannten
Ubiquitistischen Streitigkeiten zwischen demDom-

pre-

ö) Es ist diese Urkunde datirt: am Äuende Jo¬
hann tho Mydden Sommer, d. i. den 2Z.Juny
1534- z« finden bey NTMK 1. c. p. 64. 65.

?') Viä. MIMK 1. c. p. i y. Lüder Hals wurde
izzi. den 6. Jan. an des Bürgermeisters Di-
dericb Homers Stelle Rathsherr. S. ?0LIIl

^0«/^/. et/eKsto?'. x. iy. n. 158.
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Prediger v. Alberr Hardenberg und den mehre-
sten hiesigen Stadtpredigernan. Drey Jahre
darauf legte der damalige geschickte Nector Chri¬
stian Slebingius sein kaum zwey Jahre lang ge¬
führtes Lehramt aus Verdruß nieder, und zog von
hinnen 6); Johannes Molanus folgte seinem
Beyspiel aus der nemlichen Ursache das Jahr dar¬
auf, und zog nach Duisburg; Hermann y?in-
cke! wurde, weil er mit Hardenberg einstimmig
dachte, und nicht widerrufen wollte, was er glaub¬
te, abgesetzt /), und dieses Loos traff noch ein Paar
andere. Endlich da in der Charwoche des 1562

Jahres die meisten Bürgermeister und Rathsher¬
ren aus Bremen wichen, so folgten ihrem Beyspiel

auch der bisherige Nector David ZieAenhagen,
derC 0 nrect 0 r Nikolaus Srrokrany, und die

mei-

6) „8iue üstionem alia commoäiore mutatu»
„ru8, llus comrouerliue tK^oloAicse 6e
„ubiciuetate — turbas Auersaturus.,, ^VlL»
MK, I. c. p. 40. 41.

/) Renner in seiner Chronika s6 d. 2. Harden-
dergs Lehramt Kap. VIU. §. 22. ?. 275.276.
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meisten übrigen Lehrer der Schule m). Verwaiset
stund diese nun da, und wäre vielleicht völlig zu
Trümmern gegangen, wenn, nicht der, so wie um
sein ganzes Vaterland, also auch hauptsachlich um
Bremens Kirchen und Schulen so hochverdiente
Bürgermeister Daniel von Vüren »), sich
derselben kräftig angenommen hätte. Auf seinen
Vorschlag, wurde das Prorectora t dem ^.au-
renrius Hasius einstweilen übertragen; Heinrich
Oldenburg zum ersten Lehrer bestellt, die abgeseß-
tcn Kollegen N?inckel, L.oroe und Anckemann
wieder in ihr Amt eingesetzt, auch Johann Mo¬
lanus von Duisburg zurück zum Rector der
Schule berufen -?). Unter dessen Nectorat nahm
die Schule täglich zu, und konnte mit den besten
rund umher um die Wette streiten; aus ihr tratten
denn auch die größten Manner der damaligen Zei¬
ten hervor

§. i i.

7,1) IVUMRo^t./^/. p.4i.Vergl.Kap.y,H.2i.
pax. 14z.

5?) IldMII o^t. ^ Lcüo/^ F^m. paZ. 7. et z?.
?0LIlI /«/?. co»/ et p. 19. n. 165.

0) NLMK I. c. paZ. 42. leqq.
/?) Ihrer vier vorzügNcher, Llamp, Vrand,

Clap«
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§. ii.

Der täglich zunehmende Flor und beständige
Aufnahme dieser Schule bewog denn auch E. H. E.
H. W. Rath, zwey und zwanzig Jahre darauf,
nach Molani Tode, diese bisherige Trivialschu-
le in ein sogenanntes (i^mnalium acaäemicum,
oder eine solche Lclwl?>m illustrem umzuschaffen,
auf welcher, außer den niederen, auch sämtliche obere
Wisscnschasten, von eigends dazu unter dem Titul
der P r o fe ssoren bestallten Lehrern, nach der Ord¬
nung der sogenannten vier Facultäten, öffent¬
lich vorgetragen und gelehrt würden: womit jedoch
eine Trivialschule, unter der Benennung eines
?3e6sZoZii verbunden seyn, und beyde unter Einem
Rector stehen sollten 5). Es kam noch ein Grund
hinzu, welcher nicht wenig Gewicht hatte. Bis¬
her, wenn die studirende Jugend aus den unteren
Schulen entlassen wurde, mußte sie alsobald von

hier

Clapmeier und Zxrefting, thut lVIKMK I. c.
pÄA. 46. 47.' Erwähnung. Mehrere aus allen
Faculräten meldet IKlM in 0^. cit. x. 14.15.
20. 21. leg.

5) MMK I. c. x. 8Z.
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hier auf Universitäten ziehen, um da die Vorberei-
tunaswissenschaften ?) zu hören. Dies konnten sie
nun Hieselbst, im Vaterlands, bey ihren Eltern
thun, und damit nicht allein Zeit sondern auch Ko¬
sten sparen, die bisher ohne Nutzen verwendet wa¬
ren. Man berief von Seiten des Magistrats die
geschicktesten Gelehrten hierher, um als Professores
an diesem neugestifteten Gymnasio zu arbeiten: und
so geschah es, daß der Doctor und Professor
der Arzneygelahrtheit Johann von En?ich
diese höhere Schulanstalt d. 14. Octobr. 1584. in
dem gewölbten Hörsaale, welcher nachher zu medi»
cinischen und philosophischen Vorlesungen gedient
hat, mit einer feyerlichen Rede einweyhete.

§. 12.

Etwas schien indessen diesem Gymnasio noch
zu fehlen: nemlich ein geschickter Rector, weih
aus welchem Grunde, weiß ich nicht, keiner von den
gegenwärtigen Professoren, so geschickt sie gleich seyn
mochten, diese Würde übernehmen wollte oder konn¬

te.

7) LoUegia pwxaeäeutica.
U. Theil. M
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te. Nachdem man nun einige berühmte Männer zu
Uebcrnehmung dieses wichtigen Amts, jedoch ver¬
geblich eingeladen hatte, nahm es endlich Joachim
Meister cm, welcher aus seiner Geburtsstadt Gör-
litz, wo eralsRector stand, hierherkam, und zu
diesem Amte den iz.Novembr. 1584» feyerlich ein¬
geführt wurde Bis zu Ende des siebenzchnten
Jahrhunderts stand der Schule ein solcher sogenann¬
ter üector m-zxniticus perpetuus vor; welchem
aber, 16,2. im May, die Arbeiten im Pädagoge»
abgenommen, und seit der Zeit ein eigner Pädago-
gearcha bestellt wurde t): nur daß I^VV0VicV8

von i6zo. bis 1639. hernach von 164z.
bis an seinen 1655. erfolgten Tod dieses Amt unter
dem Titul eines Prorectors geführt hat«). Von
i7O<^an hat E. H. E. H. W. Rath für gut ge¬
funden, das Rectorat von einem oder mehreren

Pro,

in o»-<?t. /^tt/. P. 86. IKIM m 0^^.
cit^t. paZ. 44.

/) IXM ibiä. 1,-54. der erste eigentliche Padago-
gearcha war Johannes rvlllius, Prof. Log.
und Organ. Arist. davon ibiö. va^. 118-
nachzusehen.

?,) ibiäem v. 58.
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Professoren der theologischen Facultät, von Jahr
zu Jahr, oder abwechselnd versehen zu lassen n):
so wie wir ja auch anizt zween Rectores Qymnatu
MAAMücoL Älternantes haben»

§. iZ.
Diese hohe Schule hat ihr eignes vom

Hochweisen Rathe ihr verliehenes Siegel; es
ist solches unter Auctorität der Obrigkeit verfertigt,
und hat es der damalige Secretarius (nachhin¬
ge Bürgermeister) Heinrich Hsuken dem er¬
sten Rector Magnificus Joachim Meister,
bey dessen Inauguration, nebst andern, seine Wür¬
de anzeigenden und derselben angemessenen Stücken,
Namens des nemlichen Hochweisen Raths öf¬
fentlich übergeben Es stellt solches einen auf¬
recht stehenden, goldnen, vor sich schauenden Löwen,
mit ausgeschlagener rothen Zunge und silbernen
Waffen im rothen Felde vor: welcher in der rech¬
ten Vorder-Pranke den silbernen Schlüssel aus

M 2 dem

MM 1. c. v»F. 82.
5) NLMK o^st. cit. paA. 8?. Auch giebt er

davon eine genaue Beschreibung in der lsten Re¬
de, vaZ. s d.
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dem Stadtwappen, in schragrechter Stellung; m
der linken hingegen ein aufgeschlagenes, schwarz ein¬
gebundenes Buch mit goldnem Schnitt hält, auf
dessen beyden offenen weissen Blattern die lateinischen
Anfangsbuchstaben der Worte 1c>s. I. 8. «2 ois-
cno^'r is^L i.k:c!i8 vkr: rvn; .?x:r>
m^.oi'r^iz^kii.'; i^r^üviv ^ocrv!

schwarz geschrieben, zu lesen sind, mit der Umschrift:
LIQll^lM II^ULIKIZ 8L»0I.^ LKLNL^-
8l8. Dieses bis dahin beschriebene mit Profes¬
soren und Präceptoren von der Evcmgelischre-
formirten Conftssion besetzte Gymnasium feyerte
sein Einhundert Jähriges Jubelfest den 14. Oc-
tobr. 1684. ?/) und sein Zweyhundertjahri-

ges

A) An demselben hielt der zeitige /?nko?
^^et. (ZLKI-I. NIZMI? des

Vormittags die Jubelrcde, welche ^ Lc//o/se
F^e/^en/^ />»'o^e^t et i»5»'?me???o handelte,
und eine Fortsetzung der von ihm den 24. ^pri-
lis 1656. bey Uebernehmung des Rectorats ge¬
haltenen Rede </e /r/?o/^ v«t^//t/?>,

o^^<^ et /»c^emeKto, n-?
1584. war. Des Nachmittags setzte der Pä-
dagogiarÄ) und />oe/eo/ et e/o^tte/^/as

VIVL-



ges den i4.Octobr. 1784^ --), und hangt von E.
H. E. H. W. Rathe als Stifter und Erhalter,
unter der Oberaussicht des jedesmaligen 4ten Bür¬
germeisters und eines Rathsherrn, als
Scholarchen, ab-

M 3 H. '4>

VIVMicVL L4QI77^MVZ das angefan¬
gene Werk fort, indem er in seiner alsdann ge¬
haltenen Jnbelrcdc: ^/e/w/ae S^ms»//
F^cM et ??/t,-e?nett?o ttö/en////>?'^

handelte. Alle drey Reden sind bald dar¬
auf, auf Hermann Brauers Kosten, unter
dem Timl: „Orationes III. 6e Zcliolae Lre.
„msrilis nawliriis, pro^rellu et incrsmenw.
,.,684.,, in 410 gedruckt. Onk. oiat.
6e M/?»/^c/w/s p. ZZ. welcher auch die
auf diese frohe Begebenheit geschlagene Gedächt¬
niß-Münze beschreibt. S. Lasiels Bremisches
MünMl). B. II. p. 200. u. f.

z-) ^s0». 0L^ic»5. 8. L. In. v. et praf.
OrtZ. auch damaliger Rector maZnisicus, hielt
am 14.Ottc.br. netten Styls, die Zudelrede,
welche, weil das Gymnasium den 14. Ocrobr.
1^84. nach dem alten Styl, incmgurirt worden,
eigentlich den 25. October neuen StylS hätte
gehalten werden müssen.
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§. 14»

Es befindet sich hiesclbst aber noch eine andere
öffentliche unter der Königlichen Regierung
der Herzogtümer Bremen und Verven zu
Stade stehende Lehranstalt: deren Lehrer der Evan¬
gelisch lutherischen Confession zugethan sind, und
welche Schule seit geraumer Zeit die Benennung ei¬
nes Königlichen Athenäi und einer Königli¬
ch e n D o m sch u le führet. Nachdem Erzbischoff
Friderich die hiesige Domkirche 16Z8. den 23. Scpt.
wieder erösntt und einen Evangelisch-Lutherischen
Prediger daran gesetzt hatte, berief der nemiiche
Erz bisch off auch 1642. bey der von ihm neuer¬
richteten Domschule einen Lehrer, Namens Chri¬
stoph Hasilbach, mit dem Charakter eines C a n-
tors t?). Weil aber diese Schule sowohl durch

hiesi-

a) Ioh. Hemr. prarje in seiner vorhin bereits
angeführten Geschichte der Schule und des
Athenäi bey dem Königl. Dom zu Bremen,
I.Stück, F. 10. pax. 21. beklagt es, „daß
„man von dieser Schule Ursprung, Stiftung
„und Einrichtung in gedruckten Schriften nicht
„viel Nachricht finde: vermuthlich weil sie zu

„sthr



hiesige Bürgers - als auch benachbarte Prediger-
Beamten» und andere» wohlhabender Leute Kinder
in größere Aufnahme gerieth, berief man schon 164z.
einen Subcant 0 r, imgleichen einen Rect 0 r und
Coneector, 1646. einen Subconrector, i^8z.
aber einen Grammatikus. Ein Jnfimus wur¬
de zwar bereits 1642. angestellt: wie aber 1702.
der damalige Jnfimus Heinrich Oldmdorp
Subcantor wurde, „gieng das Jnfimat ein,
„denn man glaubte, und vielleicht glaubte man es
„nicht ohne Ursache, daß drey Klassen unter der
„Klasse des Grammatikers zu viele wären 5).

M 4 Bey

„sehr unruhigen Zeiten ihren Anfang genommen,
„und ihre Erweiterung nach und nach erhallen
„habe.,. Was den ersten Lehrer derselben, den
Cantor Christoph Hasilbacb aber belrist, ss
ist derselbe nicht, wie der ehmalige Subcantor
derselben Schule, Nikolaus Bahr in seiner
in Handschrift vor mir liegenden „LKrunoloFia
„restguratAs 8cnolue LLtdeäralis öremenils
„accurstiore," etc. meldet, bereits 1640.
sondern erst 1642. hierher berufen. S. Prarje
1. c. p.2l. not. ( b).

5) Sind Prarjens Worte im III. Stück 02^. 5S.



Bey dieser Anzahl von 6 Lehrern ist es dann auch
bis auf diesen Tag geblieben: nur daß dieselben heut¬
zutage folgende Charactere tragen: Rector, Con-
rector, Subconrector, Grammatikus,
Cantor und Collaborator.

§. iz»
Im Jahr i68i. d. iZ.May wurde mit dieser

Schulanstalt eine andere Einrichtung getroffen, wel¬
che in ihrem Hauplwesen noch bis jetzt dauert. Un¬
ter dem Namen Athenäum wurde eine Lehran¬
stalt für solche junge Studirende getroffen, welche
aus den unteren Classen aä lectiones xmblicas be¬
fördert waren, und der für diese bestimmte Unter¬
richt in?ropaeZeuticis in gewissen festgesetzten öf¬
fentlichen Stunden dem Rector, Conrector
undSubrector abwechselnd aufgetragen c): so
daß diese drey nur allein In den beyden oberen Schu¬
len Unterricht zu erlheilen hatten. Seit etlichen
Jahren ist in Rücksicht der Docenten in den 5 Clas¬
sen der Domschule eine durch den Druck zu Jeder¬

manns

c) Unter Harmacks Rektorat, und zwar anfäng¬
lich unter der Benennung des /?<b/!ci. S»
Prarje, im IV. Slück, xax. 24.
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manns Wissenschaft bekannt gemachte Abänderung,
unter Genehmigung der Königlichen Regie¬
rung zu St ade, getroffen, von welcher man die
heilsamsten Früchte mit Grunde Host.

Außer dieser sogenannten lateinischen
Domschule ist auch noch eine deutsche vorhan¬
den, deren Lehrer zugleich das Vorsängeramt in der
Domkirche bekleidet

§. 16.

Die vorzüglichsten heutigen Hülfsmittel der
Gelehrsamkeit sind Bücher. Sammlungen davon
zu öffentlichem Gebrauch, hat man hieselbst jeder¬
zeit gehabt. Nach Anleitung der von denen Prof.
Nonnen und Casiel /) gegebenen weitlauftige-

M 5 ren

<f) Vergl. überhaupt Ioh. Heinrich prarje Ver¬
such einer Geschichte der Schule und des Athe-
nai bev dem Königl. Dom zu Bremen, z St.
4. Stade 1771-1774.

e) Unter dem Titul: Entwurf einer Geschichte der
Bremischen öffentlichen Bibliothek, von Jo¬
hann Nonnen:c. 4. Bremen 1775.

?. L^LLLI^. o^/eftts^om, //te»'<?»'Mö
/vMot/?sn/ ^rem-'«/?^^, 4. Krems« 1776.
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ren Anzeigen, will ich hier kürzlich dasjenige anfüh¬
ren, was mir in Rücksicht der Beförderung des
Baues der Gelehrsamkeit merkwürdig scheint.

Noch vor Erfindung der Buchdructcrkimst war
hier eine Bibliothek des Domkapitels vorhanden,
welche folglich aus lauter Handschriften bestand:
sie verbräme aber in dem großen Brand von
1042. Z). Ob sie nach der Hand wieder erneuert
worden, kann ich, in Ermangelung hinreichender
Nachrichten, nicht sagen: obgleich es aus Dllichs
gleich darauf folgenden Worten /-) eben nicht zu er¬
hellen scheint. Indessen müssen doch einige, und zwar
beträchtliche Handschriften gerettet worden seyn 0,

welche

„An. IO42. läus Levremb. conilaxi-auit
„incenäici vrds tots cum templis, LMica,
„in quÄ tkelimru8, libri, veiies et reüczua c»r-
„NÄmenta taceräototsliaveriere," OlllLI^II

6Z.

/z) „IZe^elinus gmäem multa restaurare anni-
„tebkiwr; leä mors Mus ovus mteruertit.,,
/c/. ibiä.

?) Ohnstreitig stammt aus dieser Sammlung derje¬
nige vollständige Livius, welchen der ehinalige

Dom»
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welche hernach in die Bibliothek des Königlichen
Athene, i gekommen sind

§. i7-

Zweyten« war hier die Bibliothek des
Capitels der Heil. Willehadus und Ste¬
phan us: von welcher aber Lasse! /) sagt, man
könne nicht bestimmen, wo selbige hingekommen sey.

Drit-

Domkantor v. Marrin Gröning, nach Ren¬
ners Erzählung aä srm. 1521. (vergl. Mus-
hard Mo?»»?/. «o^?7. F^e,». p. 254.) soll be«
sessen haben, für welchen ihm des damaligen
pabsics Oberbibliothekarius philippus Bc-
roaldus lOOv Dukaten solle gebothen haben:
welcher aber nach des Besitzers unvermuthet da¬
zwischen gekommenem Tode von dessen unverstän¬
digen Erben wäre als Makulatur zerrissen wor¬
den. Allein I. p. Lasse! zweifelt mit Recht an
der Aechtheit dieser Begebenheit in seinen Di¬
plomatischen Nachrichten von dem alten und
berühmten Geschlecht der Gröninge, (4.
Bremen 1782.) §. 5. PAZ- 12. iz.

6) S. Prärie vorhin angeführte Geschichte der
Schule und des Aihenai am königl. Dom zu
Bremen im I. St. §. iy. MA. 32. u. f.

/) <?//e,'vatt. cit. §. Z. x»8. 4-
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Drittens besaßen die Mönche des St.
Catharinen Klosters ebenfalls eine Bücher¬
sammlung. Sie überließen sie kraft des 1534.
Mondt nach Divis. Apott. geschlossenen Vergleichs
dem Rath m).

Viertens ist die Bibliothek des hiesigen
^e-7e?'<?«i// M«//?e^' zu bemerken. Selbige ist
zwar als noch vorhanden; es sind aber vor einigen
Jahren alle Doubletten imgleichen alle darunter auch
auf der öffentlichen Bibliothek bereits befindlichen
Bücher, öffentlich den Meistbiethenden verkauft
worden n).

Endlich ist hier die öffentliche in dem Ge¬
bäude des hiesigen Gymnasii aufgestellte Biblio¬
thek zu bemerken, welche anfanglich als ein Pri-
vatinstitut von den Lehrern des Gymnasii und Pä-
dagogii 1620. angelegt, und zuAnfang des irrsten
Jahres die Aufsicht darüber dem Prof. Gerhard
Hanexvincke! anvertrauet wurde; hernach wurde
sie durch verschiedne Legata, und besonders durch
den Ankauf der Bibliothek des gelehrten Melchior

Gold-

?") S. Oben §. 7. pzZ. 170.
,/) S. Casicl 1. c. §. 5. 9. 5. 6.
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Goldast von Haiminsfeld vermehrt, und seit der
Zeit durch E. H. E. H. W. Raths Sorgfalt ver¬
bessert und in Auft-abme gebracht »), Diese sehr
zahlreiche und besonders in der Patristick vollständige
Bibliothek, steht unter der Oberaufsicht eines der
Herren Bürgermeister, unter dessen Obmii-
spection auch die Bücherauctionen gehören,
welche nach Vorschrift einer eignen Hochobrigkcit-
lichen Verordnung /-) Hieselbst auf dem dazu
eingerichteten, juristischen Hörsaale des Gymnasii
durch den Hochodrigkeitlich bestallten Bücher-
auctionarius gehalten werden. Der Bibliothek
selbst stehen seit 1796. zween Bibliothekare,
welche zugleich Professores unsers Gymnasii sind,
vor, da man vorher seit 1620. nur einen Bibliothe¬
kar hatte

§. 18.

0) S. Nonnen, 1. c. p. 12.
/?) Sie ist öanrt den 28. Febr. 1738. und zu fin¬

den in der Hriderich Meierschen Sammlung
Stadtbrem. Verordnungen, 212. u. f.

5) Die Bibliothekarin waren und sind:
I62O. (lerliÄiäus ^gnewinckel, ^of.

/-e^,'. 1669.
id6o.
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§. 18.

Den Flor der Wissenschaften befördert auch
die edle Buchdruckerkunft. Später, wie an
andern Orten, wurden zu Bremen Buchdruckereycn
angelegt. Denn obzwar bereits in der ersten Hälf¬
te des sechszehnten Jahrhunderts die hiesige, sonst
nur im Mscpt vorhandene Kirchenordnung»-)

im

1660. jodannes Niplteäe. /Vo/. ///. Starb
//o?-. e/o?. 1681.

1681. Oiäei'icus La^ittarius, /'»-o/'.
e/o^. et /-oe/. nec non />«e^?^o-
Z7«^c/m . . . ^707.

1707. sonannes ^ÄviZnorlt, /'»-s/.
t^eo/. e/o^. et />oe/. nec von
/a^/<?Zo^/a?^//a . . 17z 2.

17 Z2. IilenricnL weisen, ^0/. e/o^.
et /ive/. /»ae^aF. l7?r.

1770. ^onannes Nonnen, />o/>
/o/o/)/n'^ . i^zy.

17^0. v. 0tto ^.UA. ttenr. OelricKs,
/'/ o/.

1796. Ijenricus Rumv, />/-,7o.
/o^/ae.

») Sie kam unter dem Titul: „Der Ehrentriken
„Statt Bremen christelicke Ordeninge,, 1534.
in Quarto, heraus»
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im Druck erschien: so ist selbige doch nicht hier, son¬
dern zu Magdeburg gedruckt. — Auch die Wi¬
derlegung des Kenckclsehen Buches wegen der
Hardenbergi scheu Unruhen 5) dankt sein typo¬
graphische Existenz auswärtigen Druckpressen, ob,
gleich auf dessen Titulblat das Stadtbrcmische
Wappen in einem Holzschnitt erscheint. — Wahr¬
scheinlicher Weise ist das erste Hieselbst gedruckte
Buch vom Jahr 1581. wo auf dem Titulblatt der
erste Buchdrucker Arend XVeflcl sich nennt
welcher aber bereits gegen Ende des i^ztm Jah¬

res

/) Führt den Titnl: „Nothwendige Verantwor¬
tung des Raths vnd der gantzen Gemeinde der
„Start Bremen :r.„ und ist 1566. gedruckt.

?) Diese und die folgende Nachrichten verdanke ich
dem Ungenannten, welcher, bey Gelegenheit
des im Jahr 1740. auch Hieselbst, so wie durch
fast g-u,; Deutschland gefeyerlen dritten Jubiläl,
wegen Erfindung der Buchdruckerkunst, eine
wohlgeralhene „Abhandlung von der Buch-
„oruckerkunst, und einigen dahin gehörigen
„Stücken des Alterthums,, hicftlbst in Zvo
heranöaab. Sie stehen darin im IV. Kap. §. 12.
psF. 8v. u. f.
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res eine Officin hier angelegt haben muß »), 158z.
mit Dicrerich Sechstem in Gesellschaft trat,
welche aber nur bis 1585. Bestand hatte. Denn
von der Zeit an findet man so wohl Bücher die
bey Arend IVesicls Erben, als auch von 158?.
bis 1594. solche, die bey Bernhard perers ge¬

druckt

«) In der so eben angeführten Abhandlung von
der Buchdruckerkunst, wird zwar gesagt. Arend
U)essel habe gegen Ende des izLosten Jahres
seine Buchdrucker?!) Hieselbst angelegt; allein dies
ist ein Irrthum, welches daraus erhellt, weil,
nach Renners Bericht, in seiner Chronika beym
Jahr 1574. der gottselige Erzblschoff Heinrich
gebohrner Herzog von Sachsen-Lauendurg ein
Ermahnungsschreiben an die Prediger den Z.Fe¬
bruar 1574. ergehen ließ, des Inhalts: „daß
„ sie das Volk jur Buße ermähnen, und alle
„Freytage, oder wenigstens alle vier Wochen
„einmal, auf den ersten Frcytag des Monachs,
„eine Bußpredigt halten sollten.., (S. I. p.
Cajscls Brem. Münzcab. B. I. xzI. 122.)
Es ist aber besagtes Ermahnungsschreiben Hie¬
selbst zu Anfang des irrsten Jahres bey Arend
V?esiel gedruckt, folglich muß derselbe, we¬
nigstens gegen Ende des «57Zsten Jahres eine
Buchdruckerey Hieselbst bereits errichtet haben.
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druckt sind n). Nachher kommt auf den Titul-
blättern der hier gedruckten Bücher Johann U?ep
sil vor/ und späterhin ein anderer Arend ZlVesiel,
vielleicht des voriges gleichnamiger Sohn, welcher
1646. die ^//e?'?/oM??/ ^?/>A5/^s-

7»e«/5s des Bürgermeisters Heinrich Meiers
druckte, und sich auf deren Titulblatt „E.E. Nwhs

bestalten Buchdrucker,, nannte: dessen Sohn
Johann XVeflel ihm in diesem VKZcio folgte,
1709. starb, und zum Nachfolger Hermann
Brauer den jüngern, hatte, dessen Witwe
auch nach seinem Tode die Rathsbuchdruckerey
fortsetzte, bis sie 174?. Friderich Meier erhielt,
dessen Erben noch jetzt in deren Besitz sind.

§. 19.

Nach Sagircarii a--) Bericht, waren es die
damaligen Scholarchen unsers seit des berühm¬
ten Rectors Marrhia Marrmii Ankunft Hieselbst

unge-

S. Abhandl. von der Buchdrucker?. paZ.Z i.
cv) In orat. secular. äe ^/-s/ck F»-,»/.

pgZ. IZ9. 5e^.
II. Theil. N
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unycmein blühenden Gymnasii ?/), der Bür¬
germeister Diderich Hc"ser und der Rat hö¬
her r tvilhelm von Bcncheimb, welche im
October des ibiz. Jahres dcv berühmten Buch¬
drucker Thomas von Villiers, nebst dcjsen
Sohn Verchold vonVillicrs von Hanau ver¬
schrieben, um, als Gymnasii Buchdrucker
die nöthigen Schulbücher, Disputationen, Optio¬
nen, Gedichte, Programmen und andere zur hohen
Schule gehörige Schriften drucken zu können»
Beyde arbeiteten anfänglich gemeinschaftlich, bis
gegen das Jahr 1624. der Vater starb, der
Sohn Verrhold aber seit der Zeit, und zwar,
von 1659 an, in Gesellschaft seines Sohns Hein¬
rich, der Gymnasien-Buchdruckerey, bis an sei¬
nen d. 10. April 166z. erfolgten Tod, vorstand»
Ihm folgte in diesem Amte sein Schwiegersohn
Hermann Vrauer, der altere, welcher ganzer
57 Jahre dieses Officium verwaltete, und, weil
er seinen ihm zum Nachfolger ernannten ältesten
Sohn Serchold, noch vor seinem Absterben 1712.

durch

-/) Von dessen oamaliqen Flor S. IKMII orat.
<ie Lc/io/a F»em. psx. 54.
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durch dem Tod verlor; so wurde nach seinem 1720.
erfolgten Absterben sein Enkel Hermann Christoph
Iani, zu seinem Nachfolger bestellt. Dieser starb
gar frühzeitig 1737. nach dessen Tode dessen Wit-
w e hernach die Gymnasii Buchdruckerey fortsetzte,
darauf 1761. mit Diedrich Meier, einem Bru¬
der des verstorbenen Rathsbuchdruckers Fride-
rich Meiers, in Gesellschaft tratt; welche aber
durch ihren 1776. erfolgten Tod ein Ende nahm:
seit welchem Jahre denn auch Diedrich Meier
alleiniger Gymnasiii Buchdrucker ist.

§. 20»

Aus beyden Buchdruckereyen ist schon
manches wichtiges und der gelehrten Welt sehr an¬
genehmes Werk zum Vorschein gekommen. Unter
andern verschiedene zum Theil sehr wohlgerathene
Ausgaben der deutschen Bibel, nach v. Mar¬
tin Suchers Uebersetzung «). Vorbesagte

N2 . Buch-

«) S. Nik. Nonnens Vorrede zu der 1746»
hieselbst im Verlag der H. C. Hani Witwe
wie Nonpareilschrist heraus gekommenen O«av-
Bibel: wo er sechserley unterschiedliche Bibeln

auf,
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Buchdrucker verlegten zwar auch die meisten von
ihnen gedruckten Bücher; doch gab es auch, beson¬
ders seit den. Ende des vorigen Jahrhunderts, be¬
ständig ansehnliche Buchhandlungen in Bre¬
men , davon man auf den Tituldlätlern der auf ihre
Kosten gedruckten Büchern findet, daß sie Philipp
Gottfried Saurmann und nach ihm sein Sohn
Narhanael Saurmann, Philipp Gottfried
Grimm, Johann und nach ihm sein Sohn
Heinrich Jäger, theils allein, theils in Gesellschaft
mit einem gewissen Müller, Gerhard Wilhelm

Rump

aufzählt, welche in den hiesigen Buchdruckcrcycn
gedruckt sind, nemlich 1) 1681. in gr. Octav
mit Petttfchrift; 2) 1698. in Folio mit Mit-
ttlschrift; z) 1700. in Folio; 4) 1700. in
Octav mit Nonparcilschrift, wieder aufgelegt,
170s. 1711. 1717; s) 1708. in Octav mit
Petitschrift, wieder ausgelegt, 171z. 1720.
i?Zl. i?3y- i?4y' 6) 1746. in klein Octav
mit Nonpareilschrift. In der letzten Hälfte des
i8ten Jahrhunderts ist keine Auflage der Bibel
Hieselbst veranstaltet worden, weil man sie uu,
möglich zu dem Preise abstehen konnte, zu wel»
chen die Hallischen und Lemgoischcn, beyde mit
stehenbleibenden Schriften, verkauft werden.



197

Rump und Geor^Kudeinig Förster verlegt ha¬
ben. Zlnizt haben Hieselbst Verlags - und Sorti¬
ments - Buchladcn Johann Heinrich Cramer,
welcher zugleich Bücherauctionarius ist, und
Friderich lVümans.

Xll. Capitel.

Chronologische Geschichte Bremens,
nach der Jahrfolge.

^>r ^.Cbnstl
giebt, in Ermangelung gleichzeitiger

Schriftsteller, keine ältere Nachrichten von der
Stadtbremischen Geschichte, als die man nur
sparsam und zerstreut bey spateren Geschichtschrei¬
bern antrist. Und da lernen wir denn, wie wir
auch oben bereits gemeldet haben a), daß Bre-

N 3 men

<?) Kap. I. §. i. xaZ. 2. VIUWII c/ttom>.
x^. 54-
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I3Y. men unter dem Name« H«6-/>«v°v (/'^s/.
ick«ttv^) zu Zeiten des Claudius pcolemaus pe-
wsiora, folglich bereits im Jahre Christi i zy. als
eine Stadt im nördlichen Deutschland be¬
legen, bekannt gewesen sey: deren Umkreis aber,
wie wir ebenfalls bereits gemeldet haben />), bis ge¬
gen das Ende des Achten Jahrhunderts, sehr gering
gewesen sey, und denjenigen Platz nur begriffen ha¬
be, der nach aller Vermuthung, nach Süden zu
von der Weser, nach den übrigen Seiten aber von
der Balge ?) eingeschlossen war. Dilich </) hat
dieses ebenfalls, bemerkt.

Von

5) Kap. III. §. I. PZA. 5 s. f. conf. IM?-
1MQII 6ilcui5. 6e cap. IV.
m. 27. sc^.

r) Die Wasserleitung, welche hier durch die Stadt
„gehet, und welche den Unflath ab- und in die
„Weser zu führen dient. Vor Zeiten war sie die
„Grenze der Stadt, oder der Stadtgraben, :c.„
Brem, Nieders. Wörterb. B. I. p. 4z.

ts) „^lon autem veterem illam ^vrbis
„korm?im^ reuoco, czuam, vt veriümiliter
„conieetüri poteli, all meiiäiem,
„et riuulus, guem-öo/FK»/nominsmus. s<j

„5ex-
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q,;.). Von dcr Zeit an» bis ins Jahr 449. findet
man bcy alten Schriftstellern nicht das mindeste,
das auf Bremens Geschichte einigen Bezug hatte.
Wein in diesem Jahre halfen die Bremer den
Anglen und Sachsen den südlichen Theil von
Britannien, oder das heutige Engelland von
den Einfällen der Picten und Scoten bcfreyen
DcH Land gefiel den Angeln und Sachsen abrr
so gut, daß sie sich darin nieverließen, die Britten
sich unterwürfig machten, und die bekannte H ep,

taxchie /) stifteten. Die wenigen alten Brit-
N 4 ten

M leptemrrionem, lemicirculo 6e5mimr.„
in r/tt'o». vsZ. 2y.

's e) S. Ol^IMII psZ. 55- wo das Jahr
449. und ^W? ?. /i^t. »-e//?. p. 264»
se<^. wo das Jahr 44s. angegeben ist.

/) D. i. Sieben besondere Königreiche» als:
Kcnt, Susscr, Esscr, Westsex, Ostangel»,
Mercia und Northumberland. S. Kt^r. prö-
ient Zs w Qi-Znäe-IZretAZne, sous le reZne
cit; Leor^el. (Z. ^Mer6. 172z.) tom. I.
cdap. 1. P»Z. 4. hq. Ggherr, aus dem Ge-
blüte der Könige von Westsep, wurde endlich im
Jahr Christi Liy. oder, wie Hübtter in seinen

gene-
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4yy. ten, welche den Angelsachsen nicht unter-

thänig seyn wollten, flüchteten sich in die gcbürgi-
gen Gegenden des westlichen Engel lau ds, welche
heutzutage das Fürsienthum Wallis aus¬
machen , und behaupteten allda ihre Freyheit lange
Jahre
783. Obgleich zur Zeit dieses Kriegszuges Bremen
nur ein gar kleiner von Fischern, Schiffern und
Fährleuten, hauptsächlich bewohnter Ort gewesen

seyn

geneal. Tabellen No. 71. will, im Jahr N!?»
König über ganz Engelland, Wallis ausgenom«
wen. S. l^tst prelent. etc. tom. II. PM Z i.
Ie<z^.
Die Einwohner von Wallis mußten bereits

dem Könige von Engelland Heinrich II. aus
dem Hause Anjou, huldigen; blieben aber noch
immer unter der Herrschaft ihrer Landcs-Fürster»
oder Glans. Der letzte dieser Fürsten, Na¬
mens Lievellen II. kam 1282. in einem Tref¬
fen wider den Englischen König Eduard I.
um: und seit der Zeit ist WalliS gänzlich mit
Engelland vereinigt. Obschon dessen Einwoh¬
ner noch vieles von Altbrittischen Gewohnheiten
und Sprache beybehalten haben. S. Ltst prü>

Ac. tom. I. psx. 147. leqq. Ejslgs
Weltgeschichte, x^Z. 711.712.
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788. seyn mag: so nahm derselbe doch mit der Zeit
dermaßen zu, daß er Z^arln dem Großen wichtig
genug schien, um allda ein Biß thun, anzulegen,
und den Heil. VOillchadus zum ersten Bisch off
davon zu bestellen 6). Diesem frommen Manne ?')
dankt, nach dem Zeugniß der alten Chronikenschrei-
der, Bremen seine Reichs frey he it. Renner
schreibt davon also /?): „ Auch bath St. Wille-
„hadus den König um Freyheit der Stadt
„Bremen, die ihm der König gab: darauf
„ auch XVillehadus einen offenen besiegelten Brief
„nahm, den die Stadt in Verwahrung hat, und
,,ist Alters halber einstmals erneuert von vielen

N 5 „Her-

in (7/-?o??. paZ. 57. Casiel
Nachr. von dem Bremischen lat. Psalter, (4.
Brem. 1759.) §. ?. 8. xaZ. 9. Ders. von der
Willehadi Kirche, (4. Ebcndas. 1775.) Z. l.
x. 9» S. oben Kap. X. §. 6. rwF. m.

?) Sein Lob, welches er so wohl verdiente, preiset
auch Casiel in seinen Nachr. von der St.
Willehadi Kirche, (4-Brem. 1775.) §. 1.
xax. 7. ieqy.

6) In seiner ChrvNika aS arm. 790. VIUMIl
C/^os. x. 58.
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788. „Herren /). Auch soll erden Roland haben
„setzen lassen „ m).
9 iZ-Durch Anlegung dieses Bißthums nahm
Bremens Größe, Schiffahrt, Handlung und
Reichthum zu. Auf einmal litt aber diese gute
Stadt einen schrecklichen Verlust ihres bisherigen
Flors. Die Hunnen, eine Scythische Ration,
überschwemmten ganz Deutschland; wo sie hin¬
kamen, sengten und brennten sie, und schlugen alles
todt, was sich ihnen widersetzte. Sie streiften in
ungezählten Hausen auch bis in diese Gegenden, und
Bremen hatte das nemliche Schicksal wie andere
blühende Städte Deutschlands. Die Hunnen
eroberten Bremen zweymal, und jedesmal wurde
die gute Stadt von ihnen geplündert, verbrannt

und

/) Post Nachricht von der Regimentsverfass. u.
dem Rath zu Bremen, Z. i. 2. und p2x. 95.
CaM von den Stadtbremischcn Gefttzcn, H.2.
pIA, 9. j>. 261. 262.
(Üonr./V/lv/^Z-. V. ibül. paZ. 557. sey.

m) Ven der Rolandsseule S. Oben Kap. IV.
2. pNss. 268. Sie soll enich'er seyn.

Bergt. Casicls Bremisches Münzcabinet, B.II.
PAF. 192. U. f.
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"y^'und völlig zerstöhrt. Wer sich aus der Ge¬
schichte Deutschlands des traurigen Zustandes
unseres Vaterlandes unter der Regierimg des letzten
Karolingischen Kaisers, L.udenig des Kin¬
des erinnert, den werden die von mir hier ange¬
führte traurige Begebenheiten nicht befremden «).
«59. Gr. Ansgarius, Erzbischoff zu Ham¬
burg, und vierter Bischoff zu Bremen, baute
das Gasthaus zu St. Jürgen oder Georg
Hieselbst o): welches Gr. Remberrus hernach an¬
sehnlich verbesserte />). Er bestattete auch den Leich¬

nam

») Renner setzt sie ins Jahr yiz. VII.IM aber
ins Jahr A2Z. in cdron. pag. 60. NachHiMR.
WOl^Kl Bericht, m NMK. IVILlKONIl

»e»'. lom. II, p. 27. ists das
Jahr yiü. S. Cassels Nachr. von U. L. Fr.
Kirche zu Bremen, (4. Brem. 177z.) 8- 2.
x>SZ. z. S. auch oben Kap. III. H. 12. p.75.

0) S. Oben Kap. III. 58. P-'Z. 162. Casiel
von der St.Ansgarii Kirche (4. Brem. 1774.)
i« Stück, §. 1. p. s.

/>) Renner im Leben Remberri. Lasiel von dem
St. Rembertt Hospital, (4. Bremen 1781.)
1 St. §. 2. x«>8. l i- und B. II.

57. u. f.
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L59- nam des H. U)lllehadus wieder in der
Domkirche hicsclbst, den vorhin Bischofs Wille-
ricus in ein ins Süden deß Doms gelegenes Beth,
Haus, aus Furcht vor Seeräubern, die denselben sei¬
ner Wundcrkraft halber rauben wollten, halte bey¬
setzen lassen 7).
9Z4- Bisher war die Stadt Bremen von den
K a i se r l i ch e n P 0 tesiaten regiert worden. Die¬
se mißbrauchten aber, wie wir oben gemeldet ha¬
ben ?') ihre Gewalt. Darum wurden sie auf
Vorstellung des Erzbischoffs Adaldacms ab¬
geschätzt, und den Bürgern von Kaiser Orco dem
Großen die Erlaubniß ertheilt, ihre Obrigkeit aus
ihrer Mitte zu wählen. „Auch besserte er das Ho¬
spital zu Bremen, mit hübschen Renten, also
„daß man, ohne die Fremden, so da täglich em-

,,pfan-

5) S. Casiel von der St. Willehadi Kirche,
(4. Brem. 1775.) §. 2. p-ZF. iO. s«q<z. ibiizus
sHe^tos. und Oben Kap. III. H.46. paZ. igs.

7) S. Oben Kap. VI. §. z. paZ. 7. sq. ib!<zue
alle^tos not» (p). it. ^W?^.

vsZ. 272»
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'„ pfanqm werden, täglich noch 24 arme Leu-
„ te spcisen konnte
1000. Obgleich die meisten betrachtlichen Städte
Deutschlands, nach dem Rath und auf Befehl
Kaiser Heinrichs I. des Finklers, sich schon
früher gegen die Einfälle der darbarischen Hunnen
mit Mauern und Thürmen zu schützen suchten: so
ist solches zu Bremen doch erst um diese Zeit ge¬
schehen Die Mauer, die man um die Stadt
zog, und davon man die Ueberbleidsel noch heutiges
Tages sieht, war sehr starr und fest, und ficng bey
den jetzigen Bleichen außer dem Osterthore,
wo jetzt das letzte Eckhaus der Matten bürg, ohn¬
weit der Weser steht, und der sogenannte alte
Wall ist, an; umfaßte die Stadt bis zum Ans-
garii Thore; gieng von dannen hinter dem St.

Ger-

5) Renner in ^V^V/VQ!. Vermuthlich
ist diefte das jczt nicht mchr cristirende St« Jür¬
gens Hosp-tal. Davon ML-

in c^/e/?///?. üb. II. c. VII. p.
45. nachzulesen, imgl. Oben Kap. III. §. 58»
xa^. 162.

t) Renner beym Jahr 1000. VIllLMVL i»
pzg. bl.
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io-x>. Gertruden Hospital, vor der St. Ni¬
kolai Kirche (welche jedoch außer den Ring¬
mauern blieb, und zur Steffensstadt gehörte) an
die Natel, welches damals das äußerste Thor
nach Westen war, und so bis an die Weser n).
loiz. Der Erzbischoff Unnaimus bauete in
diesem Jahre die St. Veitskapelle in Bre¬
mens Vorstadt: auch bauete er die abgebrannte
St- Willehadi Kirche, in der Stadt n).
So machte er auch eine wichtige Abänderung mit
den Domherren
iozo. In dieftm Jahr wurde Bremen noch stärker
befestigt, auch ein neuer Deich wider die Ueber-

strö-

») Man kann solches am deutlichsten auf der Xl.
Tafel p. 41. 42. in VII^ILMI r/??n«/co sehen,
welche den Grundriß Bremens vom Jahr izoo.
enthält. S. auch unsere 2 Tafel. Vergl. Kap.
III. §. I. PliZ. 56. UNd Z. 6. 01. u. f.

OII.icMVZ I. c. toi. c. z. recto. Oben
Kap. III. §. 46. vaZ. iz6. et §. 50. p. 144.

^r) ^ö. c^^^I^lVL me^o/.. Ub. IV. c. r.
citante (ZKM. NLMK, m orst. lecul.
Mo/a (4. örem. 1684.) xs^» ls-
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,ozO. jrrömung der Weser angelegt 9). In diesem
lozz. Jahre schenkte die Gräfin Gmma, Luders
Grafen von Holstein und Burggrafen zu
Magdeburg Wittwe, den Bürgern zu Bremen
dasjenige große Stück Landes von 1500 Kuhwey-
den, welches nun die Bürgerschaft mit ihren Kühen
jährlich betreibt, und welches unter dem Namen
der Bürge rweyde bekannt ist s). Die gemeine
Volkssage geht dahin, daß diese Gräfin in ihrem
Testamente, auf eine wunderliche Weise verordnet
habe, den Bürgern sollten so viel von ihren Lände¬
reyen vermacht seyn, als ein gewisser Krüppel,
der bey ihren Lebzeiten täglich aus ihrem Hause ein
Almosen erhielt, in einem Tage umkriechen könnte.
Das Andenken dieses Krüppels sey hernach dadurch
verewigt, daß man ihn zu den Füßen desNolands,
in Stein ausgehauen, gesetzt habe s).

Kam

N) M^IMII c^o». p. 62. Renner a<Z K. a.
Renner aä K. a. VIl.icttIVL I. c. Mus-

hard ?»on»m. »o5M. pa^. 22. lLajsels
Abhandl. von den Stadtbrem. Gesetzen, p.54.
sq. Meine Grundgesetze der Rstadt Bremen,
va;;. 220. not. (c).

«) Casiels Brem. Münzcabinet. B. II. x. ,94.
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^c)Z5. Kam die Stadtmauer Hieselbst völlig zu
Stande, und wurde ein großer und ftster'Thurm,
nach Westen zu, nach Italienischer Bauart daran
errichtet. Unser alten Jahrbücher danken solches der
Mildthätigkeit verschiedner unsrer Erzbischöffe S).
Auch kamen in diesem Jahre DänischeSeeräu-
der die Weser herauf, bis nach Leßum, stiegen an
Land und plünderten alles weit und breit. Die
Bremer rüsteten sich schnell gegen sie, jagten ihnen
bis zur Jade nach, und erschlugen deren viele tau¬
send. Man hies dieses Raubgesindel damals
Askomannen c).

Er-

ö) vlUcMVZ 1.'c. P5Z.62. S. Oben Kap. III.
§. lIZ. 248.

5) ^OM'l. LIWI. in 6//?o,-. e^/. lib. II.
c. XXII. p. 54. Renner sci n. a. welcher da?
bey die Etymologie des Worts Askomann uns
lehrt, wcnn er sagl; „Askomannen hetede men
„tho der Tydl de Dcnischcn Seerövers, vnd iß

so vcle, als Eiskemanns.,, Dahingegen sagt
Oll^ILi^ p. 61. Zppellstj kue-
„ runt. czuoä rsro latius, czuam iplis ex pera,
„seu lolliculo, czuem appel-
„Wut, victus At^ue e5ca suppetebant, ex-

„cur-



2O)
I Chr.
-04-. Ereignete sich Hieselbst ein großes Unglück,
indem den 11. September ganz Bremen samt dem
Dom und allen übrigen Kirchen und Capellm ein
Raub der Flammen wurde, in welchen alle Kuchen¬
schätze, Kleiderzierrathen der Priester, Domsbi¬
bliothek, kurz alles umkam und verzehrt wurde
Das Feuer hatte Edo, ein Vetter des damaligen.
Erz bisch offs Venzclins aus Bosheit angelegt,
weil seinOheim die Domprobstey nicht ihm, sondern ei¬
nem F r i e se n, der auch Edo hieß, gegeben hatte
104z. Fieng der Erz bisch off Benzelinus zwar
den Bau des Doms von neuem an: er hatte aber

kaum

,5currerent.„ Noch heutzutage heißt hieftlvst
das gegen Westen der Stadt belegene große zur
Wilckenschen Cattunfabrique eingerichtete an¬
sehnliche und sehenswürdige Gebäude, welches
ehmals zu einem Bollwerk an der Weser diente,
die Aschenburg. Davon Siehe Bremisch Nie-
ders. Wvrterb. B. I. ?. zo»

^) VI^icMVL 1. c. paZ. 6z. ^v^?.?. LKLM.
1. c. psA. 77. Oben Kap. III. §. iz. p. 75. f»

-) Renner in seiner Chronica sä K. s.
U. Theil. O
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ic>4Z. kaum das Fundament dazu gelegt, so starb
er /). Sein Nachfolger Adalbcrr, ließ die von
seinen Vorfahren errichteten Stadtmauern Hieselbst
wieder abbrechen, und brauchte die Steine davon

zum Bau der Domkirche, welche sein Vorfahr,
nach dem Muster des Doms zu Kölln am Rhein
angefangen hatte Z).
1050. Kam Kaiser Heinrich III. /-) nach Bremen:

auch stiftete Adalberrus Hieselbst zwey Collegiatstif-'
ter

/) VIUcttlVL I. c.
^) /</. ibiä. Renner a<Z a.
/?) Er war aus Frankischem Geblüt, Kaiser Con-

rads ll. mit dem Beynamen Salicus, Sohn:
ward 1024. Kaiser, und starb d. 4. Juny ivzy.
S. Hübners genealog. Tabell. n. 27. Der
Kaiser wäre, bey dieser seiner Anwesenheit hie-
selbst, beynahe ermordet worden: denn als er,
mit dem Erzbrschoff Adalberr hinausreisete, die
Grafschaft Leßmona zu besichtigen, würd er in
einem Busche nahe bey Leßmon, (oder Leeßum)
von allen Seiten her feindlich angefallen, und
nur mir genauer Noth durch den Erzbischoff ge¬
rettet. Dies große Verbrechen ward dem Gra¬
fen Dirhmar von leßmona Schuld gegeben,
und weil dieser es leugnete, mußte er, nach

Gewöhn-
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1050 ter St. Willehadi/) u>:d St. Stevha-
n i 6) , nebst dem Kloster St. Pauli /). Um
diese Zeit soll sich, nach Renners Bericht w), dich¬
te vor Bremen eine schreckliche Mordgeschichte zu¬
getragen haben. Die St. Stephanskirche
war damals noch nicht gebaut; sondern auf der An¬
höhe, wo jetzt die Kirche steht, stand das Hochge-

O 2 richt:

wohnheir damaliger Zeiten seine Unschuld durch
einen Zweykamvf mit einem feiner Dienftlente
darchun, in welchem der Graf von diesem er¬
stochen wurde. S. ^V^ZVI. MWI. /-//?. ^c/.
Ub. III. cap. y. p. m. 8 z. Muöhard, mo>

»0^//. p. 2Z.

i) Cassels Nachr. von der St. Willchadikirche,
(4. Bremen 1774.) §. 5. pass. 18. Oben Kap.
III. §.47. paZ. iz6. u. f.

^) Ders. von der St. Stephanskirche, (4. Brem.
I774-) Z 3- ?^-5- und Oben Kap.III. §.28.
paZ. io6. f.

/) Dieses stand außer dem Osterthore, wo anizr
die Bleichen sind, nach der Weser zu. S. den
Grundriß von Bremen von izvo. beym OI-
llL5I tab. XI. p. 41. 42. und uns. 2 Tafel.

»1) In seiner Chronica aä ann. IOZO. Vergl.
Caflel von der St. Stephanökirche (4» Brem.
-774.) §. 2. 4. f.
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^050. richt: nicht weit davon aber, wo zu Renners
und Dilichs Zeiten noch die Zicg elhü t ten >ian-
den v), lag ein Jungfrauenklosier, welches nach
mancherley Schickstilen endlich nach Lilienthal
verlegt ist. Ein döser Bude kam zu Pferd- vor dem
Klostee zur Nachtzeit an, und beredete drey Kloster-
Jungfrauen, die vielleicht des einsamen Klostcrledens
überdrüßig waren, ihm ihre besten Habseligkeiten
heraus zu bringen, und mit ihm zu entfliehen.
Wie sie nun eine nach der andern zum Vorschein
kamen, nahm er ihnen daß ihrige ab, ermordete je¬
de und begrub sie bey dem Gerichte in dem Sands.
Sein Pferd hatte er so lange an den Pfeiler des
Rades auf dem Hochgerichte gebunden. Nun traf
es sich, daß zu der Zeit ein Missethater auf dem
Rade lag, der ein neues Baret auf dem Haupte
hatte. Eine Magd, die bey einem Bürgermeister
Hieselbst diente, gieng eine Wette für einen neuen
Rock ein, daß sie dem geräderten Missethäter zur

Nacht-

v) S. den Grundriß von Bremen nebst seinen
Vorstädten beym VIl.IM tab. XIV. litt. /V.
pAA 4-b- nnd unsere Z Tafel. Heutzutage sind
an der Stelle die Kalk- und Thranbrennereyen
befindlich.
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-05^'Nachtzeit das Baret von Kopfe nahmen wolle»
Sie kam in der Absicht bey dem Rade so eben an,
wie der Bösewicht die dritte Jungfrau ermordete
und sie begrub. Ohne von ihm entdeckt zu werden,
band sie das Pferd loS, und ritt damit vor ihres
Brodtherrn Thüre auf der Obernstraße, bey der
kleinen Straße, wo man in die große Hunde¬
straße geht o), davor sie es fest band. Der
Mörder suchte darauf sein Pferd, folgte, wie es hel¬
le wurde, vermuthlich dessen Spuren, und fand es
ouch des folgenden Morgens vor des Bürgermeisters
Hause angebunden stehen. In Meynung das Thier
habe sich etwa selbst losgerissen, sey aufgefangen und
daselbst angebunden worden, sprach er das Pferd
als sein Eigenthum an. Darauf ward er aisobald
gefangen gesetzt, seine Sache peinlich untersucht und
behandelt, und bekam er seinen wohlverdienten
Lohn.
iob6. Wurde Erzbischoff Adelberr in der
Stadt Bremen von seinen Feinden, den Herzo¬
gen von Sachsen, belagert. Weil aber der
Erzbischoff nach Goßlar zum Kaiser Hein-

O 3 rich

o) Heißt jetzt die Krayenstraße.
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1066. rich IV. mit welchem er es hielte, entwich:
hoben die Herzoge die Belagerung wieder auf.
1067. Entstand eine so große Theuerung und Hun¬
gersnoth , daß man, nach Renners Ausdruck />),
deswegen keine Almosen mehr gab, so daß man al¬
lenthalben auf den Straßen todte Menschen fand,
die vor Hunger verschmachtet waren.
i"3y. Uebertrug Erz bisch off L.inmrus I. dem
GrasenÄ.üder von Querfurth und Supplin-
burg der ihn gefangen genommen hatte, die
Voigtey über Bremen, mit welcher bisher seit
Adaldagi Zeiten, die Erzbischösse belehnt wa¬
ren ?-), zahlte ihm auch zoo Mark Silbers Ran-
zionsgelder Auch ließ er den von seinem Vor¬
fahr zu bauen angefangenen Dom, weicher durch
eine entstand«? Feuerbrunst Schaden gelitten hatte,

ganz
/>) In der Chronika a<Z K. a.
§>) Er wurde nach Kaiser Heinrich V. Tode

Römischer Kaiser, d. iz.Sept. 1,25. und ist
unter dem Namen Lorharius Saro bekannt.
Er starb d. 6.Dec. 1137.
S. ^W?^. /O^t. F^e«?. pa^. 272. le^.

/) S. ibicZ. xaF. 6yo. 784. und VII^IMII k/^ov»
66.
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io8y"'gan; abbrechen, und bauete ihn von Grund
auf ganz neu, so wie er noch steht t).
iOyü. Wie die Kreuzzüge anhuben, giengen
auch hier aus Bremen viele Leute mit in den hei¬
ligen Krieg, und ließen sich mit dem Kreuze bezeich¬
nen : davon ein großer Niedersächsischer Vers auf
hiesigem Rathhaufe zu lesen ist. Die Reichsten,
deren jeder, nach Renners Zeugniß, wenigstens 200
Mark jahrliche Einkünfte hatten, welche von hier¬
aus in den Krieg zogen, waren Namentlich fol,
gende:
Lüder von Verden, 1
Gar'oerr von derXVe^he, 5 Raths Herren.
Lüder von Lücken, j
Johann Iockhals. Alberr by der Waage.
GerdIockhals,s.Sol)N. Johann wolrmann.
Gerd ^rest. Berend Nackedövel.
Derrvard Ringrverdes. Gerd van den Have.
Alberr Hilberdingk. Hinrich van der Tyvep
Hermann van Hären. bruggen.
Hinrich Ärusehave. Sieverc wildere.

O 4 Zween

?) S. Renner in seiner ClMnika sä n. z. i«<
gleichen Oben Kap. III. §. 14. xax. 77.
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1096. Zween von ihnen, nemlich Gerd Frest und
Alberr vy derV?aage, kamen in diesem Kriege
um; die andern aber kamen glücklich wieder zu den
Ihrigen nach Hause.

Halfen vorbesagte Kreuzfahrer die Stadt
Jerusalem mit erobern, und stifteten den Lands¬
mannischen Orden in Gemeinschaft mit den Lübe¬
ckern «).
im. Gab KaLser Heinrich V. in Rücksicht auf
diese Verdienste der Stadt Bremen stattliche Frey¬
heiten in einem eignen Gnadenbriefe v): worin er
unter andern ihren Obrigkeitlichen Personen erlaubt,
sich in Gold und Pelzwerk, wie andere Ritter zu
kleiden n), auch den Roland mit dem Kaiserlichen

Wap-

S. Gallerri in'der Mg. Welthistorie, Tl).
I^IV. pliZ 4. nnt. (u) von Halem Olden¬
burg. Geschichte, Tb. I. p-iss. ,82.

T-) cZ. 6. Mxuntiae il 16. ^s^ii Inöice. IV.
^nno LdrÜU IVILXI. d. i. Mainz den 14. May
11'i. S. ^//e»?. ///vi'?. V3^.
Z57- le<zq. Ä.ünigs Reichsarchiv, ?3rt. 5vee.
contin. IV. pax. 218- l<z>.

«) Eine solche Kleidung sieht man in Kupfer qe-
siechen
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in,. Wappen zu schmucken, der vorhin nur der
Stadt Wappen auf der Brust trug a-).
ilZl« Ist St. Pauli Kloster außer dem Oster-
thore Hieselbst angelegt-/).
uz«. Wurde die Stadt Bremen von Alberc
dem Bären, Orros desReichcn Sohne, C h u r-
fürsten zu Brandenburg und Marggrafen
zu Soltwedel, unter dem Vorwande, als ob
selbige zum Herzogthum Niedersachsen gehör¬
te, eingenommen.
HZ9- Rudolph Graf von Stade und Dith-
marsen, und dessen Schwiegersohn, Zriderich,
Pfalzgraf zu Sachsen, nahmen die Stadt
Bremen dem Churfürsten Alberc wieder hin-

O s weg.

stechen auf dem Prospect von Bremen von izos.
beym VII.IM, wb. XII. litt. ö^L. xaZ.
43- 44-

-r) Viä. ^Fs^. /iö. A-em. xaZ. s6o.

N) In wiefern der Tod des von den Bremern öft
fentlich auf dem Paulsberge enthaupteleu Gra¬
fen Trudberw von Stotel dazu Anlaß gegeben
habe , ein solches lehret Mushard in moMM.
»oö//?>. xa^. 41.
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I7ZY. weg. Bey dieser Gelegenheit wurde die
Stadt und deren Gebieth völlig ausgeplündert.

Auch verbesserte Erzbisch off Albero das
Collegiatstift St. VAllchadi hieselbft --).
i'47. Rüsteten sich viele Fürsten und Herren wider
die im Westen von Europa zu mächtig werdende
Saracenen. Auch Bremen nahm Antheil an
diesem Kriegszug: und es schifften sich Hieselbst vie¬
le tapfere Krieger aus ganz Niedersachsen und West¬
falen ein. Auf ihrer Schiffart!) war ihnen der
Wind anfänglich entgegen, so daß sie in Engel¬
land einlaufen mußten. Hernach aber gierig es
besser. Sie landeten glücklich in Gallicien, und
halfen den König Alphonfus von Portugals,
Lissabon erobern, und die Saracenen aus
ganz Portugal! und Algarbien vertreiben «).

Das

«) S- Oben Kap. III. F. 28. xaF 107. und
§. 47. iz6.

«) Er war Heinrichs 1. Grafen in Portugal!
Sohn, und seit i lZZ. erster König in Portu¬
gal!; starb ilZs. in seinem yi Lebensjahre.
Bereits nzy. schlug König Alphonsus die
Mauren welche im ?lcn Jahrhundert ganz Spa¬

nien
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1147. Das Andenken an diesen tapfern Feldzug ist
durch ein in Niedersächsischen Versen verfertigtes
und auf dem Rathhause angeschriebenes Gedicht,
auf die Nachwelt gebracht.
1158. In diefem Jahre trieben die Bürger zu
Bremen bereits großen und ausgebreiteten Han¬
del zur See. Eine Speculation vermochte einige
reiche Kaufleute hieselbst, einem der SchGmh kun¬
digen Manne d-ie Führung eines mit vielen Waaren
reichbeladenen Schiffes anzuvertrauen um damit
auf der Ostsee nach solchen Orten zu seglen, wo
er sie mit Vortheil los werden könnte. Ein Sturm
überfiel ihn, und brachte ihn von seinem Cours ganz
ab. Gezwungen sah er sich, in den ersten Fluß den
besten, dessen Ausgang ins Meer er ausfündig ma¬
chen konnte, einzulaufen: und so erreichte er denn
endlich die Mündung der Liefland durchströmen¬
den und sich in die Ostfee ergießenden Dwina.

Die

nien und Portugal! von Afrika aus über¬
schwemmt hatten, bey Ourique in Alentejo,
und erlegte 5 ihrer Könige oder Emir's im Tref¬
fen. Allein nachher machte er sich erst mit frem¬
der Hülfe Meister von Lissabon, und vertrieb
die Mauren aus ganz Portugal! und Algarbien.
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n>8. Die Landeseinwohncr, welche glaubten, daß
die>e Seefahrer Dahnen wären, mit welchen sie
damals in Fehde lebten, versammleten sich auf dem
Ufer mit ihren Waffen,, griffen die Bremer mit
Gewalt an, und suchten sie vom Landen zu hindern.
Diese vertrieben Gewalt mit Gewalt, wehrten sich
ihrer Haut so gut sie konnten, und wurden von bey¬
den Seiten einige verwundet, auch mancher Lief¬
lander gctödtct. Endlich wurden die Lieflander
ihres Irrthums inne; und schloß man erstlich einen
Waffenstillstand, und hcrnach einen Freundschafts-
und Haudlungstractat- DieBremer legten dar¬
auf an der Stelle, wo sie an Land gestiegen waren,
weil sie ihnen bequem dazu schien, ein Komtoir an,
und gaben damit Gelegenheit, daß die nachherige so
blühende Handels-und Hauptstadt von ganz Lief¬
land, Riga, daselbst gebaut wurde, auch Lief¬
land, welches bisher heydnisch gewesen war, die
christliche Religion annahm Auch wurde dar¬

auf

5) S. k-I^L/VI^l o»-st. ^ A-ey/m/ttM»^
e5V!!'.'/?/<??/6M 7»e»'/t//> in F/7'//a?/?. F»'eMev/'.
cl^iV. VII. l ioz. IXl^ in 0,-65. 6e //-
/»F?.^-//o/.p. Z7. Caj^el von den Ge¬
setzen der Smvt Bremen, c. j. §.5. p. 12.... s.
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1.58.'auf zu ftrnerer Ausbreitung des christlichen
Glaubens daselbst ein Biß thu m gestiftet, welches
der Padst nachher zum Erzbißthum erhub,
iisy- Wurde der zwischen dem Erzbischoff
Harrnich und der Stadt Bremen, wegen den
Grenzen der sogenannten Bürgerweyde entstan¬
dene Strett gütlich beygelegt, und der berüchtigte
Weydebrief darüber verfaßt <).
ilüs. Ist die St. Marien oder U. L. Frauen
Kirche zu Bremen zu bauen angefangen wor¬
den
1164. Zog Graf Christian von Oldenburg mit
seinen Leuten m Bremen cm, die Stadt gegen
Herzog Heinrich den Löwen zu vertheidigen:
das ihm auch, jedoch zu großem Schaden des um¬
liegenden platten Landes, welches vom Herzog ganz

und

c) Dieser ist die soqenanntt ^/VKIVILI
ZMc^/?!, welche zu denen Händeln der 104
Männer Anlaß gab. S. d,e Neue Eintracht,
§. 17. in memen Grundgesetzen, x^Z. 220.
not. (c).

«/) S. Lassels Nachricht von u. L. Fr. Kirche,
<4. Vrem. 177z.) F. 2. p. 5. u.Oden Kap. III.
§. 21. x>- 8Y.
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11Ü4. und gar ausgeplündert und verheert wurde, für
diesmal gelang; weil der Herzog, nach Renners
Bericht sein Lager abbrach und in sein Land an
eben dem Tage zurückzog, wie der Graf Christian
ihn mit vier besondern Haufen Kriegsvolks angrei¬
fen wollte. Hernach zog Graf Christian wieder
zurück in seine Grafschaft, wo erOldenburg ge¬
gen den etwaigen Angriff des Herzogs stark befe¬
stigte.

-167. Kam der unter der Zeit vom Kaiser Fri-
derich I. in die Acht erklärte Herzog Heinrich
der Löwe mit starker Macht wieder, schlug die sich
ihm widersetzende Niedersachsen aus dem Felde,
nahm die Stadt Bremen unvermuthet ein, welche
er seinen Soldaten zu plündern übergab, und mach,
reden Grafen Bernhard von Wölpe, der in
Bremen lag, darin zum Gefangenen. Viele
Bremische Bürger flüchteten sich in die unzugäng¬
lichen und morastige» Gegenden von Friesland,
bis endlich der Herzog, unter Vermittelung des
Erzbischoffs Harrroichs, mit derSmdt, nach

von

e) In seiner Chromka, sä K. a.
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von derselben empfangenen ivoO Mark Sil¬
bers, Friede schloß und mit feinem Heer wegzog.
ll?s. Soll d^e Erde um Bremen herum, nach
einem sehr heißen Sommer, beynahe einen Monath
lang gebrannt haben , bis das Feuer von selbst ver¬
losch
ii8l. Verkaufte Erz bisch off Sissried das Hol-
lerland^) an die Stadt Bremen, in dessen Be¬
sitz sie als noch großtentheils ist, davon eine eigne
nach Nocdosten von der Stadt belegene Gohgräf-
schaft den Namen trägt.
il86. Erhielt die Stadt Bremen von Kaifer
Friderich I. die Bestätigung aller ihr von weiland
Kaiser Aarln dem -Großen, imgleichen von
Heinrich V. ertheilten Privilegien.^).

Stif-

Z') Wird als eine Fabel verlacht vom 8MlI.VI0,
(7stt^> lib. i. cap. 5. p. m. zz.

^) „Selbiges ist ohne Zweifel darum also genannt,
„weil dasselbe von Hoüandcrn angebauet, und
„aus einem Morast, was es vor 700Jahr war,
„zu gutem Lande gemacht worden.,, Bremisch»
Niedersachs. Wörterbuch, B.II. p-^. 651.

Das Privilegium ist datirt: apuä LeilinKu»
sen
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^87"' Stiftete Erzbischoff Harewich I l. das
Collegiatstift zu St. Ansgarii hieseldst, und
vermachte dazu ansehnliche Renten, laut des Fun-
dationsbriefes i). Es war aber die St. Ansga¬
rii K i r ch e damals noch nicht vorhanden: darum
hielten die Canonici ihren Gottesdienst in der
St. Willehadi und St. Jacobi Kapelle
z? Jahre lang, bis die noch stehende Kirche fertig
wurde.

Weil

fen IV. Ivalenä. vscemd. NLI.XXXVI. (den
28.Novemb. n8ü.) Viä. VII^ILMI c/i?-^^
p. 73- ^W>^> ^kt. F^e?/?. v.262. sgg.
Casiel in, Anhange zu der posiisihen Nach¬
richt von der Regiments Verfassung Hieselbst,
v. y6. Derselbe von den Bremischen Gesetzen,
tz. y. p. 18 - -9. Es steht lat. abgedruckt inK.ünigs
Ncichsarchiv, ?»rt. chec. Laotin. IV. 6. Ab¬
satz nro. II. pax. 219. mit einer deutschen
Ueberseßung, aber hinten unter den Urkunde»
nro. IV.

,') Selbiqer ist den 1 May 1187. clatirr,
und bat ibn aus Rennero Ckronika aä a.
auch Caflel in seinen Nachr. von der Collegiat-
kirche des H. Ansgarii. ^4. Brem» 1774.)
1. St. Z. Z. n. 7. abdrucken lassen»
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i i^' Weil auch in dem nemlichen Jahre die Bür¬
ger den vom Kaiser Friderich geachteten Erz bi¬
sch off Harnvich aus der Stadt jagten, wurde
die Stadt und alle die es mit ihr hielten, unter das
geistliche Jnterdict gelegt, daß aller Gottesdienst
darin aufhorte: und dies wurde Hieselbst so strenge
gehalten, daß viele Todten, aus Mangel der über
sie zu lesenden Seelmessen, unbegraben liegen blie,
den. Wie aber Kaiser Friderich aus Italien
wieder nach Hause kam, gab ihm Erzbischvff
Haren>ich 600 Mark Silbers, und ward vom
Kaiser wieder zu Gnaden auf- und angenommen,
auch das geistliche Jnterdict von Bremen auf¬
gehoben 6).
1189. Wurde der deutsche Orden im Gelob¬
ten Lande errichtet. Sein zweyter Großmei¬
ster war der Ritter Orro von Rarpen, Bürger zn
Bremen /)» Ein Hieselbst auf dem Rathhause

befind¬

et) Renner aä n. 2. vlllLH I. c. p. 73.74»

/) //t/em II. cc. imgl. von -HaKln Oldenvurgische
Geschichte, B. I. x. r8s.

II. Theil. P
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n8y. befindliches wcitlauftiges Gedicht in Nieder-
sächsischer Sprache, bezeugt unter anderen dieses»
1198. Begann der Bisch off Larrhold von
Liefland die Stadt Riga zu bauen. Er war
zuvor Canonikus zu Bremen gewesen. Die
Bremer Bürger waren ihm dazu behülflich. Der
B i sch o ff fieng an, seit der Zeit, sich Erzbisckoff
von Riga zu schreiben, und nahm die S adt
Riga das Wappen von Bremen an
1199. Wurde der hiesige Domdechant Rudolph
Freyherr vonBederkesa, von einem zu Dt eck¬
hausen wohnenden Schmiede erstochen »).
i2°c>. Fjeng man an die Hauser zu Bremen Feu¬
erfest und in Brandmauern zu bauen 0).
1205. Sollen, nach Erzählung der Braunschwei-
gischen Chroniken, die Söhne Heinrich des Lö¬
wen, die Herzoge Orro, Heinrich und Wil¬

helm

m) Renner I, s. vl^ictt pag. 76. nennt
den neuen Erzbischoff zu Riga Alberr.

») S. NV8»^W mo««m. »oM,.
PSA. 60.

0) Feuersqefabr halber. Renner sä K. s. nennt
sie Steenkameren.
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izo;.^helm Bremen wieder eingenommen, und
darin den Grafen Bernhard von Wdlpe ge¬
fangen bekommen haben />). Weil aber Renner
und andere davon schweigen, und bereits oben heym
Jahr ii67. der Gefangennehmung des Grafen
Bernhard vonWölpe Erwähnung gethan wird:
als ist letzteres eben sowenig glaublich, als wenn
hinzugefügt wird, in Vertheilung des väterlichen
Erbguts wären Zelle, Bremen und Slade
dem mittelsten Prinzen Heinrich zugefallen 5).
,208. Wie waldemar und Gerhard I. sich um
das ErzbißthumBremen stritten, hielt es die
Stadt Bremen anfanglich mit XValdemarn,
bis 1217. da sie sich auf Gerhards Seite schlug:
welchem letzteren sie, nach Gewohnheit der damali¬
gen Zeiten, Eid und Treue feyerlich durch zween
Rathsherren, mit aufgehobenen Handen, zusag-

P 2 te

/>) ui 5Ü,'o«/ro» xsx. 79.
Nach Hübners genealog. Tabellen 0.15 r.

war Heinrich der älteste Sohn, und, durch
seine erste Gemahlin Aynes, Pfalzgraf bey
Rhein: darum er auch in 7n/>»5/.

paZ. 785. „Nector ?a1stinu!Z„ gr,
nannt wird.
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i -17. te Hingegen versprach derErzbischoff
Gerhard in einem darüber der Stadt ertheilten
schriftlichen Revers, daß diese Huldigung der
Stadt an ihren Freyheiten, Gewohnheiten, Gun¬
sten, Privilegien, Immunitäten und Rechten, die
sie seit der ersten Bi schösse Zeit gehabt hätten,
nicht sollte vräjudicirlich seyn: sollte aber die eine
oder andere Streitigkeit zwischen beyden Personen
entstehen; so sollte solches durch die eidliche Ent¬
scheidung zweener Wykmänner beygelegt wer¬
den >--)»

Erober-

?) Was wegen dieser Huldigung, von Seiten der
Stadt Bremen, wider die Anmaßung und die
Folgerungen der Supciioritak in ciuilibus der
lehtcrcn Erzbischöffe eingewandt worden, kann
man in der angezogenen ^M-^/'o?^ an denen
Stellen finden, die im Register unker dem Timl
„I^omaAium,, angeführt stehen, besonders

106. 578. 598. und 784.

>r) D. ».Bürger, oder auch wohl Rathöpersonen«,
S. Bremisch, R-edcrs. Wörterbuch B. V.
x^> 254. Von der Sache selbst, S. Renner
sä Ii. a. vll^ic^I. pax. 7Y. Auch hat I. p.
Cassel einen A,uno inLsrn^cioriis Oominj

^LLXVII.
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12 - 8 Eroberten die Bremer in Vemmgung mit
den Stiftsleuten das Schloß B remerv örde,
vom Herzog von Braunschweig auf eine listi¬
ge Weise 5). Ein verschlagener Bauer, Namens,
Okberr wohnte bey Stade, welcher vorgab ein
Wunderthaler zu seyn. Der gemeine Mann
hatte viel Zutrauen zu ihm, und es kamen Leute weit
und breit zu ihm, sich seines Raths zu erhokn.
Heinrich von OesirmIhausen, des Herzogs
bestallter Voigt, hatte seinen Antheil an den vie¬
len Opfern und Gaben, die man jenem vermeynten
Wundermann brachte, und schützte ihn derohalben.
Die Bremer und Stiftsleute ersannen nun
diesen Fund: als Pilgrime gekleidet, giengen sie
ttuppwetse mit einander, unter dem Vorwande
nach dem heil. Ockberr zu wallfahrten. Auf diese
Weise kam ein Haufe nach dem andern zu Bre-

Pz mer-
AlccXVlI. IMctionö V. geschlossenen Ver¬
gleich zwischen dem Erzbischvff Gerhard und
der Siadt Äremen, in ftmen ungevruckten
Urkunden, pa^. lis. abdrucke« lassen.

t) Renner beschreibt sie in seiner Chronica sä !i.
a. conf» Mushard mo//«m. KsöV/». Lrem.
xaZ. 66.
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1218. mervvrde c>n, wurden, weil man keinen
Verdacht hatte, eingelassen, überwältigten aber
ganz unvermuthet des Herzogs daselbst befindli¬
ches und das Schloß im Besitz habendes Hofgesin¬
de, und nahmen also das Schloß ein. Der ge¬
glaubte Wund erthater kam gleich darauf weg,
und niemand wußte, wo er geblieben war. Noch
jetzt hat man von ihm im alten Lande das Sprich¬
wort: „Es hilft, als Gr. Ockberrs Segen.,,

1220. Erhub sich ein machtiger Streit zwischen dem
Erzbischoff Gerhard und der Stadt Bre¬
men. Denn obgleich die Bürger von Bremen
die Zollfreyheit von ihrer Stadt an, die Weser hin¬
ab, bis in die See hatten, womit sie, aufBitte
des heil. XVillehsöus, Rar! der Große begna¬
digt v), und verschiedene seiner Reichsnachfolger
solches bestattigt hatten v): so verlangte doch der
Erz bisch off von allen dieWefer hinab gefandtm
Waaren einen Zoll, der an seinem zwey Meilen un¬
terhalb Bremen belegmm festen Schlosse Wit¬

te ri¬

tt) S. Oben beym Jahr 788. x^L- 201.

v) S. Oben beym Jahr im. x^- 2l6.
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12^0. tenborg erlegt werden sollte. Hierzu
wollten sich nun die Bremer durchaus nicht verste¬
hen, sondern fuhren mit ihren Schiffen, ohne an¬
zulegen, vor der Witte«borg vorbey, trieben auch
mit ihrem Biere, das man vorzüglich gut fand,
und in allen Seeplätzen vor andern suchte, vortheil¬
haften Handel mit Auswärtigen; so daß, wie Ren¬
ner meldet, der Bremische Bürger eine fette Kuh
für eine Tonne dünnes oderTaftlbier von den Frie¬
sen kaufte, und, wenn er selbige schlachtete, für
die Haut so viel erhielt, als ihm das Bier gekostet
halte, folglich das Fleisch, Eingeweyde und Tallig
für nichts rechnen konnte. Das fette Vieh ließen
aber die Friesen auf dem sogenannten Friesen-
werd er, so zu Nenners Zeiten bereits die Grö-
pelinger Weyde war, weyden. Weil nun also
der Erz bisch off zu Lande der Stadt.nichts anha¬
ben konnte, so suchte er ihren Handel zu stvhren,
und ließ bey der Wittenbors die Weser bis auf

P 4 ' «in

Hieß also, weil es weiß angestrich«» war.
OII^lLl^IVL in c/^s«. p. 80. nmnr es /^«vm
«O<?»?.
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12-0. ein Misses sogenanntes Fährgatt 5) über-
pfählen, welches letztere er mit einer eigends dazu ge¬
schmiedeten großen und starken Kette verschließen
ließ z/). Wie die Bremer dieses erfuhren, rü¬
steten sie ein großes Schiff aus --), segelten damit

bey

5) D. i. eine enge Ocffnung, da nur ein Schiff
zur Zeit hindurch kommen kann. So heißt Hie¬
selbst Fährgatt «bey der großen Weserbrücke
„die Ocfnung unter sbey^j dem Wasserrade,
„wo die Schiffe durchfahren.,. Laut des Bre¬
misch - Nieders. Wörterv. B. I. ZZ2.

z/) Wem fällt bey dieser Heldenthat der Bremer
nicht die ahnliche Geschichte der Haerlemcr von
der Zeit der Kreuzzüge ein, welche den Haver»
von Damiata in Egypten, den die Saracenen
besetzt, und dessen Einfahrt sie ebenfalls mit ci¬
tier ungeheuern Kette verschlossen hielten, gleicher¬
gestalt mit ihrem Schiffe zersprengten, und da¬
durch das blanke Schwert mit dem goldnen
Kreuz als ein Gnadenzeichen in ihr Stadtwap-
pen gesetzt erhielten.

s) Renner nennt dieses Schiff: eine Kogge zum
Orlog, davon das Bremisch - Nieders. Wo»
terb. B. II. r>. 8z6. folgende Erklärung giebt:
„Eine Art Schiffe, die etwas breit, vorne und
„hinten etwas rund sind, und vormal« im Krie-
„ge gebraucht wurden.,.
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1220. bey hohem Wasser und günstigen Winde auf
die Kette loß, daß selbige in Stücken flog, und ris¬
sen die Pfähle wieder heraus, dadurch die Schift
farth also völlig wieder frey wurde. Der Erz bi¬
sch off sah dieses von seinem festen Schlosse alles
mit eignen Augen an, konnte es aber nicht verweh¬
ren. Die zerbrochene Kette nahmen die Bremer
mit nach Hause, und hingen sie als ein Sicgszei--
chen öffentlich auf. Durch Vermittelung eines
Lippischen Ritters, Namens Diderich Sachre a),
vertrug sich hernach der Erzbischoff mit der
Stadt Bremen dahin, daß er ihr dieWitten-
borg avtratt; hingegen versprachen die Bremer,
ihm binnen einem Jahre ein anderes Schloß zu
bauen 5). Darauf gab der Erz bisch off dem

P 5 Rath
a) Nach Retttiers und Dilichs Berichten, nann¬

te der Ritter das große Schiff der Bremer, des¬
sen gleichen er, als weit von der See gebürtig,
nie gesehen hatte, ein Wasserschloß, zrcem
marlnam, und rieth dem Erzbischoff zuerst gar
ernstlich, Friede mit der Stadt zu schließen. S.
Renner sä K. s. c//»'ow. xax. Zo.
ie<^.
Im Jahr 1222. baueten, vermöge dieses Ver¬

gleichs,
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1220. Rath offne versiegelte Briefe, worin er den
Bremern versicherte, sie sollten durch das ganze
Erzstift Bremen Zollfrcy seyn. Die Bremer
rissen hernach die Mitten borg ganz herunter,
führten die Steine hierher, und pflasterten die
Straßen der Stadt damit c).

Die Versicherungen wegen der Zollsreyheit
sind hernach in eignen Verträgen i2zz. 1328. und
1411. erneuert worden -/).
ilsr. Wurde der Streit zwischen dem Domprobst
und dem hiesigen Kapitel zu St. Ansgarii
wegen der St. Jakodi Kirche geschlichtet, und
dem letzteren die St.Jako bi Kirche angewiesen e).

Der

gleichs, die Stadt dem Erzbischoff das Schloß
Langwedell.

e) Fast vierthalb hundert Jahre hernach wurde der
Keller und das Fundament der Wiltenbor.^ auf¬
gegraben, und von denen daraus genommenen
Steinen der alte Weg, die Huckelriede genannt,
mit gepflastert, wie Renner erzählt aä ti. 3.

</) Dll^ILtt io c/^ov. pax 8».
,) „ Da — das Konvent zu St. AnfcKarii von der

„Zeit seiner ersten Stiftung an H,. 1187. die
„Er-



2Z5
I.CHr.
1221. Der Pabst Honorius lies diesen Ver¬
gleich durch das Domkapitel zu Hildes he im

ver-

„Erlaubniß von Erzb. Harrrvich II. bekom-
„ men , den Gottesdienst vors erste in der Wil-
„hadskirche, und auch in St. Michaelis Ka-
„ pelle zu verrichten: So entstand nachher ein
„Streit zwischen dem Kapitel St. Ansgarius
„und dem Domprobst über die Kirche St.
„ Jakob und Wilhad. Die Kanoniker, suchten
„ihr altes Recht über die Jakobs Kirche, weil
„sie erlediget, und der, dem sie verliehen, viel¬
leicht gestorben war, wieder geltend zu machen.
„Der Domprobst Friedrich hatte sie vordem
„den Konventualen verstattet, damit sie nicht
„herum irren mochten, weil sie noch keine Kitt
„che hatten, den Gottesdienst darin zu halten,
., und sie auch in den Besitz der Kirche wirklich
„gesetzt. Allein das Konvent war aus dem Be-
>, sitz verdrungen. Es mußte sich eine Zeitlang
„mit Vorbehaltung seines Rechts darin schikken.,,

„Als nun die Erledigung sich ereignete, wand«
„te sich das Kapitel an den Domprobst Bern-
„ hard, und bat es sich, wo nicht als ein Recht,
,,doch als eine Gnade aus, daß er es wieder irr
„den Besiz der St. Jakobs Kirche, welche
„ihm von seinem Vorweftr eingeräumet worden,

..sei»«»
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is-r. vermöge Brevis vom 7. März 1222. be,
stätligen /).

Kamen
„sezzen möchte. Wciler aber den Domprobstci»
„lichen Rechten nichts vergeben, und doch die
„erbetene Wolthat dem Konvent nicht versagen
„wolle; so ernannte er z Domherren und zKa-
„noniken von St. Anschanus zu Schiedsrich,
„tern, damit die Domprobsiej schadlos gehal-
„ten würde. Das Urtheil fiel also dahin aus,
„daß. weil das Konvent in wlrklichem Besitz der
„St..WillehadS Kapelle, hingegen die Dom-
„probsiei in dem Besiz der Kirche St. Jakobs
„sei; mit Genehmigung des Pabstes eine Ver-
„tauschung vorgenommen werden solle, so daß
„die Kapelle zum heil. Willehad dem Dom-
„probst, die Kirche aber des heil. Jakobs dem
„Konvent zugetheilet wurde — und au<drück-
„lich v.erabrcd t, daß die Kanoniken wegen der
„Kirche St. Jakob knue Parochialrechie, es
„sei wegen dcr Taufe. Beichlbören uns Be-
„grabnisft sich cmmassen solte>,. bis sie eines oder
„das andere von dem Dompccbst und Kapitel
„erlangt hätten :e.„ Worte Casselo in ftinen
histor. Na6)richttn von der KollegiatNrche des
heil. Anscharius in Bremen. (4, Brem. 1775.)
2tes Stück, Z. 8. pa^. 18. >y.

/) Die hierher gehörigen Dokumenten hat Casiel
I. c. p. 25. u. f.
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?22Z.^' Kamen di« schwarzen Mönche, Predi-
ger Ordens Z) zuerst nach Bremen. Ein rei¬
cher Bürger, mit Namen Rembarr, schenkte ih¬
nen den Platz, das Kloster darauf zu bauen, wel¬
ches I2Z2. fertig wurde. Es herrschte aber im Jahr
ihrer Ankunft hieselbst eine so große Hungersnot!)
und Theuerung, daß sich kein Mensch einer solchen
erinnerte. Ihre Kirche wurde erst 1485- vollendet /?).
!'.'-6. Zogen viele Bremer den Lübeckern gegen
den König Waldemar von Dannemark zu
Hülfe, und halfen ihnen auch den herrlichen Sieg
bey Bornhövte, wodurch Lübecks Reichsfrey¬
heit befestigt wurde, erfechten ?>

Er-
^) ?.?c>N5>cKi Zti Oominici, Vl-Zims ?raeäic3»

torum. Schwarze Mönche heißen sie, weil sie,
nach Cajsels Bemerkung, in seinen Nachr. Von
St. Cacharinen Kloster. (4. Brem. 1778.)
ites St. §. 2. p. s. (d). „einen langen weis-
„sen Rock bis an die Füße, mit einem schwarzen
„ Manrel um die Schullern tragen.,,

ü) S. Casiels eben angesühne Nachr. §. Z. ?. 67.
imgl. dessen Nachr. vom St. Johannes Klo¬
ster, (4. Brem. 1777.) ites St. H. i. P-4»

/) S. rvillebrands hansische Chroni!, I.Abch.
4 Abschn. x. zü. auch Oben Kap. VI- §. i. «ot. s)
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iz-8. Erlaubte König Waldemar vonDanne-
mark den Bremern, die gestrandeten Güter,
wenn sie Schiffbruch an den Küsten seines Reichs
litten, zu sammlen, und verboth seinen Untertha¬
nen, sie darin zu hindern 6).
»229. Bis dahin war zu Bremen nur eine
Pfarrkirche gewesen, welche der Mutter unsers
Hevlandes geweyht war, und von ihr den Namen
Unsrer Lieben Frauen Kirche noch heutzuta-
ge trägt. Diese schien anfanglich hinreichend für
die Stadt zu seyn, besonders da nebst derselben der
Dom, dieWillehadiKttche, zwey Klöster
und mehrere Kapellen in der Stadt standen,
welche zwar keine Pfarrgerechtigkeiten hatten; in
denen aber doch allezeit Gottesdienst gehalten wur¬
de. Allein Bremen selbst ward nach und nach
immer volkreicher, die Stadt ward mehr angebaut,

auch

6) Das Doeument ist «Zarirt gpuä L7^^ XVII.
Xalenä. ^UAulri, Inäictione prima, d. i»
den 16. Iuly I22Z. und abgedruckt in I. p.
Cassels Nachr. von einigen Freyheitsbriefen,
welche der Stadt Bremen zu Beförderung ihrer
Handlung im XIII. Jahrhundert ertheilt wor¬
den, (4. Brem. 1766.) §.s. xscx- 7*
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I2.Y. auch in den Vorstädten ließen sich immer mehr
Emwshner häuslich nieder. Hierdurch wurden die
Parochialgeschäfte dem an U. L. Fr. Kirche stehen¬
den Priester/), und seinen zween Kapellanen
zu schwer und zu häufig, so daß selbst manche Kran¬
ke , ohne Besuch und tröstlichen Zuspruch der Geist¬
lichen, die Schuld der Natur bezahlen mußtrn.
Man wandte sich also, abseilen der Stadt, an den
damaligen Pabst GreIorius IV. ließ demselben
dieses vorstellen und ersuchen, daß er aus der einen
Pfarre ihrer drey machen möchte: sodann würde
man nicht verfehlen, noch zwo andere Kirchen zu
bauen. Der Pabst gewährte die Bitten der
Bremer, und trug in einem Breve dem damaligen
ErzbischoffGerhard II. auf, solches zu bewerk¬
stelligen. Dieser unterzog sich auch diesem Geschäf¬
te willig. Und nachdem er diese bisherige einzige

Pfar-

/) Er heifit in allen Dommenlen Karkheer, Kirch¬
herr, S. Cassels N^chr. von U.L. Fr. Kirche,
Ites Stück, (4. Brem. 177z.) F. 3. pax. 6.
Nach der Reformation hörte diese Benennung
auf. und hießen sie Predlkanlen, ders. 2te«
Stück, (4. ib. Z775 ) Z. 14« Zv. sä sn.
1527-
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i-2y. Pfarre in ihrer drey, nemlich zu U. L. Frau¬
en, St. Martini und St. Ansgarii durch
seinen Domdechant und das Domkapitel
hatte abtheilen lassen, so bestättigte auch der Erz¬
bischoff Namens des Pabstes diese Abtheilung
durch ein eignes darüber von ihm ertheiltes Docu-
ment, in welchem die Grenzen dieser drey Kirchspie¬
le, nach den Straßen, Häusern und Plätzen ge¬
nau so bestimmt werden, wie sie sich bis auf den
heutigen Tag noch verhalten m). Im nemlichen
Jahre fieng man denn an, die beyden anderen Pfarr¬
kirchen St. Martini und St. Ansgarii zu
bauen »): und zwar die letzte auf einem demCol-
legiatstift zu St. Ansgarii vom Erz bisch off
Gerhard geschenkten Platze o).

Schon
m) Das Document vom Erzbischoff Gerhard II.

sieht bey Casiel 1. c. i. Stück, p^F. iz. allem
ohne Datum. S. auch Oben Kap. III. Z. 22.
f. 9Z.

») S. Casiel Nachr. von der St. Martini Kir¬
che, tz. 2. paß. z. u. f.

a) Es saqt zwar Casiel in seinen Nachr. von der
St. Ansgarii Kirche, sSt. §. 9. x^. iy. u.f.

Ren-



241
Z.CHr.
i2Z4. Schon lange hatten die Erz bisch öffe zu
Bremen mit den Stedingern in Feindschaft
gelebt; doch war es noch nicht zu offenbarem Kriege
gekommen. Aliein in diesem Jahre brachen jene
Streitigkeiten in ein Helles Kriegsfeuer aus: zu wel¬
chem unsre Stadt das ihrige redlich beytrug/).

Weil

Renner melde, aä ^nn. ii88. Pabst Cle¬
mens habe dem Kapitel zu St. Ansgarii einen
Platz zur Erbauung der Kirche geschenkt: allein
weder in dem Niedersächsischen Original, noch in
einer hochdeutschen Uebersetzung der Renner-
sehen Chrvnika, habe ich solches finden können.
Und wie sollte auch der Pabst einen Platz haben
wegschenken können, der ihm nicht zugehörte?
Es ist darum vielmehr so zu verstehen: Der
Pabst bestattigte die vom Erzbischoff geschehene
Schenkung.

Erzbischoff Gerhard nemlich und die Stadt
Bremen hatten im Jahr l2zz. bereits einen
Vergleich getroffen, kraft dessen sie sich wechsel¬
seitig verbindlich machten, einander Hülfe wn
der die ketzerischen Sredinger zu leisten: dage¬
gen der Erzbischoff den Bürgern viele und be»
sondere Freyheiten ertheilte. Der Probst und
Kapitel zu Bremen belMigten diesen ^nno

U. Theil. O. vomi.
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i-z^'Weil die Stedinger einen gewissen Edel¬
mann schützten, welcher einen Priester todt geschla¬
gen halte , wurde das Kreuz wider sie gepredigt,
und zween Prediger-Mönche rciscten aus dem St.
Catharinenkloster zu Bremen ins Gronin¬

gen

vomini NccXXXIII. Xl. X^IenZ. ^pril.
(d. i. d. 22. März i2zz.) gclroffcue» Vergleich,
wie auch der Prior u» d übrige Lonvcnl eer
Mönche Predigerordens bieftldst, nemlichcn
Tages. Die dieses enthaltenden Documente
hat Casstl in seiner Samml. uugedruckter Ur¬
kunden, paZ. i22. und4Ü2.

Die Veranlassung zu dieser Ermordüng gab der
Priester selbst. Denn als die Ehefrau des den
Mord begangenen Edelmanns bey jenem, als
ihrem Beichtvater commumcirte, steckte er ihr
höchst unbesonnener und unerlaubter Weise der,
von ihr erhaltenen Beichspfenning (welcher, sei«
ner Meynung nach, ansehnlicher hätte seyn svl-
len,) nemlich ein Flinderke, oder 4 Grorenstück,
anstatt der qemeihetcn Hostie, in den Mund.
Die Frau klagte diese Behandlung ihrem Man,
ne, welcher alsoforl den Priester darüber zur
Rede stellt, und, wie er von selbigem noch Über¬
bein schandlich verhöhnt wird, in grimmigen,
Eifer sein Schwert zieht, und ihn damit ersticht.
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1234. ger- und das ganze benachbarte Land weit
und breit, diesen Endzweck auszuführen. So wurde
eine ansehnliche Armee von mehr denn 40000 Kreuz¬
trägern wider diese vorgegebene Ketzer zusammen ge-
bracht. Die Stedinger wehrten sich zwar un¬
terAnführung ihrer Haupter Bolke von Barden-
flech, Tanns von Handrrorp, Derroerd von
Diecke und anderer tapferer Krieger wie Löwen,
und vertheidigten sich aufs hartnackigste: allein in
der am Sonnabend vor Himmelfahrtstag, (war
den 27. May 1234.) gehaltenen entscheidenden
Schlacht, mußten sie der übergroßen Menge ihrer
Feinde weichen und zuletzt unterliegen. Sechstau¬
send S t e d i n g e r wurden dabey auf dem Schlacht¬
feld erschlagen, viele ertranken auf der Flucht in der
Weser, und der unglückliche Ueberrest dieser alten
streitbaren Nation wurde von den ergrimmten enthu¬
siastischen Siegern, auf eine gar nicht Christliche,
sondern äußerst grausame und unmenschliche Art und
Weise, mit kaltem Geblüte gekostet, und also das
ganze Volk ausgerottet. In ihr Land theilten sich
die Sieger, Oldenburg bekam den größten Theil
davon, wie auch der Erzbisch off von Bremen»

O. , Die
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i2??'T)ic Stadt Bremen erhiklt, zum Ersatz
für die dem Eibisch off geleistete Hülse, einen
Theil > . Landes, laut einer von dem Erzdi-
schoff, den Grafen von Oldenburg und an¬
deren desttarllen Urkunde. In Bremen entstand
darüber große Freude, und feyerte man diesen Sieg
mit einer stattlichen Procession »).
I2Z5. Belagerte Herzog Orro von Braun-
schweig vom 24.Februar an, die Stadt

Bre-

»-) S. Renner n. a. VH.IL'kZ p. 82. ^.
^//e»-t. //ö. Fk-em. p. 480. v. Halrm
Öldendurgifthe Geschicht, B. I. paK. 190.
u. f. Cassels , B. I. Th. 2. p. 256.
u. f. Desselb. Nachricht vom St. Cathari-
ncn Kloster zu Bremen, I. St. §. 4- p^- y»
(I. ^.Prarje) Herzogthümer Bremen und
Werden, B. VI. p^F. 545- «. f.

/) Er war Herzogs Wilhelm zu Lüneburg Sohn
und Herzogs Heinrich des Löwen Enkel. Er
führt ist der Geschichte den Beynamen /'//e?'»
das Kind, weil er im yten Jahr seines AlrerS
seinem Vater im Lüncburqischen succedirte. Er
erbte auch von seinem Oheim Heinrich, dem
Pfalzgraftn vey Rhein, den Zellischen Antheil,
und wurde von Kais. Fridertch II. zum ersten

Her-
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i2Z5. Bremen, weil er glaubte, von wegen seines
Großvaters Heinrich des Löwen Ansprüche auf
dieselbe machen zu können. Er verheerte zwar das
umliegende Gebieth derselben: allein die Stadt
selbst konnte er nicht erobern. Er erpreßte nur ein
ansehnliches Geld von ihr, zog wieder heim, und
schloß, nach empfangenen verschiedenen ansehnlichen
Lchngütern, im folgenden Jahre mit dem Erzbi-
schoff zu Bremen Friede

Dieser committirte um eben die Zeit das
Domkapitel, den Streit zu untersuchen, wel¬
chen das Kapitul zu St. Ansgarii und der
Rath zu Bremen mit dem Kapitul zu St.
WiUehadi hatten, daß nemlich letzteres dem er¬
steren Eingriffe in seine Gerechtsame gethan hätte,
worüber sich erstere Parthey beym Erzbischoff
beschwert hatte. Die Relation welche das D o m-
kapitul hierüber dem Erz bisch off ertheilte, fiel

O. z zu

Herzog von Braunschwng-Lüneburg qemacht,
I2Z5. Er ist der gemeinschaftliche Srmmnva
ter aller heutigen Churfürsten und Herzoge von
Braunschweig-Lüuevurg.

?) VII^MII c/?,-o??. psß. 84-



246
J.CHr.
i2Z5. zu Ungunsten desKapituls zu St. Wil¬
le hadi aus: so daß auch den 25. Ziily i2Z5. Ar--
noldus, des Erzbischoffs Vicedominus,
dem Kapitul zu St. WUlehadus diesen Ein¬
griffin die Rechte der Ansgarianer, bey Stra¬
fe des Banns schriftlich untersagte
12Z8. Schlich sich zu Nachtzeit ein gewisser Pri--
ster, Namens Mlarquarr, in den Pallast des
Erzbischoffs Hieselbst, und stohl daraus, was
er darin antraft'. Er wurde aber darüber ergriffen,
entweiht und aufgehenkt m).
i2qz. Verbanden sich alle Canonici zu St.
An'sgarii wider ihren Probst Hermann, der
ihnen ihre Prabenden und Einkünfte eine Zeitlang
entzogen hatte, solches nicht langer dulden zu wol¬
len. Sie versammleten sich des Endes in ihren
Amtskleidern in der Kirche, und kamen hierin eid¬
lich überein, daß sie einmüthig zusammen halten
wollten, bis sie die entzogenen Güter wieder zum

, Con-

«) S. Cafsels Nachr. von St. Atlsgarii Kirche,
2. Stück, H. 12. xaz. 22.

«-) VIUCMI e/^omc. paZ. 84. Ein Laye wür,
de seyn verbrannt worden.
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Convent gebracht hätten. Sie klagten darauf
dicibncn zugefügteUngttechligkeit dem Erzbischoff
Gerhard, der ihnen auch alsofort zum ruhigen Be-
sch ihrer Prabcndcn verhalf: in welchem Jahre auch
das Kapitel den Lechnam seines Stifters, des
Erzbischoffs Harrwichs II. mit Erlaubniß deS
Domkapitels, aus turn Dom abholte, vor
dem Hochaltar in St. Ansgarii Kirche feyerlich
wieder einsenkte, und sein Gedächtniß alle Jahre
nachher mit gewohnlichen Cerimonien begieng

Desselben Jahrs schloß die Stadt Bremen
mit dem Grafen von Oldenburg einen Vertrag,

kraft dessen, der Graf, wider Willen der Smdt
weder Festungen noch Schanzen am Ufer der We¬

ser anlegen sollte; auch daß die Bremischen Bürger
durch die ganze Grafschaft von allen Zöllen frey
seyn, und sich des Schutzes des Grafen wider alle
Widerwärtigen allemal zu erfreuen haben sollten.

In den Jahren 1557» ^261.14^. 1408.1461. ist
Q 4 die-

2) Cassil, 1. c. pgx. 2z. S. a«ch Oben Kap.M.
§. 24. xaZ. iol.
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Z24z. dieser Vertrag jedesmal erneuert und von bey¬
den Seiten bcstättigt und besiegelt worden ?/).
1244. Fiel ein Bogen des Gewölbes auf dem Chor
drr St. Ansgarii Kirche, während man noch
an der Kirche selbst bauete, herunter: denn das Ge¬
wölbe wollte noch nicht halten. Es zerschmet¬
terte den Mauermeister nebst vier Gesellen 2).
1246. Schloß der Erzbisch off Gerhard mit
der Stadt Bremen einen merkwürdigen Ver¬
gleich «).
1252. Bestätigte ö) der Römische König Wil¬

helm

9) I. c. r-sx. 85.
s) Renner in snncr Chronik«, bey diesem Jahre.

s) Er ist datirt: in /e5Mo?m, anno präcis
lViccXI.Vl. Inäictione IV. 2Kai. ^uZ. (d.
i. dcn zi.Jttly 1246.) «>nd lateinisch zu lese»
in Lümgs Reichsarchiv, ?art. l'^ec. contin.
IV. vaZ. 220. secz.

6) Laut /)?/>/oMa?//^. 6. /Vntverp. ck. IV. Kal.
Vctobr. Ncci.II. (d. i. den 28. Septembr.
1252.) zu finden in latcmischer Sprache in
LüniZs Reichsarchiv, Ibio'. psZ. 222. in la¬
teinisch- und deutscher Sprache aber hinten, bey
den Urkunden, lubNro. V.
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<-) geborner Graf von Holland,
das von Kaiser Heinrich V. der Stadt Bre¬
men ertheilte Privilegium </).

Q 5 Er-

c) Er war seinem Vater Florcmmu^ -V. den
18- July. I2Z4. in der Regicrur!^ üii^r Erb¬
grafschaft gefolgct, da sein Vater zu Ntjon von
dem aken GwfcN von Clcrmont in einem Tbur-
nier erstochen war (S. XU^M^^K
«/a^^i/Lc?- t/e,-. 2 äeel psZ. zz.
^. VV^QII^X^ ^e?/.2äeel, p^Z.
374. sq.) und wurde den l. Novemb. 1248-
auf Anstiften des Pabstes Innocenrius IV.
wider den in den Bann gethanen Kaiser Fride-
rich II. und dessen Sohn Lonrad IV. zum
Römischen König gewählt, (S.KI.MKtt/V.

I. c. x. 2Ü7. VV^QM^K I. c. p.
Z82.) Er behauptete sich auch bey dieser Wür¬
de bis an seinen Tod, den er den ZO. Jan. 1256.
ganz unvermuthet fand, indem er an diesem
Tage von seinen rebellischen Unterthanen, denen
Bauern aus Hoogwoud bey Medenblick in
Westfrießland, auf dem Eise, welches ihm un¬
ter seinem Pferde brach, (daher ihm seine Leute
nicht zu Hülfe kommen konnten,) mit Knüttel»
und Springstöcken erschlagen wurde. (S.
KI.1M<kI^MLK. I. c. l.öeel, p. 64. W/^.
cZMHHK I. c.) Bereits Himo vni Nvci.II.

fecull-
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1-57. Erhub sich eine Zwietracht zwischen dem Erz¬
bischoff Hildebold und der Stadt Bremen,
wegen des von jenem am Ufer der Weser erbauten
Schlosses Warflethe, wodurch viel Unheil ent¬
stand: indem dcr Erzbischoff die Friesen wi¬
der die Stadt aufhetzte, die mit Sengen, Brennen,
Rauben und Morden derselben großen Schaden
verursachten. Diese Fehde dauerte ganzer drey
Jahre: da machte Erzbisckofs Hildebold Frie¬
de e), und übergab sein Schloß Warflethe dem
Rath zu Bremen, der es damit, wie chmals mit

der

secnncZo Iclus ^unii, Inckcr. Xma (d. i. den
12. Iuny 1252.) hatte König >Vlll)elm den
Bürqern zu Bremen und Slave große Freyhei¬
ten verliehen in cincr von den« Grafen Floren-
rin von Holland Anno vni NLLi^Il. feria
Ilela volr Assumpcionem deats lVl^rie Vir^.
(d. i. d. 23^ Noocmbr. 1252.) anerkannten und
besiältigtcn Urkunde. S. Cassels
B. II. z. St. pax. 279. u. f.

S- Oben not. v) w)x) pax.2l6.2i7.Lüm'As
Reichsarchiv I. c. p. 222.

e) Vermöge eines, zu Rustringen geschlossenen
Vertrags am T 'q" St. Matthtä des Apostels,
(d. i. den 25. Februar) 1200.
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i257.^'der Wittenborg, machte; und es bis auf
den Grund niederreissen ließ. Zugleich versprach der
Erzbischoff, keine Festung am Wescrufer künf¬
tighin anzulegen/).
1-58. Bis jetzt waren, nach einer alten Anmerkung
in der Rcnnerschen Chronika, die Häufer in der
Stadt Bremen meist von Holz gebaut, und mit
Stroh gedeckt: daher geschah cs, daß, wie in die¬
sem Jahre Brand hiesclbst entstand, beynahe die
ganze Stadt ein Raub der Flammen ward.

Im nemlichen Jahre schloß die Stadt Kölln
am Rhein einen Vergleich mit der Stadt Bre¬
men, kraft dessen bestimmt wurde, wie es mit Arre-
station der Schuldner zu halten sey

Ver-

/) Dieser Vertrag wurde zwischen beyderseits
Contrahenten zwey Jahre darauf 1262. erneuert.
Man unterscheide diese Vertrage ja von den so¬
genannten Lovco^ati/ ///M^o/«//?///, davon
die /i^it. F?e7?7. xa^. 74z. bis
775. nachzusehen.

5) Ist «Zatirt im vvcemdr. 1258. und abgedruckt
in I- P. Dassel von einigen Vertragen mit der
Stadt Bremen/ (4. Brem. 1767.) 5. 2. psx.
4. u. f.
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l^üi. Verkaufte der Rath zu Bremen dem
Kapitel zu St. AnSgarii einen Kamp, der
Tegelenkamp genannt, außerhalb der Stadt,
bey der St. Jakobs Capellen von der Stein¬
straße bis an den Fußsteig belegen, um und für die
Summa von 12 Bremer Mark. Denn wie der

Rath die wegen des großen Brandes bey Fn'de-
ricl? Odtlien, Cantor am Dom gemachte
Schuld nicht bezahlen konnte, verklagte ihn der
Gläubiger beym geistlichen Gerichte. Dieses
lud den Rath vor, um zu Osnabrück, zu sei¬
ner Verantwortung, gegen des Domcantors
Anklage zu erscheinen. Der Rath aber fand ge¬
rathener, jenen Tegelenkcnnp zu verkaufen, und
mit dem daraus gelösetcn Kausschilling seinen Gläu¬

biger zu befriedigen. Nach der Zeit kaufte der
Rath den Tegelenkamp wi»der an sich.

5-6z. Ertheilte der Rath Klcls ^ii (d. i. den
isten May,) der hiesigen Tuchhändlcr Socie¬
tät ihr erstes Privilegium, welche darum auch
i?6z. den z i. May ihr fünfhundertjahriges Jubi¬

läum
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isü3. läum feyerte, auf welches goldne und silber¬
ne I u i> e l m e c>a i l l e n geschlagen wurden /?).
i-^Z- Ertheilte Erich, Herzog von Iütland
den Bremern die Freyheit, in seine Länder zu
kommen, und daselbst Handlung zu treiben ?').
i27l. Erhielten die Zünfte vieler Handwerker in
Bremen ihre eignen Gerichtsherren aus dem Mit¬
tel E. H. E. H. W. Raths, welche man hier
Morgensprachsherren 6) nennt. Dilich

berich-

S) S. Kurzgefaßte Nachricht von der Societät
der Tuchhändler in Bremen, deren Ursprung,
Bestehen und jezigen Jubel zum Andenken ih¬
rer fünfhundertjahrigen Stiftung gefeyert,
nebst Beschreibung der dadey geprägten Ge-
dachmißmünzen, 4. Bremen i?dz. nebst dem
Aboruck der in Kupfer gestochenen Münzen.

?) Das Document ist datirt Anno Oni
N^dL?^X c^uinto in cUe besti Oominicj
confessoris, d. i. den 4. August 1265. und ab»
gedruckt in I. p. Lasiels Nachr. von einiger»
der Stadt Bremen ertheilten Zreyheitb-Brie¬
fen, (4.Brem, i?ü6.) ^.5.

/^) Von der Etymologie dieses Worts, S. Btt-
misch-Niedersächs. ÄLvrterd. B. IU. , 88.

Von
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1-7 l. berichtet, daß man sie hier schon vor zehen
Jahren verlangt habe.
1-75- Wcyhete Erz bisch off Giestlberr, gebohr-
ncr Herr von Bronck horst auf den grünen
Donnerstag /) das heilige Ocl hieftlbst in der Dom-
kircht. Einer seiner Leute bekam Handel mit einem
hiesigen Goldschmied, und verwundete denselben in
zornigem Muthe. Dieser rief seine Mitbürger zu
Hülfe, welche auch alsobald den Erz bisch öf fli¬
ehen Pal last stürmten, alles was darinnen be¬
findlich war, theils raubten theils zertrümmerten,
und ihn endlich von innen in Brand steckten. Ver¬
geblich both ihnen der Erz bisch off alle billige Ge¬
nugthuung an: er fand sich so gar genöthigt, sich
mit Lebensgefahr aus der Stadt zu flüchten. DieS
alles brachte ihn gegen die ganze Stadt gewaltig
auf: und nahmen sich'seiner die Friesen eifrig an,
welche, in Verbindung mit den Rustringern,
die Bremischen Schiffe anhielten und wegnahmen.

Die

Von der Sache selbst handelt Post in seiner Nach¬
richt von der Regimentsverfass, und dem Rath
zu Bremen, §. 21. pa^. 33.

/) War der i^. April 127s.
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i-7-i. Die Stiftbremische Ritterschaft,
welche cs mit ihrem Erz bisch off hielt, behan¬
delte die Bürger, welche sich ausserhalb ihres Ge-
bicths blicken ließen, ebenfalls feindselig, und den
sie nicht lebendig gefangen bekamen, (der sich dann
mit einer großen Summa rcmzioniren mußte,) den
verwundeten oder todicien sie. Die Bürgerschaft
wurde eüdlich dieser Händel müde; sie suchte und
erdiclt Verzeihung beym Erz bisch off, nachdem
sie barfuß zu ihm hinaus gegangen und ihn gar de¬
müthig darum gebethen hatte. Die Rädelsführer
jener Plünderung und die Brandstifter wurden em¬
pfindlich bestraft m).
i-7y. Ertheilte Magnus König von Norwe¬
gen den Bremischen dahin und insonderheit nach
Bergen handelnden Kaufleuten, viele sonderliche
Freyheiten »).

Litt

m) Der Hanpträdelssührer, Namens Remeke
Brunshaver, wurde einem Pferde an den
Schwanz gebunden, zur Stadt hinaus geschleift
und lebendig ^rädert. S. ^W,-?. ///-c»^.

r>3F. 720. 721.

«) Das Documenr ist öarirc Fe^i/ ^nno vni
MLL?
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J-Ehr.
128z.'Litt Bremen viel durch Brand, welcher
d«n n.May einen großen Theil der Stadt verzehr¬
te. Im nemlichm Jahre weyhete der Erzl> j sch off
die Catharinen Kirche der Predigermön¬
che ein o).
1284. Wurde die Stadt Bremen in die deutsche
Hansa auf- und angenommen /?).
1286. Bauete der Erzdischoff das Palatium
zu Bremen, so daß man oben durch einen Gang
in den Dom gehen konnte: und stand der Gang
auf hölzernen Pfeilern. Das Haus selbst war mit
blauen Schieftrsteinen. gedeckt.
1287. Hatte der Pastor zu St. Willehadi
mit dem an U. L. Frauen Streit, wegen dem
Begräbniß der Fremden hicselbst. Der Dom¬
probst entschied denselben also: Wenn ein Fremder

hie-

septusZeilmo oono, ieptimo IcZus
H,ußulii, b. i. den 7. August 127Y. S-Casiels
Nachr. von einigen Freyhcitsbriefen, (4.Brem.
I7vö.) F. 7. pax. io. seiz.

0) S. Kassels Nachricht vom St. Catharinen
Kloster, (4. Bremen 1779.) 2 St. §. 8. x. 20.
S. VOittebrands Hansische Chronika, x. II.
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?28^ lmselbst stürbe, der die Stadt Bremen als
Kaufmann besuchte, der sollte begraben werden, wo
er solches begehrte: wenn aber sonst ein Reisender
hier stürbe, der sollte zu St. Willehadi begra¬
ben werden«

1288. Wurde der Kuhgraben fertig, darauf
man aus der Wumme bis vor die Stadt zu
Schiffe fahren kann. Der Erzbischoff Gisil-
berr ertheilte darüber der Stadt einen Freybrief.
1-89- Schloß derselbe Erzb i sch o ff mit dem Ra t h
zu Bremen die Uebcreinkunft, daß der Rath in
der Stadt in weltlichen Dingen volle Macht haben;
der Erzbisch off aber sich nur um das geistliche
Regiment bekümmern sollte
1291. Erhielt die Stadt Bremen das Recht in
der Och um zu fischen.
1292. Hielt der Erzbischoff eine Provincial,
synode der Geistlichkeit in hiesigem Dom, auf
welcher, unter andern, beschlossen wurde, daß, wer
einem Geistlichen Schaden zufügte, oder ins Recht

, der

S. ^e^. nH'. Mß. 722.
ll. Theil. R
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i2.)2. der Geistlichen griffe, derselbe in den Bann
gethan werden sollte.

Im nemlichen Jahre nahm Erich, König
von Norwegen, die dahin fahrende» und han¬
delnden Bremer in seinen besondern Schutz >).
!-94- Nahm Erich, König von Norwegen
die Bremer zu seinen vertrautesten Freunden an

Er-

7) Das darüber ertheilte Privilegium ist datirt in
civitare A^'FM. Anno vomini U°LL° no»
vsAelirno secuncio. Xdus ^ulü, d. i. den
!5.Iuly 12^2. und abgedruckt in Cassils
Nachr. von einigen Freydeitsbriefen der Stadt
Brerm (4- Brcm. 1760.) §.9. p. 15. f.

/) Er nennt sie: „ samiliarillimos et ipeci-zles
„suos 3micc>8," in dem Privilegium <j.
^//ttmöc.'-Fe XII rv^Iencl. AuZ. Anno Oominj

nonsKslimo 4W, d. i. den 2i.Jul»
1204. welches, so wie die Bestattigung desselben
durch König Erichs Sohn und Nachfolger j„
der Negierung, den König Haquin von Nor¬
wegen, durch ein TV/?»//«»?/?? 6. <j. 1292. m
vi^ilia beÄti F<???^o/omn' Apü, d. i. d. 2z.
August. Cassel in seiner so eben angeführten
Nachricht von einigen Freyheitsbriefen der
Stadt Bremen aus dem izten Jahrhundert,
§. 11. IV. VI. p. 18. und IV. V41. -y.
hat abdrucken lassen.
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Errichteten der Erz bisch off Giselberr, die
Stadt Bremen und die Rustringer, als ein
damals noch freyes Volk, ein Bündniß wider das
LandABührden
i°zi. Schloß der Erzbischoff mit der Stadt
Bremen einen schriftlichen Vertrag, daß einer
dem andern mit allem Vermögen beystehen solle,
auch daß nirgends imStifteBremen feste Oer--
ter angelegt würden u).
-30z. In diesem Jahre v) wurde der Rath mit der
Bürgerschaft eins das sie ihre Stadtrech¬
te 5) beschreiben wollten

R 2 Kam
e) ^W»-?. //K. >n/>. Fnm. p. 48c?. Casiels Nach¬

richten von der Reichsstadt Bremen ehmaligen
Verbindung mit dem Lande Würden, (4.
Brem. 1770.) §.4. f.

«) VicZ. cir. p. 480.
v) Den Donnerstag nach St. Andreä, d. i. den

5. Decemb.
^) Ohne Zuthuung oder ConsenS eines andern.

S. -M^t. cit. pag. 89.
^) Sind die sogenannten alten Statuten. S. den

historischen Vorbericht meiner Grundgesetze,
§. i. pi^- XXIIl.

N) S. Cajsel von den Gesetze« der Reichsstadt
Brem.
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^Zo^'Kam die Fähre beym Lemwerder zur
Scadl: auä) erhielten die Lohgärber zu Bremen
ihre Rolle vom Rath hicselbst.
izaö. War eine große Wasserflut!) Hieselbst,
welche an den Deichen, dem Lande, und dem
Viche großen Schaden that.
iZ°7- Seit geraumer Zeit hatten sich viele reiche
und angesehene Familien des Regiments von
Bremen, welches damals jährlich abwechselte,
und eigentlich nicht lebenswierig dauern sollte, der¬
gestalt bemeistert, daß dasselbe gleichsam ihnen und
ihren Familien erblich blieb. Sie, ihre Anhänger
und Klienten verübten auch gegen andere Bürger
tausend Mmhwillcn und Ungerechtigkeiten. Endlich
veranlaßte die frevelhafte Ermordung des Bürger¬
meisters, oder vielmehr Rathsherrn, Arnold
von Gröpelingen daß diese mächtige Familien aus

Bre-

Brem. c.II. §. iz. p. 25. u. f. Post von dem
Rath zu Bremen, §. 13. p. 17« von Halem
Geschichte von Oldenburg, B. I. p. 242.

2) D. i. ihrem Zunftbrief und sonstige Privile¬
gien. Sie ist danrt den 28. Nov. 1305. und
in alter nieocrsächsischer Sprache bey Renner
aä K. a. zu lesen.
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IOZ7. Bremen verjagt, in die Acht erklärt,»und
damit Ruhe und Ordnung Hieselbst wieder hergestellt
wurde a). Die Geächteten wollten dieses aber
nicht so hingehen lassen; sondern wandten sich mit
ihren Klagen an den Herzog von Braun¬
schweig, Lü neb urg, der ihnen auch Gehör gab,
die Stadt Bremen belagerte; aber nichts dawi>
der ausrichten konnte. Auch erkauften sie mit
schwerem Gelde die Stifts edel leute: welche
ebenfalls gegen die Stadt auszogen; aber auch
nichts dawider vermochten. Nach beyderseitigem
großem Schaden 5) wurde endlich das Jahr darauf

R s Frie-

«) Die Namen der in die Acht erklärten hat Ren¬
ner kici Ii. A. bemerkt. Ich habe die ganze Ge-
schichre Oben weiilauftiger erzahlt, S. Kap. VI.
§. 7-9. paZ. 16. u. f.

5) Unter ander» zerstörten die hiesigen Bürger die
denen Sttftseveln von Bremen, welche nachher
den Namen Bremer angenommen haben, und
deren AdeUche Wohnsitze man in (Scharffs)
Sammlungen rc. 111. Samml. p. 64. sz. fin¬
det, gehörige, im Gericht Schwachhausen,
nahe bey hiesiger Stadt auf dem jetzigen Bark-
Hofe belegen gewesene Burg. S. tNushard

»06//. Fr-ems«/'. iZ8. u^f.
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izo^'Friede geschlossen, und die Vertriebenen muß¬
ten draußen bleiben. Bey der Gelegenheit wurde
die Stadtmauer um die sogenannte Step Hans¬
stadt geführt, und selbige mit in die Ringmauern
der Stadt eingeschlossen: doch blieb das Thor die
Natel noch immer stehen.

Nemliches Jahr litt die Stadt Bremen zwey-
mal großen Brandschaden,
izoy. Wurde ein Graben um das ganze Vieh¬
land gezogen, und verordnet, daß selbiger zu
ewigen Zeiten sollte erhalten werden. Seine Gren¬
zen beschreibt uns Renner aä n. s. sehr genau.
Auch wurde beschlossen, daß künftighin jeglicher
Landmann im Vieh lande seine eignen Waffen
haben solle, nemlich eine eiserne Sturmhaube, ein
paar Blechhandschuhe, einen Schild, eine Heile,
parte und eine Pique von isFuß und nicht kürzer,
bey i Mark Strafe r).
iz°9. Wurden die Außenwerke der Stadt ver¬
stärkt, und Warthen rundumher angelegt, um
vor emem plötzlichen Ueberfall der Feinde in Sicher¬
heit zu seyn.

Traff

-) S. Brem. Niedcrs. Wörterb. B. III. x. 30z.



?3l-^Traff die Stadt Bremen einen Vergleich
mit der Stadt Stade, daß sie, mit Hülfe der
benachbarten Grafen und Herren, dem Erzbi¬
schoff Bremervörde wollte erobern helfen.
'zu. Wurde eine Übereinkunft zwischen dem
Grafen zu Oldenburg und der Stadt Bre¬
men getroffen, kraft welcher die Grafen den Weg
von Delmen'yorst bis Huchting, die Stadt
aber denselben von da an bis durch Bremen ma¬
chen und erhalten sollte.

izi2. Plünderten die Butjadinger einige Bre¬
mer Schiffe. Wie letztere nun die ersteren mit
Krieg bedroheten, wurde dieser dadurch abgewendet,
daß man einen Vergleich traff, des Inhalts, wenn
wiederum solche Plünderung geschähe, daß diejenigen,
die sich eines solchen Vergehens schuldig machten,
dem Eigenthümer den Schaden binnen vierzehen
Tagen ersetzen, und überdem 6o. auch wohl, nach
Beschaffenheit der Schiffe loo Mark Strafe bezah¬
len sollten. Konnten die Thäter aus Unvermögen
diese Strafe nicht entrichten, so sollte das ganze
Dorf dafür angesehen und gehalten seyn, sie zu
erlegen.

R 4 Lei-
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'2lZ. Leistete das Viehland der Stadt Bremen
den Huldigungseid.
äZi4- Verband sich die Stadt wieder den Erzbi-
sckoffmit denGrafen von Oldenburg, Hoya
und Diepholz.
iZlZ- Wurde ein abermaliger Vergleich abseiten
der Stadt Bremen mit den Butjadingcrn
getroffen, wegen verbothcner Plünderung Bremi¬
scher Schiffe.
1316. Verpfändete der Graf von Oldenburg
das Land Würd en nebst den Einkünften, welche
er aus dem Flecken Lehe hatte, der Stadt Bre¬
men für 1800 Goldgulden. Es ist unbekannt, wie
lange diese Pfandschaft gedauert habe </).

'mw' eine große Hungersnoth, ^ daß in
izib. Pohlen, Litthauen und Liefland die
Menschen ihre eignen Kinder tödteten und auffraßen.
In Bremen galt der Scheffel Korn 24 alte Grote e).

Wel-

«?) S. VI^IMII c/^ov. x. 98. I. p. Casjcl
von der Reichsstadt Bremen ehmaligen Ver¬
bindung mit dem Lande Würben, (4. Brem.
1770.) §. s. p.?. von Halems Oldenb. Ge¬
schichte, B. II. 255.

-) Renner in Chronik, sä K. a.



265
I.CHr.
-Zl5. Welches za der Zeit eine fthr große Summa

«Nd ^
izi6. Geldes war.
1317. Wurde Vurchardus Grelle, eines Bür¬
gers Sohn aus Bremen, zum zzsten Erzbisch off
zuBremen gewählt: welcher auch mit vieler Ta¬
pferkeit, Klugheit und Gerechtigkeitsliebe 27 Jahre
regierte. Sein vornehmster Rath war sein Bruder
Zocke Grelle, welcher ein Jahr vor ihm starb /).
1324. Wurden die Streitigkeiten, die sich zwischen
der Stadt Bremen und den sieben Friesischen
Seelanden erhoben hatten, gütlich beygelegt,
und ein Freundschaftstractat zwischen beyden Par¬
theyen geschlossen.
1325. Schloß die Stadt mit Diderich von Xan-
chis, deß Erzbischoffs Statthalter, dem
Bischofs von Verden, den Grafen zu Ol¬
denburg, Delmenhorst, Hoya undDiev-
holz ein Schutz - und Trutzbündniß, worin beson¬
ders bestimmt wurde, wieviel Reisigen und Knech-
:e 5) ein jeglicher stellen sollte.

R 5 Wur-

f) Derselbe, beym Jahr 134z.
D. i. Soldaten zu Pferd und zu Fuß, S.

^W?-t?'o /i^t. F?-e»?iN/. PAZ. 481.
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?z-8.^ Wurde Heinrich, Graf von Neuen-
bru6)hausen Gohgräfe des Viehlandes /?).
1329. Stiftete Diderich Rickmers, Bürger zu
Bremen ein Lehen zu St. Jürgens Gasthau¬
se hiesclbst, weiches durch mancherley anschniiche
Vermächtnisse anizt so begütert war, daß man tag,
lich 1640 Menschen daraus speisen konnte, i) Es
besaß verschiedene Meyer, davon der zum Bark,
Hofe jahrlich zo große Roggenbrodte, der zu
Wulstorp 50, der zu Kamern 50, der zum
Schwachhausen zo, der zu Steendorf is,
derzu Leesmunte 17, der zu Rüstede zo, und
der zu Schlütter auch 30 Stück liefern mußten.
Außer diesem hatte das Gasthaus noch viele an¬

dere

/-) S. Ebend. pax. 935. und Renner Ii. a.

i) Renner im Leben des hiesigen Erzdischoffs
Burcbard Grelle erzähle zwar diesis; allein
Casicl in seinen Nachr. vom St. Jürgens Ho¬
spital, H. 8- in seinen B. II.
Th. l. P^^. in. widcrlcgr qar gründlich diese
gar unglaubliche, und doch sorvol von Johann
Essch als dem Bürgermeister Henricb 2^rcs>
rincr. in ihren vilcui'sL IVIl'c. 6e 7?/>«^/.
den» Renner nachgeschrieben« Erzählung,
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.z-9, dere Einkünfte an Geld und Naturalien: dar¬
um man es im gemeinen Leben nur das reiche
Gasthaus hieß.
lZZ5- Wurde Halro Rlenocken 6) von Rath zum
Gohgräfen des Viehlandes bestellt. Auch
hielt in diesem Jahre der Erzbischoff ein großes
Thurnier auf hiesigem Domshofe, in welchem die
Bremischen Bürger sich geschickter, als des Bi¬
schoffs Hofleutt erzeigten. Er schlug bey der Gele¬
genheit zwölf Ritter, unter denen auch die hiesigen
Bürger L.üder und Martin von der Hude
waren /).
lZZ7- Schlossen derErzbischoffBurchard, die
Grafen zu Oldenburg, Delmenhorst,
Hoya, Stotel, Diepholz, die Stadt Bre¬
men und die Rustringer ein Bündniß mit ein¬
ander m).

War

i) VII^IM p. iQO. Renner nennt ihn Hale
thom ^lembeke, Ritter, sä K. n.

/) S. Renner sä K. s. und Bremisch Nieder^
Wörterbuch, B. I- 216. u. B. II. psx.
747« 748.

vi) S. ^L-^. 65^. ?.48>-
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iz?8. WarGvhgrafc des Viehlandes Graf
Heinrich zu Bruchhausen
tzzy. Wurde der Streit wegen der Ueberfahrt o)
über die Weser gütlich beygelegt.

Entstand ein großer Brand zu Bremen,
welcher so stark um sich griff, daß die ganze Tiefer,
das ganze St. Martini Kirchspiel, die Hälfte des
U. L- Fraucn Kirchspiels und die Häuftr der reich¬
sten aus St. Ansgarii Kirchspiel abbranten.
iZ4Z- Bath XVollmern, ein Friesischer Häupt¬
ling, man möchte ihm erlauben 9000 Dachsteine,
deren Ausfuhr verbothen war, aus Bremen zu
führen. Man schlug ihm seine Bitte ab. Er, der

bis-

71) Dessen Revers, worin er sich verpflichtet, diese
Gohgräfenschaft auf Erfordern deö Raths zu
Bremen, der ihn dazu gewählt gehabt, allezm
auf Petri Stuhlfeyer wieder abtreten und
übergeben zu wollen, 6. 6. /'nno Ovmini
IVlLLLXXXVIIl. in ciomi'mca qua cautarur
Invacsvit (d. i. den l. März i zztz.) hat (Las-
sel abdrucken lassen in A-cnM/a B. II. St. 2.
PZZ. 28l. u. f.

v) Heißt jetzt das Fähr. Denn ,n der Zeit war noch
keine Brücke über die Weser geschlagen. S»
vll^lLttll ^»o«. tsk. XI. er XII. 9.41. seg.
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iZ4Z. bisher mit der Stadt in Freundschaft gelebt
hatte, fand sich darüber so beleidigt, daß er ein of¬
fenbarer Feind der Stadt wurde. Er legte sich al¬
so vors Heilige Land, und nahm außer andern
mittelmaßigen Schiffen ein großes mit Flämischen
Gütern beladenes und auf 9000 MarL geschätztes
Scbiff. Die Bremer, die ihm nicht gewachst»
warm, suchten sich, unter Vermittelung benach¬
barter Grafen und Herren, mit ihm wieder zu
versöhnen: das zwar zuletzt gelang; allein er behielt
alles geraubte Gut, so daß es besser gewesen wäre,
wie Renner ganz treuherzig sagt, wenn man ihm
die Steine hatte verabfolgen lassen.
iZ47. Die Bremer und einige Edelleute im Hol¬
steinischen, Namens Arummendtte warm
wegen eine? Einwohners hiesclbsi in Streit gera¬
then, welchen diese Edelleute als ihren Leibeignen re-
clamirten. Weil der Rath seinen Bürger nicht
wollte verabfolgen lassen geschah es, daß diese

Edel-

/,) vll^ici» I. c. p. IOI.
Verwöqe der der Stadt Bremen von weis.

Kaiser Carl dem Großen, auf Bitte des erste»
BischoffS
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IZ47. Edelleute einen Bremischen Bürgermeister und
Rathmann, welche nach Lübeck reisen wollten,
gefangen nahmen. Durch Bemühung der Lübecks
kamen selbige zwar wieder los: aus Furcht aber vor
den Arummendikern getrauet« sich kein Bremischer
Bürger, der, des Handels halber, nach Oldes-
lohe, oder an andere Holsteinische Orte, kam,
sich für einen Bremer, welche, der mit den Hol-
steinern getroffenen Convention zufolge, Zollfrey
waren, auszugeben; sondern die Bremer bezahlten
lieber den Zoll. Dieses dauerte bis ins Jahr
140c?. ?) wo die Bremer di< Zollfreyheit wieder
erhielten.

Im

Bischoffs Hieselbst ws heil, willehadus, im
Jahre 788. ertheilten, und Hernachmals von
Kaiser Friderich I. im Jahr 118-2. bestclttig-
ten besondern Freyheit, muß diese Zurückforde-
nmg binnen Jahr und Tag geschehen; sonst ist
sie verjährt. S. uieine Grundgesetze, not. 2)
zum 4. Statut, pax. 28.
Renner sage Graf Heinrich von Holstein,

der Vormund der unmündigen Kinder des von
den Dithmarschm erschlagenen Herzogs und
Grafen Gerhard von Schleßxvig, habe den

Bre-
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?34^' Im nemlichen Jahre paßte Otto Lange
Marren, ein Casalsbrubcr seinem Oheim Be-

rend

Bremern die Zollftcyheit 7400 wieder verstattet.
Allein dieses ist nicht so ganz richtig. Denn
Gerhard VI. Graf zu Holstein nnd Herzog zu
Sckleßwig seit IZ88. starb erstlich 1404. von
welchem dato an sein Bruder, Heinrich, Graf
zu Holstein, welcher von 1402. bis 1404. Bi¬
schoff zu Osnabrück gewesen war, die Vor¬
mundschaft der Kmder des Herzogs Gerhard
übernahm.

r) „Casal, oder Kasal hieß vor Zeiten in Bremea
„ ein großes Steinhaus, welches der Versamm¬
lungsort und sicherer Auftnthalt gewisser ade-
„licher Einwohner und anderer mächtigen und
„angesehenen Bürger war, welche sich in eine
„Gesellschaft unter dem Namen Kasals-Brö-
„der, verbunden hatten, die größten Aueschwei-
„sungen, ja Raub und Mordthaten in der
„Stadt ungescheut begiengen, sich im Fall der
„Noch benstunden, und selbst dem öffentlichen
„Ansehen und dem Arm der Obrigkeit sich wie-
„dersch?en.„ Worte des Bremisch-Nieder-
sä»s. Wörterb. B. II. p^. 745. - W0l..
ILKVL in (7/?^,- -L^em. NClLVNll

(?^»?. lom. II. xs^. üü. leitet das Wort
Casal«
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,347. rend Vagd f mit welchem er im Streit lebte,
zur Nachtzeit auf der Wachtstraße hicfelbst, auf,

um

Casale vom lateinischen eine Hütte oder
Wohnung, ab; womit aber die Verfasser des
angeführten Bremisch-Niederf. Wörter!), nicht
zufticdcn sind; sondern zum Stammworte das
Allsachsische c^, Fries. Kase; Streit, Ge¬
fechte, Schlägerey, angeben, und sagen: „Die-
„se Ableitung ist einer Gesellschaft, die ans
„Schlägerey gleichsam ein Handwerk machte,
„sehr angemessen.,, Ebendas. pax. 747. Es
fügen die gelehrten Verfasser hinzu: Es müsse
Niemand befremden „daß in einer Stadt als
„Bremen, woselbst gute Gesetze und Policen
„schon längst, nach den damaligen Zeiten, auss
„beste eingerichtet waren, eine solche barbarische
„Gesellschaft sich habe zusammen thun und beste¬
hen können:,, weil es „höchst wahrscheinlich
„sey, daß die Errichtung dieser Kasals-Brüder,
„schaft, anfanglich die löbliche Uebung im
„Thurnieren, oder ritterliche Spielen, zur Ab-
„sicht gehabt habe — mit der Zeit aber in MiS-
„ brauch gerathen, und die ritterliche Kafals-
„brüderschaft in eine verruchte Bande gewall«
„ thätiger Leute ausgeartet sey.,, Ebendas. pz^.
747. 7^8. Man vcrgl. Renner sä snn. 1307,
ÖII^IM xsx. y i. et legy.
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1347. UM ihn zu todten. Im finstern iMt er sich
aber in der Person und erschlug «inen andern un¬
schuldigen Mann, Namens Grone, der auch auf
der Wachtsiraße wohnte, und dem Verend Vagb
an Statur gleich kam. Am nächstfolgenden Mor¬
gen findet man den Erschlagenen, bringt ihn vorS
Blut- oder Nothgericht des Erzbi schöfflichen
Voigts ?), damit der zur Zeit noch unbekannte
Mörder möge Friedelos gelegt werden; man tragt
vor dem todten Leichnam den Mantel und die Kap¬
pe«) des Thaters an einer Stange her, die der
Erschlagene demselben abgerissen und der Mörder
hatte liegen lassen. Dabey erkannte man diesen/
und wie nun, nach ergangen« Vorladung, das Ur¬
theil über ihn sollte gefällt werden, drungen die
übrigen Tajalsbrüder, unter Anführung des Io«
Kann Duckels aufs Rathhaus, um ihren Mitbru¬

der

t) Hieß Güdinge, (S. Bremisch Niedersächs.
Wörterbuch, B. I. pag. 211.) davon man das
Formular in der ^Wrtw»e
xaZ. 700. seyq. findet»

«) lio^Ken vnä KaZelen,, davsn S. Bremisch
Wörterb. B. II. x. 64z. u. 714»

II. Theil. S
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1Z47. der Orro Lange Marren zu retten; sie ver«
wundeten daselbst einige Leute, und unter andern
Richard Remen. Aber alsofort ließ der Rath
die Sturmglocke läuten, und die Bürgerschaft kam
gewaffnet zusammen. Worauf diese gewaltthati¬
gen Leute aus der Stadt gejagt, Friedelos gelegt,
auf ewig verbannt, und das Haus zur Ca sa l
niedergerissen wurde.
-Z49- Wüthete Hieselbst, so wie in ganz Deutsch¬
land, Frankreich und Italien die Pest gar
stark.

In demselben Jahre stritten sich Gottfried,
Graf von Arensberg und Moriz Graf von
Oldenburg, bisheriger Domdechant Hieselbst,
um das Erzbißthum zu Premen. Der Rath
Hieselbst war zuerst ganz neutral, gewartigte das
Ende dieses Streits und wollte sich nicht darein mi¬
schen; schien aber doch hernach mehr auf des
Domdechanten Seite zu treten, welcher im Be¬

sitz

Renner meldet: dieCasale sey in Cord von
Gröpelingens Wohnung, auf der Obernstraße
bey der kleinen Straße, durch welche man in die
Hundestraße hinabgeht, gewesen, heutzutage
die Krayenstraße genannt.
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IZ49. sitz fast aller Schlosser und festen Oerter des
Erzstifrs war. Nun riethen dem Grafen Gott¬
fried seine Diener, er möchte sehen, daß er nur
erst vier Bürger von Bremen auf seine Seite
bekäme, so würden die wohl bewirken, daß die ganz»
Stadt Bremen seine Parthey ergriffe. Diesen
Rath befolgte Graf Gottfried, und der Erfolg
entsprach seinen Wünschen: ja es gieng so weit,
daß die Bürger unberufen vor dem Rath erschie¬
nen, und denselben dazu zwangen, es mit dem Gra¬
fen Gottfried unter dem Vorwand zu halten,
weil der Pabst ihm das Erzstist gegeben habe;
und sey er derowegen der rechtmäßige, tNoriz hin¬
gegen der unrechtmäßige Erz bisch off. Vergeb¬
lich riech der Rath zur Neutralitat; diese wurde
dagegen von der gesamten Bürgerschaft verworfen,
im Gegentheil der Rath unter heftigen Drohungen
von letzterer endlich dahin genöthigt, dem Dom¬
dechanten Moriz von Stadtswegen Fehde zu
biethen -r). Allein diese kam der Stadt theuer zu
stehen. Graf Moriz besetzte alle Straßen und

S 2 Wege

5) S. von Halems Oldenburg. Geschichte
Th. I. psx. at»2. u. f.
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izqy. Wege, so daß sich Bremens Bürger, ohne
Gefahr, gesanglich niederacworfen und demnächst
völlig ausgeplündert zu werden, nirgends hingctmu-
ten. So wie er es zu Lande machte, verfuhr er
auch zu Wasser, hinderte ihre Schiffarth auf der
Weser, und verursachte dadurch im Handel und
Wandel mit Auswärtigen eine große Stockung.
Er lag mit seinem Volke auf der Lauer zu Ritter-
hude, und verwehrte den Bremern den Paß über
die Leesum. Da ließ der Rath eine Brücke über
diesen Fluß schlagen, und ein Bollwerk zu deren
Vertheidigung anlegen, welches nachhex Anlaß zur
Errichtung der sogenannten Burg schanze gab,
die gegen Ende des siebenjährigen Kriegs geschleift
wurde z/). Ucber diese Brücke, welche von Seiten
der Stadt noch überdem mit zwey bis drey bewaf-
neten Schiffen vertheidigt wurde, zogen nun die
Bremer und verheerten das dem Grafen Moriz

getreue

N) S. Taflels Nachrichten von der Kirche zur
Burg bey Bremen, O-Brem. 1776.) §. 2.
pgF. 4. ///>e?/. ?n/>. p. 625./?^.

s) Sie wurden Koggen zu der Zeit genannt, und
bediente man stch derselben im Kriege. BlkM»
Nieders. Wörterb. B. II. ?. 836.
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i34y. getreue Erz st ist mit Feuer und Schwert.
Allein bald darauf verband dieser sich mit dem Gra¬
fen En?elberr von der Mark, dem Grafen
von Steinfurth, dem Bischofs Baldum von
Paderborn, dem Grafen Lottrad von Olden¬
burg und andern seinen Freunden und Verwand¬
ten, welche wohl yoo Reißige, ohne die Knechte,
gegen die Stadt aufbrachten. Mit dieser damals
ansehnlichen Kriegsmacht lagerte sich Moriz an der
Landwehre bey St. Nemberti Hospital, wo
dieselbe am schwächsten war, griff die zu seiner Ver¬
treibung und Vertheidigung der Außenwerke ausge¬
zogene Bremische Bürgerschaft an, schlug sie
aus ihren Verschanzungen heraus, erhielt einen völ¬
ligen Sieg, so daß von beyden Seiten mancher
tapfere Mann auf der Wahlstadt liegev blieb.
Auch wurden dreyßig Mann gefangen: die übrigen
retteten sich mit genauer Noth mittelst eilfertiger
Flucht durch die Gärten in der Vorstadt von Zaun
zu Zaun in die Smdt. Es grassirre aber, wie vor-
bemeldet, die Pest yteselbst gar stark a). Als rum

S z Mori;

a) Diese verderbliche Seuche wüthete bi< izzo.
i»
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?Z4?'Moriz siegreich bis ans Osterthvr gekommen
war, auch daselbst fünf Edle />) zu Rittern geschla¬
gen hatte, ließ er die ganze Vorstadt in Brand ste¬
cken, verheerte das ganze Land, bis nach Leesum,
wo er die Brücke und Schanze wegnahm. Er woll¬
te auch die Stadt besetzen; als er aber vor das
Osterthvr kam, fand er es offen, und dasselbe
wie auch die Mauern der Stadt unbesetzt. Etliche
der Seinigen ritten hinein, bis zur heil. Geist
Kirche 5); fanden aber, der Pest halber, die mei¬
sten Hauser verschlossen, die Straßen öde, und den
Markt ledig. Wie sie dies ihrem Herrn verkündig¬
ten, antwortete er klüglich: „Ich will sie nicht ein-

„nch-

in ganz Europa, so baß fast der dritte Theil der
Menschen daran starb. S. Essigs Welthistor.

-77.
5) Nemlich seinen Bruder den Grafen Conrad

zu Oldenburg, den Grafen Engelbert von der
Mark, Orro von Ä.ine, Heinrich von Ij^em
dorfund Marrm von der Hude.

c) Dies war die Hauscapelle in der Wohnung des
Commcnthurs des deutschen Ordens, woselbst
cmizt die Münze ist: S. Oben Kap. III. §.49.
P»L- -42.
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1346. „nehmen; denn Gott bekriegt sie. Wer heute
„gesund ist, ist morgen todt. Solches möchte uns
„auch widerfahren; auch möchte dadurch große
„Sünde und Schande geschehen. Wir haben ih-
„nen Schaden genug gethan. Übschon wir nun
„Feinde sind, können wir doch wieder Freunde
„werden.,, Und so hob er die Belagerung der
Stadt auf, und zog wieder weg.
1250. Hierdurch kam nun die Bürgerschaft wie¬
der zur Besinnung, und erkannte, daß sie sich auf
eine thörichte und unerlaubte Weise dem Rathe
widersetzt, und denselben frevelhast gezwungen hätte
dem Erzbisch off Gottfried gegen den Dorw
dechanten Moriz beyzustehcn; da es doch tau¬
sendmal besser gewesen wäre, Neutral geblieben zu
seyn. Da ward denn für künftige Zeiten das Ge¬
setz gemacht, welches auch bis auf den heutigen Tag
jeder Bürger wörtlich in seinem Bürgeretde
beschwört «/), „daß man dem Rath gehor¬
sam seyn und nimmermehr dem Rath
„zuwieder handeln wolle,,, Der Rath

S 4 wur-

t/) S. weine Stadtbremischm Grundgesetze, psx.
287. und p. 290.
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1Z50. wurde hernach Mittelsmann zwischen dem
Erz bisch off Gorrfried und seinem Gegner Mo-
riz dahin, daß jener Erzbischoff blieb; dieser
aber Amtmann aller seiner im Erzstiste belegenen
Schlösser wurde, und dafür dem Erzbischoff ein
anständiges Jahrgeld bezahlte.

iZZl. Erlaubte Erzbischoff Gerhard den Kapi-
telnzuSt.Willehadus und St.Ansgarius,
an den hohen Festtagen mit einer feyerlichen Pro¬
cession in dem Dom zu erscheinen, Und Messe darin
zu halten Im nemlichen Jahre klagte Erz¬
bischoff Gorrfried, der Domdechant Moriz
komme dem nnt ihm getroffenen Vergleich nicht
nach; sondern entzöge ihm an seinen Einkünften
vieles, so daß er fast Mangel leiden müßte. Also-
bald verband sich auch der Erzbischoff mit dem
Grafen zur Hoya, welchem er, gegen jährliche
Unterhaltung, das Schloß Tedinghau sen über¬
gab. Es würde auch darüber sogleich zum Krieg
gekommen seyn, wenn die Stadt, welche den Ver¬

lust

e) Renner IZ K. s. und aus demselben Casiel in
seinen Nachrichten von der St. Ansgarii Kir¬
che, (4. Bremen 1776.) §.15. 935.42.
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135 r. lust und Schaden der vorjährigen Kriegsver-
heerungen noch nicht überstanden hatte, sich halte
entschließen wollen, dem Domprobst und Statt-
Halter Moriz Beystand zu leisten. Ader so blieb
es zwar 5 Jahre Frieden; jedoch glimmte das
Feuer beständig unter der Asche.
1356. Hingegen brach in diesem Jahr dasselbe in
helle Flammen aus. Denn der Graf zur Hoya
sprach verschiedene Bremische Bürger als seine
Leibeigenen an» Diese, ihrer sieben an der
Zahl, wiegelten, unter dem Vorgeben, daß solches
nicht wahr sey, ihre übrigen Landsleute, die auch
aus der Grafschaft Hoya warm, und hier das
Bürgerrecht besaßen, auf, und stellten ihnen vor:
falls dieses dem Grafen so durchgienge, würde er
es hernach mit ihnen samt und sonders auf gleiche
Weise machen. Dadurch wurden nun die übrigen
Bürger, welche sich, desKarolinischen Pri¬
vileg it gemäß, auf ihr Recht beriefen, und das¬
selbe durch des Grafen Anforderungen gekränkt zu
seyn glaubten, wider den Grafen insgesamt der¬
maßen aufgebracht, daß sie Krieg mit ihm zufüh¬
ren beschlossen/ und, daß solches dem Grafen ver-

S s kün-
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lZ5ü.^kündigt würde, vom Rath Hieselbst mit Un¬
gestüm begehrten. Der R a t h erinnerte, wiewohl
vergeblich» die Bürger daran: wie übel der Krieg
mit dem Domdechanten Moriz für die Stadt
abgelaufen sey; auch was damals die Bürgerschaft
dem Rathe eidlich zugesagt habe. Der Rath
richtete aber damit gegen die aufgebrachte Menge
nichts aus. Gerhard, Graf zur Hoya, der
Kundschaft hiervon erhielt, erboth sich darauf zu
aller Billigkeit; denn er versprach, er wolle mit sei¬
nem Bruder Ishann nach Bremen kommen,
und nicht ehender von dannen gehen, bis er Jeder¬
mann Recht gethan hätte. Das Recht zwischen
ihm und denen Bremischen Bürgern, die er als
Leibeigne anspräche, sollten zween Männer aus dem
Rathe und zween aus dem Domkapitel finden.
Allein das half alles nichts. Der Rath fand sich
durch die aufgebrachte Menge gezwungen, dem
Grafen den Krieg zu erklären, und folgenden
schriftlichen Vertrag mit dem Domdechanten
Moriz und dem Domkapitel einzugehen /):

„An

/) Dieser Vertrag ist datirt in Oaltmo IKomae
^xolisli, d. i. den 21.December l)5ö.
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lZ5ü. „An des Erzstifts Grenzen, zu Lullen-
„Hausen, wollten sie auf gemeinschaftliche Kosten
„eine Festung bauen, und selbige mit Besatzung
„gleichlich versehen; was sie gewönnen, fimgen,
„ oder was für Beute sie auch machten, das sollte
„jeglichem zur Hälfte gehören; wenn sie auch Te-
„dinghausen wieder eroberten, sollten die Bre-
„mer daraus für aufgewandte Kriegskosten 4s<-
„Mark empfangen, auch das Schloß so lange un-
„terpfandlich innebehalten, bis das Geld ihnen be¬
fahlt sey.,,

Darauf kam es ohnweit Verben zu einem
Treffen, worin von beyden Seiten aufs hartnackig¬
ste gefochten, die Bremer aber zulezt geschlagen
wurden, viel Volks verloren, und wer sich nicht
frühzeitig nach der Flucht umsah, ward entweder
getödtet oder gefangen. Unter den letzten waren al¬
lein 150 der vornehmsten und reichsten Bürger, wel¬
che größtentheils Mitglieder des damals sehr zahl¬
reichen Raths F) waren, die sich nachher mit
großen Kosten zu ranzionireu genöthigt sahen.

S»

Z) Der Rath machte damals über hundert Perso¬
nen ans. S. oben Kap. VI. F. 10. xsx. 25.
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i35^' So wichtig der Verlust dieser Schlacht für
Bremen war, so empfindlich mußte es derselben
fallen, was ihr gleich darauf begegnete. Sie wur¬
de vor die Hansa geladen, um Rede und Antwort
darüber zu geben, daß ihre Bürger nach Flan¬
dern, besonders Brügge handelten, welches doch
die Hansestädte unter einander, bey Strafe des
Ausschlusses aus dem Bunde, verbothen hatten; im-
gleichen daß einer ihrer Bürger, Johann Hol-
wann öffentlich Seeräubercyen trieb. Die Stadt,
welche, wie es scheint, sich nicht hinlänglich verthei¬
digen konnte, erschien auf der ihr angesetzten Tage-
fahrt nicht, und wurde denn auch aus dem han¬
seatischen Bunde gestoßen 6).

Noch ließ Bremen den Muth nicht sinken;
sondern die Bürger glaubten, was ihnen zu Lande
nicht möglich gewesen wäre, würde ihnen vielleicht
zu Wasser gelingen. Sie rüstttm zu dem Ende

zwo

/,) Willebrand, welcher dock sonst so genau hierin
ist, hat, zu meiner Verwunderung, von dusir

, Verstoßung aus dem Hanseatischen Bunde kein
Wort in seiner Hansischen Chrvnika, viel. VI-
l^lMII c/i? o». p. loy.
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1356. zwo große Eichen?) aus, auf welchen sie
ein Werk 6), das mit Geschütz und allen Kriegsbe¬
dürfnissen, der damaligen Zeitgemäß, versehn, er¬
richteten, brachten dieselben Strom auf gen Hoya
zu, um daselbst das Schloß zu bestürmen. Der
Graf wehrte sich aber mit den seinigen sehr tapfer:
und obschon dieBremer mit Feuereinwersen, das
Schloß in Brand zu stecken suchten; hinderte
dock theils die Aufmerksamkeit der Belagerten, daß
eö nicht fassen, theils ein eingefallener Platzre¬
gen, daß es sich nicht ausbreiten konnte. Wie die
Bremer sahen, daß sie sobald nichts ausrichten
konnten, die Belagerung des Schlosses sich auch in
die Länge ziehen dürfte, darüber denn, weil ihre

schwer-

i) TeKeo, sind eine Art langer und platter Fahr¬
zeuge, die ihren Namcn von dem Holze haben,
aus welchem ihr Kicl und Boden gebaut ist. S»
Brem. Nieders. Wdrterb. B. I. p. 29s.

6) Renners Erzählung ist hier sehr undeutlich.
VII^ILMV8 hat nichts davon, er sagt nur
p. 110. „Lrementes mnilominus cum Lomi-
„te bellum reäinr^l-gnr.„ Das Werk, des-,
sen Renner gebenkl. würde man jetzt eine
schwimmende Batterie nennen.
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1Z56. schwerbeladenen Eichen sehr tiefgiengen, das
Wasser.verlaufen, sie damit auf dem Grunde sitzen
bleiben und an ihrem Rückzug gehindert werden
möchten: entschlossen sie sich, von fernerer vielleicht
vergeblicher Bestürmung des Schlosses abzulassen
und nach Hause zu kehren. Auf ihrem Rückzug,
die Weser hinab, erschienen sie des Abends ganz
unvermuthet vor dem, dem Grafen zur Hoya
vom Erzbisch off Gottfried eingegebene Schlosse
Tedinghausen, nahmen dasselbe nach kurzer Ge¬
genwehr ein, legten hinlängliche Besatzung hinein,
und kehrten mit ihren Eichen vergnügt nach Hause,
wo sie auch in der Nacht wohlbehalten anlangten.
Als die Nachricht von der Wegnahme des Schlos¬
ses Thedinghausen in Bremen kund wurde,
verursachte selbige weit größere Freude, als vorhin
die Nachricht von der verlohrnen Schlacht Betrüb¬
niß erweckt hatte. Ja dem Grafen zur Hoya
selbst gieng der Verlust von Tedinghausen sehr
nahe: denn, wie er es hörte, sprach er: „Ich
„wollte die Schlacht gerne verloren ha-
„ben, wenn ich nur Tedincchaustn behalten
,/hätte.

Durch
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1357. Durch Vermittelung des Herzogs Mag-
nus von Braunschweig Lüneburg, welcher
seinen Sohn Alberc gerne zum Erzbißthum
Bremen befördert sah, kam es darauf zwischen
dem Grafen zur Hoya und der Stadt Bremen
zum Frieden.

13Z8. Von jenen Gefangenen, welche der Graf
zur Hoya in der Schlacht bey Verven gemacht
hatte, hatten sich einige aus eignen Mitteln ranzio-

nirt, und waren zu den ihrigen nach Bremen zu¬
rückgekehrt; andere hingegen, und zwar die meisten,
wollten und konnten dieses nicht. Die ersten ver¬
langten, weil sie ihre Freyheit im Dienst des Va¬
terlands verloren hätten, und sie^ mit Aufopferung
eines Theils ihres Vermögens zu erkaufen, waren
genöthigt worden, daß man ihnen von dem öffent¬
lichen Gute ihr bezahltes Lösegeld erstatten möchte:
die annoch in der Gefangenschaft befindliche und
deren hiesige Freunde prätendirten gleichfalls, weil
sie nicht im Stande wären, sich los zu kaufen, so
sollte die Stadt sie aus ihrer Gefangenschaft je eher
je lieber befreyen. Der Rath gab dem Begehren

die-
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1Z5^ dieser Leute Gehör /), und schrieb nach dem
Beyrath und mit Zustimmung der Kaufmannschaft
einen Schoß aus.
iz6r. So willig sich der vornehmere und mehr begü¬
terte Theil der Bürgerschaft hierzu bezeigte: so we¬
nig gefiel dieses vielen gemeinen Bürgern, welche
die hierdurch berüchtigten Renner, XVilde und
Hone zu Anführern hatten, und sich die Grande
Compagnie nannten. Sie wegerten sich diesen
Schoß, der doch nach Billigkeit ausgeschrieben
war, zu geben, und bekamen täglich mehreren Zu¬
lauf, alft daß sie nicht allein vor hatten, in den
Stadtkirchen einen neuen Rath, nach Absetzung
des jetzt regierenden, zu wählen: sondern auch mit
Fahnen und Schwertern, ohne des Raths Erlaub¬
niß, durch die Stadt liefen, und Jedermann, der

sich

/) Nach dem 51 Statut, welches also lautet:
„Wenn ein Bürger gefangen genommen wird,
„den soll keiner unsrer Bürger mit Geld oder
„Bürgschaft lösen: Es sey denn, daß die Stadt
„in einem öffentlichen Kriege begriffen wäre, so
„könnte man solches, nach Gutfiiiden des
„Raths und der Verwandten, wohl thun.,,
S. meine Grundgesetze, xax. 62. 6z»
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13Ü1. sich ihnen widersetzen würde, umzubringen
drohetcn. Der Rath, welcher sahe, daß mit Güte
gegen dieses aufrührerische Gesinde! nichts auszu¬
richten sey. ließ verschiedne umher wohnende Stifts-
Edelleute, mit denen es zuvor verabredet war, nebst
ihren Reisigen und Knechten zur Nachtzeit in die
Stadt, ließ den andern Tag alle Posten dadurch
besetzen, die Thore verschließen, die Sturmglocke
anziehen, die ihm getreue Bürgerschaft ins Gewehr
treten: und so geschah es, daß, mit Hülfe jener
fremden Ritter und ihrer Knechte, ein großer Theil
dieser Aufrührer, die sich nicht versteckten, ergriffen
und gefangen genommen wurden. Damit war
beynahe der ganze Tag verstrichen: nichts desto-
weniger führte man die gefangenen Rädelsführer
dieses Aufruhrs noch bey später Abendszeit vor den
Richtvoigt, der sich auch nicht w.egerte, zu dieser
ganz ungewöhnlichen Stunde das peinliche Gericht
zu hegen, in welchem die vor dasselbe gestellte 18
der vornehmsten Aufrührer schuldig befunden, und
gleich darauf enthauptet 5»), die übrigen aber, die

zeit-

Aufruhrstifter werden vermöge unsrer Gesetze
II. Theil. T
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i .bl. zeitlich mit Hülfe ihier Freunde aus der Stadt
entwichen waren, fticdclos gcleqt wurden. Ihr
Vermögen ward hernach nach Urtheil und Recht
confiscirt, und zur Lösung der Gefangenen ange¬
wandt: und fomit war denn auch dieser bürgerliche
Aufstand vors erste glücklich gestillt.

Schlossen die Hansestädte ein Bündmß mit
dem Könige in Schweden und Norwegen
Magnus II. mit dem Bcynamen Smeeck, um
gemeinschaftlich den König tValdemar von
Dannemark zu bekriegen. Die Stadt Bre¬
men schickte dazu ein Kriegsschiff und 50 Soldaten,
unter Anführung ihres Bürgermeisters Berend
von Darrenhuscn »).
1Z62. Erließ der Domdechant Moriz der Stadt
Bremen die Treue, die sie ihm zugesagt hatte.
Darauf kam der neue Erz bisch off Alberr vor

die

an Leib und Leben gestraft. S. meine Grundge-
setze, pax. 210. 2,1.258. :c. Uebriqenserzählt
diesen Aufruhr auch von Ha!em Oldenb. Ge¬
schichte, Th. I. p. 2bz. f.

») S. VII^ILMI c-Z^sv/c. xsx. i^Z. von Eit¬
lem 1. c.
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iz6z. die Stadt, und verlangte die gewöhnliche
Huldigung, gegen Bestättigung der der Stadt zu¬
stand^.., Freyheiten und Privilegien. Jene leisteten
ihm, nach alter Gewohnheit, zween Rathman-
ner Namens der Stadt; und diese fertigte der
Erzbischoff auf gewöhnliche Weift aus. Dar¬
auf hielt er feinen Einzug zum Herdenthor herein
mit großem Pomp.

Ein entsetzlich starrer Windsturm erhub sich in
diesem Jahre, so daß viele hohe Gebäude in der
Stadt einstürzten, auch ein großes Stück der
Stadtmauer zwischen dem Abben- und St. Ans-
gcmityor dadurch umgeworfen wurde.
iz6z. Im folgenden Jahre 0) verschwuren sich der
Erzbischoff Albrechr zu Bremen, die Gra¬
fen zurHoya, und die Stadt Bremen, daß
sie vier Jahre lang einen gemeinen Landfrieden
zu Wasser und zu Lande unterhalten wollten :c. /?).

Ließ der Graf Engelbert von der Marck
viele Häuser im Vieh lande, in welches er mit

T » star-

0) E« geschah« solches Dienstags vor Laurentii,
b. j. den 8» August iz6z»

/>) S. ^?,-tw A/n t. »e!/>. x»x.48i.
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IZ!)Z. starker Mannschaft gezogen war, aus Rache
abbrennen, weil man in Bremen ein Spottgedicht
auf ihn gemacht hatte, des Inhalts, er habe mit
seinem Volke die Flucht ergriffen, wie ex doch der
Stadt gegen den Grafen zur Hoya habe zu Hülfe
kommen wollen.
1365. War Graf Christian von Oldenburg
Gohgräfe des Viehlandes.

Im nemlichen Jahre wurde ein gewesener
Rath mann Namens Marrin ^.ange Mar¬
tin wegen einer in der Casale»-) haltenden fal¬
schen Handveste, in einer Küpe oder kupfernen
Pfanne, am Markte lebendig verbrannt 1).
1366. Hatten gleich vor etlichen Jahren 18 Aufrüh-
rer ihr gegen das Vaterland begangenes Verbrechen

mit

2) Er kömmt als Rathsherr vor in den Jahren
iZsZ. 56. 59. 6z. S. Post Nachr. von der
Regimentsverfassung und dem Rath zu Bre¬
men, PLA. 8y. a.

7) S. Oben aä ÄNn. 1347. P3Z.271. not. s).
5) War sonst, nach unsern Gesehen, die Strafe

falscher Münzer. S. meine Grundgesetze pax.
iyl. imgl. Bremisch Ntedersächs. Wörterb.
B. II. LLA 844.
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?zü^'mit dem gewaltsamen Verlust ihres Lebens
büßen müssen; und waren die übrigen, welche ihnen
öffentlich beygestanden hatten, aus Furcht ähnlicher
Strafe, stadtflüchtig und damit zugleich Friedeloß
gelegt worden: so hatten dem ohngeachtet jene Bö-
sewichter nicht allein unter der gemeinen Bürger¬
schaft, sondern selbst in dem damaligen Rathe
noch immer manche AnHanger. Die Ausgewiche¬
nen wandten sich an den Erzbisch off Albrechr,
stellten ihm vor, daß er, mit ihrer und ihrer in
Bremen befindlichen heimlichen Freunde Hülfe,
sich gar leicht der Stadt bemächtigen könnte, wenn
er sie nur mit gehöriger Mannschaft unterstützte.
Der Erzbisch off vergaß bey diesem ihm anlachen¬
den Vorschlag gar bald seine vor vier Jahren erst
der Stadt eidlich gegebene Versicherungen, und
fand sich so fort willig dieses heillose und zu Bre¬
mens Verderben und dem Verlust ihrer Reichs¬
freyheit und Unmittelbarkeit abjweckcnde Vorneh¬
men zu unterstützen ?). Verabredeter maßen, wur-

T z den

t) S. ^A?»^. /?'be>-f. A^em. pg^. 7 z. er 704.
von Haiems Oldenv. Geschichte, Th. I. x>a^.
2b6. u. f»



iM.'den des Erzbischoffs Leute, welche aus
Eichen die Weser hcrabgefahrcn waren, da sie ohn¬
fern der Tiefer gelandet waren, des Abends heim¬
lich von den Verräthern durch die Hol; pforte in
die Stadt gelassen. Sie zogen alfobald gcwaffnet
auf den Markt, allwo sich andere zum Brücktho¬
re und zum Herdenthore vermtherifch hereinge¬
lassene feindliche Haufen mit ihnen vereinigten, ver¬
brannten die damals noch h o l z c r n e jetzt steinerne
Nolandsfeule u), und glaubten durch Vollbrin¬
gung dieser Heldenthat Bremens Reichsfrey-
heit und Unmittelbarkcit aus der Well geschaft zu
haben. Ein großer Haufe mit der jetzigen Obrig¬
keit mißvergnügter Bürger gesellte sich zu ihnen, ja
der Bürgermeister Johann von der Tiever
selbst warf sich zu deren Anführer auf; auch wurden
die Aufrührer aus dem Haufe des berüchtigten und
aus dem vorhergehenden bereits bekannten Johann
Holmans mit allem, was sie nur bedurften un-

ler-

«) Ibid. pax. 557. et seqq. Casiels Bremisches
Münzcabinel, B. II. ?sß. 192. leizq.
S. Oben sä ann. 1356.^^.284. DieserBö-

sewicht
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,z66. terstüht: der sich auch selbst auf den Markt
unter die revoltircnde Menge begab, und mit lauter
Stimme ausrief: „Ihr stolzen Bürger! Wer bcy
„seinem alten Rechte bleiben will, der komme zu
„uns? Der Herr Erzbischoff von Bremen ist kcin-r
„andern Ursache halber gekommen, als daß er cm
„gerecht Gericht hegen will, und verspricht, jeden
„ bey seinen alten Rechten zu lassen.,, Durch diese
Worte, wurden viele einfältige Leute verführt, sich
zu den Aufruhrern zu gesellen. Einige gutgesinnte
Bürger, die sich, unter Anführung verschiedener
Rachsherren, noch in der Nacht zur Wehre setzen
und die Feinde gewaffneter Hand aus der Stadt
treiben wollten, fanden mehr Widerstand als sie
glaubten, und verlohren theils dabey ihr Leben
theils ihre Freyheit. Dadurch entfiel auch den übri,

T 4 gen

sewicht war damals mit Schuld daran, daß
Bremen aus dem Hanseatischen Bunde gestoßen
wurde.

A-) Unter andern wurden in diesem nächtlichen Ge¬
fechte die Rathmänner rvilken Sredmg und
Claus Derecken erschlagen; dem Rathmann
HeinnÄ) Gröninrr. aber wurde das Stadtpctt
nier über der Hand abgehanen.
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IZÜÜ. gen der Muth, so daß des darauf folgenden
Morgens den Erz bisch öffiichen Völkern Nie,
mand mehr Widerstand leistete. Der Erz bi¬
sch off war im Gegentheil völliger Oberherr von
Bremen, aus welcher Stadt sich doch die meisten
Rathsglieder und viele Bürger flüchteten. Die
zurück gebliebenen sahen aber gleich hernach, daß
sie sich in ihrer Rechnung erschröcklich betrogen hat¬
ten: denn die Erz bischöflichen Söldner fien-
gen an, ohne Unterschied zu plündern und zu rauben,
und selbst die auftürischen Bürger wären dieser jetzt
zwar unangenehmen, jedoch von ihnen erbethenen
Gaste gar gern lvß gewesen. Die Hauptaufrührer
unter dem Bürgermeister von der Tiever
verschanzten sich beym Osterthore; Johann Hol¬
mann aber besetzte und beplankte-/) das große ihm
zustandige Steinhaus, die Holmannsburg ge¬
nannt, welches jezt an der Ecke der 2ten Schlacht¬
pforte liegt. In diese Verschanzungen wurde eine
große Menge Bier, Fleisch , Brod und andere Be-

dürf-

9) Beplanken heißt mit Brettern oder Pallisaden
einschließen und befriedigen. S. Br«M. Nie-
ders. Wörter!). B. III. x. 3-9.
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136Ü. dürfnisse des Lebens gebracht, um im Fall der
Noch eine lange. Belagerung darin aushalten zu
können. Die patriotischen Bürger Bremens,
welche hoften, wenn der Erz bisch off nur elst
von hier weg wäre, würde sich das Schicksal der
Stadt auch wohl andern, versprachen darauf dem
Erzbischoff, daß sie ihm 20,000Mark bezahlen,
auch ihm zwo Festungen unterhalten wollten, wenn
er wegziehen würde. Er that dieses auch, unter
Annahme des ihm angebothenen, worüber die
Stadt ihm eine bündige Verschiebung ertheilen
mußte, nachdem er über acht Tage Hieselbst gegen¬
wärtig gewesen war. Nach etwa drey Wochen
folgte ihm der größte Theil seiner Kriegsleute.

Während der Zeit reisete der ausgewichene
Rathmann Johann von Hären bey allen be¬
nachbarten Herren und in allen Städten um¬
her. Dieser patriotische Mann hatte sein Haus und
ganzes Vermögen Hieselbst im Stiche gelasseo, und
hatte nur die von dem Erz bisch off Albrechr an

Eidessiatt unterschriebene und besiegelte Reversa¬
les, welche er, wie wir oben berichteten, bey der
ihm vor 4 Jahren avgestatteten Huldigung, der

T 5 Stadt
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?zb6.^'Stadt übergeben hatte, aus dem hiesigen
Archiv mitgenommen. Diese zeigte er überall vor,
und bcwicß daraus wie schändlich dieser Prinz ge¬
handelt, Treu und Glauben gebrochen, sich mit
Stadtverralhcrn eingelassen, und in deren Gesell¬
schaft den beschwvrnen Landfrieden verletzt habe.
Dies zog dem Erzbischo.ff in ganz Deutschland,
wo es nur kund ward, nichts wie Schimpf und
Schande zu.

Die übrigen Abgewichenen vom Rath und
der Bürgerschaft machten sich darauf an die
Grafen Conrad von Oldenburg und Christian
von Delmen horst und baten um Unterstützung
und Hülfe. Diese gute Freunde und gttreue Nach¬
baren unsrer Reichsstadt, nahmen sie freund-
nachbarlichst auf und sagten ihnen diese? auch zu:
nur bedungen sie sich ic>2O Oldcnburgische Mark,
zur Bestreitung der aufzuwendenden Kosten, aus,
welche man ihnen auch gutwilligst zusagte; dagegen
die Hülficistung von ihnen je eher je lieber ccwauig-
te. Doch getrauten sich die Grafen nichts mit
Gewalt anzufangen: tbeils weil sic sich zu Unter¬
nehmung emer söuultchen Belagerung der Ccatt

' nicht
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lzüü.^nicht stark genug fühlten; theils auch damit,
die guten in Bremen zurückgebliebenen Bürger,
durch einen gewaltsamen Angriff der Stadt nichts
leiden möchten. Man suchte also durch List zu sei¬
nem Endzweck zu gelangen. An einem verabredeten
Tage wurden von den hier zurückgebliebenen gutge¬
sinnten, der vorher getroffenen Abrede gemäß, alle
Ausgewichene nebst den Oldenburg ischen Hülfs¬
völkern heimlich in die Stadt gelassen, welche sich
alsobald aller festen Posten in derselben bemächtigten.
Die Verschanzungen der Aufrührer wurden hernach
gestürmt und erobert: In der auf der Schlachte
wurde Johann Holman unter deren verzweifelten
Vertheidigung getödtet, und sein todter Leichnam aus
seinem Fenster aufgehangen. Des verrätherischen
Bürgermeisters Iohan von der Tiever war
man lebendig habhaft worden. Den hieng man,
an einem eisernen Krampen, in seinem eignen, der
Holzpforte gegenüber belegenen Haufe auf 2). Fast

alle

s) Nach anderen Berichten soll dieser Verräther
hernach noch geviertheilt worden, und die
Schwecre des Gewichts von dem einen an der
Stadtmauer aufgehangenen Vierthell, nemlich

45 Pfund,



lz»/'ave übrige Aufrührer, deren man habhaft wer¬
den konnte, wurden an ihrem Leben gestraft «),
und Bremen dadurch wieder in Ruhe, Sicherheit
und Freyheit gesetzt. Das gemeine Volk erhielt
Verzeihung, und die Zünfte bekamen sämtlich ih¬
re eignen Morgensprachsherren, damit selbi¬
ge ohne Wissen und Willen des Raths keine Ver-
famlung halten, noch auch in denselben etwas dem
Staat gefährliches vornehmen konnten i-): und das
mußten alle Bürger Mann für Mann dem Rath
von neuem zuschwören.

Der ErzvischoffAlbrechr wurde aber durch
Bedrohungen ab Seiten der Stadt und ihrer Ver¬
bündeten gedrungen, alle jene Versicherungen die

ihm

45 Pfund, in einen Stein eingehauen und noch
vorhanden seyn.

«) Sie wurden theils lebendig an Pferdeschwänze
gebunden, und also auf dem Steinpflaster zu
Tode geschleift. theils gehenkt, theils fönst hin,
gerichtet. S. Renners Chromka, K. 3.

Dieses ist nachher noch scharfer in der N?Uetl
Emtmcbt F. d y Untersaat, ,a so qar bei, Lcib,
un>> Lebcnsstrafe verbothen. S. meine Gruud-
Scstzc, xaZ. 2iz 215.
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izss.'ihm die Stadt über zu bezahlende Gelder für
seinen Abzug von hier ausgestellt hatte, für ungültig
zu erklären, worüber er der Stadt eigne neue Re-
Versal es r) ertheilte.
13S8. Machte die Fr'eye Reichsstadt Bremen
mit dem Erzbischoff Albrechr, dem Admini¬
strator Moriy, den Grafen Gerhard, Chri¬
stian und Conrad zu Oldenburg und dem
Grafen Heinrich zu Neuenbruchhausen ge¬
meinschaftliche Sache, und überzogen die Butja,
dinger mit Krieg: sie wurden aber geschlagen.
Graf Conrad von Oldenburg, der das Jahr
darauf den Krieg, sich und die seinigen zu rächen
von neuem unternahm, hatte ein gleiches Schick¬
sal -/).

Kam

e) Man findet sie abgedruckt in der ^W, eio»s //.
F^t. ?ei/>. pax. 706. und in Ä.ÜMAS
deutschem Reichs Archiv, ?arr. tpec. Onl. II.
pZZ. 44s. Die qanz? Geschichte erzählt auch
^I^g. KK^VI^lVZ /« »?e^o/?. lib. X. c. 2.
pax. 264. se.qc^.

<h S. von Halem Oldenburgjsche Geschichtt,
B. I. PSA. 270. u. f.' ,
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IZ7Z. Kam die Hälfte derDrostey Bederkesa an
die Stadt Bremen.

iZ74- Erhub sich bey der Hansa ein Präcedenzstreit
zwischen Hamb u'r g und Bremen, welcher nach¬
mals dahin geschlichtet wurde, daß die alterr-ation
bis auf diesen Tag eingeführt ist e).

iZ75- Schwuren Häuptling und Gemeinde zu
Rothenkirchen im Butjadingerlande der
Stadt Bremen den Eid der Treue. Auch gras-
sirte die'Pest Hieselbst.

1376. Verpfändete der Erz bisch off Albrecht zu
Bremen die Stadt Wildeshausen und das
Schloß zum Langwedel der Stadt und dem
Capitel zu Bremen, welche sie lange Zeit be¬
sessen haben: auch versprach das Capitel dem Rath

schrift-

,) Es erhellt dieses aus den Unterschriften der im
gcmeiuschaftlichen Namen der Hansestädte zu
verschiedenen Zeiten herauskommenden öffent«
lichen Documenten, wo Lübeck allezeit zuerst
unterschreibt, Bremen und Hamburg aber ab¬
wechseln. S. Xvillebrands'hansische Chro¬
nik«, in der Vorbereitung, z. Abschn. x. 11.

f.



zvz
Ct>r.

1376 schriftlich, es sollte kein Voigr oder Amtmann
auf den Langwedel, ohne Willen des Raths
zu Bremen gesetzt werben.

Im ncmlichm Jahre sieng der Rath mann

Arend Dovelde^ die hiesige Sanct Martini
Kirche an zu bauen, womit man in 8 Iahren

glücklich zu Stande kam />
Ver-

/) Schon 1229. wurden Anstalten zu Erbauung
der St. Martini Kirche getroffen, und ward
diciclbe auch nicht lange hernach fertig. Weil
diese Kirche aber in dem 1344. ausgebrochenen
großen Brande, 5er nebst anderen auch das
ganze St. Martini Kirchspiel verzehrte, ohne
Zweifel, sehr viel mochte gelitten haben; als
machte man, jedoch erst geraume Zeit hernach,
den Anfang zu Erbauung einer neuen Kirche.

in c/-,o». paL 34- sagt: „IVlar-
„tiumnum quo^ue templum, snno 1375.
„incosturn, octo annis pertecerunt:,, und
setzt demnach die Zeit der Erbauung der jetzigen
St. Martini Kirche auf ein Jahr höher hinaus.
Vergl. Cassels Nachr. von der St. Martini
Kirche, (4. Bremen 1773-) §-^ I^ß. 6.
S, auch Oben Kav.lll. Z. 23. xss- 98. u> f.
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l38l. Veranlaßte der hiesige Domdechant, Jo¬
hann von Tzesterflerh Z-) einen landverderblichen
Krieg zwischen dem Erzb ischoffAlbrechr und der
es mit ihm haltenden Reichsstadt Bremen an
vereinen, und den Edelleuten des Hochstifts
Verden und des Fürstenthums Lüneburg
an der andern Seite; deren letzteren Parthey her¬
nach auch der Herzog von Braunschweig-
Lüneburg ergriff. Die Verdner Edelleu¬

te

Z) Der Domdechant Ioh. von Tzesterflerh hatt
te nemlich dem Erzbischoff Albrecht die böse
Nachrede gemacht, daß er ein Zwitter, und
folglich zum geistlichen Amte untüchtig sey.

in p. 122. Der Erzbischoff
ließ daher zu dreyen malen, hier, zu Hamburg
und zu StMlsund eine Ocularinspection mit sei¬
nen Zeugungstheilen anstellen, und jedesmal
fand sichs, daß Tzesterflerh ein Verleumder
sey, der Erzbischoff hingegen alle zu einem
Manne gehörigen Requisite habe. Da nun der
Erzbischoff seinen Domdechant zur Verantwor«
tung ziehen wollte, entfloh er aus Bremen, wo
er sich aufhielt und der Rath ihn den Schuß in
seinen Ringmauern abschlug. S. //öe^.
?n/>. Ffe/??. xax> 71z.
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iZLr.^'te /-) machten den Anfang des SlrcitS.
Aufgehetzt von dem Domdechant, fielen sie mit
iQv Reutern und 40 Schützen ins Stift Bremen,
und beschädigten mit Sengen und Brennen, Plün¬
dern und Rauben besonders dieVoigtey Lang¬
wedel. Der daselbst bestcAe Voigt ließ darauf
die Sturmglocke anziehen, auch sandte er um Hül¬
fe nach Bremen. Die hiesigen Bürger, unter
Anführung einiger ihrer Rathmänner, zogen aus,
vereinigten sich mit d?n Burgmännern von The-
dinghausen und dem Voigte zum Langwe¬
del und seinen Knechten, so daß sie weit stärker, als
ihre Feinde waren. Diese machten sich aber unter
der Zeit alle davon, und eilten mit ihrer Beute
nach Hause. Die Bremer und ihre Bundsge-
nvssen jagten ihnen zwar nach; jene hatten aber ei¬
nen allzugroßen Vorsprung. Um desto schneller zu
entkommen, liessen sie überall ihren Raub liegen, ja

sie

/-) Diese waren die von Mandelstoht, v. Klencke,
v. Behr, v. Landesberg, v. Gröpelingen, v.
der Wevhe, Kuhlemann und »och andere, de¬
ren Namen die Geschichte nicht aufbehalten hat.

II. Theil. U



ZO6
I.CHr.
iz8l. sie warfen unterwegs die geplünderten Sachen
von sich, und zogen sich von The ding hausen
bis Blendern, wo sie still hielten. Der
Voigt von Langwedel war ihnen mit zc> Mann
etwa am nächsten gefolgct; die anderen aber hatten
sich, der Beute halber , und weil sie ihre Feinde zu
gering schätzten, zerstreut, und hielten sich nicht bei¬
einander. Wie die Verdncr dies gewahr wur¬
den, griffen sie den Voigt von Langwedel plötz¬
lich an, schlugen ihn, weil er von den übrigen keine
gehörige Unterstützung haben konnte, in die Flucht,
und brachten dadurch auch die anderen in solche
Unordnung, daß selbige in großer Bestürzung flohen,
und das Schlachtfeld den Verdn ern zu überlas¬
sen, genöthigt wurden. Viele Bremische Edelleute,
Nathsherren und Bürger wurden bey dieser Gele¬
genheit gefangen, welche sich binnen eines viertheil
Jahrs mit isoo löthigen Marken ?) lösen mußten.

Die

/) in c/?»-o». pa^. 125. sagt zwar es
seyen mille- auri murcse, tausend Mark Gol¬
des gewesen: die Summe scheint mir aber viel
zu groß zu seyn. Besser ists man nimmt es von
Mark löthigen Silbers. Uebrigene sehe man

wegen
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izsr. Die Bremer nahmen aus Rache denen
Junkern von Mandelslohe, welche die vornehm¬
sten feindlichen Anführer gewesen waren, alle ihre
Güter im Stift Bremen weg; hernach, wie der
Herzog von Braunschweig, Lüneburg sich
dieser seine? Lehnsleute annahm, und den Bre¬
mern den Krieg ankündigte, fielen sie diesem in sein
Land, verwüsteten es, eroberten Walsrod e, nah¬
men Drakenburg ein; und wie sie den übrigen
Edelleuten, die ihre Feinde waren, zu Leibe giengen,
und Twistern, das sehr fest war, belagerten,
auch dem Schloß daselbst stark zusetzten: steckten es
die von Lehren selbst im Brand, und ergriffen die
Flucht. Hernach eroberten die Bremer Brock¬
bergen mit Hülfe der Bürger zuStade und ih¬
rer Kriegsmaschinen 6). Endlich schloß Bremen
mit dem Herzog von Braunschweig-Lüne-

U 2 bürg

wegen diesem Ritterkrieg tNushards Wo«^
«o/'?//^. pag. 8b. 6l 461.

5) IZIyclen, beym Renner 36 K. 3. „Hieß vor-
„ zeiten ein SchleuderAerüste im Kriege (balUsts.)
„ womit man in Belaqerunqen Steine und Feuer
„ warf.,, S. Bremisch - Nieders. Wörterbuch,
B. I. xsZ. 100.
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izsu'burg Friede, unter der Bedingung, daß das
Schloß zu Brockbergen den Bremern immex
offen stehen, und eine sichere Zuflucht, für sie seyn
sollte, auch erhielten sie die größte Hälfte des
Schlosses zu Beoerkesa.
iz«l. Wählte der Rath zu Bremen den Gra¬
fen <p«o zu Dtlmenhorst zum Gohgrafen
im Viehlande /).
^zsz. Tratt der Erz bisch off und das Domka¬
pitel zu Bremen dem Rath und Gemeinheit da¬
selbst die Brücke und den Damm zur Lesum, die
Burg genannt, auf ewige Zeiten ab m). Im
nemlichen Jahre überließ die Stadt Bremen ihren
Antheil am Schloß Bederkesa dem Bernhard

von

/) Dessen darüber erteilten Revers, 6. Z. /Vnno
vni ^ccci^XXXI. seri» tecunäz unte äc>>
minicam ?slmarum ( d. i. den z.Apnl iz8l.)

1^- p. Cajsel abdrucken lassen, in scmer
Sammlung ungedruckt. Urkunden, p. ?r. f.

m) S. Caflels Nachrichten von der Kirche zur
Burg, .4. Brem. 1776.) K. 2. 9^ 4- Verql.
das 106. Statut, in meinen Grundgesetzen,
psA. lvi» ^k>^ L)'
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I3«z^von SchchumbnchZ McMiuS des ErzstiftS
zu Bremen und Probst W Hamburg.
1384 Ha'so Hörsiken, Häuptling zu Esen«-
hamm, hatte, in Gesellschaft verftdiedener Öfter-
siadischer und anderer, den Bremern durch See-
räuberey und sonst großen Gckaden gethan: auch
hatte er des Häuptlings Gdo IlDicttcken
Schwester, die er bisher mr Ehe hatte, verstoßen^
vnd eine andere Frau gekeyrachet. Da schloß Bre,
nien ein Bündniß mit Eds Mencken ^ und S>'-
bech Hinrichs, zween Friesischen Häuptlingen,
gegen Hayo Hörstcken und seine Verbündeten, des
Inhalts: Bremen sollte loczo Mann zu Pferde und
zu Fuß ins Feld stellen, und selbige mit Sold,
Gewehr und Bier ausrüsten; dagegen sollten Mdo
und S^bech das ganze Heer mit Kühen, Schwei¬
nen, Schafen, Butter und Käse versorgen , auch
mit ihrer ganzen Macht zu Pferde und m Fuß dem
Hayo ins Land fallen: sobald solches geschehen,
wollten die Bremer ebenfalls darin landen. Bis
dahin sollten sie ihre Kinder den Bremern zu Gets-
seln geben. Der Rath ließ darauf seine Völker zu
Wasser, die Weser hinab fahren: die landeten bey

U 8 Esens-
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z ^. Esenshamm, schlössen diesen festen Ort

ein, belagerten, bestürmten, eroberten und zerstör¬
ten ihn. Ha^s hatte das Unglück lebendig gefan¬
gn genommen und von den Bremern anEdc» aus¬
geliefert zu werden, der ihn nach langwierigem Ge¬
fängniß endlich eines' fthmähiigen und schmerzlichen
Todes, zur Rache, daß er seine Schwester ver-
stossen hatte, gewaltsamer Weise sterben ließ ?/).

. ^^W ^ ^^^^ Im
?/) Kenner erzählt folgendes: „DalLdo

„ mit Hayo Hörsicken nach Hause kam, legte
„er ihn zu Ztv-r auf dem Thurme in den Stock,
„peinigte ihn schwer, und ließ ihn sehr schmach-
„tc>>. Zuletzt wand er ihn mit einem härnen
„Strick mitten von einander, um seiuer Schwe¬
rster willen, die Hayo verstoßen hatte: welche
„er hernach einen gewissen Ulrich von Seedyck
„zur Ehe gab, nebst /ooGraß Landes zur Aus«
„ steuer. ^ayo <sorstcken pflegte sonst seinen
„Gefangenen einen harnen Strick um den blo-
„ ßen Leib zu legen und selbigen mit einem Kne-
„bel zuzudrehen, und sie als« zu peinigen: dar,
„um ward ihm eben so begegnet.,. So grau«
sam und unmenschlich das Verfahren des Gdc>
mit dem Hayo gleich war, und es gewiß nie,
mand billigen wird: so geschah doch solches nach
dem Wiedervergeltungsrechte, das Adoni Be¬
leck ehemals auch erfuhr, suäic. I. ü. 7.
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iz84-'Jm nem^ichm Jabre zwang der Rath zu
Bremen, unterstützt vom Grafen Iv»uad von
Oldenburg, den Häuptling von Rothen«
kircheu, der von ihr abgefallen war, imgleichm
den Häuptling von Struckhausen und
^zsZ Golds warben, auch das Jahr darauf
den Häuptling von Blexen, ihm den Eid der
Treue zu schwören.

iZ86. Wurden die Stiftsedelleute von Elmen,
von der Lith, und von Lüneberge^on der Stadt
Bremen geächtet, und schloß des Erzbischoffs
Statthalter, Bernhard von Schaumburg mit
der Stadt den Vergleich, daß sie gemeinschaftlich
die Aechter bekriegen, und ihre Güter, falls sie sieg¬
ten unter sich theilen wollten, so daß der von El-
men und von der Lith Güter ganz der Stadt,
der von Lüneberge aber allein dem Stifte eigen
werden sollten. Wie der Erfolg ihr Vorhaben be¬
krönte, setzten sich zwar beyde Partheyen in den Be¬
sitz der eroberten Güter; die Bremer gaben abZr
hernach das meiste ihren vorigen Besitzern unter Le-
henevervfilchtung wieder zurück.

U 4 Bis
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IZ9>. Bis hierher waren die Obrigkeitlichen
Personen unserer Stadt dcrmajscn aus den vier
Kirchwielm gewählt worden, daß, wenn einer aus
dem einen Kirchspiel abgieng, keiner aus einem an¬
dern; sondern nothwendig einer aus dem nemlichcn
Kirchspiel, woraus der abgegangene gewesen war,
durste genommen werden. Weil man aber dies
sehr unbequem fand, ertheilte der Pa bst Vom'fa-
cius IX. der Stadt eine Dispcnsation dahin, daß
man die Wahl künftig hin, ohne Rücksicht auf die
Kirchspiele zu nehmen, vornehmen könne o). Im
ncmllchen Jahre verpfändete die Stadt Bremen
die Hälfte des Schlosses zu Bederkesa dem Erz-
bisch off für 7000 Mark. Auch erhielt die
Stadt die Bestätigung ihrer Privilegien vom Rö¬
mischen König VOenzeslaus />).

Wur-
0) S. Oben Kap. VI. §. 11. pax.24. f. und inson¬

derheit not. i) OH.IMII c/.?o»?>. pa.^.
^^t. ///-^. »N/>. PZ^. 275. 5t S?^.
seq. Die päbstliche Dispcnsation ist gedruckt zu
lesen in Lüttirrs deutsch. Reichsarchiv, ?urt.
hiec. contin. IV^. p»x. 224.

/>) S. Oben Kap. VI. §. 2. pass. 5. not. K).
nnd L.ümg>. c. PLZ. 22s. und hinten in den
Urkunden ^0. VI.
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2388.'Wurde der Thurm, die Brücke und der
Damm zur Lesum gebaut, welches der Stadt
Bremen großes Geld kostete. Zuvor war daselbst
nur eine Fahre, welches den Kaufleuten und Rei¬
senden oftmals Schaden und Auffenchalt unnöthi¬
ger Weise verursachte. Der Rath übergab den
Deputaten des Erzblschoffs und denen von
Stade und Buxtehude den ganzen Belauf der
Unkosten, welche «soosMark betrugen. Nach Un¬
terschrift und Besiegelung derselben, kam man dahin
üvcrein, daß Bürgermeister und Rath zu
Bremen den Zoll so lange allein erheben solle, bis
der ganze Vorschuß wieder ersetzt wäre; hernach
aber sollten diese Zollgelder zwischen dem Erz bi¬
sch off und der Stadt Bremen getheilt werden.
Letztere sollte jedoch für die ihr sodann zukommende
Zollgelder - Hälfte Brücke, Damm und Thurm je¬
derzeit in gutem Stande erhalten 5).

U 5 Er-

5) S. Cassels Nachrichten von der Kirche zur .
Burg, (4. Brem. 1776.) §.2. Wel¬
cher jedoch lehrt, daß Renner und vll^ILll.
m c6»'ov. pgA. ,29. sich irren, wenn sie dieses
vom Jahre 1390. erzählen, indem es schon
2 Jahre früher sich ereignet habe.
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i?92. Erhielten die Goldschmiede ihre Rolle
oder Zunftbrief vom Rath zu Bremen.

Ist das große Wasserrad zuerst erbauet, und
bcy das Fahraattgihanycn ?).
^95- Kam derPäbstliche Llblaß zuerst zu B re-
men auf, um von denen hiervon einkommenden
Geldern das Erzstift Bremen aus den grossen
Schulden zu reißen, in welche es die Verschwen¬
dung 5) des Erzbischoffs Albrecht gestürzt hatte.
1420. Führte Bremen in Verbindung mit dem
Grafen Moriy III. zu Oldenburg und der
Stiflbremischen Ritterschaft Krieg mit den-
Rustringern, und erbeutete in demselben viel

Vieh

,-) SelöigcS war 44 Werkschuhe hoch, und brach¬
te nm jedem Herumgehen h Tonnen Wassers,
welches in 212 Häuser durch untcrirdijchc Kanä¬
le geleitet wurde. — Bey dem jcßiqen Wasser¬
rad?, welches Z Tonnen Wassers jedesmal bringt,
ist zu bemerken, daß cS bey mittelmaßiqem Was¬
ser jede Stunde etwa 5 1 mal herum gehet. S.
p. Röster Bremer Münze, psx. »6. ^Iro. 10.
U 6«u -UiMXA P»<' - > 'N '

>°) Renner in seiner Chronika bey d. I. sagt, des
Erzbischoffs Schlemmercy habe solches verur¬
sachet.
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^oo"'Vieh e); auch mußte ihnen Langewarden
den Eid der Treue schwören.
1401. Wurde der Krieg mit den Rüstringern
fortgesetzt. Die Grasen Ocro von Delmen-
horst und Johann von Diepholz machten mit
der Stadt Bremen gemeinschaftliche Sache wider
diese seeräubcrische Friesen.
1404. Mußte der Häuptling zu Langwarden, der
Stadt Bremen den Eid der Treue schwören.
Auch bath im nemlichen Jahre der Canon icus
Johann Schlamsrorf, Probst zu Hadeln,
den Rath zu Bremen, daß er ihn anstatt des
Erzbischoff6 zum Pfandeherrn des halben
Schlosses Bederkesa annehmen wolle. Der
Rath ließ sich das gefallen. Wie aber Schlams-
rorf nicht lange nachher, hauptsächlich durch Em¬
pfehlung und Vermittelung unsers Raths, zum
Erzbißt h umBremen gelangte: wcgerte er sich,
das Schloß Bederkesa, gegen Zurückzahlung des
Pfandschillings, der Stadt wieder einzuräumen,
obgleich die ernannten Schiedsrichter wider ihn
auSsprachen.

Cr-

l) S. v. Halem Oldenv. Geschichte, B.I. p. 278.
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140^. Erhielten die Bremer auf Vorschreiben des
Grafen Heinrich von Holstein A), der Bi¬
sch off zu Osnabrück gewesen war, und durch
Brem en reisete, wo ihm alle Ehre angethan wur¬
de, die Aollfteyheir zu Oldeslohe. In eben die-
ferri Jahre wurde das neue Rathhaus zu Bre¬
men angefangen zu bauen, so.ches wurde in 8 Jah¬
ren fertig « ).

Schloß

Er war Heinrichs des Eisernen, Grafen zu
Holstein, jüngster Sohn, und wurde 1402.
weil er sich dem geistlichen Stande gewidmet hat¬
te, Bischoffzu Osnabrück: dankte aber 1404.
freywillig ab, wie er die Vormundschaft seiner
minderjährigen Vettern, der Kinder seiu-'S ver¬
storbenen Bruders des Grafen Gerhards VI.
zu Holstein und Herzogs zu Schleswig, über-

. nahm. Er selbst starb 1421. zu Bordcsholm,

') Nach Renners Bericht, kosteten damals
iooci Mauersteine l Markiübsch, l Karre Kalt
von 8 Tonnen K Grvte, 1 Viertel Bicr 7 Schwä¬
re. Da der Bau fertig war, gab der Nach
den A, beitsleuten zur Verehrung 2 Schinken,
die kosteten zusammen üGrole, und für 4,Gröte
Weißbrod. Der Scheffel Garste galt zu der
Zeit 7 höchstens Z Grote, und der Reiff (Klafter)

Holz



M.' Schloß die Stadt Bremen einen Vertrag
mit den Wurstfciesen wegen den Seerau-
dereyen
1407. Fiengen die vielen Befehdungen und kleinen
Kriege an, welche die Stadt Bremen theils allein,
theils von Bundesgenossen unterstützt, mit den
Friesen und besonders den Butjadingern, we¬
gen verübter Seeräubereyen, fast 16 Jahre lang,
mit abwechselndem Glück, zu Sicherstellung ihrer
sich immer mehr erweiternden Handlung, hat führen
müssen. Um den wetteren Frcybeutereyen dieser un¬
ruhigen Leute vorzubeugen, schloß Bremen einen
Vertrag mir ^.ubbo Ommeten und seinem Sohn
Dedo, Häuptlingen zu Stadtland und
Esens, kraft welches diese, sich zu frieden zu seyn,

erklär-

Hol; ebenfalls höchstens LGrote, wie Renner
ebendaselbst meldet.

5) Sind die Einwohner des im heutigen Herzog-
thum Bremen belegenen Landes Wursten: von
dessen Etymologie das Bremisch. Ntedersächs.
Wörterbuch B. V. p. 307. nachzusehen.

-/) Dieser Vertrag ist datirt auf den Tag der Rö¬
mischen S». Perrt Sluhlfeyer, d. i. den -8. Ja?
nuarii 1406.
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1407. erklärten, wenn Bremen ein festes Schloß an
derJahdc-z) bauen würde. Solches geschah,
und hieß das nicht weit von Athens an der Lehte
gelegene Schloß Friede bürg. Nicht lange dar¬
nach starb Lubbo, da gereuete es seinen Sohn
Dedo; auch mißfiel solches dem Erzbischoff,
welcher, ob er sich gleich äußerlich stellte, daß er
völlig damit zufrieden sey, demnoch heimlich den
Grafen Christian von Oldenburg den Bre¬
mern auf den Hals hetzte. Der Rath, wie er
vernahm, daß der Graf von Oldenburg mit
Feindseligkeit gegen die Stadt schwanger gieng, bath
sich in aller Unschuld die Vermittelung dieser Zwi-
stigkeiten von dem Erzbifchoff aus, dessen eigent¬
liche Gesinnung dem Rath unbekannt war. Der

Erz-
s) Man sehe wegen dem jetzigen Jader Meerbusen,

welcher durch eine erschröckliche Uebcrschwem«
mung im i2ken Jahrhundert entstanden ist, wo¬
bey 9 Dörfer ganz und z zum Theil untergien-
gen, I. G. Visbeck die Niederweser und
OsterstaOc, (8-Hannoo. 1798.) §. 5. p. 14.
u. f. Wegen oes Schlosses Friedevurg aber «Las¬
se! vom Lande Würden (4-Brem. 1770.) §.7.
p. 8. nor. ^) und von Halem Geschichte von
Oldendurg, B. l. p. 280. f.
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^"'Er; bisch off sagte dieses zwar zu; verschob
es aber immer von einer Zeit zur andern: ja, wie
die Oldenburger sich zu einem Angriff der Bre¬
mer wirklich rüsteten, sandte der Erz bisch off
letzteren nicht einmal die versprochene Hülfe an
Mannschaft. Da merkte der Rath, wie er mit
dem Erzbisch off daran wäre, nahm also nicht'
allein die ihm gethane Kriegserklärung des Grafen
von Oldenburg cm; sondern erwiederte solche auch
alsobald dahin, daß er allen, die es mit dem Gra¬
fen hielten, ebenfalls von ihrer Seite den Krieg er¬
klärte, auch sogleich bedacht darauf nahm, sich
mit Hülfsvölkern zu verstärken. Der Rath ver¬
band sich des Ends mit den Grafen von der
Hoya und von Delmenhorst, that einen Ein¬
fall ins Oldenburgische, und brachte daraus
eine große Beute mit nach Hause. In dem dar¬
auf folgenden strengen Winter, wie das vereinigte
Heer der Bremer, Delm enhorster und
Hoyer sich bey Goldswarden gelagert hatte,
griff es die mit vieler Beule beladencn Leute des
Grafen von Oldenburg an, schlug sie, jag¬
te ihnen ihre Beute ad, nahm den Grafen

Lhri-
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24c,7. Chrisiia»t VIII. selbst gefangen und brach¬
te ihn nach Bremen a). Um sich zu lösen, muß¬
te er der Stadt ein schweres Lösegeid bezahlen, und
zur Sicherheit dafür derselben das Land Würden,
nebst den Einkünften, welche die Grafen im Flecken
Leh ehalten, für 2000 Mark verpfänden, auch die
freye Fischerey bis zur Hunterdrücke verschrei¬
ben 5).

Brach-
6) Der Verfasser der Schellen-Ninsbergischm

Chronik meldet folgenden unedlen Zug davon:
„Deö anderen Dages wegen se nha Hueß vnd
„brachten Junkhcr Carsten mede tho Bremen,
>,tho Lichtmissen vnd hielden öhme gevangen in
„einer qrothen Kisten, de wurdt gebracht van
„dem Radhufe in des Baden Keller by vnser
„leven Vrouwen Kerckhave.,, Allein der be¬
rühmte Rechtsgelehrte Johann Hering hat be,
reits bey dem auf dem Oldenburgischen Archiv
befindlichem Exemplar dieser Chronik angemerkt:
„Ode! eli ne ciuilitas et ius belli? ett ne
„Zrstituäo er^a Kemwa vlclendurxiorum»
„l^uviZ tvties Ilbsrauit örernam? /mo,
„VMVN?„ S. von Halems Oldenburg.
Geschichte, B. I.

^) Das Verpfandung« und Friedens Instrument
steht
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1428. Brachte es die Stadt dahin, daß der Erz¬
bischoff zwey an verschiedenen Platzen und zu ver¬
schiedenen Zeiten an der Weser zu bauen angefange¬
ne feste Schlösser, das eine gegen die Wurster bey
Lehe, und das andere näher bey Bremen, die
St inte bürg genannt, liegen ließ, nachdem selbige
thcils von den Wurstern, auf Antrieb des Raths
zu Bremen, theils von den Bremern selbst, wa¬
ren zerstört, und das dabey befindliche Geschütz in
die Weser geworfen worden.
1410. Schloß der Graf Diderich von Olden¬
burg ein eidliches Wedensbündniß mit der Stadt
Bremen c).

... Ent¬
sieht beym Renner, und ist selbiges 1408. iM
üie beati soKimmL ante portain I^arinam,
d. i. den 6. May datirt. Vom ncmlichen Dar»
ist auch der darüber ertheilte Revers des Raths
zu Bremen, welchen Lasst! ex- oriZmali bey»
bringt in seinen Nachrichten von der Reichs¬
stadt Bremen ehmal. Verbindung mit dem
Lande Würden, (4. Brem. 1770.) Z.6. xaA.
7. et Mo. IV. paZ. l s.

c) Auf den Tag beati Klstrnaei /Vpvttoli et
TvanZeliltAe. d. i. den 21. Septembr. 1410.

II. Theil. X
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^12.^'Entstand ein entsetzlicher Sturm, der m
Bremen an öffentlichen- und Privatgebäuden ei¬
nen ansehnlichen Schaben that <).

Im nemlichen Jahre vertrug sich der Erz bi¬
sch off Johann mit der Stadt, wegen des
Schlosses Bederkesa, dermassen, daß er das
Schloß für seine Lebenszeit behielt; nach seinem To¬
de aber sollte es der Stadt zufallen, auch sollten die
auf dem Schlosse befindlichen Beamten solches je¬
derzeit beschweren
i4»4. Erklärten die Bremer den Krieg an Dcds
Ommeken, des verstorbenen Lubbe Ommcker»
Sohn, Häuptling vom Stattlande, dem zugleich
Nvthenkirchen und Esenshamm anvertraut
war, wegen der vielen Beschwerden, die sie gegen

ihn

</) Am Abend St. CeeiliS, den 22. November,
ereignete sich dieser Sturm.

e) Zufolge dieses Vergleiche haben solches auch
1412. Marrin von der ^.esum und 1420»
Orrc> von der ZSorch, als Erzbischdffllche

. HZoigte auf dem Hause Bederkesa wirklich, nach
Dll^icMl Bericht, gethan, in c^omc-o.
xax. iz8.
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14-4. ihn hatten/). Die Bremer stellten zoo Rei¬
ter und ZooO Fußknechte ins Feld, schlugen ihren
Feind, eroberten dessen feste Schlosser, nahmen auch
Esens mit Gewalt ein, und zwangen Dedo end¬
lich, daß er sich eidlich verpflichtete, der freyen
Schiffahrt der Bremer nicht weiter beschwerlich
seyn zu wollen.
i4>8- Vereinigten sich fast alle Friesen dahin,
daß sie die von den Bremern gebaute, und zur
Sicherstellung ihres Handels dienende Friede¬
burg, die ihnen immer ein Dorn im Auge war«
heimlich erobern wollten. Ihr Heer versammelte
und näherte sich bereits der Festung: und wer weiß
was geschehen wäre? Allein die Gebrüder Dedo
und Gerold konnten die Ankunft des Friesischen
Heers vor allzugroßer Ungedult nicht abwarten;
sondern versammelten 24tapfere Friesen, und nah¬
men 20 deutsche Hakenschützen F) in ihren Sold.

X 2 Mit

VIUM. in e/-»-o». paß. izg.
F) /^m, psZ. 140. nennt sie „Zaxone» sers

conöuctvL... Hakenschützen aber hießen sie,
weil sie schwere eine bleyerne Kugel von 4 Loth
schießende Feuerröhre führten, welche man Ha,

km-
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?4?8.^Mit diesen überfielen sie bey Nachtzeit daß
Schloß, kamen vermittelst ihrer Sturmleitern hin¬
ein , und setzten alles in Furcht und Schreien. Sie
konnten sich jedoch des ganzen Schlosses, wegen der
tapferm Gegenwehr, die die Bremische Besatzung
that, nicht bemächtigen. Beym Anbruch des Ta¬
ges wollten sie sich also über die niedergelassene Brü¬
cke wieder zurück begeben. Aber eben näherte sich
ein Haufen Volks, der die Besatzung im Schloß
verstärken sollte, wodurch sie zwischen zwey Feuer
kamen. Da überdem ihre Hakenschützen das Ge¬
wehr wegwarfen, und sich zu Gefangenen ergaben,
so wurden auch sie, nach einer leichten Gegenwehr,
sämtlich gefangen genommen, und nach Bremen
gebracht, so eben wie ihre Völker heranrückten: die
aber nun unverrichteter Sache zurückkehrten. Zu

Bre-

kenbüchsen nannte, und ihren Namen davon
führten, weit „deren Schaft einen Haken hal-
„ te, mittelst dessen sie, im Abfeuern, auf einer
„Stühe oder Gabel befestigt wurde und darauf
„ruhete.,, S. Bremisch-Nieders. Worterb.
B. II. paZ. 564. Die Geschichte des nächt¬
lichen Uebcifalls der Friedeblirg ereignete sich
am Abend 5. L. LoLMse et Osmiani, d. i.
den 27. Sept. 1418.
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1418. Bremen hegte man das peinliche Gericht über
sie, und die Gebrüder Dedo und Gerold wurden
enthauptet, die übrigen Friesen aber gerädert;
die deutschen Hakenschützcn mußten sich loskaufen
und kamen sodann frey /-). Im nervlichen Jahre

X 3 w

/-) Man sagt, daß, als Dedo's Haupt abgeschla¬
gen gewesen, es Gerold von dem Erdboden
aufgenommen und herzlich geküßt habe. Als er
nun gleich darauf eine ansehnliche Summe Gel¬
des versprochen, wenn man wenigstens ihm das
Leben schenken wollte, und die meisten Rachö-
glieder dazu schon geneigt geschienen: habe es
«in bejahrter Nachmann, Namens Arend
Balleer sehr widerrathen, weil man an jenem
Kusse leicht abnehmen könne, daß die Begierde,
seines Bruders Tod zu rächen, bey ihm nie er.,
sterben würde. Dieser Rath des Lalleers fand
Beyfall, und so mußte denn Gerold des nenu
lickcn Todes sterben, den er so eben seinen Bru»
der hatte leiden sehen. Einer seiner Freunde
ließ ihm hernach ein Dcnkmaal in den, Dom hie-
sclbst setzen, welches einen dicken Mann nm lam
gen Haaren, ein breites blankes Schwert vor
der Brust haltend, vorstellte, das aber nicht mehr
vorhanden ist. S. Oll^lL?!. l. L. pg^. 14?.
von Halem Oldenb. Geschichte, B.!.
u. f.
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,418. erhielt Nikolaus, des Grafen Orro von
Delmenhorst Sohn, vom Rath zu Bremen
die Gohgrafschaft des Viehlanbes: auch
versprach Zlrend von Vl?e>che, daß sein Schloß
zum Blumenthale den Bremern allezeit offen
stehen solle,').

Eben zu dieser Zeit legte Syberh, Häuptlin g
in Rustringen, nebst 5 seiner Freunde, welche
Häuptlinge in den 5 Kirchspielen des Butja,
dinger Landes waren, ihren Unterthanen gar zu
große Schätzungen auf. Diese riefen den Rath
von Bremen zu Hülfe. Man sandte ihnen sogleich
'419. den Rathmann Johann Frest mit 1000
Mann, größtentheils Bürgern und vielem Geschütz
zu Hülfe. Man belagerte und eroberte eine befestig¬
te Kirche des Landes nach der andern 6), und riß

die

?') Jenes geschah am Tage Lamberti, den 17. Sept.
dieses den 28.Sept. 1418. S. Oben Kap. II.
§. 6. pax. 26. f.

6) „Blexen ergab sich zuerst, nach einer 4tägigen
„Belagerung, da man den Thurm untergraben

und zum Einsturz gebracht hatte. Die Kirche
„zu Langwarden war zwar fester; allein sie

„ ward
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24iy. die Festungen nieder. Dadurch wurden diese
unruhigen Leute genöthigt, Frieden einzugchen, und
S>'bech nebst den übrigen Häuptlingen mußten
eidlich angelobcn, ihre Untergebenen nicht zu
drücken.

1420. Uebcrtrug Kaiser Sigismund der Stadt
Bremen das Regiment über die Butjadinger
durch seinen Gesandten Siegfried von XvendmA,
und bestäctigte jvlches hernach in einem eignen Di¬
plom /).

1422. VereuMten sich die vornehmsten Friesen,
welche das vergossene Blut ihrer Verwandten und

X 4 Freun,
„ward auch in z Tagen eingenommen. Bur-
„have war unter allen am stärksten mit Boli-
„ werken und Mauern befestiget. Syberh selbst
„ befand sich darin. S«e hielt sich 4 Wochen,
„ und es entstand in dem Platz eine große Noth.
„Endlich übergab S^berl) sie freyroilliz, und
„behielt zwar das Land; mußte aber schwören,
„für das Beste de- Landes m sorqen.,, (Vogrs)
Lesebuch pax. 2H4. von Halem Oldenb. Ge¬
schichte, B. I. p. 288.

/) <Z. 6. sz.July .420. im Lager vor Prag.
Ist abgedruckt in L.ünigs Reichs Archiv, ?2r?.
fpec. Lomin.iV^. PSF. 226. imgl. hinten unter
den Urkunden Nro. VII.
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2422. Freunde nicht vergessen konnten, abermals
wider die Stadt Bremen, und suchten sich zu
forderst der Friedeburg zu bemächtigen. Wäh¬
rend der Zeit sie dem Rath den Absagebrief hierher
sandten, rückten sie schon, unter Anführung der
Häuptlinge des Auricher- und Brockmer-
land es Okke und Focke, nach Eroberung des fe¬
sten Thurms zu Goldßwarden, vor die Frie<
deburg. Weil die Stadt eben ihre Völker dem
Erzbischoff in einem Kriege, welchen er mit dem
Herzoge von Braunschweig-Lüneburg führ¬
te, zu Hülfe geschickt hatte; so konnte sie dieses
Schloß nicht entsetzen. Es mußte hingegen der
Befehlshaber desselben, derRathmann Johann
Freft sich den Friesen ergeben. Diese zerstörten
darauf das feste Schloß, und, weil sie ihren End¬
zweck erreicht hatten, schlössen sie mit der Stadt
Frieden m).

-4-4. Wurde ein Schoß Hieselbst beliebt, seder
Bürger gab dazu i2Grott, und von 100 Mark

3 schwa-

-») S. von Halem Oldenb. Geschichte, B. I.
pax. 2H0. u. f.
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1424. z schwäre. Der da Bürger werden wollte,
mußte das Bürgerrecht mit 2 Mark gewinnen «).
1425. Besetzten die Bremer das Schloß Stotel,
und nahmen es Heinrich von der Lich und sei¬
nem Sohn Marcm, denen es der Erz bisch off
Nikolaus für 1 loo Rheinische Goldgulden versitzt
hatte, hinweg. Sie hatten durch Rauben den
Bremern auf der Heerstraße und der Weser Scha¬
den gethan 0).
1426. Wurde die Einrichtung wegen dem Rath
zu Bremen Hieselbst getroffen, daß künftighin nur
zwey Bürgermeister und zwölfRathsmän-
ner an der Negierung seyn sollten. Von denen ab¬
gegangenen wurden lo. und aus der gemeinen Bür¬
gerschaft ihrer 4 für diesmal gewählt. Auch wurde
ein besondrer Eid beliebt, welchen der abgegangene
Alte dem Neuen Rathe schwören sollte. Auch

X 5 wur-

«) kostete solches nur i Mark, laut des
4. Statuts. S. meine Grundgesetze,
In einem coäice Nlc. Lwtur. Xl-ekcinAii ste¬
hen zMark, und in dessen Glossen 10 Rthl.
Heutzutage bekanntlich weit mehr.

v) tNushard A/ovum. «oM't. Fni».,xaA. zsf.
356.
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1426. wurde mit den Elterlcuten wegen Erhebung
des TMiengcldes ein Vergleich getroffen.
-428- AufPauli Bekehrung d.i. den2s.Ja¬
nuar, wurde wegen der Narhswahl folgende
Verordnung festgestellt. JcdcS halbe Jahr svllte
t Bürgermeister und ü Rathshcrrcn abgehen, und
an deren Stelle eben soviel andere, entweder von
den abgegangenen, oder aus der ganzen BÄrger-
schast von drey durch Loos bestimmte Rathmänner
tind 6 durchs Loos ebenfalls bestimmte Bürger ge¬
wählt werden. Auch wurden auf Befehl des Neuen
Raths 15 Mitglieder des Alten Raths ins Gefäng¬
niß gesetzt, unter dem Vorwande, sie hatten der
Stadt Güter nicht getreulich verwaltet. Sie be-
freyten sich aber alle bis auf einen mit List daraus,
und retteten sich mit der Flucht nach Stadt. Ihre
Güter wurden darauf vom Neuen Rathe confis-
cirt />).
1429. Wie der Rathmann und Stadtcämmerer
Arend Fryge aus der Badstube, unter Begleitung

r sei-

/>) S. die Tafel H. 4. in meinen Grun'gsetzen,
pgF. !<?. vergl. VII^ILMI 67i»-»»!>. is r.
seq. welcher jedoch hierbey einige ^Älucüroms»
wo» begeht.
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1429. semes Knechts Verend, Meder nach Hause
gehen wollte, verwundete ihn sein Bmdcr Heinrich
Fr^ge so sehr, daß er des andern Tages daran
starb. Die Ursache war: Arend wollte seinem
Bruder Berend dessm versprochene Braut abspen¬
stig machen, und sie gerne selbst hevrarhen. In
diesem Jahre war es um Bremen herum fchr un¬
sicher, so daß Handel und Wandel sehr darunter
litte, auch eine machtige Theuerung der nothwendig¬
sten Lebensbedürfnisse daraus entstand. Die alten
Nachrichten melden als etwas außerordentliches,
daß der Scheffel Roggen, welcher sonst is Grote
kostete, jezt24Grote gegolten habe.

Um diese Zeit wurde auch die neue Wechsel¬
bude auf dem Markte gebaut, davon hernach
die Rathsapotheke, die Anise-und Consum-
tionskammer gemacht sind.

Weil

7) Der Erzbischoff hatte Hieselbst auch seine eigne
tatiernÄ live csls cambü, oder Wechselhude,
wie sie in alten Dokumenten genannt wird,
welche er zu Zeiten an den Rath zu nebst der

. Münzgerechtigkeit versetzte. S. Casseis Brem.
Münzcab. B.II. xsx. 5. 6. u. f.
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1429. Weil der Bürgermeister Herb-rr Du¬
cke! und andere Ncnhmänner ihres Ehren-
standeö, ohne gegründete Ursachen, entsetzt wurden,
wandten sich selbige an den Kaiser Sigiemund,
welcher die Stadt vorlud, sich gegen die Be-
züchtigungen des Herberr Duckels und Consorten
zu verantworten.

Den 2 z. Juny zogen viele vom Alten Ra¬
the aus der Stadt, erst nach Delmenhorst, hernach
nach Stade zu ihren vorhin bereits dahin entwiche,
nm Kollegen. Ihre Güter wurden ebenmaßig con-
fiscirt.
i4Zo- Wie der vom Alten Rathe allein in
Bremen gebliebene Bürgermeister Johann
Vasmer den 6 Juny nach Oldenburg reichen
wollte, in der löblichen Absicht, eine Versöhnung
zwischen dem Alten und Neuen Rathe, durch
Vermittelung des Grafen von Oldenburg bey
welchem er viel vermochte, zu bewirken: wurde er
unterwegens angehalten, nach Bremen gesanglich
zurück gebracht, in den Hurrelberg gesetzt, den
Dienstag vor Johännis Baptistä vor Gericht ge¬
führt, und auf Betrieb des Neuen Raths wel-

- cher
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^zo.'cher Kläger, Zeuge und Nichter zugleich war,
als ein Stadtverräther höchst unschuldig zum Tode
verurtheilt, auch dieses Urtheil sogleich, an demsel-
bigenTage (den 20. Juni)) der Fürbitte der Grä¬
sin Richards von Oldenburg ohnerachtet, an
ihm vollzogen »-). Worüber die Stadt in die
Reichsacht kam, auch aus dem Hanseatischen Bun¬
de geflossen wurde.

Im nemlichen Jahre entstand ein Krieg zwi¬
schen der Stadt Bremen und dem Friesischen
Häuptling Fokke Üben, in welchem die Bremer
fast überall siegten. Unter andern, welches jedoch
fast unglaublich scheint, griff FMe ein bewaffnetes
Fahrzeug der Bremer, ein Kogge genannt, das
auf der Weser lag und auf günstigen Wind lauerte,
um nach Bergen in Norwegen zu segeln , mit 9 sei¬
ner Schiffe an. Auf dem Bremer Koggen waren
nur zZMcmn, worunter 26wehrhafte Bootsleute:
die wehrten sich mit Schießen und Smnwerfen der¬

maßen

7) S. Oben Kap. VI. §.16-19. pass. 35. u. f»
VI^ILMl c^om5. p. 151. Imgl. Hamel-
manns Oldenburg. Chronica, paZ. 195. von
Halem Oloenburgilche Geschichte, B. I. pg^.
Z04. u. f.
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i^zo/maßen gegen die Friesen, daß deren iSo töd¬
lich verwundet wurden, die- auch alle an ihren
Wunden stürben; die Friesen aber mußten alle von
der Weser weichen, und unser Kogge setzte seine
Reise nach Bergen ungehindert fort 5).
1433. Den Grünen Donnerstag, wurden die lang¬
wierigen Zwlstigkeitcn zwischen dem ausgewichenen
Alten, und dem in Bremens Mauern befindli¬
chen Neuen Rathe glücklich beygelegt, und un¬
ter Vermittelung der Grafen von Hoya, den
Abgeordneten des Domkapitels zu Bremen,
der Collegiatstifter zu Bremen und Ham¬
burg, und der Hansestädte Lübeck, Hamburg,
Wismar, Lüneburg und Stade, eine Ver¬
einigung unter dem Namen der Tafel, welche auch
die Alte Eintracht heißt, errichtet t): kraft
deren der Alte Rath in seine vorige Rechte wieder
eingesetzt und zu ewigen Zeiten die Verordnung ge¬

macht

/) S. Renner in Chron. »6 K. s.
5) Solches geschah den 9. April 143z. S. meine

Grundgesehe, z.und i7.not. l). Die Ta¬
fel hat auch in einer hochdeutschen Uebersehunz
beygebracht L.ünig in seinem Reichsarchiv,
?. sxec. Lorit. IV. P. 227.
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I4ZZ. macht wurde, daß ins künftige 4 Bürgermei¬
ster nebst 24 Rathsherren, welche sich unter einan¬
der selbst wählen, und diese Würde Lcbenswierig
bekleiden sollten, die Stadtobrigkeit von Bremen
seyn mochte

Des nächsten Tags nach Sanct Bartholo-
mai wurden unsere Stadlgefetze, welche Sta¬
tuten heißen, und welche annoch vor Gericht gül¬
tig sind, verfaßt n).

Nun wurde auch Bremen von der Reichs¬
acht entschlagen, in welche die Stadt aber von
neuem fiel, da sie dem Heinrich Vasmer, einem
Sohne des unschuldig Hingerichteten Bürgermei¬
sters Johann Vasmer, keine Genugthuung leistet!
wollte.
I4ZZ- Nahm die Gewalt des machtigen Friesischen
Häuptlings Fotte Uken, bisherigen abgesagten
Feindes von Bremen, ein Ende mit Schrecken.

Er

«) S. den historischen Vorbericht zu meinen
Grundgesetzen, 5. p^. XXXIX. imgl.
Oden Kap. 6. § 20. p. 4z. f.

»») S. meine Grundgesetze p^- >8. und den hi¬
storischen Vorbericht dazu, § 5. s. pax. XI.I.
ley. imgl. Oben Kap. 7. H. n. p.ü?. f.
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1435. Er wollte sich nemllch zum Herrn von ganz
Fries land auswerfen, und fieng derowcgen mit
den übrigen Friesen, die ihm diese Macht nicht
zugestehen wollten, zu kriegen an. Diese vereinig¬
ten sich aber, schlugen ihn aus dem Felde, und be¬
lagerten ihn in seinem Schlosse Fockenburg bey
Lehr so lange, bis aller Mundvorrath darin auf--
gezehrt war, so daß die Belagerten endlich vor
Hunger die Flachsknoten aßen. Focke zu Gefallen
wollten sie aber nicht Hungers sterben, darum wie
gar keine Hoffnung zum Entsatz da war, suchten sie
mit den Belagerern zu capituliren. Diese gestanden
ihnen zwar einen freyen Zlbzug, nebst allem, was
jeder von ihnen bis zu einem gewissen auf dem Felde
stehenden Marienbilde tragen könnte, zu; doch war
Zocke hiervon ausgeschlossen,' als welchen sie auf
Discretivn gefangen haben wollten. Des andern
Tages bepackt sich jeder mit dem, was ihm am nö¬
thigsten dünkt; Hocke Mms Frau aber nimmt ih¬
ren Mann auf den Rücken, und trägt ihn glücklich
bis nach dem Marienbilde. Dieser edle Zug eheli¬
cher Treue wodurch das Andenken der treuen und
klugen Weiber zuWeinsperg erneuert wurde,

rühr-
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^4Z5. rührte die Friesen. Sie schenkten dem Zocke
das Leben, und die Freyheit, zerstörten aber alle sei¬
ne festen Schlösser. Er, des Getümmels der Welt
müde, zog mit seiner treuen Gattin nach Münster/
wo er Hernachmals in Ruhe starb.
1435. Bekriegte der Herzog Bernhard von
Sachsen-Lauenburg die Stadt Bremen, und
drohele ihr das Schloß Bederkesa zu nehmen.
Die Stadt warb zu ihrer Vertheidigung viel Volk,
welches der Graf Güncher zu Schwarz bürg
als Feldhauptmann der Stadt anführte

Wur-

5) in c/tt-on. p. 1 >;6. und Casiel in sei¬
nen Nachricht, vom Erzbischoff Hmricb, (4.
Brem. 1760.) H. 2. p. 4. und in
B. I. Th. 1. PSA 56. erzählen dieses. Wenn
also Hübner in seinen genealog. Tabellen n.
275. das Todes-Jahr dieses Grafen Günthers
eines nachgebohrnen Sohns des 14,6. verstorbe¬
nen regierenden Grafen Günthers zu Schwarz-
bürg 1413. angiebt, so muß dabey ein Irr¬
thum obwalten, und e« vielleicht 144?. heißen:
um so mehr, da sein Vater alsdann ihn UM
z Jahre überlebt hätte. Unser Günther war
ein Großoheim des Erzbischoffs Hmrich zn
Bremen.

II. Theil. Y
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1436^ Wurde die Stadt Bremen durch den
Reichserbkämmerer«Lonrad von WeinsperA
vom Kaiserlichen Bann wieder losgesprochen und in
die vorige Freyheit gesetzt z/> Auch wurde durch
den Erz bisch off Valduin, als von beyden Sei¬
ten erwählten Schiedsrichter, der Streit zwischen
der Stadt Bremen und den Stifts, Edelleuten
von der Borch, wegen dem Schloß Blumen¬
thal, dahin gütlich beygelegt und entschieden, daß
das Schloß und das Amt Blumenthal der
Stadt Bremen eigen verbleiben; diese dagegen de¬
nen von der Vorch 1400 Goldgulden bezahlen
sollte s).
14Z7. In Gefolge des mit Heinrich Vasmer, ei¬
nem Sohn des unschuldig enthaupteten Bürger¬
meisters Johann Vasmer, getroffenen Ver¬
gleichs, stifteten der Rath und die Gemeinde zu
Bremen ein Mkariat in St. Ansgarii Kirche,
wozu das Alrsre corporis ciiritti gewiedmet wur¬

de,

x) S. ^M^. /He>5. nA. xsx. 858.
L) Am Sonntage nach Simonis und Judck, 0, i.

den zv. Octobr. 14ZS. S. Mushard mov«-
F^em. xax. lZ2.
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I4Z7. de, zum Gedächtniß seines unschuldigen Ba¬
ters, welches der älteste des Vasmerschen Ge¬
schlechts auf iOO Jahre lang sollte zu verleihen ha¬
ben. Auch wurde dem Heinrich Vasmer aller
Schaden hernach wiederum gebessert, ihm die Gü¬
ter seines Vaters, die noch zu finden waren, wie¬
der zugekehrt, auch alle aufgewandte Kosten erseht»
und wegen erschöpfter Stadtmitteln, der Weinkel¬
ler und die Ziegelbrennerey, bis der Abtrag
erfolgen könnte, verschrieben, auch die Begehung de«
Bürgermeisters Memorie mit einer ewigen Seelmesse
gestiftet. Ueber dies alles mußte an der Stelle, wo
er enthauptet worden, eine steinerne Gedächtniß-
seule, M Gestalt eines Kreuzes errichtet, und von
Stadl.wegm zu ewigen Tagen unterhalten wer¬
den a).

'S» Der-

«) Diese« Denkmal steht in hiesiger Vorstadt zwk
scher» dem Oster - und Heerdenchvre noch jetzt,
und heißt beym gemeinen Manne VasmerS
Krütz, auch dat stemm Krütz. DII.icttIV5
hat es in seinem Grundriß von Bremen nebst
den Vorstädten tsb. XIV. lud litt. besonder»
vorgestellt, und nennt es: Vssm»ri crucem.

leu
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i4Zy. Versöhnte die Stadt Bremen i>en Eibi¬
sch off Valdum mit den Wurstern, so daß
wenn der Erzbisch off mit jemand sonst in Krieg
geriet!), sie dem Pannier des Erzbischoffs folgen
sollten; gegen die Stadt Bremen aber sollten sie
eine völlige Neutralität beobachten.
1442. Traf die Stadt Bremen ein Bündniß
mit dem Erz bisch off Gerhard III. denen von
Stadeund vonBurtehude.
-445. Gab der Rath zu Bremen dem Lande
Würden seine beschriebenen Rechte 5).

Auch verordnete der Kirch Herr c) an U. L.
Frauen zu Bremen, Johannes Oldebecr, in sei¬

nem

leu monumentum. S. Caflels Abhandl.
von den Stadtbremischen Gesetzen, c.V. §. 11.
p2Z. 48. lg. Post Nachr. von der Regiments¬
verfass, und dem Rath zu Bremen, §. zo.
psx. 46- 47-

^) Lasiel in seiner Nachricht von dem Lande
Würden, (4. Bremen 1771.) §. 8. y.
thut zwar von allerley Polizeyverordnungen Er¬
wähnung; jedoch gedenkt er dieses Würder-
Landrechts nicht.

e) Hieß damals der ordentliche Prediger, Pfar¬
rer,
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Testamente, daß die von ihm zu diesem
Behuef erkaufte Zehnden im Lande Haveln und
Rmthen zu Hamburg zu Verbesserung des Sa-
larii des zeitigen Pastoris an besagter Kirche ver¬
wandt werden sollten; dagegen sollte aber der
jedesmalige Pastor künftighin anstatt des bisherigen
einen, zween Kapellane halten. Der Erz bi¬
sch off Gerhard bestattigte diese Verordnung da¬
hin, daß wenn der Pastor dem Buchstaben der¬
selben nicht nachkäme, sodann der Eltermann von
dtn Gewandtschneidern Hieselbst «/) diese vor-
bemeldeten Einkünfte undZchnden erheben, damit
nach der Verordnung des Testatoris verfahren und

V 3 den

rer, leLurä, S. Bremisch Nieders. Wör-
terb. B. II. paZ. 741. seit 1527. ist diese Be¬
nennung abgekommen, und findet sich in den
Kirchenrcchnungcn der Ausdruck: Unse Predi-
canten, wie CaM! ganz richtig bemerkt in seinen
Nachr. von U.L.Fr. Kirche, (4.Vrcm.i775.)
2lcS Stück, tz. 14. ZO.
Wird heutzutage die Tuch- oder Lakenhandler-

societat, welche in Bremen seit 126z. d. l.May
cristirt, genannt.
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1445. den etwaigen Ueberschuß unter die Armen ver¬
theilen sollte

Im nemlichen Jahre verbanden sich die Städ¬
te Bremen, Stade und Burtchude, gegen
den Erz bisch off Gerhard: welcher, der von ihm
beschwornen Capitulation zuwider, den Städten
im Erzstift Bremen an ihren hergebrachten Ge¬
wohnheiten und Privilegien großen Eintrag that.
Sie verpflichteten sich untereinander, daß sie dem
Erz bisch yff widerstehen, Gewalt mit Gewalt
vertreiben , eine der andern beystehen, und sich nicht
ehender wieder trennen wollten, bis aller Streit, es
sey nun in der Güte oder durch die Gewalt der Waf¬
fen, abgethan und völlig gehoben sey /).

Nach-

<) S. (Cassels) Nachricht von der Societät der
Tuchhändler in Bremen, deren Ursprung, Be¬
stehen und jetzigen Jubel, zum Andenken ihrer
500 jährigen Stiftung :c. 4. Bremen 176z.
insonderheit paZ. 8. und desselb. Bremisches
Münzcabinet, B. II. paZ- 228.

/) Man findet diese Vereinigungsurkunde abge¬
druckt in denen von I. p. «Lasset heraus gege¬
benen Vertragen, welche die Stadt Bremen
zum Besten ihrer Handlung mit etlichen beson¬

ders



Nachdem die Stadt an dem Kriege der
Hansa mit dem Herzog Philipp dem Guten
von Burgund, Herrn sämtlicher Nie der ländi,
scherProvinzen, Antheil genommen, darin et«
liche Niederländische reichbeladene Schiffe wegge¬
kapert, den Heeringsfang der dem Herzog da¬
mals unterworfenen Holländer gestört, ja un¬
ter Anführung des Seekap itains Harger Ro.
thermund eine Burgundischeweit größere K r a»
cke F) erobert hatten; der Krieg aber überhaupt
mit großem Verlust von Menschen und Gütern ge¬
führt worden war: so ward in besagtem i^sstm
Jahre zu Harderwvk in Gelderland Friede
geschlossen, selbiger auch den 8July des nemlichen
Jahres von dem Herzoge feyerlichst zu Brüssel
ratificitt /-); * wobey zugleich mit Genua und

V 4 Spa-

derS Hansestädten aufgerichtet, (4. Bremen
1767.) h. y. pax. 14. f. Sie ist den iten No¬
vember besagten 1445 sten Jahres datirt.

^) D. i. ein großes Kauffartheyschiff, von alter
Spanischer Bauart; es wird auch wohl Karak-
ke geschrieben. S. Bremisch Niedersächsisch.
Wörterbuch, B. II. xaF. 737.

ü) Vergl. merkwürdiger Versohnbrief Philipp
Her-



^-»-yr. .
-q^ü. Spanien ein Tractat geschlossen wurde.
Im nemlichen Jahr wurde die ehmalige Spitze auf
dem Domsthurme gebautt, welcher in ganz Nie-
dcrsachsen der höchste Thurm gewesen seyn soll. ,').
1448. Ließ die Stadt Bremen, unter Oberauf¬
sicht zweener Ratsherren und sechs Bürger, drey
große Kanonen gießen, welche, weil man große
Steine daraus schoß, Steinbüchsen hießen. Der
Meister, welcher sie goß, erhielt eine gute Bezah¬
lung dafür, nebst Befteyung von den Bürgerlichen
Unpflichten: dafür mußte er sich aber auch anhei¬
schig machen, wenn die Bürger zu Felde zögen,
dabey als Büchsenmeister 6) zu dienen.
5449. Ward um Jacobi (denss.Jul.) ein Han¬
setag in Bremen gehalten.

Wur-

Herzogs von Burgund :c. mit der Stadt Bre¬
men vdm Jahr 1446. als Einladungsschrist
herausgegeben von I. p. Casiel (4. Bremen
1768.) allwo derselbe 9. ex ori^insli ab¬
gedruckt ist.

?') S« Oben Kap. III. Z. 15. xaZ. 78.
/5) Hieß in späteren Zeilen der Rüstmeister^ S.

Renners Chronik sä avn. iszo. wo Fran;
Reimer also genannt wird.
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1450. Wurde die seit 14 Jahren von den Bürgern
erhobene Accise wieder abgeschaft /), womit die
dringendsten Stadtschulden abgetragen wurden.
Die alten Nachrichten melden, daß ein Scheffel
Hartkorn so wie 2 Scheffel Haber Einen
Schwären Accise bezahlt, und diese Abgabe ein
großes Geld eingebracht habe. In ichJahren wur¬
den 21 l? Mark Schulden abgetragen, aber 600
Mark blieben noch unbezahlt. In dem nemlichen
Jahre wurde um Johanni (den 24.ZUNY) ein Han¬
setag hieftlbst gehalten.
1451. Hinderten die Bremer und Hamburger
gemeinschaftlich, daß die Friesen dieSybeths-
durg nicht wieder erbaueten.
1456. Half die Stadt Bremen den Hansestäd¬
ten Lübeck, Hamburg, Rostock und Wis-
mar die Streitigkeiten, welche zwischen dem deut¬
schen Ritterorden und den Städten in

V 5 Preus-

/) Solche« geschah auf den Sonntag Latare, d. i.
den z. MSrz. 1450.

5») Hierunter wird Roggen und Waizen, in
Entgegenstellung von Haber und Gerste verstan¬
den.
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?4?'Preussen entstanden waren, gütlich beyle¬
gen «).
1457. Erhub sich ein Krieg zwischen dem Grafen
Gerhard von Oldenburg, Diderichs Sohne,
und der Stadt Bremen, weil jener den reisenden
Kaufleuten viel Hinderniß in den Weg legte, und
sie auf öffentlicher Heerstraße berauben ließ; auch
plackte er die Bremischen Bürger wegen der
Zollfreyheit und der freyen Fischerey gar sehr.
-458. Kam GrafMoriy, Gerhards von Ol¬
denburg Bruder nach Bremen, begab sich per¬
sönlich aufs RathhauS, und vermittelte einen Waf¬
fenstillstand zwischen seinem Bruder Gerhard und
der Stadt Bremen, bis sein ältester Bruder,
König Christian von Dännemark den Streit
schlichten würde.
1461. Schloß Graf Gerhard von Oldenburg
einen Vertrag mit der Stadt Bremen, wegen des
Zöllen.
1462. Entspann sich ein blutiger und landverderb¬
licher Krieg zwischen dem Grafen Gerhard von

Olden-

is) S. Oben Kap. VlI. §. 1. not. m) und VI--
I^IMII c/tt'o«. pnz;. i6l.
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146z. Oldenburg und seinem Bruder dem G r a-
fe n Moriy von Delme nh 0 rst, welchem letzteren
die Grafen zur Hoya, die Stadt Bremen und
ihre Verbündeten, die Friesischen Häuptlinge
zu Gretsiel, Norden, Emden, Aurich, Bie-
rum, Dornum, Esenß, Stedesdorf und
Wittmund zu Hülfe kamen. Moriy belagerte
die Stadt Delmenhorst, die sein Bruder Ger¬
hard besetzt hielt; und beynahe hatte er sie durch
Hunger zur Uebergabe gezwungen. Da kamen
aber Herzog XVilhelrn der ältere von Braun¬
schweig und der Bischoff von Münster, auf
Ersuchen des Königes Christian von Dävne-
mark, dem Grafen Gerhard zu Hülfe, und ent,
setzten Delmenhorst. In der darauf gelieferten
Schlacht gieng es sehr blutig her. Graf Gerhard
wurde zu Anfang beynahe von den Bremern ge¬
fangen , unter welche er sich zu weit grwagt hatte,
und wollte er es schon ganz verlohren geben: das
Glück drehete sich aber endlich auf des Grafen
Gerhards Seite; die Grafen zur Hoya wurden
gefangen, und so befochte er einen vollständigen
Sieg. Endlich kam es doch zum Frieden, in wel¬

chem
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1462. chem der GrafMoriy den besten Theil der
Grafschaft Delmenhorst seinem Bruder Ger¬
hard abtratt.
146z. Schloß auch die Stadt Bremen mit dem
Grafen Gerhard von Oldenburg Frieden:
dafür sich demselben derGraf Moriy von Del¬
menhorst, die Prälaten, die Ritterschaft
des Stifts Bremen und die Stadt Oldenburg
verbürgten 0).

Im nemlichen Jahre hauscten auf dem Schlos¬
se Lang w edel Edelleute, welche die Strassen un¬
sicher machten, und die reisenden Kaufleute beraub¬
ten. Dies klagten die Beraubten der Hansa:
welche daher Raths wurde, sich dieses Raubnestes
zu bemächtigen. Den Städten Bremen und Lü-
ncburg wurde die 'Ausführung hiervon aufgetra¬
gen, welche auch Langwedel gemcinschaftlich bela¬
gerten, und, jedoch nach geraumer Zeit erstlich, er¬
oberten, davon die Kosten sich sehr hoch beliefen.
Weil das Schloß den Lüneburgern zu entlegen
war, überließen sie es den Bremern völlig für
ihnen entweder zu entrichtende oder jährlich zu vcr-

til?^

0) viuc». 164.
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1463. zinsende 2020 Goldfl. Der Graf Gerhard
von Oldenburg, welchen uns die Geschichte als
einen unruhigen, verschmitzten und hinterlistigen
Kopf beschreibt, erfuhr dieses, und doch dem Rath
zu Bremen an, er wolle, wenn die Bremer
ihm nur Friede gewahrten, und in keinen Fallen zu¬
wider seyn wollten, diese Goldfl. ihnen ohne
einige Zinsen dafür zu verlangen, Vorschüssen. Einige
Rathsglicder waren der Meynung, der Graf meyn-
te es nicht aufrichtig mit Der Stadt, und sollte man
sein Anerbieten auf eine höfliche Weise von der
Hand weisen: allein das Erbieten des Grafen,
für sein vorzuschießendes Capital, keine Zinsen ha¬
ben zu wollen, hatte zuviel anziehendes in dem Au¬
gen der übrigen, als daß sie nicht dasselbe mit bey¬
den Händen angenommen hatten, welches jene, als
die schwächere Parthei im Rathe, sich mußten ge¬
fallen lassen. Wie hmiach der Graf mit Feind¬
seligkeiten gegen die Stadt von neuem den Anfang
machte, glaubte die Stadt sich ermächtigt, glei¬
ches mit gleichem zu vergelten. Hierüber lentrüstete
sich nun der Graf, und verlangte plötzlich seine
2000 Goldfl. wttder zurück, welche der Rath zur

Be-
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i^6z. Befriedigung der Lüneburger Forderung
angewandt hatte. Um sie also herbey zu schaffen,
beschlossen die meisten Nathsglieder einen Schoß,
um von dem hierdurch einkommenden Gelde dem
Grafen gerecht zu werden. Dies wollten sich die
Bürger nicht gefallen lassen; sie setzten im Gegen¬
theil, von dem Rathsgliedern, welche wider die
Anleihe des Grafen Gerhards gewesen waren,
ohnstreittg aufgehetzt, die vier Bürgermeister und
übrigen Ratymanner ins Stadtgefängntß.
1464. Das Jahr darauf schlug sich der Erzbi-
sch o ff Heinrich ins Mittel, vertrug die Gemein¬
heit zu Bremen wieder mit ihrer Obrigkeit: jedoch
also, daß der Erz bisch off, pro ttuäio etlabore.
das Schloß Langwedel quit und frey zum Ge¬
schenk erhielt, und die verhafteten Rathsglieder wie¬
der auf freyen Fuß gestellt wurden; davon aber die
z Bürgermeister soooGoldfl. zusammen /)

bezah,

/>) Hermann von GrFpelingen mußte 1000,
Jakob Olde ooc?, und Carsten Greding
400 Goldfl. erlegen. Sie nahmen aber auch
alle z bald darauf ihre Dimission, nemlich Ja¬
kob Olde den IZ. December 1464. und die

bey-
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1464. bezahlen sollten, mit welcher Summe man die
gemachte Schuld abtragen wollte. Nach der Hand
mußte der Rath aus seinen eignen Mitteln den Lü-
neburgern die bis dahin noch unbezahlt gebliebe¬
nen Zinsen entrichten: weil der Erzbischoff, un¬
ter dem Vorwand. Lang wedel sey ihm quit und
frey geschenkt, dazu nichts beytragen wollte.
146?. GrafGerhard von Oldenburg handelte
aber mit den Bremern und seinen übrigen Nach¬
baren sehr trüglich, gestattete auch, daß seine Un¬
terthanen zu Stöhrung des Commercii, zu Wasser
und Lande raubten und die reisenden Kaufleute plün¬
derten, wogegen die vom Grafen eigenhändig
ausgestellten Geleitsbriefe nichts halfen. Da
vereinigten sich der Erz bisch off Heinrich mit
der Stadt Bremen, daß beyde gemeinschaftlich
mit großer Heereskraft in die Grafschaft Olden¬

burg

beyden andern den 12. März 1465. S. ?0LIIl
/sFi 5o»/»/. /6»»to»-. xaZ. 4. et 6.

5) S. Casiels historische Nachricht von Heinrich
Erzbischoff zu Bremen und Bischoff zu Mün¬
ster, (4. Brem. 176O.) Z. 7. xsß« 8. ^M^.

7tt/>. Ffen. PNZ. 481.
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1465- bürg einen Einfall thaten, dem Grafen
eine befestigte Kirche hinweg nahmen, und ihm gar
fürchterlich drohcten. Da gab er gute Worte,
both beyden auch folgenden billigen Vergleich an:
daß nemlich „d<r Bisch off Johann von V er-
„den und der Herzog Orrc> zu Braun schweig
„Lüneburg beyde streitige Partheyen in Güte
„auseinander setzen und entscheiden sollten. Falls
„selbige nun binnen 14 Tagen damit nicht zu Stande
„kommen könnten, so sollten sie die Streitsachen
„zur rechtlichen Entscheidung an den Schoppen-
„stuhl zu Magdeburg gelangen lassen: wie es
„dieser entschiede, sollte beyder streitigen Partheyen
„recht seyn: inzwischen sollten die Bremer die be¬
festigten Kirchen zu Elßflelh undHaßbergen besetzt
„behalten; welchem Theile sie hernach zuerkannt
„würde, der sollte sie behalten. Die Gefangenen
„betreffend, sollten selbige gegen einander Mann für
„Mann ausgewechselt werden, und welcher Theil
„die meisten hätte, der sollte für die übrigen Gesänge-

,,nen ein billiges Lösegeld von dem andern erhalten.,,
1466. Ob nun gleich hierüber eine Entscheidung
von den erwählten Schiedsrichtern gesprochen

wur-
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l4ü6^' wurde,-): hat sich doch der Gr a f Gerhard
in der Folge nicht darnach gehalten. Daher es
kam, daß 8Jahre darauf dieLübecker und Bre¬
mer sich mit dem Erzb isch off Heinrich wider den
Grafen Gerhard verbanden welcher nach alt¬
hergebrachter und bey ihm gleichsam eingewurzelter
Gewohnheit, durch Ausplünderung der reisenden
Kaufleute, alle Straßen unsicher machte: mit Der
Verabredung, nicht ehsnder abzulassen, bis der
Graf den Kaufleuten den zugefügten Schaden völ¬
lig ersetzt hätte. Man zog also vereinigt in sein
Land, eroberte und zerstörte ein von ihm, an der
Weser, beym Ausfluß der Hunte, angelegtes
Blockhaus oder feste Schanze Altena genannt,
weil dasselbe dem Bremischen Gebiethe zu nahe
errichtet war. Die darauf vorgefundene und ge¬
fangen genommene Besatzung von 40 Söldnern,
wurde sämtlich enthauptet. Auch ward das
Schloß Harpstede weggenommen, und Olden¬

burg

») Solches geschah auf den Montag nach Latare»
oder den 28. Mär; 1466.

5) ^/e^.///>^t, n?/'. F^m. pZZ. 481.482.
U. Theil. Z
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1474. bürg belagert. Es kam aber ein Vergleich
zu Stande; den jedoch der Graf Gerhard, nach
seiner Gewohnheit, nur bis ins folgende Jahr hielt.

Wie Herzog Aarl der Kühne im ncmli-
chen Jahre Nuis belagerte, kam der Erzbisch 0 ff
Heinrich derselben mit seinem wohl gerüsteten Hee¬
re zu Hülfe. Dasselbe bestand, mit Einschließung
aller Hülfstruppen, welche er dem Kaiser zuführte,
aus 16000Mann» Die Stadt-Bremischen
Völker wurden vom Rathsherrn Reimer von
Barsin commandirt
1475. Wie Graf Gerhard im folgenden Jahre das
zerstörte Schloß Altena an der Weser wieder
aufbauete; so wurde es von den Bremern sogleich
wieder erobert. Die darin gefangenen 25 Mann
wurden als vogelfrey erklärte Räuber sämtlich ent¬
hauptet. Zugleich thaten die Bremer unter dem
Bürgermeister Berend Ballcer und dem
Haupt mannArp Nicker mit einer Kriegsmacht
eigner Bürger und mit einem Theil eigner Untertha¬
nen aus Bede rkesa, einen feindlichen Einfall in

das

l) S. Caflels angeführte Nachr. von Erzb. Hin-
rich, §. 8. ?.
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1475. das den Grafen Gerhard zustandige Am,
merland. Man brannte und raubte in dem Lande
bis vor Oldenburg, und machte große Beute. Bey
dem Rückzug führte der Hauptmann, gegen den^
guten Rath und Willen des Bürgermeisters,
das ganze Heer den kürzesten Weg durch das
Moor«) über Hunttorf. Solches wurde den
Oldenburgern frühzeitig verrathen. Sie gru-
den sogleich, als sie erfuhren, daß die Bremer
sich auf diesem langen und engen Wege durchs
Moor befanden, den Weg hinten und vornen auf,
und besetzten ihn. Da konnten die Bremer nicht
ausweichen; sondern mußten entweder im Moore
versinken, oder sich gefangen geben. Nach einer
kurzen Gegenwehr, welche ihre Lage unnütz mach¬
te, ergaben sie sich, nachdem sie an Todten und Ge¬
fangenen 882 Mann nebst s Panieren verlohren
hatten v). Ein Rathmann, Johann Hoyer

Z s und

«) „lVlorime sagten unsere Vorfahren anstatt
„Moor. Im ZVlorime, im Moore.,, Bre¬
misch-Nieders. Wörterb. B. III. 185.
Nach Renners Bericht aä K. a. Hingegen

sagtvIllLMVL mc/ilo». xsx.ltiy. „Naxna
„ÜrsLö
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1475.^'und i8i Bürger, deren Namen die Geschieh«
te aufbehalten hat, mußten sich für iO,oQoGoldfl.
lösen. Der Platz dieser Niederlage, welche die
größte ist, die Bremen jemals erlitten hat, heißt bis
auf diesen Tag noch die Bremer Taufe »): ist
aber, nach Renners Bericht .r) kein Sumpf mehr;
sondern er ist eingedeicht und zu bebautem Lande
gemacht.
1476. Wurde um Bartholomäi(den24.Aug.) ein
Hansetag Hieselbst gehalten.

Nah-

„KraZs caeli tunt numero sep.
„tinAenti, qnm^eriri vero capti et in arcein
,,/)e/Me??/?az-/? vertrau, in guorum relZemtio-
„neni inZeng vecunig Zcmceps Lerarclo per-
„soluw est.„ S. Mushard «?om/^?. izo/'-/.

paß. Z77. welcher jcdoch irrig das I -hr
i^^ü. anqiebr: von Halem Geschichte des
Herz. Oldenb. B. I. x.^. Z72. lecz.

v) „Lremer vöpe, ein Ort im Oldenburgischen,
„wo vor Zeiten die Bremer eine Niederlage er»
„litten und in den Sumpf gejagt sind.,, Brem.
Nieders. Wörterb. B. I. psg. zzo. von Ha¬
lm: l. c. Z75.

^v) In cZ-^mc. aä snn. 1475.
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A
1482.'Nahmen die Bremer 40 in des Grafen
Gerhard von Oldenburg Diensten gestandene
Kriegsleute gefangen, welche, weil sie Snmuberey
getrieben hatten, samt und sonders Hieselbst ent¬
hauptet wurden I>

Im nemlichen Jahre schlug auf St. Annen
Tag (den26.July) das Gewitter in den Doms,
thurm hiesclbst, welcher samt der Kirche zu bren¬
nen ansieng: allein, obgleich es ein starkes Feuer
war, daß man anfänglich in Furcht stand, die gan¬
ze Stadt würde verbrennen, würd es dennoch glück¬
lich gelöscht.

Z485. Schwoll die Weser an Frevtage vor S t.
Margarethen, d.i. den 8. July sehr stark an,
daß davon verschiedene Deichbrüche, Ueberströmun¬
gen und großer Schaden verursachet wurde. Auch
imSeptember fieng es, bey beständigem Sturm

Z z i8Ta-

z/) Der Graf Gerhard hatte zur Büßung seiner
Sünden nach St. Jag» die Compostella eine
Wallfahrt gethan, und starb in Frankreich zu
St. Esprit untcrwegens d. 22. Febr. l soo. S.
Renner in Chrom beym Jahr 1481. von Ha-
lem !. c. xaZ. Z89.
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1485. 18 Tage lang an zu regen: wodurch sich eine
abermalige Wassersnot!) ereignete.

Im nemlichem Jahre eroberten und zerstörten
die Bremer das feste Schloß Elmen bey Beder-
kesa, und machten damit ihren langwierigen Strei¬
tigkeiten mit den Herzogen von Sachsen-
Lauenburg ein Ende. Elmen selbst verlieh her¬
nach die Stadt denen von der Lith zu Lehen s).

1487. Schloß Bremen mit Hamburg, Stä¬
be und Buxtehude einen Vergleich dahin, es
sollte kein Getravde, als was in einer dieser Städte
wirklich consumirt werden würde, von der Elbe zur
See ausgeführt werden.

1491. Galt der Rheinische Goldgulden Hie¬
selbst ZüBremerGrote.
149-. Herrschte eine große Kalte, welche Miß¬
wachs, Theuerung und Hungersnoth verursachte:
so daß viele Becker in Bremen ihre Laden aus Man¬
gel des Getravdes schlössen, und viele arme Leute
Hungers starben.

Auf

S. Nltushard mo»«m. vo5/7/>. F^me«/.
pax. 2^. et Zs8.



Z59

^yz"' Auf S t. C a t h a r i n e n Tag ( d. ZO. April)
brach der Theissenrads Dechbey Bremen durch;
das Wasser that sehr großen Schaden.
-494- Wurde ein Hansetag zu Bremen gehal-
ten
1499- Bekamen die Barbierer oder Wundärzte'
ihre Amtsrolle vom Rath Hieselbst, auf Dienstag
nach St. Johannis Baptistä, d. i. den az.Juny.
Auch würd am Abend Johannis Bapt. das St.
Jlsabeen Gasthaus gestiftet 5).
-500. Ueberfiel der Herzog von Sachsen Lauen¬
burg ganz unvermuthet den Stadt Bremischen Be¬
fehlshaber Nikolaus von Horn auf dem Schloß
Bederkesa und nahm dasselbe auch ein. Wie
aber gleich darauf die Stadt Bremen zu den Waf¬
fen griff, kam es durch Vermittelung der Herzo¬
ge Heinrichs und Erichs zu Braunschweig
zum Vergleich, kraft dessen der Herzog vonSach-

Z 4 sen-

a) Solches geschah den z.Juny, wie Lvillebrand
lehrt in seiner Hansischen Chronik«, Theil II.
xsZ. 24O.

5) S. I. p. Tasiel Nachr. von dem Jlsabeen
Gasthause, 4. Bremen 1772.
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i^c> jenlauenburg Bederkesa heraus gab,
und sich anheischig machte, seine vcrmeyntlichen
Ansprüche darauf, gegen die Stadt Bremen, auf
dem Weg' Rechtens auszumachen.
-502- Nach Ostern fieng der Baumeister Gerd
poppelcken an, die Rordfeite des Doms auszu¬
bauen, womit er in 20 Iahren erst fertig wurde -7).
-504° Hielt der Kardinal Priester Raymund,
26ster Bischoff zu Gur?, als Päbstlicher ^-
FK-!^ g unter Begleitung des Erzbi-
schoffs Johann Rode und seines Coadjutorö
des nackmaliqm Erzbi schoffs Christophe,
Herzogs zu Vraunfchweig-Lüncburg, sei-
nm fcycrlichen Einzug mit außerordentlich großem
Gepränge zu Bremen. Der Kardinal publicirte
das Päbstliche ^ubilaeum, welches Renner das
goldne Jahr nennt; predigte überall Buße und
Vergebung der Sündm; hielt in dem Dom ein feyer-
liches Hochamt, bey welchem der Coadjutor
Christoph als Subdiaconuö diente

Wüte-
c) S. Oben Kap. III. §. F4. p. 78.

S. Häberiins Auszug aus der allgem. Welt-
hisior. B. IX. xaA.190. u. f. Caflels Nach¬

richt
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^5^'Wüthete die Pest in Bremen stark, so wie
auch isn. und 1512. Auck) kündigte Graf Io-

Z 5 hann

richt vom Erzb. Johann Rode, (4. Brcm.
1761.) pgA. 5. Desselben I.
Tb. 1. 62. u. f. und Renner K. s»
B. I. p. m. 1069. Welcher hierbey folgende
Anekdote hat: „alse de Cardinall in de Statt
„quam, brachte he twe vnd dartig Manne mcde
„in de Statt, de vch der Statt öhrcr Vndaht
„halven wehren vorucstct, de folgeden achter
„dem Praueste van Lübbeke, vnd drögen bernen-
„de Kcrßen in de Hand, vnd gingen also vor
„dem Dohm mede, darna gierigen se vor dar
„Richtehueß, dar würd öhnen ehre Mßcdachr
„dorch Vorbede des Cardinals vorgeuen. De
„Raht schenckede do dem Cardinaie ein Ohm
„Winß. Ein Vatt Emisch (Linbecker) Beer,
„twe Laße, twe Oßen, twolffLammcr, ein Hat-
„ue Last Bremen Bcers, vnd einen stlueren vor-
„guldcn Slocp, 87 Gulden wehrt... Der
Cardinal Raimund war Cardinal Priester rlt.
L. IVlariae nouse, und ein gcbohrner
VI. S. Hübners politische Historie B.VIII.

2ÜY. und sein ausführlicher Titul: K^V-
IVlV^OVL, milerationL ämin-l, lacrolAllcras
KomÄllae Hcclesme et sanctae Ulsrise rioviÄe
Presbyter, LmäivaUs L^rerensis, ^potto-

liess
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1505. hann zu Oldenburg in diesem Jahre das
Capital auf, wofür der Stadt Bremen das Land
Würden seit 1407. versetzt gewesen war. Die
Auslösung selbst verzog sich aber, allerley Hinder¬
nisse halber, bis ins Jahr 1511.
Hl-- Leistete dem Erzbischoff Christoph die
Stadt Bremen die gewöhnliche Huldigung
beym Antritt seiner Regierung; dagegen consirmirte
er auch der Stadt Bremen ihre Privilegien m

einer

licse LeZis äs latere I^eZatus. Man findet ihn
in seiner Lontirmation des zwischen dem Erz¬
bischoff Gerhard und der Stadt 25remen be¬
reits 1246. aufgerichteten Vergleichs zu An¬
fang, <Z. 6. UoZnntia e Anno incarnacioni8
äominicae IVIVIII. äuoäecimo Xsl. julii
(d. i. d. 2o.Jnny 150z.) zu finden in Lüntgs
deutschem Reichsarchiv, ?!,rr. checisl. e«».
tin. IV. 035. 2Z5. Es irrt sich von Halem,
wenn er die Ankunft des Kardinals Raymunds
hicsclbst ins Jahr 1502. fehl, in seiner Oldenb.
Gefchichte, B. I. paZ.449. da Renner so¬
wohl als auch Dtlich vaz;. 180. das Jahr
1504. angeben.

-) S. von Halem Oldenburgische Geschichte,
B. I- e- 437- f.
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3 ^br
izis/einer besondern Urkunde /). Auch wurde die
Rolands Seule, welche bisher nur von Holz gewe¬
sen, nunmehro aus Stein ausgehauen und am
Markte errichtet
1513. Wurde der Rheinische Goldgulden auf
zbGrote, der doppelte Bischoff Heinrichs Groten
auf 11 Schwäre, und der einfache auf 5z Schwä¬
ren von dem Rath zu Bremen gesetzt /Y. Es ge-
ritth auch in diesem Jahre das Getrayde so gut,
daß man 5 Scheffel Mehl für 1 fi. 12 Scheffel
schwarzen Haber auch 10 SchcffÄ weißen Haber
ebenfalls für 1 fl. 5 zsGrote, kaufen konnte.
1514. Nahmen die Bremer einige Raubschiffe

Hin-

ZI Renner hat sie ex onZivali beygebracht aä K.
s. vecgl. ^//ek't. /^t. ?6//>. F^e???. xa^. zyz.
S. Caflels Bremisch. Münzcabinet, B. II.

paZ. 19z. .
^) Derselbe merkt ebendas. psg. 37. an, daß die¬

ses Edict bereits in dem 225 Artikel der kündi¬
gen Rolle vom Jahr 1489. sich finde. S. Ger¬
hard Oelrichs Gesetzbücher der Stadt Bre¬
men, (4. Bremen 1772.) B. II. paZ. 716.
und folglich Renner sich irre, wenn er es ins
Jahr 151 z. setzt. Verglichen Ebendas. B. I.
k>A^ 49.



?64
J.CHr.
1514. hinweg, und ließen die darauf gefangene
Mannschaft als Freybeuter sämtlich enthaupten.

Im nemlichen Jahre ist der Zwinger beym
Osterthore zu bauen angefangen.

1516. Wurde zwischen dem Erzbischoff Chri¬
stoph und der Stadt Bremen, von dazu erkohrnm
Schiedsleulen ein Vergleich wegen verschiedenen ob¬
waltenden Irrungen geschlossen, kraft dessen

1. der Erzbifchoff die Hälfte des Brücken¬
zolls zur Burg auf seine Lebenszeit behal¬
ten; der Zslleinnehmer daselbst aber sowohl
dem Erzbisch off als der Stadt Bremen
mit Eiden verhaftet seyn; nach des Erzbi¬
schoffs Tode hingegen die Stadt den Zoll so
lange allein erheben solle, bis sie wegen des
auf 2oc>v Goldgulden liquidirten Vorschusses
befriedigt worden

2. Sollte der Erz bisch off den zu seines Vor¬
falls Zeiten bewilligten und im Stadtbremi¬
schen Gebiethe noch hin und wieder unbezahlt

geblie-

7) S. Casiels Nachrichten von der Kirche zur
Burg, (4.Brem. 1775.) Z. 2. x. 5.
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gebliebenen Pfiugschah ^) einzufordern und
erHeden zu lassen befugt seyn,

z) Für die iOOO Gulden, welche die Stadt
Bremen dem Erz stifte vorgeschossen, sollte
die Stadt das Gericht Neuenkirchen un¬
terpfändlich innebehalten. Und weil sie dem
Stifte neuerdingen 500 Gulden geliehen; so
sollte die Stadt das Amt Neuenkirchen alS>
dann erst dem Erzstifte zurückgeben, wann
sämtliche 1500 Gulden würden abgetragen
und zurück gezahlt seyn.

4. Die Irrungen wegen Bederkcsa sollten auf
dem Wege Rechtens ausgemacht werden.

5. Die Güter Bremischer Bürger sollten durchs
ganze Erzsiift zvllfrey seyn.

>5>8. Wurde zu Bremen auf dem Stavendamn
eine Festung, der Morg enstern genannt, gebaut,
aus welcher nachher ein Blockhaus gemacht ist.

Gras-

6) Ein Zinß, welcher von dem Pfluge oder von
den Aeckern erleqr werden mußte: der Vorzeiten
zu den außerordentlichen Einkünften der Bremi¬
schen ErzbiscKöffe gehörte: S. Bremisch,Nie-
dersächs. Wvrterb. B. III. x»L. 340.
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i52i. Grassirte die Pest stark in Bremen; auch
war es wieder eine theuere Zeit.
is22. Kam Bruder Heinrich vonZürphen aus
Antwerpen nach Bremen, und fing zuerst Hie¬
selbst in der St. Ansgarii Kapelle an, die reine
Evangelische Lehre zu predigen: welche Lehre in kur¬
zer Zeit hernach Hieselbst großen Fortgang gewann,
jo sehr sich auch der eifrig römischkatholische Erz bi¬
sch off Christoph, das Domkapitel und die
ibrige hohe und niedere Geistlichkeit dawider
s-tzten /).
I?2Z. Aus Furcht eines feindlichen Ueberfalls er¬
weiterte und vertiefte man den Graben vor dem St.
Stephani Thore: auch fieng man an einen Zwinger
daselbst zu bauen m).

Im ncmlichm Jahre wurde das in hiesiger
Vorstadt außer dem Ostcrlhore auf dem sogenann¬
ten Paulsberge belegene St. Pauli Kloster«)

von
/) S. Oben Kap. X. Z. ic>. u. f. pax. 119. ieyiz.
vi) Ein Wetterstrahl traf ihn den 4. August 1647.

und er flog von der Kraft des darin aufbehalte,
nen Pulvers in die Luft.

«) Man kann es abgebildet sehen beym Ml.I>
c»IV3
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der Bürgerschaft bis auf den Grund ab¬

gebrochen, und von derselben völlig zerstört, so daß
man kurze Zeit hernach keine Spur mehr davon se¬
hen konnte, wo eS gestanden hatte 0).

Woll-

MIV8 auf dem Grund - und Standriß von
Bremen, lab. XI. et Xll.

0) I. <L. Vogr giebt hier von folgende richtige
aus den allen Geschichteschreibern gezogene
Nachricht in seinem Lesebuch (8. Brem. 178s.)
paZ. 2Oo. u. f. „Das Paulinerkloster ward
„schon uz8. gestiftet. Es lag außer dem
„Osterchore auf dem Platz, der noch jetzo der
„Paulsberg heißt: und bestand, wie man aus
„alten Abbildungen der Stadt sehen kann, aus
„vielen großen Gebäuden, einer Kirche mit ei,
„nem ziemlich hohen Thurme. Die Mönche
„waren von dem Orden der Beneoicliner und
„ hatten viele Einkünfte und ein großes Ansehen.
„Die jetzige noch sogenannte Pauliner Masch
„gehörte auch zu diesem Kloster. Weil diese ho-
„ hen und festen Gebäude so nahe bey der Stadt
„lagen; so besorgte man schon lange, daß ein»
„mal ein Feind sie besetzen, und aus derselben
„die Stadt beschießen und weqnehmen könne.
„Der Rath hatte den Mönchen dahero schon die
//Nikolaikirche und das gegenüber belegene Be¬

tt gut-
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1524. Wollte der Erz bisch off Christoph die
Stadt Bremen einnehmen, und glaubte, daß

ihm

„guinenhaus, oder öas jetzige rothe Waisen-
„Haus, zu ihrem Auftnthalt angebothen, wel-
„ches sie aber nicht annehmen wollten. 152z.
„ganz kurz vorher, als hier die Reformation zn
„Stande kam, hatten sich einige KriegSleule
„des Erzbjschojfs in dem Kloster einquartieren
„wollen; und der Abt verlangte vom Rath zu
„wissen, wie er sich dabey zu verhallen habe»
„Man wiederholte obiges Anerbieten, und die
„Bürgermeistersfragten bey diestr Veranlas¬
sung, vor dem Nachbaust von ohngefahr einen
„,Lohqarber Hinricb Vollmers, wie man wol
„ das Paulinerklosier am besten niederreissen kön-
„ne, welches der Abt selber wünschte. Dieser
„lief gleich auf den Markt und sichre alle, die
„ihm vorkamen, und bald die ganze Stadt, in
„Bewegung. Jeder holte seine Beilen, Aexte,
„Hämmer, Kuhfüße und andere Geräthschaf,
„ten, zogen sogleich hinaus, fielen das Kloster an,
„und zerstörten es in einem Tage bis auf das
„ Mauerwerk. Die Mönche verloren alles, und
„wurden, so langen sie noch lebten, von dem
„Domkapitel versorgt; welches hernach die Güter
„ desselben behielt. Weil die Mauern sehr fest
„waren, so erhielt das Schmiedeamt ein ganzes

Jahr
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1524.^'ihm solches um da ehender gelingen würde,
je mehr fremde Landsknechte er noch im Solde hätte,
mit welchen er die Wurster besiegt und sich unter¬
würfig gemacht hatte: zum wenigsten hofte er eine
große Summa Geldes />) von der Stadt zu erpres¬
sen. Aber auch hierzu wollte sich Bremen nicht
verstehen ; sondern war erböthig, sich rechtlich gegen
die Anforderungen des Erzbischoffs zu verant¬
worten. Um aber doch auf ihrer Hulh zu seyn,
waren unter der Zeit Bremens Einwohner mit al¬
lem Eifer und Fleis auf ihre Vertheidigung, beson¬
ders gegen einen unvermutheten Ueberfall bedacht.
Sie hieben zu dem Ende alle Baume, welche um die

Stadt

„Jahr Befreyung von Wachten und Unpflichten,
„um in den Feyerstunden alles bis «uf den
„Grund niederzureißen. Die großen Steine
„wurden gebraucht, u,., auf jener Seite der
„kleinen Weserbrücke damit den Anfang zu ei-
„nem Steinwege nach dem Wartthurm zu
„ machen.,,

/>) Der Erzbischoff Christoph verlanqte nemlich
an dem zum Versuch der Güte angesetzten Ter¬
min nicht mehr als 25,000 Goldqulden von der
Stadt. Wofür? das wußte er selbst n»cht.

II. Theil. A a
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1524^ Stadt stunden, um; theils zu eignem Bchuef,
theils daß selbige den Feinden nicht zur Verfertigung
von Faschinen und Blendungen dienten. Das au¬
ßerhalb Bremen gelegene Pauliner Kloster
war glücklich herunter gerissen, und konnte nun dem
Feinde auch zu keiner Bedeckung mehr dienen, um
unter seinem Schutz die Stadt von der Seite anzu¬
greifen. Aber aus eben diesem Grunde rissen sie die
St. Michaelis Kirche in hiesiger Vorstadt
nieder; auch hatten die beyden Kapellen 5?/ ^0.
ZiaM/, «tt^/ und die sogenannte Kaufmannskir¬
che »-) ein gleiches Schicksal. Ueberdem befestig¬

ten

F) Sie stand, wie man auf der XI. Tafel in Ol-
I_ILMI c/^omco bemerkt finden kann, ohnfem
der heuliqcn, 1694. zu bauen angefangenen
St. Michaelis Kirche. Da jene 1-524. abge¬
brochen wurde, °so bauete man davon die Ka¬
pelle zu Walle, es wurden auch die Kirchengü«
ter da;u geschlagen. S. Oben Kap. III. §. 40.
x. 127.

?) Renner sagt, die Kaufmannskirche habe au¬
ßer St. Ansaarii Thor gestanden. Allein von
beyden Cavellen finde ich keine weitere Nachricht.
Auf VII^lLW Grundriß der Stadt von izoo.
sind sie beyde gar nicht anzutreffen.
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1524. ten sie die Stadt noch mehr. Sie zogen einen
neuen liefen Graben um das Abbenthor, baueten die
Wlechelnburg und das von Renner sogenannte
Erd haus ?) vor dem St. Ansgarii Thore.

Nun wollte der Erzbischoff mit seinen ge¬
dungenen Söldnem durchs Viehland ziehen. Wie
das Heer nach Arsten kam, suchten ihm die Ein¬
wohner des Vtehlandes, mit welchen sich ein großer
Theil der bewaffneten Bürgerschaft vereinigt hatte,
den Durchzug streitig zu machen. Sie hatten den
Thurm zu Arsten befttzt, und schössen von da tapfer
Unter des Erzbischoffs Leute, welche sich eilten,

Aa 2 dem

5) „Das Bollwerk unten an der Weser, wd die
„Schiffe durchsucht, und, vermöge der Kündi¬
gen Rolle H. 20. (S. meine Grundgesetze
„MA. 245.) die Accisescheiue abgegeben wer-
„den, har den Namen Wtchelnbotg von Wi-
„chel, ein WeidcNbaurn: weil vor Alters da-
„ selbst daS Ufer mit Weidenbäumen befestiget
„worden... Bremische Nieders. Wörterbuch
B» V. pAZ. 247.

^) »Hieß vor diesem eine Schanze von aufgeworfe¬
ner Erde.,. Ebendas. B. II. paZ. 675.
Vielleicht so viel, wie jetzt eine Keäoute oder
Kavelin.
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^5 Thurme so nahe zu kommen, daß sie schuß¬
frey wann. Da umgaben sie dann den Thurm mit
Stroh und andern brennbaren Moterien, zündeten
sie an, und, wie die auf dem Thurn vom Rauche
übel mitgenommene Mannschaft, in Meynung der
Thurm stehe im Brande, ihr Leben zu retten, von
da herabsprangen, fiengen die Erzbischöffliche Lands¬
knechte sie mit ihren Spießen und Helleparten auf:
so daß ihrer 10 jämmerlich dabey umkamen. Die
Bremer griffen zwar gleich darauf die Erzbi-
schöfflichen Leute mit großem Muthe an; eS
scheint aber, daß sie nicht wohl angeführt seyn muß¬
ten. Denn sie wurden von den Erzbi schöff¬
lichen zurückgeschlagen, verloren ihr aus der Stadt
mit heraus gebrachtes grobes Geschütz, und büßten
an Todten 16 Mann ein, unter welchen auch der
Rathmann Alberr Vagr war «).

In dem nemlichen Jahre gieng es, wegen der
der Stadt drohenden Gefahr, auch in unsern Ring¬
mauern sehr unruhig her. Böslich gesinnte Men¬
schen misgönnten der Societät der hiesigen Ge¬

wandt-

v) S. POLIII /s/?/ cov/tt/a»-5/ et /e»sto?v/1 e/)s.
Fnm. paZ. i6. n. IZI.
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25-4-^wandtschneider, oder Lakenhändler,
ihren aufkeimenden Flor, und verlangten, unter
dem Schein der Fürsorge fürs gemeine Gut, daß
sie auf ihre Privilegien verzicht thun, und die
Buden auf der Obcrnstraße, vor dem alten Rath-
Hause , allwo sie ihre Tücher öffentlich feil zu haben
pflegten, abtreten, diese aber zu Wohnungen einge¬
richtet und zum Besten des Publici vermielhet wer¬
den sollten. So ungerecht dieses Begehren gleich
war; .mußten doch die Tuchhändler sich in die Zeit
schicken, und jene Buden verlassen, verkaufen auch
seit der Zeit bis auf den heutigen Tag ihre Tücher
nur aus denen in ihren Wohnungen angebrachten
Läden: allein ihre Privilegien blieben ihnen doch im
ganzen unversehrt, und wurden Hernachmals zu ver¬
schiedenen Zeiten, von E. H. E. H. W. Rathe
vestättigt n).

Aaz Wehe-

«/) Der Rath mißbilligte von Anfang die ganze
Sache, und sobald nur der einige Jahre darauf
ausgebrochene Aufruhr der 104 Männer gestillt
war, bestättigle auch der Rath noch den Abend
vor Ostern izzz. alle Privilegien der Tuchhand¬
ler. S. Nachricht von der Societät der Tuch¬
händler in Bremens. (4.Brem.i7dz.)p.y. 10.
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,5-5. Wehetm bey Gelegenheit eines starken Wind-
siurms viele Steine aus dem Mauerwerk des
Thurms an U> L. Frauenkirche, auch fiel viel von
dem Kupftr. womit er gedeckt ist, durch Gewalt
des Windes herab. So wurde auch ein Haus
zum Wartthurm umgeweht.

Zweyhundert Wurster, welche sich aus ih¬
rem Vaterlande geflüchtet hatten, wie es der Erz,
bisch off Christoph einnahm, nahmen in diesem
Jahre 700 Landsknechte zu sich, mit deren Hülfe sie
sich auch des Landes Wursten wiedcr bemächtig¬
ten. Wie der Erzbischoff solches erfuhr, versam¬
melte er ein starkes Heer, wozu die Stadt Bre¬
men, welche sich unter der Zeit mit dem Erzbi¬
schoff versöhnt hatte, jetzt aber auf die Wurster,
wegen ihrer im Amt Bederkesa verübten Raube-
reyen, mit Recht erzürnt war, ihm zu Hülfe 2 grö¬
ßere und 5 kleinere bewaffnete Fahrzeuge ^) ausrü¬

stete.

4) Reilltep nennt jene Xr^veelen (eigentlich (^3-
ravellen;) diese LcKmaKKen. Kraveelen
sind aber eine Art großer Kauffahrteyschiffe, laut
des Brem. Nieders. Wörterb. B.II. 8d6.
LcKmal^ea aber eine Art Barquen von etwa

so



5/)
I Chr.
1525. stete. Hierdurch geschah es, daß der Erz bi¬
sch off binnen kurzem wieder Herr des Landes
Wursten wurde.
1525. Wurdm, auf Empfehlung des Heinrichs
von Zürphen, Jakob probst zum Prediger an
U. L. Frauen, und Johann Timann zum Predi¬
ger an St. Martini Kirche Hieselbst berufen. Diese
der reinen Evangelischen Lehre zugethanen Manner
brachten es durch ihre Vorstellungen dahin, daß die
rönnschkatkolischen Cermonien in allen Stadtkir-
chen abgeschaft, die beyden Klosterkirchen zugeschlos¬
sen, und diejenigen Priester und Mönche, die sich
dawider ansetzten der Stadt verwiesen wurden z/)-

In diesem Jahre wurde auch eine Conferenz,
»u Beylegung der Zwistigkeiten des Erzbischoffs

Aa 4 mit
50 bis 6a Last, mit einer Gaffelmaste, und mit
einem zwiefachen Bargholze, Ebendas. B. IV.
xsF. 866. Auch thut Renner verschiedener da,
bey gewesener Hukkeboote Meldung, welches
solche Boote sind, die zu einem Hucker gehören,
und Lichter seyn sollen, mittelst welcher die
Waaren aus einem großen Schiffe ausgeladen
werden. Ebendas. B. II. psss. 666.

A) S. diese« alles weitläuftiger erzählt, ObtN
Kap. IX. Z. 14. u. f. xss. 127. hg.
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15-5. Mit der Stadt Bremen, auf der Glocken am
Dom angestellt. Von Seiten des E r z b i sch 0 ffs
erscheinen dabey seine und der Herzoge Heinrich
und Erich von Braunschweig Räthe, deren
Wortführer Doct. Riltan Rönig war; von
Seiten der Stadt Bremen aber deren Dcputirte,
wie auch die Abgesandten der Städte Lübeck,
Hamburg, Lüneburg, Stade und Burte-
hude; ihr Wortführer war Doct. Hiercnymus
Gchurff, welcher zu dem Ende ausdrücklich von
Witte nberg hierher verschrieben war. Nach
fruchtlos mit diesem Geschäfte zugebrachten acht Ta¬
gen, wurde nichts ausgemacht; die Sache blieb in
ttRtu quo. und jeder zog seiner Straße wieder nach
Hause. Doct. Schurff erhielt zur Belohnung
von der Stadt ioo Goldgulden, und seinen Die¬
ner Andreas Gulpr nahm der Rath in seine Dien¬
ste als Schreiber.

15-6. Wurden, damit der Gassenbetteley gesteuert
würde, 4 Diakoni Hieselbst ernannt, welche für
den Unterhalt der Armen sorgen und das Almosen-
pflegcramt verwalten sollten.

Auch
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1526.^' Auch brachte der König von Dännemark
Friderich I. eine Versöhnung zwischen dem Jun¬
ker Nalrhasarvon Esins und der StadtBre¬
men durch seinen Gesandten den Ritter Johann
von Iüdland zu Stande. Weil aber Junker
Valchasar sein von seinem Vater gleichsam ererb¬
tes feindseliges Gemüth gegen die Stadt nicht ab¬
legte, auch sich mancherley Plackereyen der Bremi¬
schen Schiffe zu Schulden kommen ließ; cls blieb
diese Freundschaft von gar kurzer Dauer.
152?. Galt bey einer durch Mißwachs eingefallenen
großen Theuerung
der Scheffel Roggen 1 ff oder Rt. — z6gr. —

Waitzen . - — 46--
Gersten . - — 2z - —
Haber . - — iz - —-
Bohnen . - — 32--

eine T. Butter 15-16 ff sind 7^-- 8---
ein Pfund Speck . - -— 2--
ein Spint Salz . . - — 1 - 4fthw.
Auch wurde aus dem schwarzen Mönchskloster der
Prediger Mönche zu St. Catharina von Ei¬
nem Hochedl. Hochw. Rathe eine lateini-

Aa 5 sch e
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»527. sche Schule s) gemacht. Die beyden
Kirchhöfe des Klosters wurden mit Hausern und
Buden bebaut, welche jährlich ein gewisses Stätte¬
geld an die Schule bezahlen mußten
15-9 Wurde den Bürgern, bey 5 Mark Strafe,
verbothen, den Messen in dem hiesigen Dom (denn
in demselben wurde noch der ganze Ndmischkalho-
lifche Gottesdienst beobachtet) beyzuwohnen.

Zr Braunschweig wurde ein Kraisconvent,
des Evangelischen Verbündnisses halber, geHallen.
Die Stadt Bremen sandte ihren Syndikus den
Dr. Johann von der VOyck und den Secreta-
rius Iatob Lorve, als Deputaten dahin. Die¬
se wurden zwar zwischen V erden und Langwe-
delvon des Erzbischoffs Leuten angehalten, nach
Verden gebracht, und nach genauer Durchsuchung
gesanglich verhaftet. Wie aber diese Nachricht da¬
von nach Bremen erscholl, ließ der Rath alfobali)
die Stadtthore sperren, und die ganze Bürgerschaft
aufs Rathhaus berufen. Sobald das Domka¬

pitel

«) S. Oben Kap. X. §. 8. u. f.
s) S. Casiels Nachr. vom St. Katharinen Klo¬

ster, 4 Stück, §. l8- 54.
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piteldieses erfuhr, schickte es sogleich einige
ihres Mittels nach Verven. Die wußten es da¬
hin zu bringen, daß die arrettirten BremerDe,
putirten alsofort wieder frey kamen.

Inzwischen nahmen die Religionsstreitigkeiten,
sowie überall in Deutschland, also auch hierüber-
Hand, und veranlaßten manche gewaltsame Hand¬
lung und strafwürdige Unternehmung. So wurde
hier in Bremen der Raths mann Heinrich von
Suhlingen als er des Abends hinter den Kohl¬
höfen 5) in stolzer Ruhe daher spazierte, von ei¬
nem gewissen Hanns Hoyer, ohne einige Ursache
feindlich angefallen, am Haupte verwundet, mit
verbundenen Augen auf ein Pferd geworfen, und
durch denKattenthurm bis ins Stift Minden
gesanglich weggeführt. Auf erhobene Klage des
Raths bey Kaiserlicher Majestät, erfolgte ein
Mandat, kraft dessen der unschuldige Rathmann
ganz ledig und frey erkannt; dagegen Hanns Hoyer

und

S) Die damals noch unbebaute und mit Gärten
besetzte Gegend jenseits der kleinen Weserbrücke,
wo amzt die Neustadt angelegt ist, S. Vll^l-
ciill c^om'c. wo. XIV. lud litt. I. x>. 4S.
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1^29. und sein Spießgeselle Cord Geele in die Acht
erklärt wurden c).
iZzo- Schon verschiedene male war Bremens
bürgerliche Ruhe erschüttert worden; gar oft such¬
ten machtige und reiche Bürger von den ältesten und
vornehmsten Familien das Staatsruder gewaltsam
an sich zu reißen, und sich im Besitz Obrigkeitlicher
Würden erblich zu erhalten. Allein jedesmal waren
diese Unruhen gedampft, und gute Ordnung in un¬
serm Staate wieder hergestellt. Seit fast iciQ Jah¬
ren hatte man sich an die 1433. verfaßte, und seit
dem von jedem Bürger veschworne Tafel gehalten,
und, nach deren klaren Buchstaben hatte der
Rath das Stadtregiment, als ein Vollmächtiger
Rath, allein geführt; so wie man sich seit der Zeit
an die zu eben der Zeit verfaßte Statuten gehalten
hatte, und, in Rücksicht der Rathmanns-und
Bürgermeister Wahl, genau darnach verfah¬

ren

e) Der Rathmann Heinrich von Suhlmgm
lebte noch zo Jahre nach dieser Begebenheit:
denn er starb erst l 5 59. S. I'OLl'll rov-
/tt/a»n ,t /e»/?ko»'tt, iZ. 0. 151.

/) Tafel §. 6. S. meine Grundgesetze, xo^. ^2.
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izzo.'ren war Allein in dem angeführten Jah¬
re und den zwey folgenden entstand Hieselbst der
Bürgerweyde halber ein erschröcklicher Aufruhr:
und jetzo /) waren es nicht angesehene, mächtige
und vornehme, die an der Regierung Theil verlang¬
ten; sondern ein Haufen widerspenstiger, unzufrie¬
dener, größtentheils dem Müssiggange und unor¬
dentlichen Leben ergebener Bürger aus dem Mittel¬
stande, welche, unter dem Vorwande, sich ihrer ge¬
ringen Mitbürger besser anzunehmen, als bisherv
von der Obrigkeit geschehen sey, die regierende Ge¬
walt suchten in Händen zu erhalten. Sie spreng¬
ten unter dem Volke überall aus, daß von alten
Zeiten her von der Bürgerweyde sehr viele Käm¬
pe, Wiesen, Weyden und Gärten waren abgegra¬
ben worden; und daß besonders die römischkaryoli-
sche Geistlichkeit, und die Herren des Domka¬
pitels viele solche Güter an sich gebracht hätten.

Sie

e) Statut 3. §. 2. u. f. Ebendas. xass. 20. u. f.
^) Man vergönne mir diese Geschichte mit des seel.

Herrn Pastor Vor^rs Worten zn erzählen in
seinem Lesebuch psx. 222. u. f. Wegen d^m
Aufruhr der 104 Männer vergleiche man Gorc»
frieds historische Chronika, Th. VII. ?. 75s.

»
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izzo. Sie gründeten ihr bodenloses Vorgeben auf
die Abschrift eines alten Briefes von 1159. F), in
dem die damaligen Grenzen der Bürge rweyde
sollten beschrieben ftyn; den sie aber, weil er latei¬
nisch verfaßt war, theils selbst nicht einmal recht
verstunden, theils ihn nach ihren Einfällen erklärten,
und dabey die Gültigkeit desselben nicht einmal be¬
weisen konnten. Nach ihrer Meynung sollte die
Bürgerweyde sich erstrecken von Walle bis Horn,
und dann wieder alle Kohlgarten auf beyden Seiten
der Stadt bis an die Weser in sich begreifen; zu
allen diesem habe der Rath bisher stille geschwiegen,
und der Entfremdung des gemeinen Guts gleichgül¬
tig zugesehen: deswegen wären sie entschlossen, zum
Besten der geringern Bürger, welche der Weyde
bedürften, es bey dem Rathe zu bewirken, daß dies
alles wieder an die Wcyde geschast werde. Wie
leicht zu erachten, fanden diese Vorstellungen bey
dem Pöbel Beyfall: und nun traten sie mit frecher

Stir-

F) Die Bürgerweyde war ein Geschenk der Gräfin
Üimma an die Bremische Bürgerschaft. S.
Oben beym Jahr ioz2. not. ?) Der alte
Brief von 1159. ist die L/Ka»-^ ^s^vitt»
S. Oben beym Jahr 1159. v. c)
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2530. Stirne vor den Rath, und verlangten auf
eine ungestüme Art, daß sogleich mit Gewalt ver¬
fahren, und alle diese Grundstücke, ohne weitere
Untersuchung, mit der Wcyde vereinigt würden.
Der Rath ertheilte ihnen zum Bescheid: Es sey un«
verantwortlich und unchristlich, jemand mit Gewalt
das Seinige zu nehmen, ehe es ausgemacht sey, daß
er es mit Unrecht besitze. Man wolle alle Besitzer
dieser Ländereyen vorfordern, um Rede und Ant¬
wort zu geben, wie sie zu dem Besitze derselben ge,
langet waren: werde sich es finden, daß kein Be¬
weis könne gegeben werden; so müsse eS freylich der
Weyde wieder zufallen. Dies geschah, und jeder
legte die Beweise und Briefschaften vor, worauf sich
sein Besitz gründete. M>t diesen Beweisen waren
sie aber nicht zufrieden; sondern verlangten auch
Beweiß, wie diejenigen^ von welchen ihre Vorfah¬
ren diese Grundstücke vor hundert und mehreren Jah¬
ren erworben, oder von welchen sie der Kirche und
der Geistlichkeit ehemals geschenkt worden, an den
Besitz derselben gekommen wären. Dieser Beweiß
konnte aber, wie leicht zu erachten, von den meisten,
ich will nicht sagen von allen, keinesweges geführt

wer-
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izZv. werden: und so drungen sie auf die Rückga¬
be davon, und wollten schon auf Bartholomäi Tag
(den 24.August) Gewalt gebrauchen. Man wähl¬
te zwar zehm Manner, die Sache zu untersuchen;
allein aller Bemühungen des Raths und aller Vor¬
stellungen in der Güte unerachtet, dauerten diese
Unruhen das ganze Jahr hindurch immer fort; und
die unruhigen Urheber dieser losen Händel hatten
täglich ihre Gelage in einem in der Knochenhauer¬
straße belegenem Wirthshause, wo sie das Geld,
was sie den Eigenthümern des von ihnen nach Will-
kühr täglich von der Weyde eingepfändeten Viehes
abgezwackt, verzehrten, und sich in ihrem Frevel
verhärteten.

(Die Fortsetzung zu Anfang des zten Theils die¬
ser Geschichte.)
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